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VORWORT 

Die vorliegende Norm richtet sich an die Planer von raumlufttechnischen Anlagen, die Gesamtleiter, die Architekten, die 

Vertreter der Bauherrschaft und die Bewilligungsbehörden. Sie enthält die notwendigen Festlegungen, um mit raumluft-

technischen Anlagen bei massvollem Energieverbrauch ganzjährig Raumkonditionen zu schaffen, welche behaglich sind 

und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Bauwerk möglichst verhindern. Durch präzise Definitionen des Komfort-

zustandes auf der Basis der Norm SIA 180, der Garantiewerte und der Abnahmebedingungen will diese Norm dazu bei-

tragen, dass die Bedürfnisse der Benutzer klar erfasst und die relevanten Bedingungen quantitativ festgelegt und kon-

trolliert werden können. 

Die Bestrebungen zur Reduktion des Energiebedarfs haben sich auch auf die Konstruktion, die Auslegung und den Betrieb 

von raumlufttechnischen Anlagen stark ausgewirkt. Mit Massnahmen an der Anlage, wie Wärme- und Feuchterückge-

winnung, variablem Volumenstrom, kleinen Druckverlusten, hohen Gesamtwirkungsgraden für die Luftförderung, aber 

auch durch eine geeignete Steuerung/Regelung der Anlagen, z. B. gleitende Raumlufttemperaturen und bedarfsgerechten 

Betrieb, kann der Energiebedarf stark reduziert werden. Dabei sollten in erster Linie immer die möglichen Massnahmen 

zur Vermeidung von unerwünschten externen und internen Wärmeeinträgen sowie von Schadstoffeinträgen ausgeschöpft 

werden. Unbedingt zu beachten sind die Anforderungen an die Hygiene in raumlufttechnischen Anlagen. 

Die Norm SIA 180 beschreibt die grundsätzlichen Kriterien für die Wahl der Lüftungsstrategie (inkl. Fensterlüftung).  

Die Auslegungskriterien für die wichtigsten Anwendungen werden im Merkblatt SIA 2024 angegeben. 

In der Norm SIA 380/2 werden die Bedingungen festgelegt, unter welchen eine Kühlung, Be- oder Entfeuchtung der Raum-

luft zweckmässig ist. 

Die vorliegende Norm nennt die allgemeinen Grundlagen für die Bemessung der Anlagen und Komponenten. Details dazu 

finden sich in der Norm SIA 380/2.  

Die für mechanische Lüftung in Wohngebäuden geltenden Anforderungen sind in der Norm SIA 382/5 beschrieben. 

Die Norm SIA 380/1 gibt Grenzwerte und Zielwerte zum Heizwärmebedarf. Das Merkblatt SIA 2056 dient zur Ermittlung 

des elektrischen Energie- und Leistungsbedarfs in verschiedenen Gebäudearten mit und ohne raumlufttechnische Anlage. 

Die detaillierte Berechnung des thermischen und elektrischen Leistungs- und Energiebedarfs von beheizten und/oder kli-

matisierten Gebäuden erfolgt nach der Norm SIA 380/2 mit den Klimadaten nach Merkblatt SIA 2028. Dabei können die 

standardisierten Raumnutzungsdaten nach dem Merkblatt SIA 2024 verwendet werden. 

Die vorliegende Norm nennt die technischen Rahmenbedingungen zur Erreichung eines möglichst geringen Energiever-

brauchs für die Luftaufbereitung und Luftförderung in raumlufttechnischen Anlagen. 

Die wichtigsten Änderungen seit der Ausgabe von SIA 382/1:2014 sind: 

– Mit der Einführung der Energieeffizienzverordnung (EnEV) des Bundes im Jahr 2018 wurden für die Schweiz die Ver-

ordnung (EU) Nr. 1253/2014 und die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 gesetzlich verbindlich. Diese europäi-

schen Verordnungen enthalten Anforderungen an die Energieeffizienz und an das Inverkehrbringen und Abgeben von 

Lüftungsanlagen für Wohnräume und Nichtwohnräume. Die vorliegende Norm übernimmt alle relevanten Kenngrössen 

der VO (EU) Nr. 1253/2014 und der VO (EU) Nr. 1254/2014 und unterstützt somit Hersteller und Lieferanten von raum-

lufttechnischen Geräten und Komponenten bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. 

– Die vorliegende Norm übernimmt alle wesentlichen Elemente aus SN EN 16798-3 und SNG CEN/TR 16798-4 und 

setzt sie in Bezug zu den bestehenden Normen des SIA, zu den Grundlagen anderer Organisationen und Fachverbän-

de in der Schweiz und zu weiteren Europäischen Normen und Technischen Berichten. 

– Die Standardkriterien für die Innenraumqualität bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik sind im 

Nationalen Anhang B der EN 16798-1:2019 zusammengefasst. Jedes CEN-Mitglied konnte in einem Nationalen An-

hang A landesspezifische Kriterien für die Innenraumqualität definieren. Die für die Schweiz relevanten Kriterien in 

SN EN 16798-1 wurden im Abgleich mit den Kommissionen SIA 180, SIA 2024, SIA 382, SIA 384 und SIA 387 er-

arbeitet. Gegenüber SIA 382/1:2014 ergaben sich dadurch Anpassungen bei der Klassierung der Raumluftqualität. 

– Die Kommission für Gebäudetechnik- und Energienormen (KGE) hat im Jahr 2020 beschlossen, dass die Kommission 

SIA 384 neben normativen Publikationen für wasserbasierte Heizungsanlagen zukünftig auch Publikationen für was-

serbasierte Klimakälteanlagen erarbeiten soll. Deshalb werden alle Anforderungen an Klimakälteanlagen aus der Norm 

SIA 382/1:2014 in eine neue Norm SIA 384/4 mit dem Arbeitstitel Klimakälteanlagen in Gebäuden – Grundlagen und 

Anforderungen (in Vorbereitung) überführt. Die Kommission SIA 382 fokussiert ihre Arbeit auf den Bereich der Raum-

lufttechnik, welcher die mechanische, natürliche und hybride Lüftung von Aufenthaltsräumen umfasst. 

– Die Bedarfsabklärung für eine aktive Kühlung wurde in die Norm SIA 380/2 überführt und mit der Bedarfsabklärung für 

Befeuchtung und Entfeuchtung zusammengefasst. 
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– Die Anforderungen an natürliche und hybride Lüftungen werden in einer neuen Norm SIA 382/3 mit dem Arbeitstitel 

Natürliche und hybride Lüftung von Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen (in Vorbereitung) formuliert. 

– Die vorliegende Norm gibt Empfehlungen und stellt Anforderungen an die Vorkonditionierung der Aussenluft zum Ver-

eisungsschutz der Wärmerückgewinnung, zum Schutz der Luftfilter vor Feuchtigkeit und zur Reduktion des Leistungs- 

und Energiebedarfs im Heiz- und im Kühlfall. 

– Die Anforderungen an die Wärme- und Feuchterückgewinnung wurden mit den gesetzlichen Vorgaben in VO (EU) 

Nr. 1253/2014 abgestimmt und in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe SWKI VA300-01 neu formuliert. 

– Die Anforderungen an die Filtrierung wurden an die aktuelle Prüfung und Klassifizierung der Normenreihe SN EN ISO 

16890 angepasst. Für die Auswahl der Luftfilter wird auf SWKI VA101-01 verwiesen, damit diese einheitlich erfolgt. 

– Die Verfahren zur Steuerung/Regelung des Luftvolumenstroms aus SN EN 16798-3 wurden im Abgleich mit SN EN 

16798-5-1 und SN EN 16798-5-2 besser strukturiert und in einem informativen Anhang prinzipiell dargestellt. Dadurch 

soll der Planer bei der Wahl des Steuer-/Regelverfahrens in einer frühen Planungsphase unterstützt werden. Mit den 

entsprechenden Steuer-/Regelfaktoren aus SN EN 16798-5-2 steht dem Planer ein vereinfachtes Verfahren zur Ab-

schätzung des jährlichen Elektrizitätsbedarfs für die Luftförderung zur Verfügung. 

– Die im Vergleich mit den Definitionen in SN EN 13779:2007 vereinfachten, aber technisch anspruchsvollen Anforde-

rungen an die spezifische Ventilatorleistung aus SIA 382/1:2014 konnten in der Praxis nicht immer umgesetzt werden. 

Seit der Einführung der VO (EU) Nr. 1253/2014 in der Schweiz gab es durch die unterschiedlichen Definitionen zur 

spezifischen Ventilatorleistung zunehmend Missverständnisse in der Planung und Ausschreibung von Lüftungsgerä-

ten. Aus diesen Gründen wurden die Definitionen in vorliegender Norm mit SN EN 16798-3 und VO (EU) Nr. 1253/2014 

harmonisiert und die Anforderungen so angepasst, dass für jede Lüftungsanlage, in Abhängigkeit vom Anlagentyp, 

vom Luftvolumenstrom und vom Druckverlust, ein individueller Grenz- und Zielwert bestimmt wird. 

– Es wurde ein neuer Abschnitt zu Luftführungssystemen im Raum und ein informativer Anhang zur Lüftungseffektivität 

erarbeitet. Damit kann bei der Bestimmung der erforderlichen Luftvolumenströme der Einfluss der Luftführung im Raum 

auf die Lüftungseffektivität abgeschätzt werden.  

– Wie bereits die früher publizierte Norm SIA 382/5, Mechanische Lüftung in Wohngebäuden, geht vorliegende Norm 

detaillierter auf die Anforderungen zum Schallschutz ein. Die grundlegenden Anforderungen aus SIA 181 wurden für 

raumlufttechnische Anlagen präzisiert und die technischen Anforderungen in einem separaten Abschnitt ergänzt. 

– In einem normativen Anhang wurden die Anforderungen an die Behaglichkeit in beheizten und/oder klimatisierten Räu-

men gemäss SIA 180 in dem für Anlagenplaner gewohnten h,x-Diagramm nach Mollier für drei Situationen (Kühlfall, 

Heizfall, Übergangsfall) dargestellt. Diese Behaglichkeitsfelder wurden mit den Anforderungen der vorliegenden Norm 

bei aktiver Be- und/oder Entfeuchtung für vier Kategorien des Innenraumklimas grafisch ergänzt (Auslegefelder). 

– Die in SIA 382/1:2014 formulierten Anforderungen zu Funktionsmessungen bei der Abnahme und Übergabe von Lüf-

tungsanlagen wurden grundlegend überarbeitet und bzgl. Messunsicherheiten und Toleranzen klarer formuliert. 

Während der Erarbeitung der vorliegenden Norm wurde der breiten Bevölkerung die Bedeutung einer guten Raumluft-

qualität durch die Folgen der Coronapandemie unerwartet vehement ins Bewusstsein gerückt. Es wurden von verschie-

denen Kreisen teilweise massive Erhöhungen der Aussenluftraten gefordert, obwohl eine alleinige Erhöhung des Luftaus-

tauschs kein Garant ist für ein reduziertes Ansteckungsrisiko. Ähnliche Forderungen bestehen für eine generelle kontrol-

lierte Be- und Entfeuchtung der Raumluft, deren Wirkung im Verhältnis zu den Aufwendungen zurzeit nicht restlos geklärt 

ist. Durch diese Massnahmen wäre mit massiven Erhöhungen des Energiebedarfs für die Luftförderung und Luftaufberei-

tung (Erwärmung, Klimatisierung) und entsprechenden Folgen für die Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 

(Netto-Null-Ziel) des Bundes zu rechnen. Die vorliegende Norm nennt keine detaillierten Anforderungen für spezifische 

luftgetragene Krankheitserreger. Die für die Raumlufttechnik relevanten Empfehlungen für pandemiegerechte Gebäude 

werden im Technischen Bericht TRSWKI VA104-01 aufgezeigt. 

Kommission SIA 382 
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0 GELTUNGSBEREICH 

0.1 Abgrenzung 

0.1.1 Die vorliegende Norm gilt für alle raumlufttechnischen (RLT-)Anlagen in Gebäuden mit Lüftungsgeräten, die im 

Geltungsbereich der SR 730.02 (EnEV) bzw. der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 [6] liegen.  

Anmerkung: Siehe dazu Anhang A. 

0.1.2 Die Anforderungen der vorliegenden Norm gelten für neue RLT-Anlagen in Gebäuden mit Personenbelegung 

(Büro, Verwaltung, Versammlungsraum, Schule, Wohnraum usw.). Bei anderen Nutzungen und bei Umbauten 

von Anlagen oder Gebäuden ist die sinngemässe Einhaltung dieser Anforderungen im Rahmen des technisch 

Möglichen und wirtschaftlich Tragbaren anzustreben. 

0.1.3 Bei Wohngebäuden sind die ergänzenden Angaben in SIA 382/5 zu beachten. 

0.1.4 Für prozesslufttechnische (PLT-)Anlagen (Spezialanlagen für Industrie, Verkehr, Zivilschutz oder für Spitäler, 

Gaststätten, Hallenbäder usw.), für welche Normen und Richtlinien der Fachverbände oder Behörden existieren, 

gilt diese Norm nur so weit die betreffenden Normen und Richtlinien keine Bestimmungen enthalten. 

0.1.4.1 Für Lüftungsanlagen in Gastwirtschaftsbetrieben gilt die Richtlinie SWKI VA102-01 [52]. 

0.1.4.2 Für Lüftungsanlagen in Parkhäusern gilt die Richtlinie SWKI VA103-01 [53]. 

0.1.4.3 Für Lüftungsanlagen in medizinisch genutzten Räumen gilt die Richtlinie SWKI VA105-01 [56]. 

0.1.4.4 Für Lüftungsanlagen in Hallenbädern gilt die Richtlinie SWKI VA106-01 [57].1 

0.1.4.5 Für Lüftungsanlagen in Chemielagern gilt die Richtlinie SWKI 95-4 [48]. 

0.1.4.6 Für die Be- und Entlüftung von Räumen für die Aufstellung von Kälteerzeugern ist die SN EN 378-3 zu beachten. 

0.1.4.7 Für die Be- und Entlüftung von Räumen für die Aufstellung von Wärmeerzeugern ist die Richtlinie SWKI 91-1 

[46] und die Richtlinie SVGW G1 [45] zu beachten. 

0.1.4.8 Für die Be- und Entlüftung von Pelletslagern ist SWKI HE200-01 [66] zu beachten. 

0.1.5 Für prozesslufttechnische Anlagen, welche nicht durch andere Normen oder Richtlinien geregelt sind, wird die 

sinngemässe Anwendung der vorliegenden Norm empfohlen. 

0.1.6 Die vorliegende Norm gilt nicht für natürliche und hybride Lüftungen.2 

0.1.7 Die vorliegende Norm gilt nicht für Raumklimageräte und Komfortventilatoren im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 206/2012 [4]. Sie gilt ebenfalls nicht für Luftheizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Komfortkühler und Ge-

bläsekonvektoren im Sinne der Verordnung (EU) 2016/2281 [8]. 

0.1.8 Nicht Gegenstand der vorliegenden Norm sind Detailanforderungen an Teilsysteme von RLT-Anlagen (Wahl 

des Gerätetyps, Luftführung im Raum usw.) sowie Komponenten (Luftbehandlungsgeräte, Regelung, Luftdurch-

lässe usw.). 

0.1.9 Nicht Gegenstand der vorliegenden Norm sind Anforderungen an spezielle Luftbehandlungsfunktionen, wie 

beispielweise die sorptionsgestützte Klimatisierung, die Verdunstungskühlung und die Luftreinigung mit UV-C-

Bestrahlung, Ozon oder Ionisation. 

0.1.10 Nicht Gegenstand der vorliegenden Norm sind RLT-Anlagen für die Abführung von exponentiell wachsenden 

bzw. zerfallenden Schadstoffen, wie z. B. Viren, Bakterien oder radioaktive Isotope. Für die Projektierung und 

den Betrieb von pandemiegerechten gebäudetechnischen Anlagen ist TRSWKI VA104-01 [124] zu beachten. 

Für Radonschutzmassnahmen durch Lenkung von Luftströmungen sind die BAG-Wegleitung Radon [125] und 

die Empfehlungen in [126] zu beachten. 

 

1  Bis zum Erscheinen der Richtlinie SWKI VA106-01 [57] ist die Vorgängerrichtlinie SWKI 2004-1 sinngemäss anzuwenden. 

2  Sie enthält bis zum Erscheinen einer normativen SIA-Publikation zu natürlicher bzw. hybrider Lüftung informative Hinweise zur unter-

stützenden Fensterlüftung in Anhang I. 
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0.2 Allgemeine Bedingungen Bau 

Die Allgemeinen Bedingungen Bau (ABB), welche die vorliegende Norm betreffen, sind in der Norm 

SIA 118/380 Allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik enthalten. 

0.3 Normative Verweisungen 

Im Text dieser Norm wird auf die nachfolgenden aufgeführten Publikationen verwiesen, die im Sinne der 

Verweisungen ganz oder teilweise mitgelten. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe (bei SN EN 

einschliesslich aller Änderungen), bei datierten Verweisungen die entsprechende Ausgabe der betreffenden 

Publikationen. 

0.3.1 Publikationen des SIA 

Norm SIA 112 Modell Bauplanung – Verständigungsnorm 

Norm SIA 118 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten 

Norm SIA 118/380:2007 Allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik – inkl. Korrigenda C1:2017 

Norm SIA 180:2014 Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden – inkl. Korrigenda 

C1:2015 und Korrigenda C2:2020 (in Revision) 

Norm SIA 181 Schallschutz im Hochbau 

Norm SIA 181/1 Raumakustik (in Vorbereitung) 

Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke 

Norm SIA 380 Grundlagen für energetische Berechnungen von Gebäuden 

Norm SIA 380/1 Heizwärmebedarf 

Norm SIA 380/2:2022 Energetische Berechnungen von Gebäuden – Dynamisches Verfahren für Bedarfsab-

klärungen, Leistungs- und Energiebedarf 

Norm SIA 382/5:2021 Mechanische Lüftung in Wohngebäuden 

Norm SIA 384/1 Heizungsanlagen in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen 

Norm SIA 384/2:2020 Heizungsanlagen in Gebäuden – Leistungsbedarf – inkl. Korrigenda C1:2021 

Norm SIA 384/4 Klimakälteanlagen in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen (in Vorbereitung)  

Norm SIA 387/4:2017 Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen – inkl. 

Korrigenda C1:2020 (in Revision) 

Norm SIA 400 Planbearbeitung im Hochbau (in Revision) 

Norm SIA 410/1 Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden; Kennzeichnung von Installationen in 

Plänen 

Norm SIA 411:2016 Modulare Darstellung der Gebäudetechnik 

Norm SIA 416 Flächen und Volumen von Gebäuden 

Norm SIA 480:2016 Wirtschaftlichkeitsrechnung für Investitionen im Hochbau – inkl. Korrigenda C1:2020 

Merkblatt SIA 2007 Qualität im Bauwesen – Aufbau und Anwendung von Managementsystemen 

Merkblatt SIA 2024 Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik 

Merkblatt SIA 2028:2010Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik – inkl. Korrigenda C1:2015 

(in Revision) 

Merkblatt SIA 2032 Graue Energie – Ökobilanzierung für die Erstellung von Gebäuden 

Merkblatt SIA 2046 Integrale Tests von Gebäudetechniksystemen 

Merkblatt SIA 2047 Energetische Gebäudeerneuerung 
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Merkblatt SIA 2048 Energetische Betriebsoptimierung 

Merkblatt SIA 2056 Elektrizität in Gebäuden – Energie- und Leistungsbedarf 

Wegleitung SIA 4010 Energetische Berechnungen von Gebäuden – Dynamisches Verfahren Bedarfsabklä-

rungen, Leistungs- und Energiebedarf – Wegleitung zur Norm SIA 380/2 (in Vorberei-

tung) 

0.3.2 Europäische Normen und Technische Berichte 

SN EN 378-3+A1:2021 Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anfor-

derungen – Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen  

SN EN 1507 Lüftung von Gebäuden – Rechteckige Luftleitungen aus Blech – Anforderungen an 

Festigkeit und Dichtheit 

SN EN 1751 Lüftung von Gebäuden – Geräte des Luftverteilungssystems – Aerodynamische Prü-

fungen von Drossel- und Absperrelementen 

SN EN 1822-1 Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) – Teil 1: Klassifikation, Leistungsprüfung, 

Kennzeichnung 

SN EN 1886 Lüftung von Gebäuden – Zentrale raumlufttechnische Geräte – Mechanische Eigen-

schaften und Messverfahren 

SN EN ISO 5801 Ventilatoren – Leistungsmessung auf genormten Prüfständen (ISO 5801:2017) 

SN EN ISO 7726 Umgebungsklima – Instrumente zur Messung physikalischer Grössen (ISO 

7726:1998) 

SN EN ISO 7730 Ergonomie der thermischen Umgebung – Analytische Bestimmung und Interpretation 

der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und 

Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit (ISO 7730:2005) 

SN EN ISO 9223 Korrosion von Metallen und Legierungen – Korrosivität von Atmosphären – Klassifi-

zierung, Bestimmung und Abschätzung (ISO 9223:2012) 

SN EN ISO 9906 Kreiselpumpen – Hydraulische Abnahmeprüfung – Klassen 1, 2 und 3 

(ISO 9906:2012) 

SN EN ISO 9972 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der Luftdurchlässigkeit 

von Gebäuden – Differenzdruckverfahren (ISO 9972:2015) 

SN EN 12237 Lüftung von Gebäuden – Luftleitungen – Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit 

rundem Querschnitt aus Blech 

SN EN 12238 Lüftung von Gebäuden – Luftdurchlässe – Aerodynamische Prüfung und Bewertung 

für Anwendung bei Mischströmung 

SN EN 12239 Lüftung von Gebäuden – Luftdurchlässe – Aerodynamische Prüfung und Bewertung 

für Anwendung bei Verdrängungsströmung 

SN EN ISO 12569 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden und Werkstoffen – Bestimmung des spe-

zifischen Luftvolumenstroms in Gebäuden – Indikatorgasverfahren (ISO 12569:2017) 

SN EN 12589 Lüftung von Gebäuden – Luftdurchlasseinheiten – Aerodynamische Prüfung und Be-

wertung von Luftdurchlasseinheiten mit konstantem und variablem Luftvolumenstrom 

SN EN 12599 Lüftung von Gebäuden – Prüf- und Messverfahren für die Übergabe raumluft-

technischer Anlagen (in Revision) 

SN EN ISO 12759-4 Ventilatoren – Effizienzklassifizierung für Ventilatoren – Teil 4: Angetriebene Ventilato-

ren bei maximaler Betriebsdrehzahl (ISO 12759-4:2019) 

SN EN 12792:2003 Lüftung von Gebäuden – Symbole, Terminologie und graphische Symbole 

SN EN 12831-1 Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-

Heizlast – Teil 1: Raumheizlast, Modul M3-3 – inkl. Korrigenda C1:2020 

SN EN ISO 12944-2 Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssyste-

me – Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen (ISO 12944-2:2017) 
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SN EN 13030 Lüftung von Gebäuden – Endgeräte – Leistungsprüfung von Wetterschutzblenden bei 

Beanspruchung durch Beregnung 

SN EN 13053 Lüftung von Gebäuden – Zentrale raumlufttechnische Geräte – Leistungskenndaten 

für Geräte, Komponenten und Baueinheiten 

SN EN 13141-4 Lüftung von Gebäuden – Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung 

von Wohnungen – Teil 4: Aerodynamische, elektrische und akustische Leistung von 

unidirektionalen Lüftungsgeräten 

SN EN 13141-6 Lüftung von Gebäuden – Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung 

von Wohnungen – Teil 6: Baueinheiten für Abluftanlagen für eine einzelne Wohnung 

SN EN 13141-7 Lüftung von Gebäuden – Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung 

von Wohnungen – Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Abluftein-

heiten (einschliesslich Wärmerückgewinnung) 

SN EN 13141-8 Lüftung von Gebäuden – Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung 

von Wohnungen – Teil 8: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Abluftein-

heiten ohne Luftführung (einschliesslich Wärmerückgewinnung) 

SN EN 13141-11 Lüftung von Gebäuden – Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung 

von Wohnungen – Teil 11: Zuluftsysteme 

SN EN 13142 Lüftung von Gebäuden – Bauteile/Produkte für die Lüftung von Wohnungen – Gefor-

derte und frei wählbare Leistungskenngrössen 

SN EN 13180 Lüftung von Gebäuden – Luftleitungen – Masse und mechanische Anforderungen für 

flexible Luftleitungen 

SN EN 13182 Lüftung von Gebäuden – Gerätetechnische Anforderungen für Messungen der Luft-

geschwindigkeit in belüfteten Räumen 

SN EN 13403 Lüftung von Gebäuden – Nichtmetallische Luftleitungen – Luftleitungen aus Dämm-

platten 

SN EN 14134 Lüftung von Gebäuden – Leistungsprüfung und Funktionsprüfungen von Lüftungsanla-

gen in Wohnungen 

SN EN 15232-1 Energieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: Einfluss von Gebäudeautomation und Ge-

bäudemanagement – Module M10-4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 (in Revision)  

SN EN 15378-1 Energetische Bewertung von Gebäuden – Heizungsanlagen und Trinkwassererwär-

mung in Gebäuden – Teil 1: Inspektion von Kesseln und Heizungssystemen, Modul 

M3-1, M8-11 

SNG CEN/TR 15378-2 Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Heizungsanlagen und Trinkwarmwasseran-

lagen in Gebäuden – Teil 2: Begleitender TR zur EN 15378-1, Modul M3-11 und M8-

11 (nur in Englisch oder Französisch erhältlich) 

SN EN 15459-1 Energieeffizienz von Gebäuden – Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen 

in Gebäuden – Teil 1: Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Energieanlagen in Gebäu-

den, Modul M1-14 

SN EN 15726 Lüftung von Gebäuden – Luftverteilung – Messungen im Aufenthaltsbereich von klima-

tisierten/belüfteten Räumen zur Bewertung der thermischen und akustischen Bedin-

gungen 

SN EN 15727 Lüftung von Gebäuden – Luftleitungen und Luftleitungsbauteile, Klassifizierung ent-

sprechend der Luftdichtheit und Prüfung 

SN EN 16211 Lüftung von Gebäuden – Luftvolumenstrommessung in Lüftungssystemen – Verfahren 

SN EN 16282-1 Bauelemente in gewerblichen Küchen – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen einschliesslich Berechnungsmethoden 

SN EN 16798-1 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 1: Eingangs-

parameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz 
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von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik – Module 

M1-6 (in Vorbereitung) 3 

SNG CEN/TR 16798-2 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 2: Interpre-

tation der Anforderungen der EN 16798-1 – Eingangsparameter für das Innenraum-

klima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich 

Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik (Module M1-6) (nur in Englisch oder 

Französisch erhältlich) 

SN EN 16798-3:2017 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 3: Lüftung von 

Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und 

Raumkühlsysteme (Module M5-1, M5-4) (in Revision) 

SNG CEN/TR 16798-4 Energieeffizienz von Gebäuden – Teil 4: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Anforde-

rungen an die Leistung von Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsystemen – 

Technischer Bericht – Interpretation der Anforderungen der EN 16798-3 (nur in Eng-

lisch oder Französisch erhältlich) 

SN EN 16798-5-1 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 5-1: Be-

rechnungsmethoden für den Energiebedarf von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module 

M5-6, M5-8, M6-8, M7-5, M7-8) – Methode 1: Verteilung und Erzeugung 

SN EN 16798-5-2 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 5-2: Be-

rechnungsmethoden für den Energiebedarf von Lüftungssystemen (Module M5-6, 

M5 8, M6-5, M7-5, M7-8) – Methode 2: Verteilung und Erzeugung 

SNG CEN/TR 16798-6 Energieeffizienz von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 6: Interpretation der 

Anforderungen der EN 16798-5-1 und EN 16798-5-2 – Berechnungsmethoden für den 

Energiebedarf von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, 

M7-5, M7-8) (nur in Englisch oder Französisch erhältlich) 

SN EN 16798-7 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 7: Berech-

nungsmethoden zur Bestimmung der Luftvolumenströme in Gebäuden einschliesslich 

Infiltration (Modul M5-5) (in Vorbereitung) 

SNG CEN/TR 16798-8 Energieeffizienz von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 8: Interpretation der 

Anforderungen der EN 16798-7 – Berechnungsmethoden zur Bestimmung der Luft-

volumenströme in Gebäuden einschliesslich Infiltration (Modul M5-5) (nur in Englisch 

oder Französisch erhältlich) 

SN EN 16798-17 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 17: Leitlinien 

für die Inspektion von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module M4-11, M5-11, M6-11, 

M7-11) 

SNG CEN/TR 16798-18 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 18: Interpre-

tation der Anforderungen der EN 16798-17 – Leitlinien für die Inspektion von Lüftungs- 

und Klimaanlagen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (nur in Englisch oder Fran-

zösisch erhältlich) 

SN EN ISO 16890 Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik – 

 Teil 1: Technische Bestimmungen, Anforderungen und Effizienzklassifizierungs-

system basierend auf Feinstaub (PM) (ISO 16890-1:2016) 

 Teil 2: Ermittlung des Fraktionsabscheidegrades und des Durchflusswiderstandes 

(ISO 16890-2:2016) 

 Teil 3: Ermittlung des gravimetrischen Wirkungsgrades sowie des Durchfluss-

widerstandes im Vergleich zu der aufgenommenen Masse von Prüfstaub (ISO 

16890-3:2016) 

 Teil 4: Konditionierungsverfahren für die Ermittlung des Fraktionsabscheidegrad-

minimums (ISO 16890-4:2016) 

SN EN 17192 Lüftung von Gebäuden – Nichtmetallische Kanäle – Anforderungen und Prüfmethoden 

 

3  Der Entwurf des Nationalen Anhangs zu SN EN 16798-1 ist gleichzeitig mit prSIA 382/1 in Vernehmlassung. 
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SN EN ISO 52016-1 Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Energiebedarfs für Hei-

zung und Kühlung, Innentemperaturen sowie der Heiz- und Kühllast in einem Gebäude 

oder einer Gebäudezone – Teil 1: Berechnungsverfahren (ISO 52016-1:2017) 

0.4 Abweichungen 

Abweichungen von der vorliegenden Norm sind zulässig, wenn sie durch Theorie oder Versuche ausreichend 

begründet werden oder wenn neue Entwicklungen und Erkenntnisse dies rechtfertigen. 

0.5 Hinweise zu Anwendung der Norm 

0.5.1 Mit Bezug auf SIA 180 beruht die vorliegende Norm auf einem üblichen Verhalten der Benutzer, der Eigentümer 

und der Hausverwaltung. Diese Bedingungen sind im Folgenden beschrieben. 

0.5.2 Mit Bezug auf SIA 180 geht die vorliegende Norm davon aus, dass, basierend auf einer Nutzungsvereinbarung, 

– die Räume entsprechend der Projektierung genutzt werden; 

– die Bekleidung der Personen der Saison und der Aktivität angepasst ist; 

– die beweglichen Sonnenschutzvorrichtungen korrekt betätigt werden; 

– die gebäudetechnischen Systeme den Anweisungen gemäss bedient werden; 

– die Türen zwischen Räumen mit unterschiedlichen Solltemperaturen und/oder unterschiedlicher Luftqualität 

geschlossen sind; 

– die technischen Installationen nicht benutzt werden, um Temperaturen ausserhalb des 

Behaglichkeitsbereichs zu erzwingen; 

– die Belüftung den Feuchteverhältnissen so angepasst ist, dass die relative Luftfeuchte innerhalb der Gren-

zen von SIA 180, Ziffer 3.5.1.3 und Ziffer 3.5.1.4, liegt und die Grenzwerte von SIA 180, Ziffer 6.2.1.4, im 

Tagesmittel nicht überschritten werden; 

– genügend gelüftet oder die Lüftungsanlage fachgerecht eingesetzt wird; 

– das Gebäude und die technischen Einrichtungen instandgehalten sind, insbesondere 

- die Heizungsanlage und die Lüftungsanlage, inklusive Luftleitungen und Luftdurchlässe; 

- die beweglichen Sonnenschutzvorrichtungen; 

- die Steuerungs- und Regelungsanlagen. 

0.5.3 Es wird empfohlen, die massgebenden Nutzungen der Räume oder Zonen, die Anforderungen und insbeson-

dere allfällige Abweichungen zur vorliegenden Norm in einer Nutzungsvereinbarung schriftlich festzuhalten. 
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1 VERSTÄNDIGUNG 

Für die Anwendung der vorliegenden Norm gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. Diese Begriffe sind 

im Anhang O in alphabetischer Reihenfolge in drei Sprachen aufgelistet. 

1.1 Begriffe und Definitionen 

1.1.1 Funktionsträger 

1.1.1.1  Bauherr Der Bauherr ist der oberste Entscheidungsträger eines Bauvorhabens. 

Er kann Grundeigentümer und/oder Investor sein. Er ist der Gesuch-

steller in den erforderlichen Bewilligungsverfahren. [SIA 112] 

Anmerkung: Der Begriff wird generell für die bestellerseitige Funktion 

des Auslösers und obersten Verantwortlichen eines Projektes im Bau-

wesen verwendet. Der Bauherr trägt die Gesamtverantwortung für das 

Projekt und ist für die Sicherstellung der Gesamtleitung verantwortlich. 

Teile der Bauherrenfunktion werden oft an andere Beteiligte (Bauherren-

berater, Gesamtleiter usw.) übertragen. [SIA 2007] 

1.1.1.2  Auftraggeber Der Auftraggeber ist der Vertragspartner der Planer. Er ist in der Regel 

der Bauherr. [SIA 112] 

1.1.1.3  Planer Der Planer übernimmt als Architekt oder Ingenieur die gestalterische, 

funktionale und konstruktive Planung eines Werks mit den Leistungen 

seiner Berufsgattung. In der Regel übernimmt er auch Aufgaben der 

Bauleitung. [SIA 112] 

Anmerkung 1: Der Oberbegriff Planer wird für diejenigen Funktionen ver-

wendet, die Architekten, Ingenieure und weitere Spezialisten in einem 

Bauprojekt ausüben. [SIA 2007] 

Anmerkung 2: Als Fachplaner werden Planer bezeichnet, die nicht die 

Gesamtleitung ausüben. [SIA 112] 

1.1.1.4  Unternehmer Der Unternehmer erbringt Bauleistungen seiner Arbeitsgattung im Werk-

vertragsverhältnis zum Bauherrn als Besteller. [SIA D 0174] [96] 

Anmerkung: Wird auch als «Errichter» bezeichnet. [VKF-BSR 10-15] [40] 

1.1.1.5  Nutzer Der Nutzer (bei Geschäftsliegenschaften in der Regel eine juristische Per-

son) nutzt das betreffende Gebäude bzw. die entsprechenden Gebäude-

teile. [SIA 2048] 

Anmerkung: Als Mieter leistet der Nutzer dem Vermieter dafür einen Miet-

zins. Bei Eigengebrauch besteht in der Regel kein Mietverhältnis. Die 

Raumkosten können dem Nutzer trotzdem nach firmen- oder verwal-

tungsinternen Modalitäten verrechnet werden. 

1.1.1.6  Benutzer (Endnutzer) Diejenigen natürlichen Personen, die das Gebäude nutzen (im Gebäude 

Arbeitende, Bewohner, Besucher, Kunden, Patienten usw.). [SIA 2048] 

1.1.1.7  Nutzungsvereinbarung Die Nutzungsvereinbarung besteht in der Beschreibung der Nutzungs- 

und Schutzziele des Bauherrn sowie der grundlegenden Bedingungen, 

Anforderungen und Vorschriften für die Projektierung, Ausführung und 

Nutzung des Bauwerks. Sie ist Teil des Projektpflichtenhefts. [SIA 112] 

1.1.1.8  Lastenheft Spezifikation des Auftraggebers der gesamten nachprüfbaren Anforde-

rungen an die Leistungen und Lieferungen eines Auftragnehmers.  

[VDI 6028 Blatt 1] [85] 

Anmerkung: Ein Lastenheft gehört zu den Vergabeunterlagen im Rah-

men eines Werkvertrags. Es wird vom Auftraggeber oder in dessen Auf-

trag erstellt und dient als Ausschreibungs- und Angebotsgrundlage. 
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1.1.1.9  Pflichtenheft Konkrete Beschreibung der Massnahmen durch den Auftragnehmer zur 

Realisierung der Anforderungen des vom Auftraggeber aufgestellten 

Lastenhefts. [VDI 6028 Blatt 1] [85] 

Anmerkung: Ein ganzheitliches Pflichtenheft beschreibt nicht nur die 

technischen, sondern auch die ökonomischen und ökologischen Liefe-

rungen und Leistungen für Herstellung, Gebrauch und Beseitigung mit 

den nachhaltigen Auswirkungen auf die Umwelt. 

1.1.2 Gebäude, Raum und Bauteil 

1.1.2.1  Gebäude Bauwerk, bestehend aus der Gebäudehülle, den Innenbauteilen und den 

gebäudetechnischen Anlagen. Dieser Begriff kann für das ganze Bau-

werk verwendet werden oder für einen Teil davon, der für eine separate 

Nutzung vorgesehen oder umgebaut worden ist. [SIA 380] 

1.1.2.2  Gebäudekategorie (Kategorie der 

Gebäudeeinheit) 

Klassifizierung von Gebäuden und/oder Gebäudeeinheiten in Bezug auf 

deren hauptsächliche Nutzung oder deren Sonderstatus mit der Zielset-

zung, die Differenzierung von Verfahren zur Bewertung der Energieeffi-

zienz und/oder Anforderungen an die Energieeffizienz zu ermöglichen. 

[SN EN ISO 52000-1] [29] 

Anmerkung: SIA 380/1 nennt 12 Gebäudekategorien, für welche Stan-

dardnutzungen und Anforderungen an den Heizwärmebedarf definiert 

werden. 

1.1.2.3  Gebäudeeinheit Abschnitt, Geschoss oder Wohnung in einem Gebäude, der/das/die für 

die vom restlichen Gebäude separate Nutzung konzipiert oder umge-

staltet wurde. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

Beispiele: Ein Geschäft in einem Einkaufszentrum, eine Wohnung in 

einem Mehrfamilienhaus oder eine vermietbare Bürofläche in einem 

Bürogebäude. 

1.1.2.4  Oberflächentemperaturfaktor  

fRsi | – 

Verhältnis der Differenz der inneren Oberflächentemperatur eines Aus-

senbauteils und der Aussenlufttemperatur zur Differenz der Innen- und 

Aussenlufttemperaturen bei vorgegebenem innerem Wärmeübergangs-

widerstand Rsi. [SIA 180] 

1.1.2.5  Hüllfläche für Luftdichtheit Summe der Flächen aller Böden, Wände und Decken, die das unter-

suchte Volumen umschliessen, inklusive Wände und Böden unter 

Erdniveau. [SIA 380] 

Anmerkung: Sie wird zur Bestimmung der Luftdurchlässigkeit der Hüll-

fläche bei 50 Pa (qa50) verwendet. Weitere Angaben siehe SIA 180. 

1.1.2.6  Thermische Gebäudehülle Die thermische Gebäudehülle setzt sich aus den Bauteilen zusammen, 

welche die konditionierten Räume allseitig und vollständig umschliessen. 

[in Anlehnung an SIA 380] 

Anmerkung: Konditionierte und nicht aktiv konditionierte Räume füllen 

die thermische Gebäudehülle vollständig aus. 

1.1.2.7  Konditionierter Raum Beheizter und/oder klimatisierter Raum. [SIA 380] 

1.1.2.8  Nicht aktiv konditionierter Raum Nicht konditionierter Raum, der innerhalb der thermischen Gebäudehülle 

liegt. [SIA 380] 

1.1.2.9  Beheizter Raum Raum, der durch eine gebäudetechnische Anlage auf einen vorgegebe-

nen Sollwert der Raumtemperatur von 10 °C oder mehr beheizt wird. 

[SIA 380] 

1.1.2.10  Unbeheizter Raum Raum ausserhalb der thermischen Gebäudehülle. [SIA 384/2] 

Anmerkung: Als unbeheizte Räume gelten auch Räume innerhalb der 

thermischen Gebäudehülle in benachbarten Gebäudeeinheiten, deren 



Dieser Entwurf hat keine Gültigkeit und darf nicht angewendet werden. prSIA 382/1:2022-11 

prSIA 382/1, Copyright © 2022 by SIA Zurich 15 

Wärmeabgabesystem an einer anderen Wärmezentrale angeschlossen 

ist, und die nicht dauernd bewohnt sind.  

1.1.2.11  Klimatisierter Raum Raum, der durch eine gebäudetechnische Anlage gekühlt, befeuchtet 

und/oder entfeuchtet wird. [SIA 380] 

Anmerkung 1: Nicht als klimatisiert gelten Räume, bei denen die Küh-

lung ausschliesslich über die Nutzung einer primär für Heizzwecke in-

stallierten Anlage (z. B. Fussbodenheizung über Erdwärmesonde) er-

folgt. 

Anmerkung 2: Kühlung mit unkonditionierter Aussenluft über eine Lüf-

tungsanlage gilt nicht als Klimatisierung.  

Anmerkung 3: Mobile Raumluftentfeuchter, -befeuchter oder -kühler 

gelten nicht als gebäudetechnische Anlagen. 

1.1.2.12  Raumkategorie (Raumnutzung) Klassifizierung von Räumen eines Gebäudes in Bezug auf mehrere 

bestimmte Nutzungsbedingungen. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

Anmerkung: SIA 2024 nennt 45 Raumnutzungen, für welche Raum-

nutzungsdaten (Standardwerte, Zielwerte, Bestand) definiert werden. 

1.1.2.13  Nutzungsbedingung Anforderung und/oder Einschränkung für die Nutzung einer Raumkate-

gorie eines Gebäudes, die sich auf die Leistungen für die Bewertung der 

Energieeffizienz und/oder der Randbedingungen beziehen. 

[SN EN ISO 52000-1] [29] 

Beispiele: Sollwert für Heizung, Sollwert für Kühlung, Mindest-Luftvolu-

menstrom in Bezug auf die Luftqualität, Nettoanforderungen an das 

Trinkwarmwasser (z. B. je m2 Geschossfläche oder je Person), Be-

leuchtungsniveau, interne Wärmeeinträge usw.; einschliesslich der 

Verteilung über die Zeit (Betrieb). Sofern massgebend, beruhen die 

Zahlen auf der Anzahl der Benutzer je m2 je Art der Gebäudefläche. 

Anmerkung: SIA 2024 nennt für 45 Raumnutzungen durchschnittliche 

Nutzungsbedingungen für Raum, Personen, Geräte und Prozessan-

lagen, Beleuchtung, Raumlüftung, Raumkühlung, Raumheizung und 

Trinkwasser. 

1.1.2.14  Nutzungszeit  

tu | h 

Zeitdauer, während welcher ein bestimmter Raum oder eine bestimmte 

Raumgruppe genutzt wird (Arbeitszeit, Öffnungszeit, Unterrichtszeit 

usw.).  

Anmerkung: Zur Nutzungszeit zählt auch die Zeit, während welcher der 

Raum oder die Raumgruppe für die Reinigung belegt wird. 

1.1.2.15  Raum mit Personenbelegung 

(Aufenthaltsraum) 

Raum oder Bereich innerhalb von Gebäuden, der für einen längeren 

Aufenthalt von Personen bestimmt oder geeignet ist. [SIA 180] 

Anmerkung 1: In Anlehnung an SWKI VA104-01 [54] bedeutet dies eine 

Aufenthaltsdauer derselben Personen mehr als 30 Tage pro Jahr oder 

regelmässig länger als zwei Stunden pro Tag. 

Anmerkung 2: Als Räume mit Personenbelegung gelten insbesondere 

die Hauptnutzflächen gemäss SIA 416. 

Anmerkung 3: Aufenthaltsräume sind z. B. Arbeitsplätze in Büro- oder 

Industriegebäuden, Pausenräume, Wohnräume, Versammlungsräume, 

Sportstätten, Verkaufsräume. Keine Aufenthaltsräume sind demnach 

i. d. R. z. B. Flure, Treppenräume, Technikzentralen und Lagerräume. 

1.1.2.16  Nebenraum Raum, der nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be-

stimmt oder geeignet ist. 

Anmerkung: Als Nebenräume gelten insbesondere die Nebennutz-

flächen, die Verkehrsflächen und die Funktionsflächen gemäss SIA 416. 
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1.1.2.17  Nassraum Innenraum mit wiederkehrender Wassereinwirkung auf die Bauteilober-

fläche bzw. langfristig hoher relativer Feuchtigkeit, welche eine Abdich-

tung und/oder eine Bodenentwässerung erforderlich machen. 

Beispiele: Duschräume, Bäder, Saunen, Grossküchen, Lebensmittel-

verarbeitung. 

Anmerkung: Badezimmer im Wohnungsbau ohne Bodenablauf zählen 

nicht zu den Nassräumen. 

1.1.2.18  Feuchtraum (Nasszelle) Raum, der für häusliche Aktivitäten genutzt wird, beispielsweise als 

Küche, Hauswirtschafts-/Lagerraum, Badezimmer oder Toilette/sanitäre 

Einrichtung. [SN EN 13141-11] 

1.1.2.19  Bad (Badezimmer) Feuchtraum, der als Bade- oder Duschraum dient und in dem sich auch 

eine Toilette befinden kann. [DIN 80103] 

1.1.2.20  Toilettenraum (WC) Raum, der kein Bad ist und in dem sich eine Toilette befindet.  

[DIN 80103] 

1.1.2.21  Pissoir Eigenständiger Raum oder Abteil in einem Toilettenraum fürs Steh-

pinkeln. 

1.1.2.22  Küche Teil eines Gebäudes, in dem Kochprozesse durchgeführt werden, die 

dazugehörigen Verbindungs- und Verteilungskorridore sowie Neben-

räume wie Lagerräume für Nahrungsmittel, Kühl- und Vorbereitungs-

räume sowie Spülküchen. [SN EN 16282-2] [26] 

Anmerkung 1: Als «Teeküche» gelten kleine Küchen zum Zubereiten 

von heissen Getränken und Imbissen mit minimaler Ausstattung (ohne 

Kochstelle). 

Anmerkung 2: Als «Wohnküche» gelten Küchenräume in Wohnbauten 

mit einer Grundfläche ≥ 8 m2 und Einrichtung mit zusätzlichen Möbeln 

zum Aufenthalt ohne Küchenarbeit, z. B. Tisch und Stühle.  

[VDI 4700 Blatt 1] [83] 

Anmerkung 3: Als «gewerbliche Küchen» gelten Bereiche, in welchen 

Kochapparate wie Fritteusen, Grill oder Kochherde aufgestellt und 

gewerblich betrieben werden. [VKF-BSR 10-15] [40] 

1.1.2.23  Kochstelle Kochherd oder andere fest installierte Einrichtung zum Kochen, Braten 

oder Backen von Speisen. [SIA 382/5] 

Anmerkung: Eine Kochstellenlüftung führt die Emissionen (Wrasen, 

Dampf usw.) einer Kochstelle ab. Zum Be- oder Entlüften der Küche 

können allenfalls zusätzliche Einrichtungen vorhanden sein. 

1.1.2.24  Geschossfläche 

AGFA | m2 

Die Geschossfläche (GF) ist die allseitig umschlossene und überdeckte 

Grundrissfläche der zugänglichen Geschosse einschliesslich der 

Konstruktionsflächen. [SIA 416] 

Anmerkung 1: Nicht als Geschossflächen gerechnet werden Flächen 

von Hohlräumen unter dem untersten zugänglichen Geschoss. 

Anmerkung 2: Die Geschossfläche gliedert sich in 

– Nettogeschossfläche (NGF), 

– Konstruktionsfläche (KF). 

1.1.2.25  Nettogeschossfläche 

ANFA | m2 

Die Nettogeschossfläche (NGF) ist der Teil der Geschossfläche (GF) 

zwischen den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktions-

bauteilen. [SIA 416] 

Anmerkung: Die Nettogeschossfläche gliedert sich in 

– Nutzfläche (NF), 

– Verkehrsfläche (VF), 

– Funktionsfläche (FF). 
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1.1.2.26  Raumhöhe 

hR | m 

Höhe des Raumes von oberkant Fertigboden bis unterkant Fertigdecke. 

Anmerkung: Entspricht der «lichten Raumhöhe». 

1.1.2.27  Raumtiefe 

dR | m 

Innenmass eines Raumes senkrecht zur Fassade.  

Anmerkung: Bei Eckräumen das kleinere der Innenmasse. 

1.1.2.28  Raumvolumen 

VR | m3 

Volumen des Raumes mit Innenabmessungen bzw. konditioniertes 

Nettoluftvolumen innerhalb der Gebäudehülle. 

1.1.2.29  Infiltration (Gebäudehülle) Unkontrollierter Lufteintritt durch Undichtheiten der Gebäudehülle, ver-

ursacht durch Auftrieb, Wind oder Abluftüberschuss der mechanischen 

Lüftung (unbeabsichtigte Luft von draussen). 

1.1.2.30  Exfiltration (Gebäudehülle) Unkontrollierter Luftaustritt durch Undichtheiten der Gebäudehülle, ver-

ursacht durch Auftrieb, Wind oder Zuluftüberschuss der mechanischen 

Lüftung (unbeabsichtigte Luft nach draussen). 

1.1.2.31  Infiltration (Raum) Unkontrolliertes Einströmen von Luft in einen Raum durch Undichtheiten 

in der Hüllkonstruktion des Raumes (unbeabsichtigte Luft von draussen). 

[in Anlehnung an SN EN 12792, Begriff 224] 

1.1.2.32  Exfiltration (Raum) Unkontrolliertes Ausströmen von Luft aus einem Raum durch Undicht-

heiten in der Hüllkonstruktion des Raumes (unbeabsichtigte Luft nach 

draussen). [in Anlehnung an SN EN 12792, Begriff 138] 

1.1.2.33  Lüftung (Raum) Prozess der Zufuhr oder des Entfernens von Luft in einen Raum oder ein 

Gebäude hinein oder aus einem Raum oder Gebäude hinaus durch 

natürliche oder mechanische Mittel. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

1.1.2.34  Klimatisierung (Raum) Form der Luftbehandlung, bei der die Höchst- bzw. Mindesttemperatur, 

gegebenenfalls in Kombination mit Be- und Entlüftung, Luftfeuchte und 

Luftreinheit, geregelt wird. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

1.1.2.35  Heizung (Raum) Prozess der Zuführung von Wärme in einen Gebäuderaum mit dem Ziel, 

eine bestimmte Mindesttemperatur in diesem Raum zu erreichen und 

aufrechtzuerhalten. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

1.1.2.36  Kühlung (Raum) Prozess des Entziehens von Wärme aus einem Gebäuderaum mit dem 

Ziel, eine bestimmte Höchsttemperatur in diesem Raum zu erreichen 

und aufrechtzuerhalten. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

1.1.2.37  Befeuchtung (Raum) Prozess der Hinzugabe von Wasserdampf in die Luft zur Erhöhung der 

Luftfeuchte. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

1.1.2.38  Entfeuchtung (Raum) Prozess des Entfernens von Wasserdampf aus der Luft. 

[SN EN ISO 52000-1] [29] 

1.1.2.39  Versorgungsbereich (Gebäude) Gebäudeteil, bestehend aus einem oder mehreren grundlegenden 

Räumen, der von einem bestimmten System oder Teilsystem der 

gebäudetechnischen Anlage versorgt wird. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

Beispiele: Gebäudeversorgungsbereich für einen bestimmten Heizungs-

anlagenkreislauf, einen bestimmten Kühlanlagenkreislauf, ein bestimm-

tes Trinkwarmwasserverteilungssystem, eine bestimmte RLT-Anlage, 

eine bestimmte Beleuchtungskonfiguration (künstliches Licht oder 

Tageslicht). 

1.1.2.40  Brandabschnitt Bereiche von Bauten und Anlagen, die durch brandabschnittsbildende 

Bauteile voneinander getrennt sind.  

[in Anlehnung an VKF-BSR 10-15] [40] 

1.1.2.41  Lüftungsabschnitt Zusammenfassung einzelner Brandabschnitte gleicher Nutzung mit 

gleichem Brandrisiko, unter Berücksichtigung des Brandschutzkon-

zeptes. [in Anlehnung an VKF-BSR 10-15] [40] 

Anmerkung: Lüftungsabschnitte dürfen, unter Berücksichtigung der 

Brandabschnittsflächen, geschossübergreifend sein. 
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1.1.3 Aussenklima 

1.1.3.1  Klimadaten Statistische Messdaten zu Aussentemperatur, Luftfeuchte und Sonnen-

strahlung für eine bestimmte Klimastation. [SIA 380/2] 

Anmerkung: Für dynamische Berechnungsverfahren werden im Allge-

meinen stündliche Klimadaten gemäss SIA 2028 für ein ganzes Jahr 

(Design Reference Year, DRY) und für einzelne Auslegungstage 

oder -perioden für die Heizung oder Kühlung benötigt. 

1.1.3.2  Auslegungsklimadaten Klimadaten gemäss SIA 2028, die zur Auslegung von Systemkompo-

nenten anzuwenden sind. [SIA 380/2] 

Anmerkung: Es wird unterschieden zwischen Auslegungsklimadaten für 

den Heizfall und Auslegungsklimadaten für den Kühlfall. 

1.1.3.3  Aussenlufttemperatur 

θa,e | °C 

Trockentemperatur der Aussenluft, gemessen ohne Strahlungseinfluss 

und ausserhalb von lokalen Temperatureinflüssen. [SIA 180] 

Anmerkung: Die Aussenlufttemperatur von MeteoSchweiz (SIA 2028) 

wird mit mechanisch belüftetem Trockenthermometer 2 m über der 

Bodenoberfläche (gemähte Wiese) im freien Feld gemessen. 

1.1.3.4  Trockentemperatur 

θ | °C 

Lufttemperatur, gemessen mithilfe eines von der Sonneneinstrahlung 

abgeschirmten Thermometers. [SN EN ISO 15927-2] [25] 

Anmerkung: Wird auch als «Trockenkugeltemperatur» bezeichnet. 

1.1.3.5  Taupunkttemperatur 

θdp | °C 

Temperatur, auf der die Luft gekühlt wird, um bei gleich bleibendem 

Wasserdampfgehalt den Sättigungszustand zu erreichen. 

[SN EN ISO 15927-2] [25] 

1.1.3.6  Aussentemperatur 

θe | °C 

Temperatur der Aussenluft unter der Annahme, dass die Strahlungs-

temperatur der Aussenumgebung nahezu gleich der Aussenlufttem-

peratur ist (zulässige Vereinfachung bei Berechnungen von Wärme-

transfers): θe = θa,e. [SIA 180] 

Anmerkung: Für eine detaillierte Betrachtung ist die Berücksichtigung 

der Strahlungstemperatur und der Wärmeübergangskoeffizienten durch 

Strahlung und Konvektion nach SN EN ISO 6946 [22] erforderlich. 

1.1.3.7  Gleitender Mittelwert der 

Aussentemperatur 

θe,rm | °C 

Mittelwert der stündlichen Aussentemperaturen über eine Zeitreihe von 

N Stunden. [SIA 180] 

𝜃𝑒,𝑟𝑚(𝑡) =
1

𝑁
⋅ ∑ 𝜃𝑒(𝑡 − 𝑗)

𝑁−1

𝑗=0

 

θe,rm(t) gleitender Mittelwert der Aussentemperatur für die Stunde t, 

 in °C 

θe(t–j) Aussentemperatur der Stunde t–j, in °C 

N Anzahl in den Mittelwert einbezogener Stunden. 

Anmerkung: In dieser Norm werden für den Mittelwert 48 Stunden 

betrachtet.  

1.1.3.8  Feuchtkugeltemperatur 

θWB | °C 

Beharrungstemperatur eines verdunstenden Mediums, das die zur 

Verdunstung notwendige Verdampfungsenthalpie nur durch einen 

Wärmestrom aus dem angrenzenden Gas bezieht. 

[VDI 2047 Blatt 1] [71] 

Anmerkung 1: Sie dient in Verbindung mit Druck und Temperatur des 

Gases zur Bestimmung des dampfförmigen Anteils des verdunstenden 

Mediums im Gas. [VDI 2047 Blatt 1] [71] 

Anmerkung 2: Temperatur der Aussenluft, gemessen mit mechanisch 

belüftetem Feuchtthermometer 2 m über Boden. In SIA 2028 mittels 

Berechnung aus der relativen Feuchte ermittelt. [SIA 2028] 

Anmerkung 3: Wird auch «Kühlgrenztemperatur» genannt. 
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1.1.3.9  Kühlgrenztemperatur 

θC,li | °C 

Die Kühlgrenztemperatur, gemessen als Feuchtkugeltemperatur, ist die 

tiefste Temperatur, die sich durch direkte Verdunstungskühlung errei-

chen lässt. [Wikipedia, 23.01.2022] 

Anmerkung 1: Dabei steht die Wasserabgabe einer feuchten Oberfläche 

mit dem Wasseraufnahmevermögen der umgebenden Luft im Gleichge-

wicht.  

Anmerkung 2: Aufgrund der Verdunstungskälte liegt die Kühlgrenztem-

peratur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte unterhalb der Luft-

temperatur. 

Anmerkung 3: Die Kühlgrenztemperatur eines Luftzustandes ergibt sich 

durch den Schnittpunkt der verlängerten Nebelisotherme durch den Luft-

zustand mit der Sättigungslinie im h,x-Diagramm und kann nur iterativ 

ermittelt werden. 

1.1.4 Raumklima, thermische Behaglichkeit 

1.1.4.1  Aufenthaltsbereich In einem Raum das Volumen, in dem sich die Personen oft aufhalten. 

[SIA 180] 

Anmerkung: Die Behaglichkeitsanforderungen gelten für den ganzen 

Aufenthaltsbereich. Diese Definition wird in SIA 180 präzisiert. 

1.1.4.2  Lufttemperatur 

θa | °C 

Temperatur der Luft am betrachteten Ort. [SIA 180] 

Anmerkung: Wird als Trockentemperatur gemessen. 

1.1.4.3  Raumlufttemperatur 

θa,i | °C 

Trockenkugeltemperatur der Raumluft am betrachteten Ort im Raum. 

[SIA 380/2] 

1.1.4.4  Mittlere Raumlufttemperatur 

θIDA | °C 

Trockenkugeltemperatur der ideal durchmischten Raumluft. [SIA 380/2] 

Anmerkung: SIA 380/2 verwendet das Symbol θa,i,avg. 

1.1.4.5  Relative Luftfeuchte  

φ | % 

Verhältnis des effektiven Wasserdampfdrucks zum Sättigungsdampf-

druck bei gleicher Temperatur. [SIA 180] 

1.1.4.6  Massebezogene Luftfeuchte 

x | kg/kg, g/kg 

Verhältnis zwischen den Massenanteilen Wasserdampf und trockene 

Luft bei konstanter Temperatur. [SIA 180] 

Anmerkung: Wird auch als «Mischungsverhältnis», «Feuchtegehalt» 

oder ugs. als «absolute Feuchte» bezeichnet. 

1.1.4.7  Volumenbezogene Luftfeuchte 

 | kg/m3, g/m3 

Wasserdampfmenge je Volumeneinheit des Gasgemisches. [SIA 180] 

1.1.4.8  Raumluftfeuchte 

φIDA | %  

xIDA | g/kg  

IDA | g/m3 

Feuchte der Raumluft. [SIA 180] 

Anmerkung: Sie kann als relative Feuchte in %, als massebezogene 

Feuchte in g/kg oder als volumenbezogene Feuchte in g/m3 angegeben 

werden. 

1.1.4.9  Mittlere Strahlungstemperatur eines 

Raumes 

θr,i | °C 

Oberflächentemperatur eines geschlossenen isothermen Raumes, in 

welchem für eine definierte Aufenthaltsposition die thermische Strahlung 

gleich der von den verschiedenen raumumschliessenden Flächen Ai em-

pfangenen Strahlung ist. [SIA 180] 

Anmerkung 1: In erster Näherung ist sie gleich der flächengewichteten 

inneren Oberflächentemperatur der raumumschliessenden Flächen. 

𝜃𝑟,𝑖 =
∑𝐴𝑗 ⋅ 𝜃𝑠𝑖,𝑗

∑𝐴𝑗
 

Dabei bedeutet 

θsi,j die innere Oberflächentemperatur des Bauteils j, in °C 

Aj die raumumschliessende Fläche des Bauteils j, in m2. 
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Anmerkung 2: Genaue Definitionen siehe SIA 380/2. 

1.1.4.10  Empfundene Temperatur  

θo | °C 

Für die thermische Behaglichkeit des Menschen massgebende Tempe-

ratur unter Berücksichtigung der Lufttemperatur am betrachteten Ort im 

Raum und der Strahlungstemperatur der Umgebungsflächen. 

Anmerkung 1: Sie ist gleich der theoretisch gleichmässigen Oberflächen-

temperatur eines abgeschlossenen Raumes, in dem ein Nutzer die 

gleiche Wärmemenge durch Strahlung und Konvektion wie im tatsäch-

lichen ungleichmässigen Raum abgeben oder aufnehmen würde. 

Anmerkung 2: Sie wird auch als «operative Temperatur» bezeichnet 

(vgl. SIA 380/2). 

Anmerkung 3: In geschlossenen Räumen mit kleiner Luftgeschwindigkeit 

(≤ 0,2 m/s) wird die empfundene Temperatur dem arithmetischen Mittel 

zwischen der Lufttemperatur und der mittleren Strahlungstemperatur 

gleichgesetzt. 

Anmerkung 4: Für andere Fälle siehe SN EN ISO 7726, Anhang G. 

1.1.4.11  Raumtemperatur (vereinfachte 

operative Temperatur) 

θi | °C 

Für die thermische Behaglichkeit der Personen mit nicht genau defi-

niertem Aufenthaltsort im Raum massgebliche Temperatur der Innen-

umgebung. [SIA 380/2] 

Anmerkung: Näherungsweise ist sie gleich dem arithmetischen Mittel der 

mittleren Raumlufttemperatur und der vereinfachten mittleren Strah-

lungstemperatur des Raumes. 

1.1.4.12  Luftgeschwindigkeit im Raum 

va | m/s 

Mass der Luftbewegung in einer gegebenen Richtung, gemessen als 

Strecke je Zeiteinheit. [SIA 180] 

Anmerkung 1: Wenn die gemessene Geschwindigkeit als Funktion der 

Zeit einer Normalverteilung folgt, dann können zur Beurteilung der Be-

haglichkeit der zeitlich gemittelte Wert der Geschwindigkeit va,avg und der 

Turbulenzgrad Tu herangezogen werden.  

Anmerkung 2: Impulsartig auftretende, instationäre Luftströme können 

bestimmt werden, indem Momentanmesswerte der mittleren Geschwin-

digkeit in ein Normalverteilungsdiagramm eingetragen werden und 

daraus der Medianwert v50 bestimmt wird. 

Anmerkung 3: Messmethode gemäss SN EN 15726 mit Instrumenten 

gemäss SN EN ISO 7726. 

1.1.4.13  Turbulenzgrad  

Tu | –, % 

Verhältnis der Standardabweichung der Luftgeschwindigkeit zur 

mittleren Luftgeschwindigkeit an der Messstelle. [SIA 180] 

Anmerkung 1: Eine laminare Strömung ist turbulenzfrei (Tu = 0), wäh-

rend eine stark turbulente Strömung einen Turbulenzgrad von 1 oder 

mehr aufweisen kann. 

Normalverteilte Geschwindigkeit: 𝑇𝑢 =
𝑠(𝑣𝑎)

𝑣𝑎,𝑎𝑣𝑔
  

Impulsartige Geschwindigkeit: 𝑇𝑢 =
𝑣84−𝑣50

𝑣50
 

Dabei bedeutet 

s(va) Standardabweichung der Luftgeschwindigkeit va, in m/s; 

va,avg Mittelwert der über > 180 s gemessenen Luftgeschwindigkeiten, 

in m/s; 

v50 Luftgeschwindigkeit, die zu 50 % der Zeit unterschritten wird, in 

m/s; 

v84 Luftgeschwindigkeit, die zu 84 % der Zeit unterschritten wird, in 

m/s. 
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Anmerkung 2: Messmethode gemäss SN EN 15726 mit Instrumenten 

gemäss SN EN ISO 7726. 

1.1.4.14  Zugluftrisiko  

DR | % 

Vorausgesagter Prozentsatz von Personen, die sich für gegebene Werte 

der Raumluftgeschwindigkeit und des Turbulenzgrades unbehaglich 

fühlen. [SIA 180] 

Anmerkung: DR steht für «draught rate» bzw. «draught risk». 

1.1.4.15  Aktivitätsgrad (metabolische 

Aktivität, Energieumsatz) 

M | W/m2, met 

Wärmeabgabeleistung einer Person bei einer bestimmten körperlichen 

Tätigkeit, bezogen auf die Körperoberfläche. [SIA 180] 

Anmerkung 1: 1 met (= 58 W/m2) entspricht der Wärmeabgabe einer 

ruhig sitzenden Person. Weitere Angaben siehe SN EN ISO 7730. 

Anmerkung 2: Für die durchschnittliche Körperoberfläche einer erwach-

senen Person wird in vorliegender Norm ein Wert von 1,85 m2 ange-

nommen. 

1.1.4.16  Wärmedämmwert der Bekleidung 

Icl | m2∙K/W, clo 

Der durch die Bekleidung hervorgerufene Wärmedämmwiderstand 

sensibler Wärme. [SIA 180] 

Anmerkung 1: Er wird angegeben als der thermische Widerstand 

zwischen Haut und Kleidungsoberfläche unter Ausschluss der Wider-

standes, der sich aus der Luftschicht ergibt, die den bekleideten Körper 

umgibt. 

Anmerkung 2: 1 clo = 0,155 m2∙K/W; entspricht einer üblichen Haus-

bekleidung im Winter. Weitere Angaben siehe SN EN ISO 7730. 

1.1.4.17  Erwartete durchschnittliche Bewer-

tung der thermischen Behaglichkeit 

PMV | – 

Vorausgesagte durchschnittliche Beurteilung der thermischen Behag-

lichkeit einer grossen Anzahl von Personen anhand einer von −3 (kalt) 

über 0 (neutral) bis +3 (heiss) abgestuften Skala. [SIA 180] 

Anmerkung 1: Ausgehend von objektiven physikalischen Grössen wie 

Tätigkeit und Bekleidung der Personen, Temperatur, Feuchte, 

Geschwindigkeit der Luft und der mittleren Strahlungstemperatur lässt 

sich der PMV-Wert mit der Fanger-Gleichung in konditionierten Räumen 

berechnen (siehe SN EN ISO 7730). 

Anmerkung 2: Mit dem PMV nicht erfasst wird die lokale Unbehaglich-

keit, hervorgerufen durch Zugluft, hohe vertikale Temperaturunter-

schiede zwischen Kopf und Fussgelenken, zu warme oder zu kalte 

Fussböden sowie zu hohe Asymmetrie der Strahlungstemperatur. 

Anmerkung 3: Abkürzung PMV (en: predicted mean vote) 

1.1.4.18  Erwarteter Anteil mit der thermischen 

Behaglichkeit unzufriedener Perso-

nen 

PPD | % 

Erwarteter prozentualer Anteil der Personen, die mit der thermischen 

Behaglichkeit nicht zufrieden sind und sich also ausserhalb des Behag-

lichkeitsbereichs (PMV = 0) befinden. [in Anlehnung an SIA 180] 

Anmerkung 1: Dieser Anteil kann anhand des PMV-Wertes berechnet 

werden (siehe SN EN ISO 7730). 

Anmerkung 2: Abkürzung PPD (en: predicted percentage of dissatisfied) 

1.1.4.19  Erwarteter Anteil mit der lokalen 

thermischen Behaglichkeit unzu-

friedener Personen 

PD | % 

Erwarteter prozentualer Anteil der Personen, die mit der lokalen 

thermischen Behaglichkeit nicht zufrieden sind. [SIA 180] 

Anmerkung 1: Unterschieden werden folgende Fälle: 

– vertikaler Temperaturunterschied, 

– warme oder kalte Fussböden, 

– Asymmetrie der Strahlungstemperatur (Decke, Wände). 

Anmerkung 2: Abkürzung PD (en: percentage of dissatisfied) 

1.1.4.20  Vorausgesagter Prozentsatz der 

thermischen Akzeptanz 

PTA | % 

Erwarteter prozentualer Anteil der Personen, die bei Raumtemperaturen 

über 26 °C und Raumluftfeuchten über 10 g/kg mit der thermischen Be-

haglichkeit zufrieden sind. 
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Anmerkung 1: Beurteilungsgrösse für das Schwüleempfinden in 

konditionierten Räumen (siehe 2.2.6.8). 

Anmerkung 2: Abkürzung PTA (en: predicted percentage of thermal 

acceptability) 

1.1.5 Interne Wärmeeinträge und Feuchtequellen 

1.1.5.1  Interne Wärmeeinträge 

Qi | Wh, kWh,  

qi | Wh/m2, kWh/m2 

Wärme, die während des Berechnungsschritts im Raum bzw. innerhalb 

der thermischen Gebäudehülle durch andere Quellen als die gebäude-

technische Anlage, insbesondere durch Personen (sensible Wärme), 

Beleuchtung und Geräte, abgegeben wird. [in Anlehnung an SIA 180] 

Anmerkung: qi = Qi / ANFA (Nettogeschossfläche) 

1.1.5.2  Interne Wärmeeintragsleistung 

Φi | W, W/m2 

Wärmeleistung, die im Raum bzw. innerhalb der Gebäudehülle durch 

andere Quellen als die gebäudetechnische Anlage, insbesondere durch 

Personen (sensible Wärme), Beleuchtung und Geräte abgegeben wird. 

[in Anlehnung an SIA 380/2] 

Anmerkung: Für jeden internen Wärmeeintrag sind die Anteile der kon-

vektiven Wärmeabgabe (Φi,cv) und der Wärmeabgabe durch Strahlung 

(Φi,r) getrennt anzugeben.  

1.1.5.3  Beleuchtung Beleuchtung von Innen- und Aussenräumen (Raumbeleuchtung, Deko-

rationsbeleuchtung, Sicherheits- und Notbeleuchtung, Aussenbeleuch-

tung usw.). [SIA 380/2] 

1.1.5.4  Geräte Geräte, welche der Nutzung der Räume dienen, in denen sie installiert 

sind oder welche diesen Räumen zugeordnet werden können (ohne 

Beleuchtung und gebäudetechnische Anlagen).  

Anmerkung: Dazu gehören auch die mobilen Raumluftbefeuchter, -ent-

feuchter und -kühler. [SIA 380/2] 

1.1.5.5  Prozessanlagen Nutzungsspezifische Anlagen (Produktionsanlagen, Grossküchengeräte, 

Grossrechner in Rechenzentren, Anlagen für medizinische Untersuchun-

gen und Behandlungen usw.). [SIA 380] 

Weitere Beispiele: Kühl- und Tiefkühlmöbel sowie Kälteanlagen für Kühl- 

und Tiefkühlräume [SIA 2056] 

1.1.5.6  Interne Feuchtequellen  

Gi | g/s, g/h 

gi | g/(s·m2), g/(h·m2) 

Feuchte, welche durch Personen und andere Feuchtequellen, wie 

Pflanzen, Kochen, Duschen, Aquarien und Geräte) abgegeben wird. 

[SIA 380/2] 

Anmerkung: gi = Gi / ANFA (Nettogeschossfläche) 

1.1.6 Luftverunreinigungen 

1.1.6.1  Schadstoff Gas, Flüssigkeit oder Feststoff, die für die Gesundheit der Benutzer 

schädlich sein können. [SIA 180] 

Anmerkung: In dieser Norm werden jedoch nur Feuchte (als mögliche 

Ursache für Schimmelpilze), Radon, von den Benutzern produziertes 

Kohlendioxid und unangenehme Gerüche behandelt. 

1.1.6.2  Schadstoffemissionsrate 

G | g/h, mg/h, l/s, l/h, cm3/h 

Menge des pro Zeiteinheit in einem gegebenen Raum emittierten 

Schadstoffs. [SIA 180] 

1.1.6.3  Schadstoffkonzentration 

C | g/m3, mg/m3, ppm, Bq/m3  

Verhältnis der Schadstoffmenge zur gesamten Luftmenge. [SIA 180] 

Anmerkung 1: Cmax ist die maximal zulässige Schadstoffkonzentration im 

Raum. 

Anmerkung 2: CODA ist die Schadstoffkonzentration in der Aussenluft; 

CSUP ist die Schadstoffkonzentration in der Zuluft; CIDA ist die Schadstoff-
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konzentration in der Raumluft; Cbz ist die Schadstoffkonzentration im 

Atembereich der Benutzer; CETA ist die Schadstoffkonzentration in der 

Abluft. 

1.1.6.4  Geruchsproduktionsrate 

Go | olf 

Quellstärke für die von Menschen durchschnittlich pro Zeiteinheit abge-

sonderten Gerüche. [SIA 180] 

Erweiterung des Begriffs: Quellstärke für unangenehme Material-

gerüche, welche bei in den Raum eintretenden Personen dieselbe Ge-

ruchsbelästigung hervorrufen, bei gleichem Zustrom sauberer Luft. 

1.1.6.5  Geruchskonzentration 

Co | pol 

Konzentration menschlicher Gerüche in einem sauberen Raum, in wel-

chem die von einer Person durchschnittlich abgegebene Geruchsmenge 

in 1 Liter sauberer Luft pro Sekunde verdünnt wird. [SIA 180] 

Erweiterung des Begriffs: Konzentration unangenehmer Gerüche, 

welche einen gleichen Prozentsatz in den Raum eintretender Personen 

belästigt wie die durch 1 pol verursachte Belästigung. 

Anmerkung: Zur Bewertung von Raumluftqualitäten ist 1/10 der Einheit, 

ein «dezipol», geeigneter. 1 dezipol = 0,1 olf/(l/s) = 1 olf/(10 l/s) 

1.1.6.6  Lüftungseffektivität 

V | – 

Leistung des Luftführungssystems bezüglich der Entfernung von Verun-

reinigungen aus dem Aufenthaltsbereich eines Raums, festgelegt durch 

das Verhältnis zwischen der Verunreinigungskonzentration in der Zuluft, 

Abluft und Innenraumluft im Atembereich (innerhalb des Aufenthalts-

bereichs) [in Anlehnung an SN EN 16798-3] 

Anmerkung: Die Lüftungseffektivität dient zur Beurteilung des Luftaus-

tauschs und der Schadstoffbeseitigung. In der vorliegenden Norm wird 

sie gleichgesetzt mit der Lüftungswirksamkeit C. 

1.1.6.7  Lüftungswirksamkeit 

C | – 

Beurteilungsgrösse der Schadstoffbeseitigung als Relation der Schad-

stoffkonzentrationen aus Abluft, Raumluft und Zuluft. 

1.1.6.8  Luftaustauschwirkungsgrad 

L | – 

Beurteilungsgrösse der Lufterneuerung als Verhältnis zwischen der kür-

zest möglichen Verweilzeit zur tatsächlichen Verweilzeit von Partikeln im 

Raum. 

1.1.6.9  Temperatureffektivität 

T | – 

Beurteilungsgrösse für die Fähigkeit der Lüftung zur Kompensation von 

Wärmeverlusten oder zur Abführung von sensiblen Wärmeeinträgen. 

1.1.6.10  Luftführungssystem Charakteristisches Raumströmungsmuster, das durch die Zuluftführung 

beeinflusst wird. [VDI 4700 Blatt 1] [83] 

1.1.6.11  Luftführungsindex 

ADI | – 

Beurteilungsgrösse für die «globale» Wirksamkeit eines Luftführungs-

systems bei der Bereitstellung der Raumluftqualität und der thermischen 

Behaglichkeit. 

1.1.7 Schall 

1.1.7.1  Geräusche gebäudetechnischer 

Anlagen und fester Einrichtungen 

Beim Betrieb oder der Benutzung gebäudetechnischer Anlagen und 

fester Einrichtungen, von Freizeitanlagen und von Anlagen der Industrie 

und des Gewerbes entstehender Körperschall und Luftschall, der durch 

die Konstruktion übertragen und als Luftschall abgestrahlt wird. 

[SIA 181] 

1.1.7.2  Funktionsgeräusch Geräusch gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen, 

dessen Intensität und zeitlicher Ablauf weitgehend unabhängig vom 

Benutzer ist. [SIA 181] 

Anmerkung: Im Gegensatz dazu ist ein Benutzungsgeräusch gemäss 

SIA 181 ein Geräusch gebäudetechnischer Anlagen und fester 

Einrichtungen, dessen Intensität und zeitlicher Ablauf weitgehend 

abhängig vom Benutzer ist. 
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1.1.7.3  Dauergeräusch Geräusch mit einer Dauer von mehr als 3 Minuten oder einer sehr 

grossen Häufigkeit des Auftretens. [SIA 181] 

Anmerkung: Im Gegensatz dazu ist gemäss SIA 181 ein Einzelgeräusch 

ein Geräusch mit einer Dauer von maximal 3 Minuten und einer geringen 

Häufigkeit des Auftretens. 

1.1.7.4  Lärmempfindlichkeit Einstufungskategorie der Lärmimmission im Empfangsraum nach der 

immissionsseitigen Raumart und Nutzung. [SIA 181] 

Anmerkung 1: Für die Lärmempfindlichkeitsstufen «keine», «gering», 

«mittel» und «hoch» werden in SIA 181, Ziffer 2.3, Tabelle 1, ent-

sprechende Raumarten und Raumnutzungen aufgeführt. 

Anmerkung 2: In SIA 2024, Anhang A, Tabelle 12, sind für 45 Raum-

nutzungen entsprechende Lärmempfindlichkeitsstufen aufgeführt. 

1.1.7.5  Mittelungspegel (A-bewerteter) 

LAeq | dB 

Zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses eines über die 

Zeit T gemittelten Schalldruckquadrates p2 zum quadrierten Bezugswert 

für Luftschall p0
2. [SIA 181] 

Anmerkung: Es werden die Frequenzbewertungen A oder C gemäss 

SN EN 61672-1 [30] angewendet. Sie berücksichtigen näherungsweise 

die unterschiedliche Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs für Töne 

verschiedener Frequenzen und Intensitäten. 

𝐿𝑒𝑞 = 10 lg [
1

𝑇
∫

𝑝2

𝑝0
2 𝑑𝑡

𝑇

0

] 

T Mittelungszeit, in s. 

1.1.7.6  Anforderungswert an gebäude-

technische Anlagen und feste 

Eirichtungen  

LH | dB 

Schalldruckpegel bei üblicher Nutzung oder bei üblichem Betrieb der 

Anlagen bzw. bei Anregung mit dem Empa-Pendelfallhammer. 

[SIA 181] 

Messung: Die Anforderung ist erfüllt, wenn der Gesamtwert für Geräu-

sche gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen LH,tot den 

Anforderungswert LH nicht überschreitet 

Projektierung: Die Anforderung ist erfüllt, wenn der Projektierungswert 

für Geräusche gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen 

LH,d den Anforderungswert LH nicht überschreitet 

Anmerkung 1: Die Mindestanforderungen gewährleisten bei üblicher 

Nutzung einen Schallschutz zur Verhinderung erheblicher Störungen. 

Anmerkung 2: Die erhöhten Anforderungen bieten gegenüber den 

Mindestanforderungen einen besseren Schallschutz. 

Anmerkung 3: Bei höheren Ruheansprüchen oder bei besonderen Nut-

zungen können spezielle Anforderungen festgelegt werden, auch für 

einzelne Räume oder Lärmarten. 

1.1.7.7  Gesamtwert für Geräusche 

gebäudetechnischer Anlagen und 

fester Einrichtungen 

LH,tot | dB 

Summe der Kennwerte, die in der jeweiligen Anforderung an den Schutz 

gegenüber Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und technischer 

Anlagen fester Einrichtungen zu berücksichtigen sind. [SIA 181] 

1.1.7.8  Projektierungswert für Geräusche 

gebäudetechnischer Anlagen und 

fester Einrichtungen  

LH,d | dB 

Prognosewert für den Schallschutz einer geplanten Konstruktion, 

welcher die zu erwartenden Nebenweg-Übertragungen, den Spektrum-

Anpassungswert, die Prognoseunsicherheit und die Abweichungen in 

der Ausführungsqualität beinhaltet. [SIA 181] 

1.1.7.9  Projektierungszuschlag 

KP | dB 

Zuschlag zum Prognosewert zur Berücksichtigung von Prognoseun-

sicherheiten und Abweichungen in der Ausführungsqualität. [SIA 181] 

1.1.7.10  Pegelkorrekturen für Geräusche 

gebäudetechnischer Anlagen und 

Zum Mittelungspegel sind die nachfolgend genannten Pegelkorrekturen 

zu addieren: 

– K1 zur Berücksichtigung der Schallabsorption im Empfangsraum 
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fester Einrichtungen 

K1, K2, K3, K4 | dB 

– K2 zur Berücksichtigung der Tonhaltigkeit 

– K3 zur Berücksichtigung der Impulshaltigkeit 

– K4 für den Nachweis mit dem Empa-Pendelfallhammer 

[in Anlehnung an SIA 181] 

Anmerkung: SIA 181, Anhang A.3 führt entsprechende Werte für die 

Pegelkorrekturen auf. 

1.1.8 Leistungs- und Energiebedarf 

1.1.8.1  Thermische Leistung 

Φ | W, kW 

Pro Zeiteinheit abgegebene, aufgenommene bzw. transportierte Wärme-

menge. 

1.1.8.2  Thermischer Leistungsbedarf (für 

Heizen und Kühlen)  

ΦHC | W, kW 

Heizwärme- oder Klimakälteleistung, die einem Raum oder einer Zone 

zugeführt werden muss, um die Raumtemperatur innerhalb der gesetz-

ten Sollwerttemperaturen zu halten. [in Anlehnung an SIA 380/2] 

1.1.8.3  Heizwärmebedarf  

QH | Wh, kWh 

Wärme, die dem beheizten Raum während der Berechnungsperiode zu-

geführt werden muss, um den unteren Sollwert der Raumtemperatur 

einzuhalten. [SIA 380/2] 

1.1.8.4  Heizwärmeleistungsbedarf  

ΦH | W, kW 

Wärmeleistung, die dem beheizten Raum zugeführt werden muss, um 

den unteren Sollwert der Raumtemperatur in einer bestimmten Stunde 

des Jahres einzuhalten. [SIA 380/2] 

1.1.8.5  Klimakältebedarf  

QC | Wh, kWh 

Wärme, die dem gekühlten Raum während der Berechnungsperiode ent-

zogen werden muss, um den oberen Sollwert der Raumtemperatur ein-

zuhalten. [SIA 380/2] 

1.1.8.6  Klimakälteleistungsbedarf  

ΦC | W, kW 

Wärmeleistung, die dem gekühlten Raum entzogen werden muss, um 

den oberen Sollwert der Raumtemperatur in einer bestimmten Stunde 

des Jahres einzuhalten. [SIA 380/2] 

1.1.9 Funktionen (Luftbehandlung) 

1.1.9.1  Luftbehandlung 

(Luftaufbereitung) 

Verfahren, bei dem der Zustand der Luft in Bezug auf einen oder mehre-

re der folgenden Eigenschaften verändert wird: Temperatur, Feuchte, 

Staubgehalt, Gehalt an Bakterien, Gas- und Wassergehalt 

[SN EN 13053] 

1.1.9.2  Luftförderung Im Allgemeinen durch Luftleitungen erfolgender Transport eines festge-

legten Luftstroms in den oder aus dem behandelten Raum. Entlang den 

Luftleitungen können Vorrichtungen zur Luftbehandlung (z. B. Reini-

gung, Heizung, Kühlung, Befeuchtung oder Entfeuchtung usw.), die als 

Luftbehandlungsvorrichtungen bezeichnet werden, eingebaut sein. 

[SN EN 12792, Begriff 16] 

1.1.9.3  Lüftung (Lufterneuerung, 

Luftaustausch) 

Ausgelegte Luftzufuhr und Luftabfuhr in und aus einem zu versorgenden 

Raum. [SN EN 12792, Begriff 388] 

1.1.9.4  Klimatisierung (Luftbehandlung) Form der Luftbehandlung, bei der Temperatur, Luftfeuchte, Lüftung und 

Luftreinheit geregelt werden. [SN EN 12792, Begriff 11] 

1.1.9.5  Heizung (Luftbehandlung) Übertragung von Wärme von einem Körper oder Medium auf ein ande-

res. [SN EN 12792, Begriff 202] 

1.1.9.6  Kühlung (Luftbehandlung) Abführung sensibler Wärme. [SN EN 12792, Begriff 87] 

1.1.9.7  Befeuchtung (Luftbehandlung), 

Feuchtezufuhr 

Zufuhr von Wasserdampf zu einem Luftstrom oder in einen Raum. 

[SN EN 12792, Begriff 208] 

Anmerkung: Die Feuchtezufuhr kann aktiv über Luftbefeuchter oder über 

Feuchterückgewinnung erfolgen. 

1.1.9.8  Entfeuchtung (Luftbehandlung), 

Feuchteabfuhr 

Minderung des Feuchtegehalts der Luft. [SN EN 12792, Begriff 101] 
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Anmerkung: Die Feuchteabfuhr kann aktiv über Luftentfeuchter oder 

über Feuchterückgewinnung erfolgen. 

1.1.9.9  Wärmerückgewinnung Übertragung von Wärme von einem Stoffstrom auf einen andern, zum 

Zweck der Verwertung bzw. der Abfuhr der im ersteren vorhandenen, 

überschüssigen thermischen Energie. [SIA 380/2] 

Anmerkung 1: Im vorliegenden Fall erfolgt die Wärmeübertragung vom 

Abluft-/Fortluftstrom auf den Aussenluft-/Zuluftstrom. 

Anmerkung 2: Dabei kann ein dritter Stoffstrom dazwischengeschaltet 

sein (Wasser-Glykol-Gemisch bei Kreislaufverbundsystemen). 

Anmerkung 3: Im Falle von Abfuhr überschüssiger Energie wird um-

gangssprachlich auch von «Kälterückgewinnung» gesprochen. 

1.1.9.10  Feuchterückgewinnung Übertragung von Wasser(dampf) von einem Stoffstrom auf einen 

andern, zum Zweck der Erhöhung des Feuchtegehalts im letzteren. 

[SIA 380/2] 

Anmerkung 1: Im vorliegenden Fall erfolgt die Feuchteübertragung vom 

Abluft-/Fortluftstrom auf den Aussenluft-/Zuluftstrom, z. B. durch wasser-

dampfdurchlässige Membranen oder mittels Wasserdampf absorbieren-

der, zwischen den Luftströmen rotierender Oberflächen. 

Anmerkung 2: Die Feuchteübertragung erfolgt in der Regel untrennbar 

zusammen mit einer Wärmeübertragung und führt insgesamt zu einer 

Enthalpieerhöhung im Aussenluft-/Zuluftstrom. 

1.1.9.11  Abwärmenutzung Nutzung der Abwärme eines Systems für ein anderes System. 

Anmerkung 1: Von Abwärmenutzung spricht man dann, wenn die in 

einem System anfallende nutzbare Abwärme in einem anderen System 

und u. U. mit einer grösseren Zeitverschiebung wieder genutzt wird. 

Wärmeangebot (Abwärme) und Wärmebedarf (Abwärmenutzung) 

müssen dabei evtl. mit einem Wärmespeicher in Übereinstimmung 

gebracht werden. 

Anmerkung 2: In der vorliegenden Norm wird vorwiegend die Abwärme-

nutzung über Abluft-Wärmepumpen für Trinkwarmwasser oder Raum-

heizung behandelt. 

[in Anlehnung an SIA 411] 

1.1.9.12  Filtrierung (Filtration) Entfernung von partikelförmigen Verunreinigungen aus einem Fluid oder 

Gas. [SN EN 12792, Begriff 170] 

Anmerkung: Wird teilweise auch als «Filterung» bezeichnet. 

1.1.10 Lüftungsmethoden 

Anmerkung: Definitionen der Luftarten siehe Tabelle 7. 

1.1.10.1  Lüftungskonzept Alle planerischen Massnahmen, die einen definierten Luftaustausch zum 

Ziel haben. [SIA 382/5] 

1.1.10.2  Lüftungsmethode Oberbegriff für die Art und Weise, wie ein Luftaustausch bewirkt wird 

(mechanisch oder natürlich, mit Unterkategorien). [SIA 382/5] 

Anmerkung: Wird in SIA 180 auch als «Lüftungsprinzip» bezeichnet. 

1.1.10.3  Mechanische Lüftung Luftaustausch, angetrieben von einem oder mehreren Ventilatoren. 

Anmerkung: Wird gemäss SN EN 16798-1 auch als «ventilatorgestützte 

Lüftung» bezeichnet. 

1.1.10.4  Natürliche Lüftung Luftaustausch, angetrieben von Wind- und/oder thermischen Auftriebs-

kräften (Fensterlüftung, thermische Lüftung über einen Schacht sowie 

Infiltration und Exfiltration). 
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Anmerkung 1: nach SN EN 12792 und SN EN 16798-1 als «freie Lüf-

tung» bezeichnet, die (ausschliesslich durch natürliche Kräfte) ohne Hilfe 

von Ventilatoren verursachte Lüftung über Undichtheiten und Luftdurch-

lässe einschliesslich offener Fenster (Fensterlüftung, Schachtlüftung, 

Querlüftung, Dachaufsatzlüftung). 

Anmerkung 2: Im Prinzip gehört auch die Fugenlüftung (Infiltration, Ex-

filtration) zur natürlichen Lüftung. Bei neueren Gebäude darf jedoch 

gemäss SIA 180 nicht (unkontrolliert) über Fugen gelüftet werden. 

1.1.10.5  Fensterlüftung Luftaustausch durch das manuelle oder automatische Öffnen von 

Fenstern.  

Anmerkung 1: Bei der reinen Fensterlüftung erfolgt der Luftaustausch 

ausschliesslich über die Fenster.  

Anmerkung 2: Die Fensterlüftung kann auch unterstützend zu einer 

mechanischen Anlage eingesetzt werden (hybride Lüftung). Bei der 

unterstützenden Fensterlüftung können trotz mechanischer Lüftung bei 

Bedarf die Fenster geöffnet werden; z. B., um am Morgen bei Arbeits-

beginn oder nach intensiven Nutzungsphasen eine intensive Raum-

durchspülung und evtl. Abkühlung zu erreichen. [SIA 380/2] 

Anmerkung 3: Weitere Elemente in Aussenbauteilen, wie Lüftungsflügel 

oder Lüftungsklappen, können die gleiche Lüftungsfunktion wie öffen-

bare Fenster übernehmen. Beim Einsatz solcher Elemente wird eben-

falls der Begriff «Fensterlüftung» verwendet. [SIA 382/5] 

1.1.10.6  Schachtlüftung Natürliche Lüftung über eine vertikal oder mit einer Neigung von 45° 

eingebaute Luftleitung. [SIA 411] 

1.1.10.7  Querlüftung Natürliche Lüftung, infolge des Differenzdruckes, der durch Winddruck 

auf die Gebäudeaussenflächen entsteht und bei der thermischer Auftrieb 

im Gebäude von geringer Bedeutung ist. [SIA 411] 

1.1.10.8  Dachaufsatzlüftung Dachaufsatzlüftungen benutzen den thermischen Auftrieb, der durch den 

Temperaturunterschied zwischen innen und aussen entsteht, um die 

Abluft nach draussen zu führen.  

Anmerkung 1: Dazu werden Schächte, Dachreiter, Dachlaternen oder 

andere Entlüftungsöffnungen am Dach verwendet.  

Anmerkung 2: Dachaufsatzlüftungen werden vor allem bei Brennereien, 

Druckereien, Kraftwerken u. a. angewendet, wo im Inneren meist höhere 

Temperaturen herrschen und ständig für Frischluft gesorgt werden 

muss. Diese strömt über Fenster, Türen oder Lüftungsöffnungen nach. 

1.1.10.9  Fugenlüftung Natürliche Lüftung über baulich bedingte Fugen, z. B. an Fenstern und 

Türen. 

Anmerkung: Oberbegriff für «Infiltration» und «Exfiltration». 

1.1.10.10  Hybride Lüftung Lüftung, die auf natürliche und mechanische Be- und Entlüftung im glei-

chen Gebäudeteil angewiesen ist und in Abhängigkeit von der gegebe-

nen Situation geregelt wird (entweder natürliche oder mechanische An-

triebskräfte bzw. Kombination dieser Antriebskräfte).  

[in Anlehnung an SN EN 16798-3] 

1.1.11 Anlagen, Systeme, Teilsysteme 

1.1.11.1  Gebäudetechnische Anlage Für die Nutzung des Gebäudes erforderliche, ortsfest verbundene tech-

nische Anlagen für die Verwendungszwecke Raumheizung, Warmwas-

ser, Lüftung/Klimatisierung und allgemeine Gebäudetechnik. [SIA 380] 

Anmerkung: Zu den gebäudetechnischen Anlagen gehören auch die 

Eigenerzeugungsanlagen. 
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1.1.11.2  Raumkonditionierungsanlage Anlage, die eingebaut und verwendet wird, um die Behaglichkeitsbedin-

gungen in einem Raum innerhalb eines festgelegten Bereichs zu halten. 

[SN EN 16798-1] 

Anmerkung 1: Dazu gehören raumlufttechnische Anlagen (Lüftungs- und 

Klimaanlagen) und Raumheizungs- sowie Raumkühlsysteme, wie Heiz-

körper, Flächenheizungen, Raumkühlflächen, Kühlbalken, Ventilator-

Konvektoren usw. (vgl. SIA 411). 

Anmerkung 2: In der vorliegenden Norm umfasst der Begriff alle Raum-

lufttechnik-, Heizungs- sowie Kälteanlagen, die Räume mit Personen 

versorgen. 

1.1.11.3  Aktive Kühlung Kühlung eines Raums oder eines Gebäudes mit maschinellen Hilfs-

mitteln. [in Anlehnung an SN EN 16798-1] 

Anmerkung 1: Wird gemäss SN EN 16798-1 «maschinelle Kühlung» 

genannt. 

Anmerkung 2: Hierzu gehören Kühlung der Zuluft, Ventilatorkonvekto-

ren, gekühlte Oberflächen usw. 

Anmerkung 3: Das Öffnen von Fenstern am Tag und in der Nacht oder 

eine mechanische Versorgung mit kalter Aussenluft gelten nicht als 

maschinelle Kühlung. 

1.1.11.4  Passive Kühlung Passive Kühlsysteme sind bauliche Vorkehrungen, welche ohne mecha-

nische Antriebe gezielt zur Kühlung des Gebäudes beitragen. [SIA 411] 

Anmerkung: Darunter sind vor allem die natürliche Belüftung, die Be-

schattung oder Massnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas zu 

verstehen. [131] 

1.1.11.5  Hybride Kühlung Hybride Kühlsysteme erlauben es, mit gebäudetechnischen Installatio-

nen natürliche Wärmesenken (kühles Erdreich, kalte Nachtluft usw.) zu 

nutzen, indem sie gezielt Wärme abführen und Speichereffekte nutzen. 

[in Anlehnung an SIA 411]  

Anmerkung: Solche Systeme reichen von der einfachen mechanischen 

Nachtlüftung bis hin zu TABS. [131] 

1.1.11.6  Natürliche Kühlung (en: natural 

cooling) 

Kühlung mittels Umweltmedien, durch Nutzung einer natürlichen Wär-

mesenke (d. h. ohne die Kältemaschine bzw. die Wärmepumpe im Um-

kehrmodus). 

Anmerkung: Natürliche Kühlung umfasst freie Kühlung (1.1.11.7), geo-

thermische Kühlung (1.1.11.8) und Aquakühlung (1.1.11.9). 

1.1.11.7  Freie Kühlung (en: free cooling) Kühlung durch direkte Wärmeabgabe an die Aussenluft. 

Anmerkung 1: Wird auch «ventilative Kühlung» (en: ventilative cooling) 

genannt. 

Anmerkung 2: Freie Kühlung kann über natürliche oder mechanische 

Lüftung erfolgen. 

1.1.11.8  Geothermische Kühlung (en: 

geothermal cooling) 

Kühlung durch direkte Wärmeabgabe über einen Wärmeübertrager ins 

Erdreich (Erdwärmesonde, Erdregister, Grundwasser usw.). 

Anmerkung: Wird abgekürzt auch «Geokühlung» (en: geocooling) 

genannt. 

1.1.11.9  Aquakühlung (en: aqua cooling) Kühlung durch direkte Wärmeabgabe über einen Wärmeübertrager in 

Oberflächenwasser (Seewasser oder Flusswasser). 

1.1.11.10  Lufttechnische Anlage Kombination der Lüftungs- oder Klimaanlage und des Gebäudes selbst. 

[in Anlehnung an SN EN 12792] 

Anmerkung: wird in SN EN 12792 als «raumlufttechnische Anlage» 

bezeichnet. 
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1.1.11.11  Raumlufttechnische Anlage 

(RLT-Anlage) 

Eine lufttechnische Anlage, bei welcher der Mensch und/oder sein Wohl-

befinden die Grundlage für die Auslegung und den Betrieb bilden. 

Beispiele: Eine RLT-Anlage  

– versorgt einen Raum mit der für den Menschen gesundheitlich 

zuträglichen und behaglichen Raumluftqualität (z. B. Nichtwohn-

gebäude wie Büro, Theater, Kaufhaus usw.) und  

– beseitigt durch die menschliche Nutzung freigesetzte Stoff und 

Energielasten (z. B. Ausgasungen aus Mobiliar, ausgeatmetes CO2) 

und 

– führt Umwelteinflüsse wie Erwärmung durch Sonneneinstrahlung, 

Radon aus dem Boden, usw. ab. 

1.1.11.12  Prozesslufttechnische Anlage 

(PLT-Anlage) 

Eine lufttechnische Anlage, bei welcher der Prozess und/oder seine 

Auswirkungen die Grundlage für die Auslegung und den Betrieb bilden. 

Beispiele: Eine PLT-Anlage  

– versorgt einen Prozess mit der benötigten Luft (z. B. pneumatische 

Förderung, Verbrennungsluft für Öfen) und/oder  

– stellt den für den Ablauf eines Prozesses notwendigen Luftzustand 

her (z. B. Reinraum, Lackieranlage, Kühlhaus, Messraum) und/oder 

– beseitigt durch den Prozess freigesetzte Stoff oder Energielasten 

(z. B. Absauganlagen für Gefahrstoffe). 

1.1.11.13  Lüftungsanlage Kombination von Geräten zur Versorgung von Innenräumen mit Aussen-

luft und zur Abführung verschmutzter Raumluft. [SN EN 16798-3] 

Anmerkung 1: Die Anlage kann aus maschinellen bzw. mechanischen 

Komponenten (z. B. einer Kombination aus Luftbehandlungsgerät, 

Luftleitungen und Luftdurchlässen) bestehen.  

Anmerkung 2: «Lüftungsanlage» kann sich auf Anlagen für natürliche 

Lüftung beziehen, bei denen Temperaturunterschiede und Wind mittels 

Fassadenöffnungen in Verbindung mit einer mechanischen Entlüftung 

(z. B. in Korridoren, Toiletten usw.) genutzt werden. Sowohl die mecha-

nische als auch die natürliche Lüftung kann mit automatisierten Fenstern 

kombiniert werden. Eine Kombination von mechanischen und nicht-

mechanischen Komponenten ist möglich (Hybridanlagen). 

1.1.11.14  Klimaanlage Kombination von Geräten zur Versorgung eines Raumes mit klimatisier-

ter Luft. [SN EN 16798-3] 

1.1.11.15  Unidirektionale Lüftungsanlage Lüftungsanlage, die einen Luftstrom nur in einer Richtung erzeugt, ent-

weder von innen nach aussen (Abluft/Fortluft) oder von aussen nach 

innen (Aussenluft/Zuluft), bei welcher der mechanisch erzeugte Luft-

strom durch natürliche Luftzufuhr oder -abfuhr ausgeglichen wird. 

[in Anlehnung an EU (VO) Nr. 1253/2014 [6]] 

Anmerkung: Wird auch als «Ein-Richtung-Lüftungsanlage» bezeichnet. 

1.1.11.16  Bidirektionale Lüftungsanlage Lüftungsanlage, die einen Luftstrom zwischen innen und aussen erzeugt 

und sowohl mit Abluftventilatoren als auch mit Zuluftventilatoren ausge-

stattet ist. [in Anlehnung an EU (VO) Nr. 1253/2014 [6]] 

Anmerkung: Wird auch als «Zwei-Richtung-Lüftungsanlage» bezeichnet. 

1.1.11.17  Zuluftanlage Mechanische Lüftung, die ausschliesslich Zuluft fördert. Die Abluft strömt 

durch Überströmöffnungen und Exfiltration aus den Räumen. 

1.1.11.18  Einfache Zuluftanlage Lüftungsanlage mit mechanischer Luftzufuhr. Sie bedingt kontrollierte 

Luft-Austrittsöffnungen in der Hülle. 

1.1.11.19  Abluftanlage Mechanische Lüftung, die ausschliesslich Abluft fördert. Die Aussenluft 

strömt durch Nachströmöffnungen und Infiltration in die Räume. 

[SIA 384/2] 
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1.1.11.20  Einfache Abluftanlage Lüftungsanlage mit mechanischer Luftabführung. Sie bedingt kontrollier-

te Luft-Eintrittsöffnungen in der Hülle. [SIA 382/5] 

1.1.11.21  Abluftanlage mit Abwärmenutzung Lüftungsanlage mit mechanischer Luftabführung, welche in der Regel 

die Abwärme als Energiequelle für eine Abluft-Wärmepumpe nutzt. 

[SIA 382/5] 

1.1.11.22  Luftheizung Lüftungsanlage mit Lufterwärmung, die als Nur-Luft-System ausgeführt 

wird. Die Zulufttemperatur kann über der Raumlufttemperatur liegen und 

damit die Funktion «Heizen» übernehmen. [in Anlehnung an SIA 382/5] 

1.1.11.23  Kälteanlage für Klimatisierung 

(Klimakälte) 

Technische Einrichtungen, die der Kühlung von Räumen dienen (Raum-

konditionierung). [SIA 411] 

1.1.11.24  Versorgungsbereich (der RLT-

Anlagen) 

Gruppe von Räumen, die an dieselbe RLT-Anlage angeschlossen sind. 

[in Anlehnung an SN EN ISO 52000-1] [29] 

1.1.11.25  Lüftungszone Konditionierter Raum, der in Bezug auf den Luftstrom als unabhängig 

von weiteren konditionierten Räumen betrachtet werden kann (d. h. die 

Leckluft-Volumenströme zwischen zwei benachbarten Zonen sind aus-

reichend gering, um vernachlässigt werden zu können, und es besteht 

keine Möglichkeit des Überströmens von Luft zwischen zwei Zonen). 

Anmerkung: Eine Lüftungszone kann eine Gruppe von Räumen mit aus-

reichend Überströmung von Luft zwischen diesen Räumen sein, bei 

denen davon ausgegangen wird, dass derselbe Druck vorherrscht. Es 

kann aber auch ein einzelner Raum sein, wenn es zwischen diesem 

Raum und anderen Lüftungszonen keine wesentliche Luftüberströmung 

gibt. [SN EN 16798-7] 

1.1.11.26  Thermische Zone Innenumgebung, für welche ausreichend gleichmässige thermische Be-

dingungen angenommen werden, um eine Berechnung der Wärmebilanz 

in Übereinstimmung mit den Verfahren aus der Norm unter EPB-Modul 

M2-2 zu ermöglichen. [SN EN ISO 52000-1] [29] 

Anmerkung: Die für das Modul M2-2 massgebliche EPB-Norm ist 

SN EN ISO 52016-1.  

1.1.11.27  Einzonenanlage Anlage, die eine Einzelzone versorgt oder entsprechend einer Pilotzone 

geregelt wird. [in Anlehnung an SN EN 16798-5-1] 

1.1.11.28  Mehrzonenanlage Anlage, die mehrere Zonen versorgt mit individueller Regelung des 

Zonenvolumenstroms. [in Anlehnung an SN EN 16798-5-1] 

1.1.11.29  Zentrale (mechanische) Lüftung Eine kontrollierte Be- und Entlüftung mehrerer Räume durch ein zentra-

les Gerät. [nach VDI 3804] [82] 

Anmerkung: wird in SIA 411 als «Zentralanlagen-System» bezeichnet. 

1.1.11.30  Dezentrale (mechanische) Lüftung Eine kontrollierte Be- und Entlüftung eines Raums durch ein dezentrales 

Gerät. [nach VDI 3804] [82] 

Anmerkung: wird in SIA 411 als «Einzelgeräte-System» bezeichnet. 

1.1.11.31  Einzelraumlüftung Mechanische Lüftung, bei der ausschliesslich ein Raum betroffen ist. 

[SIA 382/5] 

1.1.12 Lüftungsgeräte, Lüftungskomponenten 

1.1.12.1  Luftbehandlungsgerät 

(Luftaufbereitungsgerät, 

Lüftungsgerät) 

Vorgefertigte, in einem Gehäuse untergebrachte Baugruppe, die einen 

oder mehrere Ventilator(en) sowie weitere Ausrüstungsteile zur Erfüllung 

einer oder mehrerer der folgenden Funktionen enthält: Transport, 

Filtration, Heizung, Kühlung, Wärmerückgewinnung, Befeuchtung, 

Entfeuchtung sowie Mischung von Luft. [SN EN 12792] 
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Anmerkung: SWKI VA104-01 [54] verwendet hierzu den Begriff «RLT-

Anlage und -Gerät» für die Gesamtheit der Bauelemente, die zur venti-

latorgestützten Lüftung eines oder mehrerer Räume erforderlich sind. 

1.1.12.2  Einzelraum-Lüftungsgerät Dezentrales Lüftungsgerät mit im Gehäuse angeordneten Komponenten 

mit einem oder mehreren Ventilatoren und thermodynamischen Luft-

behandlungsfunktionen zur Aufbereitung und Filtrierung der Luft.  

[in Anlehnung an VDI 3803 Blatt 2] [80] 

Anmerkung: Die Aussenluft wird durch die dezentral im Raum angeord-

neten Geräte direkt an der Fassade angesaugt. 

1.1.12.3  Dunstabzugshaube Gerät zum Sammeln verunreinigter Luft über einer Kocheinrichtung 

entweder für Umluft- oder für Abluftbetrieb. [SN EN 13141-3] 

Anmerkung: Die Dunstabzugshaube kann eines oder mehrere der 

folgenden Bauteile enthalten: 

– Filter (wesentlich, wenn die Dunstabzugshaube mit Umluft betrieben 

wird), 

– Ventilator, 

– Brandschutzklappe, 

– Rückschlagklappe. 

1.1.12.4  Komponente (RLT-Gerät) Kleinstes für sich funktionsfähiges Bauteil eines RLT-Gerätes. 

[SN EN 13053] 

1.1.12.5  Ventilator Strömungsmaschine, die mechanische Energie durch ein oder mehrere 

mit Schaufeln ausgerüstete Flügelräder erzeugt, um einen kontinuier-

lichen Strom von Luft oder einem anderen Gas zu fördern und deren 

Arbeit je Zeiteinheit in der Regel 25 kJ/kg nicht überschreitet.  

Anmerkung: Der Begriff «Ventilator» gilt für ein Gerät ohne Anbauten am 

Ein- oder Austritt, ausser wenn solche Anbauten festgelegt sind. 

[SN EN 12792, Begriff 148] 

1.1.12.6  Luftvolumenstrom  

qv,a | m3/s, m3/h, l/s 

Volumen von Luft, das pro Zeiteinheit durch einen bestimmten 

Querschnitt strömt. 

1.1.12.7  Aussenluft-Volumenstrom 

qv,ODA | m3/s, m3/h, l/s 

Unbehandelter Luftvolumenstrom, der von aussen durch eine Leitung, 

eine Öffnung oder durch Undichtheit in den Raum eindringt.  

[in Anlehnung an SIA 180] 

1.1.12.8  Aussenluft-Volumenstrom pro 

Person 

qv,ODA,P | m3/s, m3/h, l/s 

Aussenluft-Volumenstrom, der notwendig ist, um die von Personen er-

zeugten Emissionen (Wärme, Feuchte und Geruch) auf die zulässigen 

Werte zu reduzieren; pro anwesende Person. 

Anmerkung: Er wird gemäss den Anforderungen an die Raumluftqualität 

und aufgrund des Aktivitätsgrads der Personen angegeben (hygienisch 

notwendiger Aussenluft-Volumenstrom). 

1.1.12.9  Hygienebedingter Aussenluft-

Volumenstrom 

qv,ODA,IAQ | m3/(m2∙h), l/(m2∙s) 

Verhältnis von Aussenluft-Volumenstrom pro Person und Personen-

fläche (Nettogeschossfläche pro Person). 

1.1.12.10  Prozessbedingter Aussenluft-

Volumenstrom 

qv,ODA,Pr | m3/(m2∙h), l/(m2∙s) 

Primär durch Prozessanlagen verursachter Aussenluft-Volumenstrom. 

Beispiele: Grossküchen- oder Industrie-Ablufthauben 

1.1.12.11  Infiltrations-Luftvolumenstrom 

qv,inf | m3/(m2∙h), l/(m2∙s) 

Durch Fugenlüftung über die Gebäudehülle bzw. Hüllfläche in das 

Gebäude bzw. den Raum eintretender Luftvolumenstrom. 

1.1.12.12  Luftgeschwindigkeit in einer Anlage 

va | m/s 

Geschwindigkeit der Luft in einer Luftleitung oder einem Apparat.  

Anmerkung: Die Luftgeschwindigkeit ist gleich dem Luftvolumenstrom 

geteilt durch die Nettofläche der Luftleitung bzw. des Apparats. 

1.1.12.13  Druckdifferenz 

Δp | Pa 

Unterschied zwischen den Drücken am Eingang und am Ausgang eines 

durchströmten Systems bei gleichen Querschnitten. [VDI 4700 Blatt 1] 
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Anmerkung 1: Wenn die Differenz selbst die Messgrösse ist, wird sie 

«Differenzdruck» genannt. 

Anmerkung 2: Bei höherem Druck am Eingang als am Ausgang spricht 

man von «Druckverlust» bzw. «Druckabfall»; bei niedrigerem Druck am 

Eingang als am Ausgang spricht man von «Druckanstieg». 

1.1.12.14  Druckverlust 

Δp | Pa 

Druckdifferenz infolge Wandreibung, Einzelwiderständen und Regel-

widerständen in einem geförderten Medienstrom. [SIA 380/2] 

Anmerkung 1: Unterschied zwischen der Summe aus statischem und 

dynamischem Druck am Eingang und am Ausgang eines berandeten 

und durchströmten Systems als Mass für den durch die Strömung inner-

halb des Systems verursachten Energieverlust. 

Anmerkung 2: Der Druckunterschied zwischen zwei Stellen in einer Lei-

tung mit gleichbleibendem Volumenstrom wird auch als «Druckabfall» 

bezeichnet. [VDI 4700 Blatt 1] 

1.1.12.15  Formstückanteil 

dis | –, % 

Anteil der Druckverluste aller Formstücke im massgebenden Strang des 

Leitungssystems am gesamten Druckverlust im massgebenden Strang 

des Leitungssystems. 

Anmerkung: Der für den maximalen Druckverlust im Auslegungsfall 

massgebende Strang wird auch als «kritischer» oder «ungünstigster» 

Strang bezeichnet. 

1.1.12.16  Spezifische Ventilatorleistung  

PSFP | W/(m3/s), W/(m3/h) 

Verhältnis von aufgenommener elektrischer Ventilatorleistung zum 

geförderten Luftvolumenstrom. [SN EN 16798-3] 

1.1.12.17  Installierte Leistung  

Pinst | W, kW 

Nach Auslegung des Fachingenieurs bzw. auf dem Typenschild angege-

bene oder gemessene maximale elektrische Leistungsaufnahme eines 

Gerätes oder einer Anlage [VDI 4700 Blatt 1] [83] 

Beispiel: elektrische Leistung des Ventilatorantriebs einer Lüftungszen-

trale beim Verwendungszweck Luftförderung. 

Anmerkung: Nennleistung einer Antriebsmaschine [ISO 5598] [34] 

1.1.12.18  Zusatzheizung Heizung, welche die fehlende Leistung der Hauptheizung (bezogen auf 

die Auslegungstemperatur) abdeckt. [EN-103] [99] 

Anmerkung: Eine Zusatzheizung darf nicht durch eine ortsfeste elektri-

sche Widerstandsheizung erfolgen. Die Wärmeerzeugung ist so auszu-

legen und zu installieren, dass sie bei der Auslegungstemperatur den 

gesamten Leistungsbedarf für die Heizung und für den Warmwasser-

bedarf ohne Elektroheizung decken kann. 

1.1.12.19  Notheizung Eine im Heizungssystem (d. h. im wasserführenden Teil) fest eingebaute 

Widerstandsheizung, deren installierte Leistung nicht grösser als 50 % 

des Heizleistungsbedarfs bei Auslegungstemperatur gemäss SIA 384/2 

ist.  

Anmerkung: Elektrisch betriebene Notheizungen können für drei Fälle 

eingesetzt werden: 

– für aussergewöhnliche Klimasituationen; 

– für kurzzeitige Abwesenheiten; 

– bei Ausfall der Hauptheizung 

1.1.12.20  Wärmeübertrager Vorrichtung zur Übertragung von Wärme von einem Medium auf ein 

anderes. [SIA 380/2] 

1.1.12.21  Lufterwärmer 

(Lufterhitzer) 

Wärmeübertrager, in denen von einem Wärmeübertragungsmedium 

Wärme an die Luft abgegeben wird. [in Anlehnung an SN EN 13053] 

1.1.12.22  Luftkühler Wärmeübertrager, in denen von einem Wärmeübertragungsmedium 

Wärme aus der Luft aufgenommen wird.  

[in Anlehnung an SN EN 13053] 
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Anmerkung: Die Luftentfeuchtung wird mehrheitlich über Oberflächen-

kühler vorgenommen. 

1.1.12.23  Wärmerückgewinnungsabschnitt Abschnitt, in dem Wärme und möglicherweise Feuchte von einem Luft-

strom auf einen anderen übertragen werden, entweder direkt oder unter 

Verwendung eines Wärmeübertragungs-Zwischenmediums. 

[SN EN 12792, Begriff 200] 

1.1.12.24  Wärmerückgewinnungskomponente 

(Wärmerückgewinner) 

Wärmeübertrager oder Kombinationen von Wärmeübertragern, der/die 

Wärme und in einigen Fällen Feuchte zwischen dem Abluft-/Fortluft- und 

Aussenluft-/Zuluftstrom in Abhängigkeit von der Differenz der Tempera-

tur- und Feuchtewerte überträgt/übertragen und der/die allgemein in 

Gehäusen oder Luftkanälen installiert ist/sind. 

Anmerkung 1: Wärmerückgewinner sind in drei Kategorien und zusätz-

liche Unterkategorien unterteilt. Der Code für die Klassifizierung wird in 

Übereinstimmung mit SN EN 308 mit einer Zahl und gegebenenfalls mit 

einem Buchstaben, der für das Konstruktionsprinzip der Wärmerück-

gewinner steht, definiert. 

Anmerkung 2: Kategorien für das Prinzip der Wärmerückgewinner nach 

SN EN 308 

HRC1: Rekuperative Wärmerückgewinner (allgemein) 

– HRC1a: Feuchtigkeitsundurchlässige rekuperative Wärmerück-

gewinner (Platten-Wärmeübertrager ohne Feuchteübertragung) 

– HRC1x: Feuchtigkeitsdurchlässige rekuperative Wärmerückgewinner 

(Platten-Wärmeübertrager mit Feuchteübertragung) 

HRC2: Wärmerückgewinner mit intermediärem Wärmeübertragungs-

medium (allgemein) 

– HRC2a: Wärmerückgewinner mit intermediärem Wärmeübertra-

gungsmedium ohne Phasenänderung (Kreislaufverbundsystem) 

– HRC2b: Wärmerückgewinner mit intermediärem Wärmeübertra-

gungsmedium mit Phasenänderung (Wärmerohr) 

HRC3: Regenerative Wärmerückgewinner (allgemein) 

– HRC3a: Nichthygroskopisches Drehrad (Rotations-Wärmeübertrager 

ohne Feuchteübertragung: Kondensationsrotor) 

– HRC3x: Hygroskopisches Drehrad (Rotations-Wärmeübertrager mit 

Feuchteübertragung: Enthalpierotor, Sorptionsrotor) 

– HRC3b: Wärmerückgewinner mit nichthygroskopischem stationärem 

Akkumulator (Umschaltspeicher ohne Feuchteübertragung) 

– HRC3y: Wärmerückgewinner mit hygroskopischem stationärem 

Akkumulator (Umschaltspeicher mit Feuchteübertragung) 

1.1.12.25  Temperatur-Änderungsgrad  

rec,θ | –, % 

Temperaturdifferenz zwischen der Einström- und der Ausströmöffnung 

des Wärmerückgewinnungsabschnitts auf der Aussenluft-/Zuluftseite 

geteilt durch die Temperaturdifferenz zwischen der Einströmöffnung für 

Abluft/Fortluft und der Einströmöffnung für Aussenluft/Zuluft des Wärme-

rückgewinnungsabschnitts.  

𝜂𝑟𝑒𝑐,𝜃 =
𝜃22 − 𝜃21
𝜃11 − 𝜃21

 

Dabei bedeutet 

θ11 die Temperatur der Einströmöffnung für die Abluft/Fortluft, in °C; 

θ21 die Temperatur der Einströmöffnung für die Aussenluft/Zuluft, in °C; 

θ22 die Temperatur der Ausströmöffnung für die Aussenluft/Zuluft, in 

°C. 

Anmerkung 1: Der Temperatur-Änderungsgrad ist von dem Massen-

strom und dem Massenstromverhältnis zwischen dem Aussenluft-/Zu-

luftstrom und dem Abluft-/Fortluftstrom abhängig. 
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Anmerkung 2: Wird in SN EN 308 allgemein als «Temperaturwirkungs-

grad» bezeichnet. Die in vorliegender Norm verwendete Definition ent-

spricht dem Temperatur-Bruttowirkungsgrad t,gro gemäss SN EN 308. 

Anmerkung 3: Wird auch als «Rückwärmzahl» bezeichnet. Weitere 

Angaben siehe SWKI VA300-01 [59]. 

1.1.12.26  Feuchte-Änderungsgrad  

rec,x | –, % 

Feuchtegehaltdifferenz zwischen der Einström- und der Ausströmöff-

nung des Wärmerückgewinnungsabschnitts auf der Aussenluft-/Zuluft-

seite geteilt durch die Feuchtegehaltdifferenz zwischen der Einström-

öffnung für Abluft/Fortluft und der Einströmöffnung für Aussenluft/Zuluft 

des Wärmerückgewinnungsabschnitts. 

𝜂𝑟𝑒𝑐,𝑥 =
𝑥22 − 𝑥21
𝑥11 − 𝑥21

 

Dabei bedeutet 

x11 der Feuchtegehalt der Einströmöffnung für die Abluft/Fortluft, in 

g/kg; 

x21 der Feuchtegehalt der Einströmöffnung für die Aussenluft/Zuluft, in 

g/kg; 

x22 der Feuchtegehalt der Ausströmöffnung für die Aussenluft/Zuluft, in 

g/kg. 

Anmerkung 1: Der Feuchte-Änderungsgrad ist von dem Massenstrom 

und dem Massenstromverhältnis zwischen dem Aussenluft-/Zuluftstrom 

und dem Abluft-/Fortluftstrom abhängig. 

Anmerkung 2: Wird in SN EN 308 allgemein als «Feuchtewirkungsgrad» 

bezeichnet. Die in vorliegender Norm verwendete Definition entspricht 

dem Feuchte-Bruttowirkungsgrad x,gro gemäss SN EN 308. 

Anmerkung 3: Wird auch als «Rückfeuchtzahl» bezeichnet. Weitere 

Angaben siehe SWKI VA300-01 [59]. 

1.1.12.27  Wärmeleistung der Wärmerück-

gewinnung 

Φhr | W 

Die im Wärmerückgewinnungsabschnitt vom Abluft-/Fortluftstrom auf 

den Aussenluft-/Zuluftstrom übertragene thermische Leistung. 

Anmerkung: Für die Bestimmung der Leistungszahl hr wird die Wärme-

leistung bei trockenen Normprüfbedingungen (W1) gemäss SN EN 308 

verwendet. 

1.1.12.28  Elektrische Leistungsaufnahme der 

Wärmerückgewinnung 

Phr | W 

Elektrische Leistungsaufnahme verursacht durch die Druckverluste der 

Wärmerückgewinnung, inkl. zusätzliche elektrische Leistungsaufnahme 

(z. B. für Pumpen, Rotorantrieb). 

𝑃ℎ𝑟 =
𝑞𝑣,𝑎 ⋅ Δ𝑝ℎ𝑟
𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑎𝑣𝑔

+ 𝑃𝑎𝑢𝑥,ℎ𝑟 =
𝑞𝑣,𝑎 ⋅ (Δ𝑝𝑆𝑈𝑃,ℎ𝑟 + Δ𝑝𝐸𝑇𝐴,ℎ𝑟)

𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑎𝑣𝑔
+ 𝑃𝑎𝑢𝑥,ℎ𝑟 

Dabei bedeutet 

qv,a der Luftvolumenstrom, in m3/s (bei Normdichte von 1,2 kg/m3); 

Δphr die Summe der Druckverluste des WRG-Systems, in Pa; 

ΔpSUP,hr der Druckverlust des WRG-Systems auf der Aussenluft-/Zuluft-

seite, in Pa; 

ΔpETA,hr der Druckverlust des WRG-Systems auf der Abluft-/Fortluft-

seite, in Pa; 

stat,avg  der durchschnittliche Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung 

basierend auf dem statischen Druck, –; 

Paux,hr die zusätzliche elektrische Leistungsaufnahme des WRG-

Systems (z. B. Pumpen, Rotorantriebe), in W. 
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Anmerkung: Für die Bestimmung der Leistungszahl hr wird die elektri-

sche Leistungsaufnahme bei trockenen Normprüfbedingungen (W1) 

gemäss SN EN 308 bestimmt. 

1.1.12.29  Leistungszahl der Wärme-

rückgewinnung 

hr | – 

Verhältnis der Wärmeleistung der Wärmerückgewinnung zur 

elektrischen Leistungsaufnahme für den Druckabfall aufgrund der 

Wärmerückgewinnung. 

𝜀ℎ𝑟 =
Φℎ𝑟

𝑃ℎ𝑟
 

Anmerkung: Die Leistungszahl wird bei trockenen Normprüfbedingungen 

(W1) gemäss SN EN 308 bestimmt. 

1.1.12.30  Temperaturverhältnis Temperaturdifferenz in einem Wohnungslüftungsgerät zwischen ein-

strömender und ausströmender Luft des einen Luftstroms geteilt durch 

die Differenz der Temperaturen zwischen der einströmenden Luft der 

beiden Luftströme.  

[in Anlehnung an SN EN 13141-7 und SN EN 13141-8] 

Anmerkung 1: Diese Definition gilt für serienmässig hergestellte Lüf-

tungsgeräte. Die Lüftungsgeräte werden als «Blackbox» gemessen. 

Neben der WRG beeinflussen die internen und externen Leckagen, der 

Wärmefluss über das Gehäuse sowie die Ventilatoren (Lufterwärmung) 

die thermische Bilanz. 

Anmerkung 2: Bei Einzelraum-Lüftungsgeräten werden bei der Bestim-

mung des deklarierten Temperaturverhältnisses gemäss SN EN 13142 

das Massenstromverhältnis und die Empfindlichkeit des Luftstroms be-

rücksichtigt. 

Anmerkung 3: Gemäss SN EN 13141-7 und SN EN 13141-8 kann das 

Temperaturverhältnis sowohl auf die Zuluft als auch auf die Fortluft be-

zogen werden, und es kann mit und ohne Kondensation bestimmt wer-

den. 

1.1.12.31  Feuchteverhältnis Differenz im Wassergehalt in einem Wohnungslüftungsgerät zwischen 

einströmender und ausströmender Luft einer der Luftströme, geteilt 

durch die Differenz im Wassergehalt zwischen der einströmenden Luft 

der beiden Luftströme.  

[in Anlehnung an SN EN 13141-7 und SN EN 13141-8] 

Anmerkung 1: Bei Einzelraumlüftungsgeräten wird bei der Bestimmung 

des deklarierten Feuchteverhältnisses gemäss SN EN 13142 das Mas-

senstromverhältnis berücksichtigt. 

Anmerkung 2: Gemäss SN EN 13141-7 und SN EN 13141-8 kann das 

Feuchteverhältnis sowohl auf die Zuluft als auch auf die Fortluft bezogen 

werden. 

1.1.12.32  Eisbildungsgrenztemperatur Aussenlufttemperatur, bei welcher die abluft-/fortluftseitige Vereisung 

des Wärmerückgewinners einsetzt. 

1.1.12.33  Vereisungsschutz Vorkehrung zur Vermeidung der abluft-/fortluftseitigen Vereisung des 

Wärmerückgewinners. 

Anmerkung 1: Um bei niedrigen Aussenlufttemperaturen und bei ent-

sprechenden Feuchtelasten eine Vereisung des Wärmerückgewinners 

zu vermeiden, kann es notwendig werden, die Übertragungsleistung 

eines WRG-Systems zu begrenzen (z. B. niedrige Drehzahl, Aussenluft-

Bypass, Vorerwärmung). Für diese Betriebsfälle muss bei Anlagen mit 

Lufterwärmer die Erwärmerleistung auf die begrenzte Wärmerückgewin-

nungsleistung ausgelegt werden. 

Anmerkung 2: Eine Teil-Vereisung ist zulässig, sofern die Wärmeüber-

tragung und der Druckverlust des Wärmerückgewinners nicht mass-
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geblich verschlechtert werden. Der Grad der Vereisung kann durch 

zyklisches Abtauen limitiert werden. 

1.1.12.34  Frostschutz Vorkehrung zur Vermeidung von Folgeschäden an aussenluft-/zuluft-

seitig wasserführenden Komponenten (z. B. Kühler, Erwärmer) bei nicht 

ordnungsgemässem Betrieb. 

1.1.12.35  Abluftübertragungsverhältnis 

EATR | –, % 

Übertragungsrate der Abluft in die Zuluft. [SN EN 16798-3] 

Anmerkung: Abkürzung EATR (en: exhaust air transfer ratio; müsste 

korrekterweise extract air transfer ratio heissen). 

1.1.12.36  Aussenluftkorrekturfaktor 

OACF | – 

Quotient aus dem Massenstrom der Aussenluft (ODA) und dem 

Massenstrom der Zuluft (SUP). [SN EN 16798-3] 

Anmerkung: Abkürzung OACF (en: outdoor air correction factor). 

1.1.12.37  Mischkammer (eines Luft-

behandlungsgeräts) 

Abschnitt, in dem der Aussenluftstrom und der Umluftstrom in geregelter 

Weise gemischt werden.  

Anmerkung: Dieser Abschnitt besteht in der Regel aus einer Drossel-

vorrichtung je Luftstrom und einer Mischkammer. 

[SN EN 12792, Begriff 261] 

1.1.12.38  Befeuchterabschnitt  

(Luftbefeuchter) 

Abschnitt, in dem der Luft Wasserdampf zugeführt wird.  

[SN EN 12792, Begriff 210] 

1.1.12.39  Befeuchterleistung 

qm,w,HU | kg/h 

Vom Befeuchtungsgerät abgegebene Feuchtemenge.  

Anmerkung 1: Entspricht dem Massenstrom der Pumpe am Befeuch-

tungsgerät. 

Anmerkung 2: Die momentane Befeuchterleistung (Teillastfall) ist die 

von der Luft je Stunde aufgenommene Wasserdampfmasse. 

1.1.12.40  Filter Vorrichtung zum Entfernen von partikelförmigen Verunreinigungen aus 

einem Fluid oder Gas. [SN EN 12792, Begriff 168] 

1.1.12.41  Feinstaubfilter Filter zur Abscheidung luftgetragener, partikulärer Verunreinigungen mit 

der Klassifizierung gemäss SN EN ISO 16890-3 im Bereich ISO ePM10 

50 % bis ISO ePM1 95 %. [VDI 3803 Blatt 4] 

1.1.12.42  Schwebstofffilter Filter der Gruppen E, H und U. [VDI 3803 Blatt 4] 

Anmerkung: Schwebstofffilter werden nach SN EN 1822-1 eingestuft in 

– Schwebstofffilter E (EPA, en: Efficiency Particulate Air Filter), das in 

eine der Klassen E10 bis E12 eingestuft ist 

– Schwebstofffilter H (HEPA, en: High Efficiency Particulate Air Filter), 

das in eine der Klassen H13 bis H14 eingestuft ist 

– Schwebstofffilter U (ULPA, en: Ultra Low Penetration Air Filter), das 

in eine der Klassen U15 bis U17 eingestuft ist 

1.1.12.43  Molekularfilter  Luftaufbereitungskomponente mit einem Sorbens, das gasförmige che-

mische Substanzen anlagert oder zurückhält. [VDI 3803 Blatt 4] 

Anmerkung: Wird auch als «AMC-Filter» (en: Airborne Molecular 

Contamination Filter) oder «Gasfilter» bezeichnet. 

1.1.12.44  Luftdurchlass Bauelement der Anlage, das dazu dient, die geplante Luftbewegung in 

einen oder aus einem behandelten Raum zu erzielen.  

[SN EN 12792, Begriff 31] 

1.1.12.45  Aussenbauteil-Luftdurchlass  Luftdurchlass, der das geplante Durchströmen von Luft durch die Ge-

bäudehülle bei geringstmöglichem Eindringen von Regen, Schnee, 

Fremdkörpern usw. ermöglicht. 

[in Anlehnung an SN EN 12792, Begriff 144] 

Anmerkung 1: SN EN 12792 verwendet den Begriff «Aussenwand-

Luftdurchlass». 
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Anmerkung 2: SN EN 12792 (Begriff 399) verwendet für ALD im 

Fensterbereich eines Raums den Begriff «im Fenster eingebauter 

Luftdurchlass». 

1.1.12.46  Aussenluft-Durchlass Luftdurchlass, durch den Aussenluft direkt oder über eine Luftleitung in 

eine Lüftungsanlage oder in ein Einzelraum-Lüftungsgerät eintritt. 

[SIA 382/5] 

1.1.12.47  Zuluft-Durchlass Luftdurchlass, durch den Zuluft in den zu versorgenden Raum eintritt. Er 

ist so bemessen, dass die festgelegten Behaglichkeitsbedingungen im 

Hinblick auf Temperatur, Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchte und Schall im 

Aufenthaltsbereich sichergestellt sind. [SN EN 12792, Begriff 349] 

1.1.12.48  Überström-Luftdurchlass Einrichtung, die das Durchströmen von Luft zwischen zwei Innenräumen 

ermöglicht. [SN EN 12792, Begriff 232] 

Anmerkung: SN EN 12792 (Begriff 36) definiert zudem «Luftdurchlass, 

der die Luftübertragung von einem Raum in einen anderen ermöglicht». 

1.1.12.49  Aktiver Überströmer Bauelement, das mit Kleinstventilatoren die Überströmluft in den oder 

aus dem Raum fördert. [SIA 382/5] 

1.1.12.50  Abluft-Durchlass Luftdurchlass, durch den Abluft den behandelten Raum verlässt. 

[in Anlehnung an SN EN 12792, Begriff 146] 

1.1.12.51  Fortluft-Durchlass Luftdurchlass, durch den Fortluft direkt oder über eine Luftleitung aus 

einer Lüftungsanlage oder einem Einzelraum-Lüftungsgerät in die 

Atmosphäre austritt. 

1.1.12.52  Feuerstätte Wärmeerzeugende Geräteeinheit, in der Verbrennungsprodukte ent-

stehen, die an die Aussenluft abgeführt werden müssen. [SIA 382/5] 

Anmerkung: 

Wird auch als «Feuerungsaggregat» [43] oder «Verbrennungsein-

richtung» [21] bezeichnet. 

1.1.12.53  Raumluftunabhängige Feuerstätte Feuerstätte, der die Verbrennungsluft über Leitungen oder Schächte 

ausschliesslich direkt vom Freien zugeführt wird und bei der kein Abgas 

in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann. Andere 

Feuerstätten sind raumluftabhängig. [SIA 382/5] 

Anmerkung 1: 

Eine direkte Verbrennungsluftzufuhr allein macht eine Feuerstätte nicht 

raumluftunabhängig, weil Leckstellen wie Feuerraumtür, Kaminan-

schluss, Reinigungsöffnungen, Brennstoffzufuhr und Aschenbehälter 

vorhanden sein können. 

Anmerkung 2: 

Raumluftunabhängige Feuerstätten werden auf ihre Raumluftunabhän-

gigkeit geprüft (z. B. Feuerstätten vom Typ CA, CM und CC nach [28]). 

1.1.12.54  Raumluftabhängige Feuerstätte Raumluftabhängig sind alle Feuerstätten, die nicht raumluftunabhängig 

sind. [SIA 382/5] 

1.1.13 Betrieb, Gebäudeautomation (Messung, Steuerung, Regelung) 

1.1.13.1  Betriebszeit Lüftung Zeitspanne, in der eine Lüftungsanlage im Betriebszustand ist. 

[in Anlehnung an SN EN 13306] [24] 

Anmerkung: RLT-Anlagen sind während der Nutzungszeit tu (z. B. ge-

mäss Personenprofil nach SIA 2024) und ausserhalb der Nutzungszeit 

(z. B. für eine Vorspülung oder Nachspülung) in Betrieb. 

1.1.13.2  Volllast Betriebszustand zur Bereitstellung der maximalen nutzbaren Leistung 

unter gegeben Bedingungen. [SN EN 12309-1] [23] 
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Anmerkung 1: Die maximal nutzbare Leistung wird auch «Nennleistung» 

genannt. 

Anmerkung 2: Entspricht der Belastung, die zu einem Betrieb führt, für 

den die Maschine bemessen ist. [VDI 4700 Blatt 1] 

1.1.13.3  Teillast Betriebszustand, bei dem die tatsächliche Leistungsanforderung gerin-

ger als der Nennwert (Höchstwert) der Leistung ist. 

[in Anlehnung an VDI 4700 Blatt 1] 

1.1.13.4  Jährliche Betriebsstunden Lüftung  

tV,op,an | h 

Jährliche Betriebszeit einer Lüftungsanlage in Stunden. 

1.1.13.5  Jährliche Volumenstrom-

Volllaststunden Lüftung  

tV,Fld,an,qv | h 

Die Betriebsstunden bei Teillast werden mit dem Verhältnis des Luft-

volumenstroms bei Teillast zum Luftvolumenstrom bei Volllast multi-

pliziert und über das Jahr summiert. [in Anlehnung an SIA 2024] 

𝑡𝑉,𝐹𝑙𝑑,𝑎𝑛,𝑞𝑣 = ∑
(∑ 𝑞𝑣,𝑃𝑥 ⋅ 𝑡𝑉,𝑃𝑥𝑥 )

𝑖

𝑞𝑣,𝐹𝑙𝑑

8760

𝑖=1

 

Dabei bedeutet 

qv,Px der Luftvolumenstrom bei Teillast x, in m3/h; 

qv,Fld der Luftvolumenstrom bei Volllast, in m3/h; 

tV,Px die Betriebszeit bei Teillast x, in h. 

Anmerkung 1: SIA 2024 nennt für 45 Raumnutzungen mit unterschied-

lichen Verfahren zur Steuerung/Regelung des Luftvolumenstroms (ein-

stufig, zweistufig, stufenlos) entsprechende Volumenstrom-Volllast-

stunden. 

Anmerkung 2: Bei der Berechnung der jährlichen Volumenstrom-Voll-

laststunden in SIA 2024 wird das Jahresprofil nur berücksichtigt, wenn 

der Teillastwert des entsprechenden Monats = 0 ist. Die jährlichen Voll-

laststunden werden auf 10 h gerundet. 

1.1.13.6  Jährliche Elektro-Volllaststunden 

Lüftung  

tV,Fld,an,el | h 

Die Betriebsstunden bei Teillast werden mit dem Verhältnis der elektri-

schen Leistung für Luftförderung bei Teillast zur elektrischen Leistung für 

Luftförderung bei Volllast multipliziert und über das Jahr summiert.  

[in Anlehnung an SIA 2024] 

𝑡𝑉,𝐹𝑙𝑑,𝑎𝑛,𝑒𝑙 = ∑
(∑ 𝑃𝑉,𝑃𝑥 ⋅ 𝑡𝑉,𝑃𝑥𝑥 )

𝑖

𝑃𝑉,𝐹𝑙𝑑

8760

𝑖=1

 

Dabei bedeutet 

PV,Px die elektrische Leistung für Luftförderung bei Teillast x, in m3/h; 

PV,Fld die elektrische Leistung für Luftförderung bei Volllast, in m3/h; 

tV,Px die Betriebszeit bei Teillast x, in h. 

Anmerkung 1: Der Grundlagenbericht zu SIA 2024 [134] nennt für 45 

Raumnutzungen mit unterschiedlichen Verfahren zur Steuerung/Re-

gelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos) ent-

sprechende Elektro-Volllaststunden. 

Anmerkung 2: Bei der Berechnung der jährlichen Elektro-Volllaststunden 

in SIA 2024 wird das Jahresprofil nur berücksichtigt, wenn der Teillast-

wert des entsprechenden Monats = 0 ist. Die jährlichen Volllaststunden 

werden auf 10 h gerundet. 

1.1.13.7  Normallüftungsbetrieb Betrieb einer raumlufttechnischen Anlage gemäss Bemessung. 

Anmerkung: Nicht dazu gehören der Intensivlüftungsbetrieb und der 

Grundlüftungsbetrieb. 

1.1.13.8  Grundlüftungsbetrieb Reduzierter Lüftungsbetrieb bei Abwesenheit von Personen.  
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1.1.13.9  Intensivlüftungsbetrieb Lüftungsbetrieb, welcher nur bei ausnahmsweise starker Belastung oder 

ausserhalb der eigentlichen Nutzungszeit (z. B. Nachtauskühlung) zur 

Anwendung kommt. 

1.1.13.10  Stosslüftung Intensive Fensterlüftung, in der Regel von kurzer Dauer.  

1.1.13.11  Dauerbetrieb Betriebsart einer raumlufttechnischen Anlage ohne Steuerung/Regelung 

des Luftvolumenstroms. 

Anmerkung: Als «Dauerbetrieb während Zeiten mit Belegung» wird die 

Betriebsart einer raumlufttechnischen Anlage mit zeitabhängiger Steue-

rung des Luftvolumenstroms bezeichnet.  

[in Anlehnung an SN EN 16798-5-1] 

1.1.13.12  Bedarfsgerechte Lüftung Raumlufttechnische Anlage, bei der der Luftvolumenstrom in Abhängig-

keit von der Luftqualität, der Feuchte, der Belegung oder einem anderen 

Indikator für den Lüftungsbedarf gesteuert oder geregelt wird.  

[in Anlehnung an SN EN 16798-3] 

Anmerkung: In der vorliegenden Norm wird unterschieden zwischen 

– belegungsabhängiger Steuerung nach Anwesenheit von Personen; 

– bedarfsabhängiger Regelung nach Anzahl anwesender Personen 

(erweiterte Präsenzerfassung); 

– bedarfsabhängiger Regelung mit Gassensoren. 

1.1.13.13  Steuerung Vorgang, bei dem eine oder mehrere Eingangsgrössen in einem offenen 

Wirkungsweg (ohne Rückführgrösse) die Ausgangsgrössen beeinflu-

ssen. [SN EN ISO 16484-2] [27] 

1.1.13.14  Regelung System, bei dem der Ausgabewert in solcher Weise auf einen Prozess 

einwirkt, dass die Differenz zwischen dem gemessenen Wert und dem 

angestrebten Sollwert im Sinne einer Angleichung bis auf den Wert 0 

vermindert wird. [SN EN ISO 16484-2] [27] 

1.1.13.15  Steuerung nach Präsenz Es werden folgende Funktionstypen unterschieden: 

– Manuelle Schaltung: 

Die RLT-Anlage wird manuell ein- und ausgeschaltet. 

– Manuelle Schaltung mit zeitgesteuerter Ausschaltung: 

Die RLT-Anlage wird manuell ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt 

es eine automatische zeitgesteuerte Ausschaltung, zum Beispiel 

immer am Mittag, oder am Mittag und Abend, oder immer 2 Stunden 

nach dem manuellen Einschalten. 

– Automatische Schaltung nach Präsenz: 

Die Ein- und Ausschaltung der RLT-Anlage erfolgt automatisch 

mittels eines Präsenzmelders. Die Einschaltung erfolgt zum Zeit-

punkt der Meldung, dass Personen anwesend sind. Die Ausschal-

tung erfolgt, wenn nach der Meldung, dass keine Personen mehr 

anwesend sind, eine definierte Nachlaufzeit verstrichen ist. (Voll-

automatischer Betrieb, automatisch Ein–Aus) 

– Manuelle Ein- und automatische Ausschaltung (nach Präsenz): 

Die RLT-Anlage wird manuell eingeschaltet. Die Ausschaltung erfolgt 

automatisch mittels eines Präsenzmelders, wenn nach der Meldung, 

dass keine Personen mehr anwesend sind, eine definierte Nachlauf-

zeit verstrichen ist. (Halbautomatischer Betrieb, manuell Ein / 

automatisch Aus) 

[in Anlehnung an SIA 387/4] 

1.1.13.16  Konstant-Volumenstrom-Anlage Anlage mit ungeregeltem oder durch Regelung konstant gehaltenem 

Volumenstrom an den Versorgungsstellen (Raum). [SIA 411] 

Anmerkung 1: Der Gesamtvolumenstrom, der vom Ventilator gefördert 

wird, kann variabel sein. Für eine Leistungsregelung müssen KVS-Anla-

gen mit einer variablen Zulufttemperatur betrieben werden. 
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Anmerkung 2: Abkürzung «KVS» (konstanter Luftvolumenstrom) oder 

«CAV» (en: constant air volume) 

1.1.13.17  Variabel-Volumenstrom-Anlage Anlage mit bedarfsabhängig geregeltem Volumenstrom an den Versor-

gungsstellen (Raum). [SIA 411] 

Anmerkung 1: Bei VVS-Anlagen ist der Zuluftstrom variabel und die 

Temperatur konstant. 

Anmerkung 2: Abkürzung «VVS» (variabler Luftvolumenstrom) oder 

«VAV» (en: variable air volume) 

1.2 Symbole, Begriffe und Einheiten 

Symbol Begriff Einheit 

A Fläche (allgemein) m2 

ADI Luftführungsindex – 

C Schadstoffkonzentration (allgemein) g/m3, mg/m3, ppm, 

Bq/m3 

Co Geruchskonzentration dezipol, pol 

DR Zugluftrate, Zugluftrisiko –, % 

E elektrischer Energiebedarf (berechnet) bzw. -verbrauch (gemessen) Wh, kWh 

EV jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Luftförderung kWh 

EATR Abluftübertragungsverhältnis –, % 

G Schadstoffemissionsrate g/h, mg/h, l/s, l/h, 

cm3/h, olf 

Go Geruchsproduktionsrate olf 

Icl Wärmedämmwert der Bekleidung m2∙K/W, clo 

M Aktivitätsgrad, metabolische Aktivität W/m2, met 

NIAQ Luftführungszahl für die Raumluftqualität – 

NTC Luftführungszahl für die globale thermische Behaglichkeit – 

OACF Aussenluftkorrekturfaktor – 

P elektrische Leistung (allgemein) W, kW 

Pu Luftförderleistung (hydraulische Leistung, Nutzleistung) W, kW 

PSFP spezifische Ventilatorleistung W/(m3/s), W/(m3/h) 

PSPI spezifische Leistungsaufnahme W/(m3/s), W/(m3/h) 

PV elektrische Leistung für die Luftförderung W 

PD Prozentsatz der Unzufriedenen % 

PMV vorausgesagtes mittleres Votum – 

PPD vorausgesagter Prozentsatz an Unzufriedenen % 

PTA vorausgesagter Prozentsatz der thermischen Akzeptanz % 

Re Reynolds-Zahl – 

Tu Turbulenzgrad –, % 

V Volumen m3 

   

cp,a spezifische Wärmekapazität von Luft bei konstantem Druck J/(kg∙K) 
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Symbol Begriff Einheit 

f Faktor (allgemein) –, % 

fcor Korrekturfaktor für die Nutzungsintensität (Gleichzeitigkeit) –, % 

fRsi Oberflächentemperaturfaktor – 

n Anzahl (allgemein) – 

p Druck (allgemein) Pa, bar 

qm,a Luftmassenstrom (allgemein) kg/s, g/s, kg/h 

qm,SUP Zuluft-Massenstrom kg/s, g/s, kg/h 

qv,a Luftvolumenstrom (allgemein) m3/s, l/s, m3/h 

qv,EHA Fortluft-Volumenstrom m3/s, l/s, m3/h 

qv,ETA Abluft-Volumenstrom m3/s, l/s, m3/h 

qv,inf Luftvolumenstrom durch Fugenlüftung (Infiltration bzw. Exfiltration) m3/s, l/s, m3/h 

qv,ODA Aussenluft-Volumenstrom m3/s, l/s, m3/h 

qv,RCA Umluft-Volumenstrom m3/s, l/s, m3/h 

qv,SUP Zuluft-Volumenstrom m3/s, l/s, m3/h 

t Zeit (allgemein) s, h 

tV jährliche Volllaststunden Lüftung (allgemein) h 

u Position Klappe bzw. Volumenstromregler – 

va Luftgeschwindigkeit (allgemein) m/s 

x massebezogene Luftfeuchte, Feuchtegehalt (allgemein) g/kg 

x Exponent für Nichtlinearität von Motor und Antrieb – 

   

Δ (Delta) Differenz – 

Φ (Phi) thermische Leistung (allgemein) W 

   

 (Gamma) Anteil, Konzentration –, % 

 (Epsilon) Effektivität, Wirksamkeit (allgemein) – 

 (Eta) Wirkungsgrad (allgemein) –, % 

θ (Theta) Temperatur (allgemein) °C 

λ (Lambda) Wärmeleitfähigkeit W/(m∙K) 

ν (Ny) volumenbezogene Luftfeuchte kg/m3 

ρ (Rho) Dichte (allgemein) kg/m3 

 (Tau) Verweilzeit (allgemein) s, h 

φ (Phi) relative Luftfeuchte % 

ζ (Zeta) Widerstandsbeiwert – 

1.3 Indizes 

Die Indizes leiten sich im Allgemeinen aus der englischen Sprache ab.  

Anmerkung: Indizes der Luftarten siehe Tabelle 7. 
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 Deutsch Englisch Französisch 

B Gebäude building bâtiment 

C Kühlung cooling refroidissement 

C,li Kühlgrenze cooling limit limite de refroidissement 

CO2 Kohlendioxid carbon dioxide dioxyde de carbone 

DHU Entfeuchtung dehumidification déshumidification 

E Elektro electric électrique 

Fld Volllast full load pleine charge 

GFA Geschossfläche gross floor area surface de plancher 

H Heizung heating chauffage 

HU Befeuchtung humidification humidification 

IAQ Raumluftqualität indoor air quality qualité de l’air intérieur 

NFA Nettogeschossfläche net floor area surface nette de plancher  

P Person person personne 

P Leistung power puissance 

Pld Teillast part load charge partielle 

Pr Prozess process processus 

R Raum room local 

SFP spezifische Ventilatorleistung specific fan power puissance spécifique du ventilateur 

SP Sollwert set point valeur de consigne 

SPI spezifische Leistungsaufnahme specific power input puissance absorbée spécifique 

T Temperatur temperature température  

V Lüftung ventilation ventilation 

WB Feuchtkugel wet bulb thermomètre mouillé 

    

a Luft air air 

add zusätzlich additional additionnel 

ahu Luftbehandlungsgerät air handling unit conditionneur d’air 

avg durchschnittlich, mittel average moyen 

bz Atembereich breathing zone zone de respiration 

c Steuerung/Regelung control commande/régulation 

cnd konditioniert conditioned conditionné 

cor Korrektur correction correction 

ctrl Steuerung/Regelung control commande/régulation 

d Auslegungslast design load charge de dimensionnement 

des Auslegung design dimensionnement 

dis Verteilung distribution répartition 

dp Taupunkt dew point point de rosée 

du Luftleitung duct conduite 

e aussen external extérieur 
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 Deutsch Englisch Französisch 

end Ende end fin 

ext äussere, externe external extérieur 

fan Ventilator fan ventilateur 

fc Filterkompensation filter compensation compensation par filtre 

fil Filter filter filtre 

flow (Luftvolumen-)Strom flow débit d’air 

hr Wärmerückgewinner heat recovery récupérateur de chaleur 

hu Befeuchter humidifier humidificateur 

i innen internal intérieur 

in Eingang, Eintritt input entrée 

inf Infiltration infiltration infiltration 

ini Anfang initial début 

int innere, interne internal interne 

lea Undichtheit leakage inétanchéité 

li Grenzwert limit value valeur limite 

m Massen(strom) mass (flow) masse (flux) 

m Motor motor moteur 

mains Stromnetz mains réseau électrique 

max Maximum, maximal maximum maximum, maximal 

min Minimum, minimal minimal minimum, minimal 

nc nicht konditioniert non conditioned non conditionné 

n Nennwert nominal nominale 

o Geruch odour odeur 

o operativ operative opératif 

out Ausgang, Austritt output sortie 

ov oval oval ovale 

p Prozent percent pourcentage 

prec Vorkühler precooler pré-refroidisseur 

preh Vorerwärmer preheater préchauffeur 

rca Umluft (Umwälzung) recirculation air recyclé 

ref Referenz reference référence 

rd rund round rond 

rec Rückgewinn recovery récupération 

rh Nacherwärmer reheater réchauffeur 

rm gleitender Mittelwert running mean moyenne glissante 

rt rechteckig rectangle rectangulaire 

st Betriebsstufe stage niveau opérationnel 

stat statisch (Druck) static statique 

t Zeit time temps 
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ta Zielwert target value valeur cible 

tot gesamt (Druck) total total 

tr Übertragung transmission transmission 

u Nutzen use utilisation 

v Volumen(strom) volume (flow) volume (flux) 

x Feuchtegehalt (FRG) ? ? 

xtd erweitert extended élargit 

    

θ Temperatur (WRG) ? ? 

    

50 bei 50 Pa Druckdifferenz at 50 Pa pressure difference à pression différentielle de 50 Pa 

400 bei 400 Pa Druckdifferenz at 400 Pa pressure difference à pression différentielle de 400 Pa 

700 bei 700 Pa Druckdifferenz at 700 Pa pressure difference à pression différentielle de 700 Pa 

1.4 Abkürzungen 

1.4.1 Technische Abkürzungen 

Anmerkung: Abkürzungen der Luftarten siehe Tabelle 7. 

ALD  Aussenbauteil-Luftdurchlass 

AMon Anlagenmonitoring 

ATC Luftdichtheitsklasse (en: air tightness class) 

AWN  Abwärmenutzung 

BVU  Bidirektionale/s Lüftungsanlage/-gerät (en: bidirectional ventilation system resp. unit) 

CAV konstanter Luftvolumenstrom (en: constant air volume) 

CFD Numerische Strömungsmechanik (en: computational fluid dynamics) 

CO2  Kohlenstoffdioxid (kurz: Kohlendioxid) 

EMon Energiemonitoring 

FRG  Feuchterückgewinnung 

GA  Gebäudeautomation 

GBMon  Gebäude- und Behaglichkeitsmonitoring 

GTC  allgemeine thermische Behaglichkeit (en: global thermal comfort) 

H2O  Wasser(-dampf) 

HLK  Heizung, Lüftung/Klima, Kälte 

IEQ  Innenraumqualität (en: indoor environmental quality) 

KVA  Kehrichtverbrennungsanlage 

LDC  lokale Unbehaglichkeit (en: local discomfort) 

NWLA  Nichtwohnraumlüftungsanlage/-gerät (en: NRVU, non-residential ventilation unit resp. system) 

NO2  Stickstoffdioxid 
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PLT  Prozesslufttechnik, prozesslufttechnisch/e 

PM  Feinstaub (en: particulate matter); in der Umgebungsluft enthaltene feste und/oder flüssige Partikel 

PM10  Feinstaub, der einen grössenselektierenden Lufteinlass passiert, der für einen aerodynamischen 

Durchmesser von 10 μm einen Abscheidegrad von 50 % aufweist. 

PM2,5  Feinstaub, der einen grössenselektierenden Lufteinlass passiert, der für einen aerodynamischen 

Durchmesser von 2,5 μm einen Abscheidegrad von 50 % aufweist. 

ppm  Teile pro Million, Millionstel (en: parts per million) 

RLT  Raumlufttechnik, raumlufttechnisch/e  

Rn Radon 

RT  Raumtemperatur (en: room temperature) 

SFP  spezifische Ventilatorleistung (en: specific fan power) 

SPI  spezifische Leistungsaufnahme (en: specific power input) 

TGM  Technisches Gebäudemanagement 

TMon Technisches Monitoring 

UVU  Unidirektionale/s Lüftungsanlage/-gerät (en: UVU, unidirectional ventilation system resp. unit) 

VAV variabler Luftvolumenstrom (en: variable air volume) 

VOC  Flüchtige organische Verbindung (en: volatile organic compound) 

WLA  Wohnraumlüftungsanlage/-gerät (en: RVU, residential ventilation unit resp. system) 

WP  Wärmepumpe 

WRG  Wärmerückgewinnung 

1.4.2 Administrative Abkürzungen 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

BAG Bundesamt für Gesundheit 

BFE Bundesamt für Energie 

BSR  Brandschutzrichtlinie 

CEN  Europäisches Komitee für Normung (fr: Comité Européen de Normalisation) 

EG  Europäische Gemeinschaft 

EN Europäische Norm 

EnAW Energie-Agentur der Wirtschaft 

EU  Europäische Union 

Eurovent  Europas Industrieverband für Innenraumklima (HLK), Prozesskühlung und Lebensmittel-

kühlketten-Technologien (en: Europe’s Industry Association for Indoor Climate (HVAC), Process 

Cooling, and Food Cold Chain Technologies) 

EVIA  Europäischer Verband der Lüftungsindustrie (en: European Ventilation Industry Association) 

ISO  Internationale Organisation für Normung (en: International Organization for Standardization) 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

SIA  Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

SN  Schweizer Norm 

SNG  Schweizer Guideline 

SR  Systematische Sammlung des Bundesrechts 

SWKI  Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren 
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Suva  Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 

TR  Technischer Bericht (en: Technical Report) 

VDI  Verein Deutscher Ingenieure e. V. 

VKF  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 

VKG  Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen 

VKR  Verband Kunststoff-Rohre und -Rohrleitungsteile 

VO  Verordnung 

1.5 Anlagetypen 

1.5.1 Der Anlagetyp von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) wird wie folgt charakterisiert: 

– Grundsätzlicher Anlagetyp nach 1.5.2 

– Nur-Luft- oder kombiniertes System nach 1.5.7 

– Inverkehrbringung Luftbehandlungsgerät des Herstellers nach 1.5.9 

– Einzonen- oder Mehrzonenanlagen nach 1.5.11 

– Kontrolle der Raumluftqualität nach 1.5.12 

1.5.2 Die Bezeichnung des grundsätzlichen Anlagetyps ist in Tabelle 1 angegeben. Bei RLT-Anlagen mit Zuluftför-

derung ist sie abhängig von der Möglichkeit zur Kontrolle der Temperatur und des Feuchtegehalts der Raumluft. 

1.5.3 Die in Tabelle 1 genannten Funktionen sind auch bei Anlagen mit Umluftförderung möglich. Zur Charakterisie-

rung von Umluftanlagen sind deren Luftbehandlungsfunktionen anzugeben, z. B. Umluftanlage mit Filtrierung 

und Kühlung. 

Anmerkung: Geräte mit hauptsächlicher Umluftförderung (Aussenluftanteil < 10 %) liegen ausserhalb des Gel-

tungsbereichs der vorliegenden Norm (siehe Anhang A). 

1.5.4 Die in Tabelle 1 genannten Funktionen sind auch bei Anlagen mit Sekundärluftförderung möglich (z. B. Raum-

klimageräte). Zur Charakterisierung dieser Anlagen ist die Sekundärluftfunktion bei den Luftbehandlungsfunk-

tionen anzugeben oder eine Bezeichnung nach SIA 411, Ziffer 6.6, zu verwenden, z. B. Brüstungs-Induktions-

gerät, Ventilator-Konvektor. 

Anmerkung: Geräte mit hauptsächlicher Sekundärluftförderung (Aussenluftanteil < 10 %) liegen ausserhalb des 

Geltungsbereichs der vorliegenden Norm (siehe Anhang A). 

1.5.5 Zu Zuluftanlagen und bidirektionalen Lüftungsanlagen mit Zuluftüberschuss (Überdruck) gehört ein Konzept für 

die abströmende Luft mit dem entsprechenden Bezug zu kontrollierten Öffnungen und zur Luftdurchlässigkeit 

von Innenwänden, Türen und Gebäudehüllen. 

1.5.6 Zu Abluftanlagen sowie bidirektionalen Lüftungsanlagen mit Abluftüberschuss (Unterdruck) gehört ein Konzept 

für die nachströmende Luft mit Berücksichtigung von kontrollierten Öffnungen und der Luftdurchlässigkeit von 

Innenwänden, Türen und Gebäudehüllen. 

1.5.7 Bei RLT-Anlagen kann die Kontrolle der Funktionen gemäss Tabelle 1 durch die RLT-Anlage allein (Nur-Luft-

System) oder in Kombination mit wasserbasierten Systemen wie Kühl- oder Heizflächen (Luft-Wasser-System) 

bzw. mit kältemittelbasierten Systemen wie Raumklimageräte (Luft-Kältemittel-System) erfolgen. 

Anmerkung: Kältemittelbasierte Systeme wie Raumklimageräte und Wärmepumpen liegen ausserhalb des Gel-

tungsbereichs der vorliegenden Norm. 

1.5.8 Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung sowie Lüftungsanlagen mit Lufterwärmung und -befeuchtung werden auch 

als «Luftheizungen» bezeichnet (mit und ohne Luftbefeuchtung), wenn sie als Nur-Luft-Systeme ausgeführt 

werden. 

1.5.9 Die Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 [6] und die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 [7] unterscheiden 

für die Inverkehrbringung von Lüftungsanlagen/-geräten (LA) zwischen Wohnraumlüftungsanlagen/-geräten 

(WLA) und Nichtwohnraumlüftungsanlagen/-geräten (NWLA). 

Anmerkung: Anhang A zeigt die Zuordnung der Geräte zu VO (EU) Nr. 1253/2014 und VO (EU) Nr. 1254/2014. 
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Tabelle 1 Typen von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) nach Funktionen 
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1 Einfache Zuluftanlage 2) x – – – – x – – – – Grün 

2 Zuluftanlage mit Lufterwärmung 2) x – – – – x x – – – Rot 

3 Einfache Abluftanlage 2) – x – – – o – – – – – 

4 Abluftanlage mit Abwärmenutzung 2) – x – – x o – – – – – 

5 Einfache Lüftungsanlage 3) x x o x o x – – – – Grün 4) 

6 Lüftungsanlage mit Lufterwärmung 3) x x o x o x x – – – Rot 

7 
Lüftungsanlage mit Lufterwärmung 

und -befeuchtung 3) 
x x o x o x x – x – Blau 

8 Einfache Klimaanlage 3) x x o x o x x x – (x) Blau 

9 Klimaanlage mit Luftbefeuchtung 3) x x o x o x x x x (x) Blau 

10 
Klimaanlage mit Luftbefeuchtung und 

-entfeuchtung 3) 
x x o x o x x x x x Violett 

1)  Bezeichnungen nach SN EN 12599 (siehe auch SIA 411):  

Anlage Nr. 1–6: Lüftungsanlage; Anlage Nr. 7–9: Teilklimaanlage; Anlage Nr. 10: Klimaanlage 

2)  unidirektionale Lüftungsanlage (UVU) 

3)  bidirektionale Lüftungsanlage (BVU) 

4)  wenn mit der WRG die Zulufttemperatur auf über 17 °C gehalten werden kann, kann der Farbcode Rot verwendet 

werden. 

– nicht ausgestattet mit (nicht beeinflusst durch das System bzw. nicht möglich oder nicht vorhanden) 

o je nach Anforderungen möglicherweise ausgestattet mit  

(x) ausgestattet mit, jedoch möglicherweise mit eingeschränkter Funktion (durch das System beeinflusst, aber ohne 

Garantiewerte im Raum) 

x ausgestattet mit (durch das System kontrolliert und Einhaltung entsprechender Garantiewerte im Raum) 

1.5.10 Gemäss SIA 410/1 ist in Koordinationsplänen die Farbe Blau zu verwenden zur allgemeinen Kennzeichnung 

von Installationen von RLT-Anlagen. 

1.5.11 Einzonenanlagen sind RLT-Anlagen, die eine Einzelzone versorgen oder entsprechend einer Pilotzone geregelt 

werden. Mehrzonenanlagen sind RLT-Anlagen, die mehrere Zonen versorgen und den Zonenvolumenstrom 

individuell regeln. Eine Lüftungszone kann aus einem Raum oder mehreren Räumen bestehen. 

1.5.12 Die Grundkategorien der Art der Anlagensteuerung bzw. -regelung sind abhängig von der Fähigkeit der Anlage, 

die Raumluftqualität zu beeinflussen, und davon, womit und wie sie die thermodynamischen Eigenschaften im 

Raum steuert bzw. regelt.  

Bei der Kontrolle der Raumluftqualität durch die Steuerung/Regelung des Luftvolumenstroms (IDA-C) werden 

die Möglichkeiten nach Tabelle 2 unterschieden. 

Tabelle 2 Arten der Steuerung/Regelung des Luftvolumenstroms im Hinblick auf die Raumluftqualität 

(SN EN 16798-3) 

Art der Steuerung/Regelung Beschreibung Kategorie 

Keine Steuerung/Regelung Die Anlage läuft konstant. IDA-C1 
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Art der Steuerung/Regelung Beschreibung Kategorie 

Manuelle Steuerung Die Anlage wird manuell geschaltet  

(Handschalter Ein/Aus oder Stufenschalter). 

IDA-C2 

Zeitabhängige Steuerung Die Anlage wird nach einem vorgegebenen 

Zeitplan betrieben. 

IDA-C3 

Belegungsabhängige Steuerung 

(Personenbelegung ja/nein) 

Die Anlage wird abhängig von der Anwesenheit 

von Personen betrieben (Lichtschalter, Infrarot-

sensoren usw.). 

IDA-C4 

Bedarfsabhängige Regelung 

(Anzahl der Personen) 

Die Anlage wird abhängig von der Anzahl der im 

Raum anwesenden Personen abgestuft betrieben. 

IDA-C5 

Bedarfsabhängige Regelung 

(Gassensoren) 

Die Anlage wird durch Sensoren geregelt, die 

Raumluftparameter oder angepasste Kriterien 

messen (z. B. CO2-, Mischgas-, Luftfeuchte- oder 

VOC-Sensoren); diese sind festzulegen. Die an-

gewendeten Parameter müssen an die Art der im 

Raum ausgeübten Tätigkeit angepasst sein. 

IDA-C6 

1.5.13 Es ist festzulegen, ob die Art der Steuerung/Regelung  

– einzeln für jeden Raum (R) oder  

– zentralisiert für jeden Bereich (Z) erfolgt. 

Beispiel: IDA-C4 (R) für belegungsabhängige Steuerung im Raum oder IDA-C4 (Z) in einem Bereich. 

1.5.14 Die Art der Steuerung/Regelung der Ventilatordrehzahl muss festgelegt werden: 

– Zweipunktsteuerung (O); z. B. Motor mit 1 Drehzahlstufe. 

– Multi-Drehzahlsteuerung/-regelung (M); z. B. Motor mit 2 oder 3 Drehzahlstufen, Transformator. 

– Variable Drehzahlregelung (F); z. B. Wechselrichter, EC-Motor. 

Beispiel: IDA-C4 (R-F) für belegungsabhängige Steuerung im Raum und variable Drehzahlregelung oder IDA-

C4 (Z-M) in einem Bereich mit Multi-Drehzahlsteuerung. 

1.5.15 Die für die Berechnung des thermischen und elektrischen Energiebedarfs von RLT-Anlagen nach dem detail-

lierten Verfahren gemäss SIA 380/2 bzw. SN EN 16798-5-1 und nach dem vereinfachten Verfahren gemäss 

SN EN 16798-5-2 relevanten Verfahren zur Steuerung/Regelung von Einzonen- und Mehrzonenanlagen sind 

in Anhang B, Tabelle 58 aufgeführt. 

Anmerkung: Für praxisübliche Verfahren zur Steuerung/Regelung von Einzonen- und Mehrzonenanlagen ge-

mäss Anhang B sind im Anhang C vereinfachte Prinzipschemata aufgeführt. 

1.6 Innenraumklima 

1.6.1 Definitionen 

Die Definitionen für raumklimatische Parameter sind in SIA 180 und SN EN 16798-1 enthalten. Für das thermi-

sche Raumklima in aktiv konditionierten (beheizten und/oder klimatisierten) Räumen beruhen sie auf den Defini-

tionen gemäss SN EN ISO 7730. Für Räume ohne aktive Kühlung, in denen die thermischen Bedingungen 

hauptsächlich von den Benutzern durch Öffnen und Schliessen von Öffnungen (Fenstern) in der Gebäudehülle 

beeinflusst werden, zeigen SIA 180 und SN EN 16798-1 ein alternatives Verfahren auf (adaptives Komfort-

modell). 
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1.6.2 Klassifizierung 

1.6.2.1 SN EN 16798-1 legt Anforderungen an Parameter für die Innenraumqualität in Zusammenhang mit thermi-

schem Raumklima, Raumluftqualität, Beleuchtung und Akustik fest. Für jede der verschiedenen Kategorien für 

die Innenraumqualität sind in SN EN 16798-1 Standard-Eingangswerte angegeben. Eine kurze Beschreibung 

der Kategorien ist Tabelle 3 zu entnehmen. 

Tabelle 3 Klassifizierung des Innenraumklimas (IEQ) (SN EN 16798-1) 

Kategorie Mass an Erwartungen Beschreibung (SNG CEN/TR 16798-2) 

IEQI  hoch Sollte für Benutzer mit besonderen Bedürfnissen (Kinder, 

ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen) ausgewählt 

werden. 

IEQII  mittel Normales Niveau für Planung und Betrieb. 

IEQIII  moderat Bietet immer noch eine akzeptable Umgebung. Es besteht 

ein gewisses Risiko der Leistungsminderung der Benutzer. 

IEQIV  niedrig Sollte nur für eine kurze Zeit im Jahr oder in Räumen mit 

sehr kurzer Belegungszeit verwendet werden. 

Die Kategorien stehen mit dem Mass an möglichen Erwartungen der Gebäudebenutzer in Zusammenhang. Ein 

durchschnittliches Mass an Erwartungen wäre «mittel». Für Benutzer mit besonderen Bedürfnissen (Kinder, 

ältere Personen, Personen mit Behinderungen usw.) kann ein höheres Mass an Erwartungen ausgewählt wer-

den. Ein geringeres Mass an Erwartungen führt nicht zu gesundheitlichen Risiken, kann jedoch den Komfort 

verringern. 

1.6.2.2 Das Innenraumklima bzgl. allgemeiner thermischer Behaglichkeit in beheizten und klimatisierten Gebäuden wird 

gemäss SN EN 16798-1 nach Tabelle 4 klassiert. 

Tabelle 4 Klassifizierung des Innenraumklimas (IEQ) bzgl. allgemeiner thermischer Behaglichkeit (GTC) in 

beheizten und klimatisierten Gebäuden 

Kategorie 

SN EN 16798-1 

Kategorie 

SN EN ISO 7730 

Thermischer Zustand des Körpers insgesamt 

PPD-Index 1) 

% 

Bereiche des PMV-Index 2) 

– 

IEQI (GTC) A < 6 −0,2 < PMV < +0,2 

IEQII (GTC) B < 10 −0,5 < PMV < +0,5 

IEQIII (GTC) C < 15 −0,7 < PMV < +0,7 

IEQIV (GTC) – < 25 −1,0 < PMV < +1,0 

1) Vorausgesagter Prozentsatz an Unzufriedenen gemäss SN EN ISO 7730 bzw. SIA 180 

2) Vorausgesagtes mittleres Votum gemäss SN EN ISO 7730 bzw. SIA 180 

Anmerkung: Die Berechnung des PMV-Index erfolgt nach SN EN ISO 7730, Kap. 4 bzw. SIA 180, Anhang B.  
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1.6.2.3 Das Innenraumklima bzgl. lokaler Unbehaglichkeit wird gemäss SN EN 16798-1 nach Tabelle 5 klassiert. 

Tabelle 5 Klassifizierung des Innenraumklimas (IEQ) bzgl. lokaler Unbehaglichkeit (LDC) 

Kategorie 

SN EN 16798-1 

Lokale Unbehaglichkeit 

DR 1) 

% 

PD 2) 

% 

Vertikaler 

Lufttemperatur-

unterschied 

Warmer oder kalter 

Fussboden 

asymmetrische 

Strahlung 

IEQI (LDC) < 10 < 3 < 10 < 5 

IEQII (LDC) < 20 < 5 < 10 < 5 

IEQIII (LDC) < 30 < 10 < 15 < 10 

1) Zugluftrate (Zugluftrisiko) gemäss SN EN ISO 7730 bzw. SIA 180 

2) Prozentsatz an Unzufriedenen gemäss SN EN ISO 7730 bzw. SIA 180 

Anmerkung: Für die vorliegende Norm sind lediglich die Zugluftrate DR und die vertikale Lufttemperaturdifferenz 

(zwischen Kopf und Fussgelenk) relevant. Die Fussbodentemperatur und die Asymmetrie der Strahlungs-

temperatur werden durch RLT-Anlagen nicht beeinflusst. 

1.6.2.4 Das Innenraumklima bzgl. Raumtemperatur in beheizten und klimatisierten Gebäuden mit einem Aktivitätsgrad 

M von 1,2 met wird gemäss SN EN 16798-1 nach Tabelle 6 klassiert. 

Tabelle 6 Klassifizierung des Innenraumklimas (IEQ) bzgl. Raumtemperatur (RT) in beheizten und klimati-

sierten Gebäuden (bei einem Aktivitätsgrad M von 1,2 met) 

Kategorie 

SN EN 16798-1 

Raumtemperaturbereich für die  

Heizung θi,H 1) 

°C 

Raumtemperaturbereich für die  

Kühlung θi,C 2) 

°C 

IEQI (RT) 21,1…23,1 (22,1) 23,8…25,2 (24,5) 

IEQII (RT) 19,8…24,4 (22,1) 22,9…26,1 (24,5) 

IEQIII (RT) 18,8…25,3 (22,1) 22,2…26,8 (24,5) 

IEQIV (RT) 17,4…26,6 (22,1) 21,3…27,7 (24,5) 

Werte in Klammern sind optimale Raumtemperaturen bei PMV = 0 

1) bei einer Bekleidung von 1,0 clo, einer Luftgeschwindigkeit < 0,1 m/s und einer Raumluftfeuchte von ca. 30 % r. F. 

2) bei einer Bekleidung von 0,5 clo, einer Luftgeschwindigkeit < 0,1 m/s und einer Raumluftfeuchte von ca. 60 % r. F. 

Anmerkung 1: Die Raumlufttemperatur θa,i kann von der Raumtemperatur θi abweichen (siehe 2.2.3.2). 

Anmerkung 2: Für abweichende Aktivitätsgrade, Bekleidungswerte, Luftgeschwindigkeiten, Raumlufttempera-

turen und Raumluftfeuchten können die resultierenden Raumtemperaturbereiche mit dem Verfahren gemäss 

SN EN ISO 7730, Kap. 4 bzw. SIA 180, Anhang B berechnet werden. 

Anmerkung 3: In Anhang D werden für die Kategorien gemäss Tabelle 6 (Raumtemperaturen) und Tabelle 34 

(Raumluftfeuchten) h,x-Diagramme für einen Aktivitätsgrad von M = 1,2 met und unterschiedliche Bekleidungs-

werte aufgezeigt. 



Dieser Entwurf hat keine Gültigkeit und darf nicht angewendet werden. prSIA 382/1:2022-11 

prSIA 382/1, Copyright © 2022 by SIA Zurich 51 

1.7 Luftarten 

1.7.1 Definitionen 

1.7.1.1 Die Luftarten in Gebäuden und in RLT-Anlagen sind in Tabelle 7 definiert und in Figur 1 dargestellt. 

Figur 1 Illustration der Luftarten unter Verwendung der Nummern von Tabelle 7 (prEN 16798-3:2022) 

 

1.7.1.2 Die Abgrenzung der Aussenluft (1) bzw. Abluft (5) erfolgt beim Eintritt in das Luftbehandlungsgerät, die 

Abgrenzung der Zuluft (2) bzw. der Fortluft (7) erfolgt beim Austritt aus dem Luftbehandlungsgerät. 

1.7.1.3 Die Abkürzungen und Farbcodes der Luftarten gemäss Tabelle 7 sind zu verwenden in Plänen und Schema-

zeichnungen.  

1.7.1.4 Die Abkürzungen der Luftarten gemäss Tabelle 7 sind auch zu verwenden zur Markierung der Anlageteile am 

Bau. 

1.7.1.5 Bei Bedarf kann in Absprache mit der Bauherrschaft der Farbcode der Zuluft nach der Anzahl der thermo-

dynamischen Luftbehandlungsfunktionen gemäss Tabelle 1 verwendet werden. 

Tabelle 7 Definition der Luftarten (SN EN 16798-3) 

Nr. 

(Figur 1) 

Luftart Abkürzung Farbcode Definition 

1 Aussenluft 

Outdoor air 

AUL 

ODA 

Grün Unbehandelte Luft, die von aussen in die 

Anlage oder in eine Öffnung einströmt 



prSIA 382/1:2022-11 Dieser Entwurf hat keine Gültigkeit und darf nicht angewendet werden. 

52 prSIA 382/1, Copyright © 2022 by SIA Zurich 

Nr. 

(Figur 1) 

Luftart Abkürzung Farbcode Definition 

2 Zuluft 

Supply air 

ZUL 

SUP 

Blau 

(bzw. Tabelle 1) 

Luftstrom, der in den behandelten Raum 

eintritt oder Luft, die in die Anlage eintritt, 

nachdem sie behandelt wurde 

3 Raumluft 

Indoor air 

RAL 

IDA 

Grau Luft im behandelten Raum oder Bereich  

4 Überströmluft 

Transferred air 

ÜSL 

TRA 

Grau Raumluft, die vom behandelten Raum in einen 

anderen behandelten Raum strömt 

5 Abluft 

Extract air 

ABL 

ETA 

Gelb Luftstrom, der den behandelten Raum verlässt 

und in die Luftbehandlungsanlage strömt 

6.1 Umluft 

Recirculation air 

UML 

RCA 

Orange Abluft, die der Luftbehandlungsanlage wieder 

zugeführt wird und als Zuluft wiederverwertet 

wird 

6.2 WRG-Leckluft 

Heat recovery 

leakage 

WRL 

HRL 

Orange Leckage im Wärmerückgewinnungsabschnitt, 

entweder Aussenluft zu Fortluft oder Abluft zu 

Zuluft 

7 Fortluft 

Exhaust air 

FOL 

EHA 

Braun Luftstrom, der die Abluftbehandlungsanlage 

verlässt und ins Freie strömt 

8 Sekundärluft 

Secondary air 

SEK 

SEC 

Orange Luftstrom, der einem Raum entnommen und 

nach Behandlung demselben Raum wieder 

zugeführt wird 1) 

9 Leckluft 

Leakage 

LEC 

LEA 

Grau Unbeabsichtigter Luftstrom durch undichte 

Stellen der Anlage. 2) 

10 Infiltration 

Infiltration 

INF 

INF 

Grün Lufteintritt in das Gebäude über Undichtheiten 

in der Gebäudehülle, unbeabsichtigte Luft von 

draussen 

11 Exfiltration 

Exfiltration 

EXF 

EXF 

Grau Luftaustritt aus dem Gebäude über Undicht-

heiten in der Gebäudehülle, unbeabsichtigt an 

die Aussenluft 

12 Mischluft 

Mixed outdoor 

air 

MIL 

MIA 

Luftströme mit 

verschiedenen 

Farben 

Luft, die zwei oder mehr Luftströme enthält 

1.1 Aussenluft 

Einzelraum 

Single room 

outdoor air 

AUE 

SRO 

Grün Unbehandelte Luft, die von aussen in das 

Einzelraum-Luftbehandlungsgerät oder durch 

eine Öffnung eines Einzelraums einströmt 

2.1 Zuluft 

Einzelraum 

Single room 

supply air 

ZUE 

SRS 

Blau 

(bzw. Tabelle 1) 

Luftstrom, der in den behandelten Raum 

eintritt 

5.1 Abluft 

Einzelraum 

Single room 

extract air 

ABE 

SET 

Gelb Luftstrom, der den behandelten Raum verlässt 

und in ein Einzelraum-Luftbehandlungsgerät 

einströmt 

7.1 Fortluft 

Einzelraum 

Single room 

exhaust air 

FOE 

SEH 

Braun Luftstrom, der aus einem Einzelraum-

Luftbehandlungsgerät ins Freie strömt 

1) Induzierte Luft in einem Induktionsgerät wird als Sekundärluft betrachtet. 

2) Überdruck im System verursacht ein Ausströmen von Luft aus dem System, Unterdruck ein Einströmen in das System. 
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1.7.2 Klassifizierung der Aussenluft 

1.7.2.1 Die Aussenluft wird nach Tabelle 8 klassiert. 

Tabelle 8 Klassifizierung der Aussenluft (ODA) (SN EN 16798-3) 

Kategorie Beschreibung 

ODA 1 Aussenluft, die nur zeitweise staubbelastet sein darf (z. B. Pollen) 

ODA 2 
Aussenluft mit hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen 

Verunreinigungen 

ODA 3 
Aussenluft mit sehr hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen 

Verunreinigungen 

1.7.2.2 Die Klassifizierung nach Tabelle 8 muss getrennt für gasförmige (G) und partikelförmige (P) Aussenluft-Schad-

stoffe ausgeführt werden. 

1.7.2.3 Für die Klassierung nach 1.7.2.1 ist der kritischste Stoff in der Aussenluft (exklusive Ozon O3) massgebend. Die 

Aussenluft wird als sauber bezeichnet, wenn alle Immissionsgrenzwerte gemäss SR 814.318.142.1 (LRV), mit 

Ausnahme desjenigen für Ozon O3, eingehalten sind (ODA 1). Eine Konzentration wird als hoch bezeichnet, 

wenn sie den entsprechenden Immissionsgrenzwert gemäss SR 814.318.142.1 (LRV) um bis zu 50 % über-

schreitet (ODA 2). Bei einer sehr hohen Konzentration beträgt die Überschreitung mehr als 50 % (ODA 3). 

1.7.2.4 In Gebieten mit Grenzwertüberschreitungen sind in der Schweiz vor allem die Konzentration an Stickstoffdioxid 

NO2 und Schwebestaub PM10 zu beachten. Auf der Basis von SR 814.01 (USG) sind für diese Stoffe in 

SR 814.318.142.1 (LRV) die Immissionsgrenzwerte gemäss Tabelle 9 festgelegt. Die Konzentrationen an 

Schwefeldioxid SO2 und Kohlenmonoxid CO sind heute in der Regel nicht mehr kritisch. Die Konzentration an 

Ozon O3 in der Aussenluft ist für die Bemessung von RLT-Anlagen nicht relevant, weil von O3 gebildete Sekun-

därprodukte ausgefiltert werden und sich O3 im Raum rasch abbaut. 

Tabelle 9 Massgebende Immissionsgrenzwerte gemäss SR 814.318.142.1 (LRV) 

Schadstoff Immissionsgrenzwert Statistische Definition 

Stickstoffdioxid  

NO2 

30 µg/m3 

100 µg/m3 

80 µg/m3 

Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) 

95 % der ½-h-Mittelwerte eines Jahres ≤ 100 µg/m3 

24-h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr 

überschritten werden 

Schwebestaub  

PM10 

20 µg/m3 1) 

50 µg/m3 2) 

Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) 

24-h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr 

überschritten werden 

Schwebestaub  

PM2,5 

10 µg/m3 3) 

k. A. 4) 

Jahresmittelwert (arithmetischer Mittelwert) 

24-h-Mittelwert; darf höchstens einmal pro Jahr 

überschritten werden 

1) nach WHO AQG (2021) [88], [89]: 15 µg/m3 

2) nach WHO AQG (2021) [88], [89]: 45 µg/m3 

3) nach WHO AQG (2021) [88], [89]: 5 µg/m3 

4) nach WHO AQG (2021) [88], [89]: 15 µg/m3 

1.7.2.5 Aus 1.7.2.3 und 1.7.2.4 ergibt sich die in Tabelle 10 aufgeführte Klassifizierung für Aussenluft bzgl. Feinstaub. 

Tabelle 10 Klassifizierung der Aussenluft (ODA) bzgl. Feinstaub 

Kategorie PM2,5 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

PM10 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

Beschreibung 

ODA 1 (P) ≤ 10 ≤ 20 
Aussenluft, die nur zeitweise staubbelastet 

sein darf 
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Kategorie PM2,5 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

PM10 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

Beschreibung 

ODA 2 (P) > 10…15 > 20…30 
Aussenluft mit hoher Konzentration an Staub 

oder Feinstaub 

ODA 3 (P) > 15 > 30 
Aussenluft mit sehr hoher Konzentration an 

Staub oder Feinstaub 

1.7.2.6 Angaben über die Luftbelastung ergeben sich aus den Messungen des Nationalen Beobachtungsnetzes für 

Luftfremdstoffe (NABEL) sowie aus Messungen der kantonalen und kommunalen Umweltfachstellen. Typische 

Werte der Luftbelastung in der Schweiz sind in Tabelle 11 angegeben. 

Tabelle 11 Typische Werte der Luftbelastung in der Schweiz 2020 (Quelle: NABEL 2021 [112]) 

Standorttyp Messstation NO2 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

PM10 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

PM2,5 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

Städtisch, 

verkehrsbelastet 

Bern-Bollwerk 

Lausanne-César-Roux 

27 

28 

16 

13 

9,9 

8,6 

Städtisch Lugano-Università 

Zürich-Kaserne 

21 

20 

15 

12 

11,1 

8,3 

Vorstädtisch Basel-Binningen 

Dübendorf-Empa 

15 

20 

12 

12 

8,2 

8,4 

Ländlich, Autobahn Härkingen-A1 

Sion-Aéroport-A9 

27 

26 

13 

15 

8,5 

8,5 

Ländlich,  

unterhalb 1000 m 

Magadino-Cadenazzo 

Payerne 

Tänikon 

Beromünster 

15 

10 

10 

6,9 

15 

10 

9,9 

8,9 

10,5 

6,8 

7,1 

– 

Ländlich,  

oberhalb 1000 m 

Chaumont 

Rigi-Seebodenalp 

Davos-Seehornwald 

3,8 

4,0 

2,4 

6,7 

6,9 

4,3 

– 

4,6 

– 

Hochgebirge Jungfraujoch 0,16 1) 2,2 – 

     
Grenzwert SR 814.318.142.1 (LRV) 30 20 10 2) 

Fett markiert sind Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 

1)  unvollständige Messreihe, weniger als 80 % der Messwerte vorhanden 

2) Grenzwert seit dem 1. Juni 2018 in Kraft 

Anmerkung: Bis 2019 waren in Stadtzentren, Agglomerationen und in der Nähe von stark befahrenen Auto-

bahnen und Hauptstrassen die Immissionsgrenzwerte der Leitsubstanzen NO2 und PM2,5 im Allgemeinen 

überschritten. 

1.7.2.7 Obwohl Kohlendioxid in der Aussenluft nicht als Schadstoff im Sinne der SR 814.318.142.1 (LRV) gilt, hat die 

CO2-Konzentration in der Aussenluft eine wesentliche Bedeutung für die Bemessung von RLT-Anlagen. In der 

Schweiz werden CO2-Konzentrationen an verschiedenen Stationen, unter anderem im Rahmen des Nationalen 

Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL), mit einer zeitlichen Auflösung von zehn Minuten gemessen 

(Jungfraujoch, Härkingen, Beromünster usw.). Typische Werte der CO2-Konzentration von zwei Messstationen 

sind in Tabelle 12 angegeben. 
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Tabelle 12 CO2-Konzentrationen in der Aussenluft in der Schweiz 2020 (Quelle: NABEL 2021 [112]) 

Mittelwerte CO2, in ppm 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr 

Härkingen-A1 (Ländlich, Autobahn) 

456 437 446 452 445 443 453 459 460 455 472 462 454 

Jungfraujoch (Hochgebirge) 

415 416 417 417 1) 415 1) 412 410 409 409 412 414 418 1) 413 2) 

1)  unvollständige Messreihe, weniger als 50 % der Messwerte vorhanden 

2) unvollständige Messreihe, weniger als 80 % der Messwerte vorhanden 

Messungen des NABEL und des Umweltbundesamtes in Deutschland4 zeigen auf, dass der Jahresdurchschnitt 

der CO2-Konzentration in der Atmosphäre mittlerweile über dem Referenzwert nach SN EN 16798-1 von 

400 ppm liegt. Zusätzlich ist im Welttrend zurzeit mit einem CO2-Anstieg von über 2 ppm pro Jahr zu rechnen. 

In städtischen und verkehrsbelasteten Gebieten ist mit höheren CO2-Konzentrationen in der Aussenluft zu rech-

nen. Aufgrund von fehlenden flächendeckenden Messdaten in der Schweiz werden lokale, auf den Gebäude-

standort bezogene Messungen empfohlen. 

1.7.2.8 Die Aussenluft wird bzgl. Kohlendioxid nach Tabelle 13 klassifiziert. 

Tabelle 13 Klassifizierung der Aussenluft (ODA) bzgl. Kohlendioxid 

Kategorie Ländlich 

CO2 

Jahresmittelwert 

ppm 

Vorstädtisch 

CO2 

Jahresmittelwert 

ppm 

Städtisch 

CO2 

Jahresmittelwert 

ppm 

Beschreibung 

ODA 1 (CO2) ≤ 400 ≤ 425 ≤ 450 mässige CO2-Konzentration 

ODA 2 (CO2) > 400…≤ 425 > 425…≤ 450 > 450…≤ 475 hohe CO2-Konzentration 

ODA 3 (CO2) > 425 > 450 > 475 sehr hohe CO2-Konzentration 

1.7.2.9 Für die Materialisierung der Luftbehandlungsgeräte und des Luftleitungssystems mit seinen Komponenten ist 

zusätzlich die Korrosivität der transportierten Luft relevant. Siehe dazu 1.7.7. 

1.7.3 Klassifizierung der Zuluft 

1.7.3.1 Die Zuluft wird nach Tabelle 14 klassiert. 

Tabelle 14 Klassifizierung der Zuluft (SUP) (SN EN 16798-3) 

Kategorie Beschreibung 

SUP 1 
Zuluft mit sehr geringer Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen 

Verunreinigungen 

SUP 2 
Zuluft mit geringer Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen 

Verunreinigungen 

SUP 3 
Zuluft mit mässiger Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen 

Verunreinigungen 

SUP 4 
Zuluft mit hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen 

Verunreinigungen 

 

4  www.umweltbundesamt.de/daten/klima/atmosphaerische-treibhausgas-konzentrationen  

http://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/atmosphaerische-treibhausgas-konzentrationen
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Kategorie Beschreibung 

SUP 5 
Zuluft mit sehr hoher Konzentration an Staub oder Feinstaub und/oder gasförmigen 

Verunreinigungen 

SUP 6 Zuluft ohne Spezifikation der Konzentration an Staub oder Feinstaub 

1.7.3.2 Für die Klassierung nach 1.7.3.1 ist der kritischste Stoff in der Zuluft massgebend: 

– SUP 1 bezieht sich auf Zuluft mit Partikel- oder Gaskonzentrationen, welche die mit dem Faktor 0,25 

multiplizierten Immissionsgrenzwerte der SR 814.318.142.1 (LRV) erfüllen. 

– SUP 2 bezieht sich auf Zuluft mit Partikel- oder Gaskonzentrationen, welche die mit dem Faktor 0,5 

multiplizierten Immissionsgrenzwerte der SR 814.318.142.1 (LRV) erfüllen. 

– SUP 3 bezieht sich auf Zuluft mit Partikel- oder Gaskonzentrationen, welche die mit dem Faktor 0,75 

multiplizierten Immissionsgrenzwerte der SR 814.318.142.1 (LRV) erfüllen. 

– SUP 4 bezieht sich auf Zuluft mit Partikel- oder Gaskonzentrationen, welche die Immissionsgrenzwerte der 

SR 814.318.142.1 (LRV) erfüllen. 

– SUP 5 bezieht sich auf Zuluft mit Partikel- oder Gaskonzentrationen, welche die mit dem Faktor 1,5 

multiplizierten Immissionsgrenzwerte der SR 814.318.142.1 (LRV) erfüllen. 

Anmerkung: Die Richtlinie SWKI VA101-01 [51] nennt typische Anwendungsbereiche für Zuluftqualitäten, 

welche den Kategorien gemäss Tabelle 14 entsprechen (siehe Anhang E.1). 

1.7.3.3 Aus 1.7.3.1 und 1.7.3.2 ergibt sich die in Tabelle 15 aufgeführte Klassifizierung für Zuluft bzgl. Feinstaub. 

Tabelle 15 Klassifizierung der Zuluft (SUP) bzgl. Feinstaub (prEN 16798-3:2022) 

Kategorie PM2,5 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

PM10 

Jahresmittelwert 

µg/m3 

Beschreibung 

SUP 1 (P) ≤ 2,5 ≤ 5 
Zuluft mit sehr geringer Konzentration an 

Staub oder Feinstaub  

SUP 2 (P) > 2,5…≤ 5 > 5…≤ 10 
Zuluft mit geringer Konzentration an Staub 

oder Feinstaub  

SUP 3 (P) > 5…≤ 7,5 > 10…≤ 15 
Zuluft mit mässiger Konzentration an Staub 

oder Feinstaub  

SUP 4 (P) > 7,5…≤ 10 > 15…≤ 20 
Zuluft mit hoher Konzentration an Staub oder 

Feinstaub  

SUP 5 (P) > 10…≤ 15 > 20…≤ 30 
Zuluft mit sehr hoher Konzentration an Staub 

oder Feinstaub  

SUP 6 (P) k. A. (> 15) k. A. (> 30) 
Zuluft ohne Spezifikation der Konzentration an 

Staub oder Feinstaub 

1.7.4 Klassifizierung der Raumluft 

1.7.4.1 Das Innenraumklima bzgl. Raumluftqualität wird nach Tabelle 16 klassiert. 

Tabelle 16 Klassifizierung des Innenraumklimas (IEQ) bzgl. Raumluftqualität (IDA) (SN EN 16798-1) 

Kategorie Beschreibung 

IEQI (IDA 1) Raumluft mit hoher Luftqualität 

IEQII (IDA 2) Raumluft mit mittlerer Luftqualität 

IEQIII (IDA 3) Raumluft mit moderater Luftqualität 

IEQIV (IDA 4) Raumluft mit niedriger Luftqualität 
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Anmerkung: Die Richtlinie VDI 6022 Blatt 3 [84] nennt typische Anwendungsbereiche für Raumluftqualitäten, 

welche den Kategorien gemäss Tabelle 16 entsprechen (siehe Anhang E.2). 

1.7.4.2 Die Raumluftqualität bzgl. Geruchskonzentration wird nach Tabelle 17 klassiert. 

Tabelle 17 Klassifizierung der Raumluftqualität (IDA) bzgl. Geruchskonzentration 

Kategorie Prozentsatz  

Unzufriedener 

PD 1) 

% 

Empfundene  

Raumluftqualität 2) 

Co,IDA 

dezipol 

Bereich des Aussenluft-

Volumenstroms  

pro Person 3) 

qv,ODA,P 

m3/h (l/s) 

IDA 1 (Go) ≤ 15 ≤ 1,0 ≥ 36 (10) 

IDA 2 (Go) > 15…≤ 20 > 1,0…≤ 1,4 ≥ 25 (7) …< 36 (10) 

IDA 3 (Go) > 20…≤ 30 > 1,4…≤ 2,5 ≥ 15 (4) …< 25 (7) 

IDA 4 (Go) > 30 > 2,5 < 15 (< 4) 

1) Der Prozentsatz Unzufriedener wird nach [129] berechnet: PD = 395 ∙ exp(−3,25 ∙ Co
−0,25) % für Co ≤ 31,3 dezipol, 

PD = 100 % für Co > 31,3 dezipol 

2) Die angegebenen Geruchskonzentrationen in der Raumluft gelten für unangepasste Personen bei einer Geruchs-

konzentration in der Aussenluft von 0 olf und einer Geruchsemission von 1 olf pro Person (bei ca. 1,0 met). 

3) Gilt bei vollständiger Durchmischung der Raumluft (ideale Mischlüftung mit V = 1).  

Die Aussenluft kann mechanisch und/oder natürlich (z. B. durch Fensterlüftung) zugeführt werden. 

1.7.4.3 Die Raumluftqualität bzgl. CO2-Konzentration wird nach Tabelle 18 klassiert. 

Tabelle 18 Klassifizierung der Raumluftqualität (IDA) bzgl. CO2-Konzentration (SN EN 16798-1) 

Kategorie Prozentsatz  

Unzufriedener 

PD 1) 

% 

Erhöhung der 

CO2-

Konzentration 

oberhalb der 

Konzentration in 

Aussenluft 

ΔCCO2 

ppm 

Bereich der CO2-

Konzentration in der 

Raumluft 2) 

CCO2,IDA 

ppm 

Bereich des 

Aussenluft-

Volumenstroms  

pro Person 3) 

qv,ODA,P 

m3/h (l/s) 

IDA 1 (CO2) ≤ 17 > 0…≤ 550 > 400…≤ 950 ≥ 36 (10) 

IDA 2 (CO2) > 17…≤ 23 > 550…≤ 800 > 950…≤ 1’200 ≥ 25 (7) …< 36 (10) 

IDA 3 (CO2) > 23…≤ 34 > 800…≤ 1’350 > 1'200…≤ 1’750 ≥ 15 (4) …< 25 (7) 

IDA 4 (CO2) > 34 > 1’350 > 1’750 < 15 (< 4) 

1) Der Prozentsatz Unzufriedener wird nach [132] berechnet: PD = 395 ∙ exp(−15,15 ∙ ΔCCO2
−0,25) % 

2) Die angegebenen CO2-Konzentrationen in der Raumluft gelten für unangepasste Personen bei einer CO2-Konzentra-

tion in der Aussenluft von 400 ppm und einer CO2-Emission von 20 l/h pro Person (bei ca. 1,2 met). 

3) Gilt bei vollständiger Durchmischung der Raumluft (ideale Mischlüftung mit V = 1).  

Die Aussenluft kann mechanisch und/oder natürlich (z. B. durch Fensterlüftung) zugeführt werden. 
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1.7.4.4 Die Raumluftqualität bzgl. Raumluftfeuchte in beheizten und klimatisierten Gebäuden wird nach Tabelle 19 

klassiert. 

Tabelle 19 Klassifizierung der Raumluftqualität (IDA) bzgl. Raumluftfeuchte in beheizten und klimatisierten 

Gebäuden mit Feuchtezufuhr und Feuchteabfuhr (SN EN 16798-1) 

Kategorie Bereich relative Raumluftfeuchte 

(mit Feuchtezufuhr) 1) 

φIDA,H 

% 

Bereich relative Raumluftfeuchte 

(mit Feuchteabfuhr) 1) 2) 

φIDA,C 

% 

IDA 1 (H2O) ≥ 35 ≤ 55 

IDA 2 (H2O) ≥ 25…< 35 > 55…≤ 65 

IDA 3 (H2O) ≥ 15…< 25 > 65…≤ 75 

IDA 4 (H2O) (< 15) (> 75) 

1)  Die angegebenen Werte beziehen sich auf die der jeweiligen Kategorie des Innenraumklimas (IEQx) entsprechenden 

Raumtemperaturen θi. 

2) Bei Überschreitung einer Raumtemperatur von 26 °C und einer massebezogenen Raumluftfeuchte von 10 g/kg muss 

der vorausgesagte Prozentsatz der thermischen Akzeptanz PTA gemäss 2.2.6.8 überprüft werden. 

1.7.4.5 Die Raumluftqualität bzgl. Radon in Aufenthaltsräumen wird nach Tabelle 20 klassiert. 

Tabelle 20 Klassifizierung der Raumluftqualität (IDA) bzgl. der Radonkonzentration in Aufenthaltsräumen 

Kategorie CRn 

Jahresmittelwert 

Bq/m3 

Beschreibung 

IDA 1 (Rn) ≤ 100 Raumluft mit geringer Radonkonzentration 

IDA 2 (Rn) > 100…≤ 300 1) Raumluft mit mässiger Radonkonzentration 

IDA 3 (Rn) > 300…≤ 1’000 2) Raumluft mit hoher Radonkonzentration 

IDA 4 (Rn) > 1’000 Raumluft mit sehr hoher Radonkonzentration 

1)  Referenzwert nach SR 814.501 (StSV), Art. 155, für Räume, in denen sich Personen regelmässig während mehrerer 

Stunden pro Tag aufhalten (d. h. mindestens 15 Stunden pro Woche) 

2) Schwellenwert nach SR 814.501 (StSV), Art. 156, für radonexponierte Arbeitsplätze 

1.7.5 Klassifizierung der Abluft, Fortluft, Umluft, Sekundärluft und Überströmluft 

1.7.5.1 Die Abluft (ETA, SET) und die Fortluft (EHA, SEH) werden nach Tabelle 21 klassiert. Stammt die Abluft von 

verschiedenen Quellen, bestimmt der Teilluftstrom jener Kategorie mit der höchsten Verunreinigung (höchste 

Nummer) die Kategorie des Gesamtluftstroms. 

Anmerkung: Wird Luft aus verschiedenen Abluftkategorien in einer gemeinsamen Luftleitung zusammengeführt, 

wird die Abluft in dieser Luftleitung nach der Kategorie mit der stärksten Verschmutzung eingestuft, sofern der 

relative Anteil 5 % des gesamten Abluftstroms übersteigt. 

1.7.5.2 Die Kategorien für Fortluft gelten für Luft, die in irgendeiner Weise gereinigt wurde. Bei der Reinigung von Fort-

luft sind das Verfahren und die voraussichtliche Wirkung der Reinigung eindeutig anzugeben; die anfängliche 

und fortdauernde Wirksamkeit des Reinigungsprozesses muss nachgewiesen werden. Die Wirtschaftlichkeit ist 

ebenfalls zu berücksichtigen, besonders wenn es das Ziel ist, die Fortluft um mehr als eine Klasse zu ver-

bessern. Fortluft der Kategorie 1 kann nicht durch Reinigung erreicht werden.5 

1.7.5.3 Für die Umluft (RCA), Sekundärluft (SEC) und Überströmluft (TRA) gelten die gleichen Kategorien wie für die 

Abluft und Fortluft. 

 

5  Dies gilt bis zur Festlegung von qualitativen und quantitativen Einstufungskriterien nach Luftinhaltsstoffen. 
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Tabelle 21 Klassifizierung der Abluft (ETA, SET) und Fortluft (EHA, SEH) 

Kategorie Beschreibung 

ETA 1, SET 1 

EHA 1, SEH 1 

Luft mit geringem Verunreinigungsgrad 

Luft aus Räumen, deren Hauptemissionsquellen Baustoffe und das Bauwerk sind; 

ebenso Luft aus Aufenthaltsräumen, deren Hauptemissionsquellen der menschliche 

Stoffwechsel, Baustoffe und das Bauwerk sind. Räume, in denen Rauchen gestattet 

ist, sind nicht eingeschlossen. 

ETA 2, SET 2 

EHA 2, SEH 2 

Luft mit mässigem Verunreinigungsgrad 

Luft aus Aufenthaltsräumen, die stärker verunreinigt ist als Kategorie 1 und deren 

Verunreinigungen denselben Quellen entstammen und/oder durch menschliche 

Aktivitäten entstehen. 

ETA 3, SET 3 

EHA 3, SEH 3 

Luft mit hohem Verunreinigungsgrad 

Luft aus Räumen, in denen Emissionen durch Feuchte, Arbeitsverfahren, Chemika-

lien, Tabakrauch usw. die Luftqualität wesentlich beeinträchtigen. 

ETA 4, SET 4 

EHA 4, SEH 4 

Luft mit sehr hohem Verunreinigungsgrad 

Luft, die Gerüche und Verunreinigungen enthält, deren Konzentrationen deutlich 

höher liegen, als für die Raumluft in Aufenthaltsbereichen erlaubt ist. 

Anmerkung: SNG CEN/TR 16798-4 nennt typische Anwendungsbereiche für Abluft- und Fortluftqualitäten, 

welche den Kategorien gemäss Tabelle 21 entsprechen (siehe Anhang E.3). 

1.7.5.4 Die Klassierung gemäss Tabelle 21 ist subjektiv und unterscheidet nicht zwischen Schad- und Geruchsstoffen 

und deren Anteilen am Gesamtluftstrom. Sind die Inhaltsstoffe der Verunreinigungen und deren Anteile am 

Gesamtluftstrom bekannt, können gemeinsam mit dem Auftraggeber qualitative und quantitative Einstufungs-

kriterien festgelegt werden. 

1.7.5.5 Für die Materialisierung der Luftbehandlungsgeräte und des Luftleitungssystems mit seinen Komponenten ist 

zusätzlich die Korrosivität der transportierten Luft relevant. Siehe dazu 1.7.7. 

1.7.6 Klassifizierung der Mischluft 

Die Mischluft wird nach Tabelle 22 klassiert. 

Tabelle 22 Klassifizierung der Mischluft (MIA) 

Kategorie Beschreibung 

MIA 1 Die Mischluft enthält mindestens 97 % Aussenluft (Leckluftanteil < 3 %) 

MIA 2 Die Mischluft enthält mindestens 10 % Aussenluft (Umluft-/Sekundärluftanteil < 90 %) 

MIA 3 Die Mischluft enthält weniger als 10 % Aussenluft (Umluft-/Sekundärluftanteil ≥ 90 %) 

Anmerkung: RLT-Anlagen mit weniger als 10 % Aussenluftanteil (MIA 3) werden als «Umluftanlagen» bzw. 

«Sekundärluftgeräte» bezeichnet und liegen ausserhalb des Geltungsbereichs dieser Norm (siehe Anhang A). 
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1.7.7 Klassifizierung der Korrosivität von Luft 

Gemäss SN EN ISO 9223 werden atmosphärische Umgebungen in die Kategorien atmosphärischer Korrosivi-

tät nach Tabelle 23 klassiert. 

Tabelle 23 Klassifizierung der Korrosivität 

Kategorie Beschreibung 

C1 unbedeutende Korrosivität 

C2 geringe Korrosivität 

C3 mässige Korrosivität 

C4 starke Korrosivität 

C5 sehr starke Korrosivität 

CX extreme Korrosivität 

Anmerkung: SN EN ISO 9223 nennt typische Anwendungsbereiche für Freiluft (Aussenluft) und Innenraum 

(Raumluft, Abluft, Fortluft, Umluft, Sekundärluft), welche den Kategorien gemäss Tabelle 23 entsprechen (siehe 

Anhang E.4). 

1.8 Ausgleich des Auslegungs-Luftstroms (Druckverhältnisse) 

1.8.1 Zur Kontrolle der Strömungsrichtung und der Ausbreitung von Emissionen zwischen verschiedenen Bereichen 

im Gebäude und/oder zwischen dem Gebäude und dem Freien werden die Zuluft- und Abluft-Volumenströme 

so festgelegt, dass die gewünschten Druckverhältnisse resultieren. 

1.8.2 Die sich einstellenden Druckverhältnisse in den Bereichen sind von den Undichtheiten der Bereiche abhängig 

und können durch Luftströme ausgelegt und kontrolliert werden. 

1.8.3 Der Ausgleich der Auslegungs-Luftvolumenströme wird nach Tabelle 24 klassiert. 

Tabelle 24 Klassifizierung des Ausgleichs von Auslegungs-Luftvolumenströmen in einem Bereich (SN EN 

16798-3) 

Kategorie 1) Typische Verhältnisse von Abluft- zu 

Zuluft-Volumenströmen 2) 

Beschreibung Druckverhältnisse 

AB 1 qv,ETA ≥ 1,15 qv,SUP Unterdruck 

AB 2 1,05 qv,SUP ≤ qv,ETA < 1,15 qv,SUP leichter Unterdruck 

AB 3 0,95 qv,SUP ≤ qv,ETA < 1,05 qv,SUP ausgeglichen 

AB 4 0,85 qv,SUP ≤ qv,ETA < 0,95 qv,SUP leichter Überdruck 

AB 5 qv,ETA < 0,85 qv,SUP Überdruck 

1) AB: Luftstromausgleich (en: air flow balance) 

2) Situation ohne Wind und ohne Kamineffekt 

1.8.4 Die in Tabelle 24 angegebenen Verhältnisse von Abluft- zu Zuluft-Volumenströmen sind Richtwerte nach 

SN EN 16798-3, Tabelle 13, welche im Einzelfall unter Berücksichtigung der vorhandenen Undichtheiten zu 

überprüfen sind. 

1.8.5 Die Wahl der Kategorie des Luftvolumenstrom-Ausgleichs hängt von der spezifischen Anwendung ab. In ge-

wissen Fällen sind mehrere Druckniveaus erforderlich, um die Verhältnisse zwischen allen Bereichen im Ge-

bäude zu kontrollieren. 
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1.9 Spezifische Ventilatorleistung 

1.9.1 Definitionen 

1.9.1.1 Allgemeines 

Die spezifische Ventilatorleistung ist ein einfacher Wert zur Bestimmung des Wirkungsgrads des Lufttransports 

in einer Anlage. Im Allgemeinen wird die spezifische Ventilatorleistung wie folgt definiert: 

𝑃𝑆𝐹𝑃 =
𝑃

𝑞𝑣
=
Δ𝑝𝑡𝑜𝑡
𝜂𝑡𝑜𝑡

=
Δ𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡

 (1) 

Dabei bedeutet 

PSFP die spezifische Ventilatorleistung, in W/(m3/s); 

P die elektrische Leistungsaufnahme des Ventilators, in W; 

qv der Auslegungs-Luftvolumenstrom durch den Ventilator, in m3/s; 

Δptot die Gesamtdruckdifferenz über dem Ventilator, in Pa; 

tot der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung basierend auf dem Gesamtdruck; 

Δpstat die statische Druckdifferenz über dem Ventilator, in Pa; 

stat der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung basierend auf dem statischen Druck, –. 

Anmerkung: Der Koeffizient bezieht sich auf eine Luftdichte von 1,2 kg/m3. 

1.9.1.2 Bezugsanordnung einer bidirektionalen Nichtwohnraumlüftungsanlage 

Ein gemäss SN EN 13053 konfiguriertes Lüftungsgerät mit Gehäuse, mindestens zwei Ventilatoren mit dreh-

zahlgeregeltem Antrieb oder Stufenwechselgetriebe, einem WRG-System, einem sauberen Feinstaubfilter 

(mindestens ISO ePM1 50 %) auf der Aussenluft-/Zuluftseite und einem sauberen Feinstaubfilter (mindestens 

ISO ePM10 50 %) auf der Abluft-/Fortluftseite. 

1.9.1.3 Bezugsanordnung einer unidirektionalen Nichtwohnraumlüftungsanlage Zuluft 

Ein gemäss SN EN 13053 konfiguriertes Lüftungsgerät mit Gehäuse und mindestens einem Ventilator mit dreh-

zahlgeregeltem Antrieb oder Stufenwechselgetriebe; falls das Produkt mit einem Filter ausgestattet werden soll, 

muss dieses ein sauberes Feinstaubfilter (mindestens ISO ePM1 50 %) sein. 

1.9.1.4 Bezugsanordnung einer unidirektionalen Nichtwohnraumlüftungsanlage Abluft 

Ein gemäss SN EN 13053 konfiguriertes Lüftungsgerät mit Gehäuse und mindestens einem Ventilator mit dreh-

zahlgeregeltem Antrieb oder Stufenwechselgetriebe; falls das Produkt mit einem Filter ausgestattet werden soll, 

ist keine Filterklasse vorgegeben. 

1.9.1.5 Bezugsbedingungen (Referenz) 

Bezugsbedingungen für Druckabfall sind: saubere Filter und Trockenbetrieb bei anderen Komponenten (z. B. 

Wärmerückgewinner, Luftkühler und Befeuchter). 

Anmerkung: Die spezifische Ventilatorleistung unter Bezugsbedingungen wird mit PSFP bezeichnet.6 

1.9.1.6 Auslegungslastbedingungen (Design) 

Auslegungslastbedingungen für Druckabfall sind: durchschnittlicher Druckabfall bei sauberen Filtern und em-

pfohlener Höchstdruckabfall und bei anderen Komponenten (Wärmerückgewinner, Luftkühler, Befeuchter usw.) 

 

6  In SN EN 13779:2007 (Vorgängernorm zu SN EN 16798-3) wurde dies als SFPV bezeichnet («V» für Validierung bzw. verification). 
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durchschnittliche Trocken- und Nasswerte7. 

Anmerkung: Die spezifische Ventilatorleistung unter Auslegungslastbedingungen wird mit PSFPd bezeichnet.8 

1.9.1.7 Berechnung des Leistungsbedarfs des Ventilators 

Die aus dem Stromversorgungsnetz an jeden einzelnen Ventilator gelieferte Wirkleistung kann wie folgt 

berechnet werden: 

𝑃𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠 =
𝑞𝑣 × Δ𝑝𝑡𝑜𝑡

𝜂𝑡𝑜𝑡
=
𝑞𝑣 × Δ𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡
 (2) 

Dabei bedeutet 

Pmains die Wirkleistung aus dem Stromversorgungsnetz, in W; 

qv der Luftvolumenstrom durch den Ventilator, in m3/s; 

Δptot der Gesamtdruckanstieg vom Ventilatoreintritt bis zum -austritt, in Pa; 

Δpstat der statische Druckanstieg vom Ventilatoreintritt bis zum -austritt, in Pa; 

tot der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung, basierend auf dem Gesamtdruck, –,  

𝜂𝑡𝑜𝑡 = 𝜂𝑓𝑎𝑛,𝑡𝑜𝑡 × 𝜂𝑡𝑟 × 𝜂𝑚 × 𝜂𝑐; 

stat der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung, basierend auf dem statischen Druck, –,  

𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝜂𝑓𝑎𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡 × 𝜂𝑡𝑟 × 𝜂𝑚 × 𝜂𝑐; 

fan,tot der Wirkungsgrad des Ventilators, inkl. Lagerverlusten, basierend auf dem Gesamtdruck, –; 

fan,stat der Wirkungsgrad des Ventilators, inkl. Lagerverlusten, basierend auf dem statischen Druck, –; 

tr der Wirkungsgrad der mechanischen Kraftübertragung; 

m der Wirkungsgrad des Elektromotors, ausgenommen Steuer- und Regeleinrichtungen, –; 

c der Wirkungsgrad der Steuer- und Regeleinrichtung, inkl. deren Auswirkung auf Motorverluste, –. 

1.9.1.8 Spezifische Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes 

Die spezifische Ventilatorleistung für das gesamte Gebäude ist die Summe der elektrischen Leistungen von 

allen Ventilatoren im Luftverteilungssystem, geteilt durch den Gesamt-Luftvolumenstrom durch das Gebäude, 

gemäss SN EN 16798-3 bei Auslegungslastbedingungen:  

𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐵 =
𝑃𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠,𝑆𝑈𝑃,𝐵 + 𝑃𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠,𝐸𝑇𝐴,𝐵

𝑞𝑣,𝑚𝑎𝑥
 (3) 

Dabei bedeutet 

PSFP,B der spezifische Ventilatorleistungsbedarf des gesamten Gebäudes, in W/(m3/s); 

Pmains,SUP,B die Gesamt-Ventilatorleistung der Zuluftventilatoren beim Auslegungs-Luftvolumenstrom, in W; 

Pmains,ETA,B die Gesamt-Ventilatorleistung der Abluftventilatoren beim Auslegungs-Luftvolumenstrom, in W; 

qv,max der höchste Auslegungs-Luftvolumenstrom durch das Gebäude, in m3/s (i. d. R. der Abluft-Volu-

menstrom). 

Bei der spezifischen Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes müssen auch ventilatorbetriebene Luftdurch-

lässe berücksichtigt werden, wenn sie an die Hauptluftversorgungsanlage angeschlossen sind. 

Anmerkung: Die spezifische Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes unter Bezugsbedingungen wird als 

PSFP,B und unter Auslegungslastbedingungen als PSFPd,B bezeichnet. 

 

7  Aufgrund fehlender Herstellerangaben zu Nasswerten von Komponenten werden i. d. R. Trockenwerte für den Druckabfall verwendet. 

8  In SN EN 13779:2007 (Vorgängernorm zu SN EN 16798-3) wurde dies als SFPE bezeichnet («E» für Energie bzw. energy). 
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Beispiel: 

Lüftungs-

anlage 

Ventilator qv,SUP 

m3/s 

qv,ETA 

m3/s 

Pmains 

W 

PSFP,E 

W/(m3/s) 

Mieter 1 
Zuluft 0,50  980 

3’660 
Abluft – 0,48 850 

Mieter 2 
Zuluft 2,50  3’360 

2’916 
Abluft – 2,38 3’930 

Toiletten 1 Abluft – 0,10 60 600 

Toiletten 2 Abluft – 0,09 60 667 

Küche Abluft – 0,11 60 545 

Summen – 3,00 3,16 9’300 – 

PSFP,B = (Pmains,SUP,B + Pmains,ETA,B) / qv,max = 9'300 / 3,16 = 2'943 W/(m3/s) bzw. 0,82 W/(m3/h) 

1.9.1.9 Spezifische Ventilatorleistung einzelner Lüftungsgeräte  

Zur schnellen Ermittlung, ob ein bestimmtes Lüftungsgerät die insgesamt erforderliche Leistungseffizienz er-

reicht, wird nachfolgend eine spezifische Ventilatorleistung für einzelne Lüftungsgeräte definiert. In einigen 

Fällen können in der Projektspezifikation spezifische Anforderungen an die Leistungseffizienz für jeden einzel-

nen Ventilator bzw. jedes einzelne Luftbehandlungsgerät nach Gleichung (4) angegeben sein. 

𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐸 =
𝑃𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠,𝑆𝑈𝑃

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃
+
𝑃𝑚𝑎𝑖𝑛𝑠,𝐸𝑇𝐴

𝑞𝑣,𝐸𝑇𝐴
 (4) 

Dabei bedeutet 

PSFP,E der spezifische Ventilatorleistungsbedarf des Lüftungsgeräts, der mit den individuellen 

Luftvolumenströmen berechnet wird, in W/(m3/s); 

Pmains,SUP die Gesamt-Ventilatorleistung der Zuluftventilatoren im Lüftungsgerät beim Auslegungs-

Luftvolumenstrom, in W; 

Pmains,ETA die Gesamt-Ventilatorleistung der Abluftventilatoren im Lüftungsgerät beim Auslegungs-

Luftvolumenstrom, in W; 

qv,SUP der Auslegungs-Zuluft-Volumenstrom des Lüftungsgeräts, in m3/s; 

qv,ETA der Auslegungs-Abluft-Volumenstrom des Lüftungsgeräts, in m3/s. 

Anmerkung: Bei Disbalance der Luftvolumenströme wird manchmal der Höchstwert zur Berechnung von PSFP,E 

herangezogen. 

1.9.1.10 Gerätebezogene PSFP-Werte 

Zur schnellen Ermittlung, ob ein bestimmtes Lüftungsgerät die gerätebezogene erforderliche Leistungseffizienz 

erreicht, wird nachfolgend eine spezifische Ventilatorleistung für das einzelne Lüftungsgerät definiert. In diesem 

Fall werden drei Teile der spezifischen Ventilatorleistung (für innere, zusätzliche und äussere Druckverluste) 

getrennt definiert. 

– Die innere spezifische Ventilatorleistung PSFP,int ist die vom Ventilator aufgenommene elektrische Leistung, 

in W, bezogen auf den Innendruck aller Lüftungsbauteile (Filter, Wärmerückgewinnung und Gehäuse) 

dividiert durch den Luftvolumenstrom, in m3/s, gemäss SN EN 16798-3 bei Auslegungslastbedingungen. 

– Die zusätzliche spezifische Ventilatorleistung PSFP,add ist die vom Ventilator aufgenommene elektrische 

Leistung, in W, bezogen auf den Innendruck aller inneren zusätzlichen Bauteile (Kühler, Erwärmer, 

Befeuchter usw.) dividiert durch den Luftvolumenstrom, in m3/s, gemäss SN EN 16798-3 bei 

Auslegungslastbedingungen. 



prSIA 382/1:2022-11 Dieser Entwurf hat keine Gültigkeit und darf nicht angewendet werden. 

64 prSIA 382/1, Copyright © 2022 by SIA Zurich 

– Die äussere spezifische Ventilatorleistung PSFP,ext ist die vom Ventilator aufgenommene elektrische 

Leistung, in W, bezogen auf den externen Druck dividiert durch den Luftvolumenstrom, in m3/s, gemäss 

SN EN 16798-3 bei Auslegungslastbedingungen. 

Anmerkung: Gemäss SN EN 13053 und VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] werden die oben genannten Kenngrössen 

unter Bezugsbedingungen (mit sauberen Filtern) bestimmt. 

Figur 2 Gerätebezogene PSFP-Werte 

 

Es gelten folgende Beziehungen: 

𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑆𝑈𝑃 = 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑖𝑛𝑡,𝑆𝑈𝑃 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑎𝑑𝑑,𝑆𝑈𝑃 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑒𝑥𝑡,𝑆𝑈𝑃 (5) 

𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐸𝑇𝐴 = 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑖𝑛𝑡,𝐸𝑇𝐴 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑎𝑑𝑑,𝐸𝑇𝐴 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑒𝑥𝑡,𝐸𝑇𝐴 (6) 

𝑃𝑆𝐹𝑃 =
Δp𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑜𝑡
𝜂𝑡𝑜𝑡

+
Δp𝑎𝑑𝑑,𝑡𝑜𝑡
𝜂𝑡𝑜𝑡

+
Δp𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑜𝑡
𝜂𝑡𝑜𝑡

=
Δp𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑡𝑎𝑡
𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡

+
Δp𝑎𝑑𝑑,𝑠𝑡𝑎𝑡
𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡

+
Δp𝑒𝑥𝑡,𝑠𝑡𝑎𝑡
𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡

 (7) 

𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑖𝑛𝑡 = 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑖𝑛𝑡,𝑆𝑈𝑃 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑖𝑛𝑡,𝐸𝑇𝐴 (8) 

Dabei bedeutet 

PSFP,SUP die spezifische Ventilatorleistung auf der Aussenluft-/Zuluftseite, in W/(m3/s); 

PSFP,ETA die spezifische Ventilatorleistung auf der Abluft-/Fortluftseite, in W/(m3/s); 

Δpint,tot der gesamte durch die Lüftungsbauteile (Ventilatorgehäuse, Wärmerückgewinnung und Filter) 

verursachte innere Druckverlust, in Pa; 

Δpadd,tot der gesamte durch die zusätzlichen Bauteile (Kühler, Erwärmer, Befeuchter, Schalldämpfer usw.) 

verursachte zusätzliche Druckverlust, in Pa; 

Δpext,tot der gesamte durch die Luftleitungen und äusseren Bauteile verursachte äussere Druckverlust, in Pa; 

Δpint,stat der durch die Lüftungsbauteile (Ventilatorgehäuse, Wärmerückgewinnung und Filter) verursachte 

statische innere Druckverlust, in Pa; 
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Δpadd,stat der durch die zusätzlichen Bauteile (Kühler, Erwärmer, Befeuchter, Schalldämpfer usw.) verursachte 

statische zusätzliche Druckverlust, in Pa; 

Δpext,stat der durch die Luftleitungen und äusseren Bauteile verursachte statische äussere Druckverlust, in Pa; 

tot der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung, basierend auf dem Gesamtdruck, –,  

𝜂𝑡𝑜𝑡 = 𝜂𝑓𝑎𝑛,𝑡𝑜𝑡 × 𝜂𝑡𝑟 × 𝜂𝑚 × 𝜂𝑐; 

stat der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung, basierend auf dem statischen Druck, –,  

𝜂𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝜂𝑓𝑎𝑛,𝑠𝑡𝑎𝑡 × 𝜂𝑡𝑟 × 𝜂𝑚 × 𝜂𝑐; 

PSFP,int die innere spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts, in W/(m3/s), –. 

1.9.2 Klassifizierung 

1.9.2.1 Allgemeines 

Die spezifische Ventilatorleistung wird nach Tabelle 25 klassiert. Die Klassierung gilt für jeden Ventilator oder 

jedes Gebäude separat. Die spezifische Ventilatorleistung muss bei den Auslegungsbedingungen festgelegt 

sein. 

Tabelle 25 Klassifizierung der spezifischen Ventilatorleistung PSFP (SN EN 16798-3) 

Kategorie PSFP 1) 

W/(m3/s) 

PSFP 2) 

W/(m3/h) 

SFP 0 ≤ 300 ≤ 0,083 

SFP 1 > 300…≤ 500 > 0,083…≤ 0,14 

SFP 2 > 500…≤ 750 > 0,14…≤ 0,21 

SFP 3 > 750…≤ 1’250 > 0,21…≤ 0,35 

SFP 4 > 1’250…≤ 2’000 > 0,35…≤ 0,56 

SFP 5 > 2’000…≤ 3’000 > 0,56…≤ 0,83 

SFP 6 > 3’000…≤ 4’500 > 0,83…≤ 1,25 

SFP 7 > 4’500 > 1,25 

1)  Werte nach SN EN 16798-3 

2)  Werte berechnet 

1.9.2.2 Erweiterte spezifische Ventilatorleistung 

Die Klassifizierung in Tabelle 25 gilt für eine Standardanwendung. Tabelle 26 gibt Werte für eine erweiterte 

spezifische Ventilatorleistung für spezielle Anwendungen an. Zusätzliche Druckverluste von besonderen 

Komponenten können die spezifische Ventilatorleistung erhöhen. Die Werte in Tabelle 26 müssen zu den 

Werten in Tabelle 25 addiert werden, um die Grenzwerte jeder SFP-Kategorie zu verschieben. 

Tabelle 26 Erweiterte spezifische Ventilatorleistung PSFP,xtd für besondere Komponenten (SN EN 16798-3) 

Besondere Komponente PSFP,xtd 1) 

W/(m3/s) 

PSFP,xtd 2) 

W/(m3/h) 

Wärmerückgewinnungs-Klasse H2 oder besser 3) +300 +0,083 

Zusätzliche maschinelle Filterstufe 4) +300 +0,083 

Gasfilter (Molekularfilter) +300 +0,083 

EPA-Filter nach SN EN 1822-1 +500 +0,14 

HEPA-Filter nach SN EN 1822-1 +1’000 +0,28 

1)  Werte nach SN EN 16798-3 
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Besondere Komponente PSFP,xtd 1) 

W/(m3/s) 

PSFP,xtd 2) 

W/(m3/h) 

2)  Werte berechnet 

3)  Klasse nach SN EN 13053 

4)  Als zusätzliche Filterstufe wird ein zweites Filter eingesetzt (das erste Filter entspricht mindestens ISO ePM1 50 % für 

Zuluft oder ISO ePM10 50 % für Abluft). 

Beispiel:  

– Kategorie SFP 3: PSFP 3 = 750 bis 1'250 W/(m3/s) bzw. 0,21 bis 0,35 W/(m3/h) 

– Zusätzliche Filterstufe: PSFP,xtd = +300 W/(m3/s) bzw. +0,083 W/(m3/h) 

– Gesamt: PSFP = 1’050 bis 1'550 W/(m3/s) bzw. 0,29 bis 0,43 W/(m3/h) 

Anmerkung 1: Aufgrund der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von normalen und besonderen Kompo-

nenten sollte bei der Klassierung einer Anlage immer angegeben werden, ob und wenn ja welche besonderen 

Komponenten berücksichtigt wurden. 

Anmerkung 2: Gemäss den Anforderungen an die Wärmerückgewinnung unter 5.7.3 muss die erweiterte spe-

zifische Ventilatorleistung für die Wärmerückgewinnungs-Klasse H2 oder besser immer eingerechnet werden. 

1.10 Spezifische Leistungsaufnahme 

1.10.1 Definitionen 

Die spezifische Leistungsaufnahme von Wohnraumlüftungsanlagen (WLA bzw. RVU) wird nach SN EN 13142 

für folgende Anlagentypen definiert: 

– unidirektionale Lüftungsanlagen (UVU) mit und ohne Leitungsanschluss nach SN EN 13141-4, SN EN 

13141-6 und SN EN 13141-11; 

– bidirektionale Lüftungsanlagen (BVU) mit Leitungsanschluss nach SN EN 13141-7; 

– bidirektionale Lüftungsanlagen (BVU) ohne Leitungsanschluss nach SN EN 13141-8. 

Die Parameter zur Berechnung der spezifischen Leistungsaufnahme (en: Specific Power Input), d. h. effektive 

Leistungsaufnahme PE,ref und Referenz-Luftvolumenstrom qv,ref, sind nach den oben genannten Produkte-

normen der Reihe SN EN 13141 zu messen und anzugeben. 

Die spezifische Leistungsaufnahme PSPI für Geräte, die für gemässigte Klimate geeignet sind, beinhaltet den 

elektrischen Bedarf für Ventilatoren, Regler, Kompressor(en), Sicherheitseinrichtungen des Geräts bzw. der 

Geräte, ausgenommen den für zusätzliche elektrische Heizgeräte, die nicht für das Abtauen verwendet werden. 

Für Filter und zusätzliche, vom Hersteller deklarierte Komponenten, die während der Prüfung im Produkt 

enthalten sind, müssen die folgenden Informationen im Prüfbericht mit der spezifische Leistungsaufnahme PSPI 

angegeben werden: 

– für Filter: die Filterklasse (siehe die Normenreihe SN EN ISO 16890) und 

– für zusätzliche Komponenten: Beschreibung dieser Komponenten. 

Die spezifische Leistungsaufnahme wird beim Referenz-Luftvolumenstrom mit Gleichung (9) berechnet. 

𝑃𝑆𝑃𝐼 =
𝑃𝐸,𝑟𝑒𝑓

𝑞𝑣,𝑟𝑒𝑓
 

(9) 

Dabei bedeutet 

PSPI die spezifische Leistungsaufnahme des Lüftungsgeräts, in W/(m3/h) bzw. W/(m3/s); 

PE,ref die elektrische Leistungsaufnahme beim Referenz-Luftvolumenstrom (gemäss Produktenorm), in W; 

qv,ref der Referenz-Luftvolumenstrom (gemäss Produktenorm), in m3/h bzw. m3/s. 
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1.10.2 Klassifizierung 

Die spezifische Leistungsaufnahme wird nach Tabelle 27 in W/(m3/h) bzw. Tabelle 28 in W/(m3/s) klassiert: 

Tabelle 27 Klassifizierung der spezifischen Leistungsaufnahme PSPI (SN EN 13142) in W/(m3/h) 

Kategorie PSPI 1) 

W/(m3/h) 

Anlageart unidirektionale 

Lüftungsanlage  

ohne 

Leitungsanschluss 

unidirektionale 

Lüftungsanlage  

mit 

Leitungsanschluss 

bidirektionale 

Lüftungsanlage  

ohne 

Leitungsanschluss 

bidirektionale 

Lüftungsanlage  

mit 

Leitungsanschluss 

 (SN EN 13142, 

Tabelle 9) 

(SN EN 13142, 

Tabelle 9) 

(SN EN 13142, 

Tabelle 39) 

(SN EN 13142, 

Tabelle 27) 

SPI 0 ≤ 0,07 ≤ 0,08 ≤ 0,11 ≤ 0,20 

SPI 1 < 0,07…≤ 0,09 < 0,08…≤ 0,10 < 0,11…≤ 0,15 < 0,20…≤ 0,25 

SPI 2 < 0,09…≤ 0,11 < 0,10…≤ 0,14 < 0,15…≤ 0,19 < 0,25…≤ 0,35 

SPI 3 < 0,11…≤ 0,14 < 0,14…≤ 0,18 < 0,19…≤ 0,23 < 0,35…≤ 0,45 

SPI 4 < 0,14…≤ 0,16 < 0,18…≤ 0,22 < 0,23…≤ 0,28 < 0,45…≤ 0,55 

SPI 5 < 0,16…≤ 0,18 < 0,22…≤ 0,26 < 0,28…≤ 0,34 < 0,55…≤ 0,65 

SPI 6 < 0,18…≤ 0,20 < 0,26…≤ 0,30 < 0,34…≤ 0,40 < 0,65…≤ 0,75 

nicht 

klassifiziert 

> 0,20 > 0,30 > 0,40 > 0,75 

1)  Werte nach SN EN 13142 

Tabelle 28 Klassifizierung der spezifischen Leistungsaufnahme PSPI (SN EN 13142) in W/(m3/s) 

Kategorie PSPI 1) 

W/(m3/s) 

Anlageart unidirektionale 

Lüftungsanlage  

ohne 

Leitungsanschluss 

unidirektionale 

Lüftungsanlage  

mit 

Leitungsanschluss 

bidirektionale 

Lüftungsanlage  

ohne 

Leitungsanschluss 

bidirektionale 

Lüftungsanlage  

mit 

Leitungsanschluss 

 (SN EN 13142, 

Tabelle 9) 

(SN EN 13142, 

Tabelle 9) 

(SN EN 13142, 

Tabelle 39) 

(SN EN 13142, 

Tabelle 27) 

SPI 0 ≤ 252 ≤ 288 ≤ 396 ≤ 720 

SPI 1 < 252…≤ 324 < 288…≤ 360 < 396…≤ 540 < 720…≤ 900 

SPI 2 < 324…≤ 396 < 360…≤ 504 < 540…≤ 684 < 900…≤ 1’260 

SPI 3 < 396…≤ 504 < 504…≤ 648 < 684…≤ 828 < 1’260…≤ 1’620 

SPI 4 < 504…≤ 576 < 648…≤ 792 < 828…≤ 1’008 < 1’620…≤ 1’980 

SPI 5 < 576…≤ 648 < 792…≤ 936 < 1’008…≤ 1’224 < 1’980…≤ 2’340 

SPI 6 < 648…≤ 720 < 936…≤ 1’080 < 1’224…≤ 1’440 < 2’340…≤ 2’700 

nicht 

klassifiziert 

> 720 > 1’080 > 1’440 > 2’700 

1)  Werte berechnet aus Tabelle 27 
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1.11 Luftundichtheit 

1.11.1 Allgemeines 

1.11.1.1 Die Luftundichtheiten einer RLT-Anlage werden unterteilt in  

– die Undichtheiten der Luftaufbereitung (Luftbehandlungsgerät) und  

– die Undichtheiten der Luftverteilung (Luftleitungen einschliesslich Komponenten). 

1.11.1.2 Bei den Undichtheiten des Luftbehandlungsgeräts unterscheidet man innere und äussere Undichtheiten: 

– Undichtheiten im Wärmerückgewinnungsabschnitt (innere Undichtheiten) 

– Filter-Bypass-Undichtheiten (innere Undichtheiten) 

– Undichtheiten im Gehäuse von Luftbehandlungsgeräten (äussere Undichtheiten) 

1.11.2 Undichtheiten im Wärmerückgewinnungsabschnitt 

1.11.2.1 Allgemeines 

Undichtheiten im WRG-Abschnitt sind durch die beiden folgenden Grössen definiert: 

– Abluftübertragungsverhältnis (EATR) 

– Aussenluftkorrekturfaktor (OACF) 

1.11.2.2 Definition des Abluftübertragungsverhältnis (EATR) 

1.11.2.2.1 Das EATR ist eine Beurteilungsgrösse für die Übertragung von Abluft/Fortluft auf die Aussenluft-/Zuluftseite im 

WRG-Abschnitt. SN EN 16798-3 definiert EATR wie folgt: 

𝐸𝐴𝑇𝑅 =
𝑞𝑚,𝑆𝑈𝑃,𝐻𝑅 − 𝑞𝑚,𝑆𝑈𝑃,𝑛𝑒𝑡,𝐻𝑅

𝑞𝑚,𝑆𝑈𝑃,𝐻𝑅
= 1 −

𝑞𝑚,𝑆𝑈𝑃,𝑛𝑒𝑡,𝐻𝑅

𝑞𝑚,𝑆𝑈𝑃,𝐻𝑅
 (10) 

Dabei bedeutet 

EATR das Abluftübertragungsverhältnis, – (bzw. %);  

qm,SUP,HR der Luftmassenstrom von Zuluft, die aus dem WRG-Abschnitt ausströmt, in kg/s; 

qm,SUP,net,HR der Luftmassenstrom von Zuluft, die aus dem WRG-Abschnitt ausströmt und aus der Aussenluft 

entstammt, die in den WRG-Abschnitt einströmt, in kg/s. 

Anmerkung: SN EN 308 verwendet für EATR den Begriff «Fortluftübertragungsverhältnis» und führt weitere 

Definitionen auf, welche bei der messtechnischen Bestimmung mit Prüfgasen oder der Schätzung durch Tem-

peraturmessung verwendet werden. 

1.11.2.2.2 Bei der messtechnischen Bestimmung des EATR mit Prüfgasen nach SN EN 308 gilt: 

𝐸𝐴𝑇𝑅 =
𝐶22 − 𝐶21
𝐶11 − 𝐶21

 (11) 

Dabei bedeutet 

EATR das Abluft-/Fortluftübertragungsverhältnis, – (bzw. %);  

C11 die Prüfgaskonzentration an der Einströmöffnung für Abluft/Fortluft, in ppm; 

C21 die Prüfgaskonzentration an der Einströmöffnung für Aussenluft/Zuluft, in ppm; 

C22 die Prüfgaskonzentration an der Ausströmöffnung für Aussenluft/Zuluft, in ppm. 

1.11.2.2.3 Das EATR kann durch Temperaturmessung geschätzt werden. Dieses Verfahren eignet sich für Wärmerück-

gewinner, bei denen die Wärmeübertragung zwischen beiden Luftstromseiten deaktiviert werden kann. Dies 

betrifft hauptsächlich: 

– Wärmerückgewinner mit intermediärem Wärmeübertragungsmedium (Kreislaufverbundsystem); 

– Regenerative Wärmerückgewinner. 
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Für regenerative Wärmerückgewinner kann die Auswirkung der Luftübertragung aufgrund des eingeschlosse-

nen Luftvolumens im Wärmerückgewinner (Kapillaren in Rotoren oder Raum zwischen den Dämpfern und 

einem stationären Akkumulator) nicht bestimmt werden.  

Bei der Schätzung des EATR durch Temperaturmessung nach SN EN 308 gilt: 

𝐸𝐴𝑇𝑅 =
𝜃22 − 𝜃21
𝜃11 − 𝜃21

 
(12) 

Dabei bedeutet 

EATR das Abluft-/Fortluftübertragungsverhältnis, – (bzw. %);  

θ11 die Temperatur an der Einströmöffnung für Abluft/Fortluft, in °C; 

θ21 die Temperatur an der Einströmöffnung für Aussenluft/Zuluft, in °C; 

θ22 die Temperatur an der Ausströmöffnung für Aussenluft/Zuluft, in °C. 

1.11.2.3 Definition des Aussenluftkorrekturfaktors (OACF) 

SN EN 16798-3 definiert den OACF wie folgt: 

𝑂𝐴𝐶𝐹 =
𝑞𝑚,𝑂𝐷𝐴,𝐻𝑅

𝑞𝑚,𝑆𝑈𝑃,𝐻𝑅
 (13) 

Dabei bedeutet 

OACF der Aussenluftkorrekturfaktor, –;  

qm,ODA,HR der Luftmassenstrom von Aussenluft, die in den WRG-Abschnitt ein strömt, in kg/s; 

qm,SUP,HR der Luftmassenstrom von Zuluft, die aus dem WRG-Abschnitt ausströmt, in kg/s; 

Es gilt: 

– Wenn OACF > 1: Luft wird aus der Aussenluft in die Abluft übertragen. 

– Wenn OACF < 1: Luft wird aus der Abluft in die Zuluft übertragen (Luftumwälzung). 

Anmerkung 1: Die Messverfahren für den OACF werden in SN EN 308 aufgezeigt. 

Anmerkung 2: Der OACF ist von der Druckdifferenz und den Luftströmen abhängig. Aus diesem Grund müssen 

die Prüfbedingungen, unter denen der OACF bestimmt wird, immer angegeben werden. 

1.11.2.4 Klassifizierung des Aussenluftkorrekturfaktors von Wärmerückgewinnungsabschnitten 

Der Aussenluftkorrekturfaktor wird nach Tabelle 29 bei Nennbedingungen und Nennluftvolumenstrom des 

Wärmerückgewinnungsabschnitts klassiert. 

Tabelle 29 Klassifizierung des Aussenluftkorrekturfaktors OACF (SN EN 16798-3:2022) 

Kategorie Aussenluft zu Fortluft Abluft zu Zuluft 

OACF 0 1) 1,00 1,00 

OACF 1 > 1,00…≤ 1,03 ≥ 0,97…< 1,00 

OACF 2 > 1,03…≤ 1,05 ≥ 0,95…< 0,97 

OACF 3 > 1,05…≤ 1,07 ≥ 0,93…< 0,95 

OACF 4 > 1,07…≤ 1,10 ≥ 0,90…< 0,93 

OACF 5 nicht klassifiziert nicht klassifiziert 

1) neue Klasse nach prEN 16798-3:2022 
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1.11.3 Filter-Bypass-Undichtheiten 

1.11.3.1 Definition  

Luftströme um die Filtereinsätze herum verringern den tatsächlichen Wirkungsgrad des Filters, vor allem bei 

höherwertigen Filtern, da die am Filter vorbeiströmende Luft nicht gefiltert wird. Ausserdem wirkt sich jede Un-

dichtheit im Gehäuse nach dem Filter, die Luft hineinlässt, gleichartig aus. Daher sind für Filter, die auf der 

Saugseite des Ventilators angeordnet sind, die Luftdichtheit und die zwischen Filter und Ventilator liegende 

Gehäusefläche beeinflussende Faktoren für die Filter-Bypass-Leckluftrate. 

Der nach SN EN 1886 zulässige Leckluft-Volumenstrom am Filter ergibt sich nach folgender Gleichung: 

𝑞𝑣,𝐿𝐸𝐶,𝑓𝑖𝑙 =
𝑘

𝑓𝑝
⋅ 𝑞𝑣,𝑎,𝑛 

(14) 

Dabei bedeutet 

qv,LEC,fil der zulässige Leckluft-Volumenstrom am Filter, in m3/h; 

k die zulässige Leckluftrate am Filter, in % des Nennluftvolumenstroms (siehe Tabelle 30); 

fp der Umrechnungsfaktor für Prozent (fp = 100); 

qv,a,n der Nennluftvolumenstrom der Filtereinheit, in m3/h. 

1.11.3.2 Klassifizierung  

Filter-Bypass-Undichtheiten werden nach Tabelle 30 in Abhängigkeit der gewählten Filterklassen gemäss 

SN EN 1886 klassiert. Wenn mehrere Filterstufen eingesetzt werden, ist die Filterklasse mit der grössten 

Filterqualität relevant. 

Tabelle 30 Klassifizierung der zulässigen Leckluftrate am Filter k (SN EN 1886)  

(Filterklasse nach  

SN EN 779 [20]) 
(G1 bis M5) (M6) (F7) (F8) (F9) 

Filterklasse nach  

SN EN 16890 

ISO Coarse 

bis 

ISO ePM10 

50 % 

ISO ePM2,5 

50 % 

ISO ePM1 

50 % 

ISO ePM1 

70 % 

ISO ePM1 

80 % 

Maximale Leckluftrate am 

Filter k in % des Volumen-

stroms 

6 4 2 1 0,5 

Anmerkung: Die in Tabelle 30 aufgeführten Prozentsätze gelten für ungefilterte Luft, bei einem Prüfdruck von 

400 Pa (siehe SN EN 1886). 

1.11.4 Undichtheiten im Gehäuse von Luftbehandlungsgeräten 

1.11.4.1 Definition 

Undichtheiten des Gehäuses eines Luftbehandlungsgeräts müssen nach SN EN 1886 für Unterdruck und Über-

druck getrennt berücksichtigt werden. Dabei wird die Leckluftrate bei einem Prüfunterdruck von 400 Pa bzw. 

einem Prüfüberdruck von 700 Pa gemessen und auf die Gehäusefläche – berechnet aus den Nennaussenab-

messungen – bezogen. 
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1.11.4.2 Klassifizierung  

Die Undichtheit von Luftbehandlungsgeräten wird nach Tabelle 31 bei einem Prüfunterdruck von −400 Pa bzw. 

einem Prüfüberdruck von +700 Pa klassiert. 

Tabelle 31 Klassifizierung der Undichtheit von Luftbehandlungsgeräten (SN EN 1886) 

Kategorie Leckluftrate bei Unterdruck −400 Pa 

f400 

l/(s∙m2) 

Leckluftrate bei Überdruck +700 Pa 

f700 

l/(s∙m2) 

L1 ≤ 0,15 ≤ 0,22 

L2 > 0,15…≤ 0,44 > 0,22…≤ 0,63 

L3 > 0,44…≤ 1,32 > 0,63…≤ 1,90 

Anmerkung: Die in Tabelle 31 genannten Kategorien für Leckluftraten entsprechen den Dichtheitsklassen von 

Luftleitungen in SN EN 1507 und SN EN 12237 (L1 = C bzw. ATC 3, L2 = B bzw. ATC 4, L3 = A bzw. ATC 5) 

1.11.5 Undichtheiten in der Luftverteilung (Luftleitungen einschliesslich Komponenten) 

1.11.5.1 Die Prüfung der Luftleitungen und Komponenten wird in den Produktnormen aufgeführt. Die Klassifizierung und 

Prüfung der Undichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt sind in SN EN 12237, die von rechteckigen 

Luftleitungen in SN EN 1507, die von flexiblen Luftleitungen in SN EN 13180, die von Drossel- und Absperrele-

menten in SN EN 1751, die von nichtmetallischen Luftleitungen aus Dämmplatten in SN EN 13403, die von 

nichtmetallischen Luftleitungen aus Kunststoffen oder Kompositwerkstoffen, die vorrangig aus Kunststoffen be-

stehen, in SN EN 17192 und die von anderen Komponenten in SN EN 15727 angegeben. 

1.11.5.2 Die bauseitige Prüfung eingebauter Luftleitungssysteme wird in SN EN 12599 beschrieben. 

1.11.5.3 Die Undichtheiten bzw. die Dichtheiten in der Luftverteilung werden nach Tabelle 32 klassiert: 

Tabelle 32 Klassifizierung der Undichtheit bzw. Dichtheit in der Luftverteilung (SN EN 16798-3) 

Dichtheitsklasse Grenzwert der Leckluftrate 

fmax 

l/(s∙m2) nach Produktenormen nach SN EN 16798-3 

– ATC 7 Nicht klassifiziert 

– ATC 6 0,067 5 ∙ pt
0,65 

A ATC 5 0,027 ∙ pt
0,65 

B ATC 4 0,009 ∙ pt
0,65 

C ATC 3 0,003 ∙ pt
0,65 

D ATC 2 0,001 ∙ pt
0,65 

– ATC 1 0,000 33 ∙ pt
0,65 

ATC = en: air tightness class 

pt = Prüfdruck in Pa 

Anmerkung: Wenn keine Undichtheit gemessen wird, beträgt der Standardwert für die Berechnung 

0,067 5 ∙ pt
0,65 
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Figur 3 Dichtheitsklassen nach SN EN 16798-3 (und Produktenormen) 

 

1.11.5.4 Bei der Prüfung der Undichtheiten von Drossel- und Absperrelementen nach SN EN 1751 wird unterschieden 

zwischen der Leckage durch die geschlossenen Drossel- und Absperrelemente, wie Klappenblätter usw. (qvLBA 

in den Klassen 0, 1, 2, 3 und 4) und der Gehäuseleckage (qvLCA in den Klassen A, B, C gemäss Figur 3). 

Die Leckluftrate qvLBA bei geschlossenem Drossel- bzw. Absperrelement ist der Leckluft-Volumenstrom je Ein-

heit der Luftleitungs-Querschnittsfläche in l/(s∙m2). 

Die Leckluftrate qvLCA des Gehäuses ist der Leckluft-Volumenstrom je Bezugsgehäusefläche in l/(s∙m2). Als 

Bezugsgehäusefläche wird das Produkt aus dem Umfang des Drosselelements und einer äquivalenten Länge 

von 1 m angesetzt. Die tatsächliche Mantelfläche des Drossel- bzw. Absperrelements kann von der Bezugs-

gehäusefläche abweichen und zu besseren oder schlechteren Gehäuseleckagen-Klassen führen. 

Beispiel:  

– Das Leckage-Prüfzertifikat nach SN EN 1751 eines Volumenstromreglers mit einer Länge LC = 250 mm und 

einem Durchmesser DC = 100 mm ergibt bei einem Prüfdruck pt = 997 Pa eine Gehäuseleckage von: 

qvL = 2,16 l/min bzw. 0,036 l/s bzw. 0,13 m3/h.  

– Der Grenzwert der Leckluftrate für die Klasse C beträgt für dieses Beispiel: 

fmax,C = 0,003 ∙ pt
0,65 = 0,003 ∙ 9970,65 = 0,267 l/(s∙m2). 

– Der Grenzwert der Leckluftrate für die Klasse B beträgt für dieses Beispiel: 

fmax,B = 0,009 ∙ pt
0,65 = 0,009 ∙ 9970,65 = 0,801 l/(s∙m2). 

– Die Bezugsgehäusefläche mit einer Länge Ln = 1 m beträgt: 

ACn = DC ∙ π ∙ LCn = 0,100 m ∙ π ∙ 1 m = 0,314 m2.  

– Dies ergibt eine Leckluftrate von: 

qvLCA = qvL : ACn = 0,036 l/s : 0,314 m2 = 0,115 l/(s∙m2). Der Prüfling erfüllt offiziell die Klasse C. 

– Die effektive Mantelfläche des Prüflings mit einer Länge LC = 250 mm beträgt: 

AC = DC ∙ π ∙ LC = 0,100 m ∙ π ∙ 0,250 m = 0,0785 m2. 

– Die effektive Leckluftrate beträgt: 

qvLCA = qvL : AC = 0,036 l/s : 0,0785 m2 = 0,458 l/(s∙m2). Der Prüfling erreicht effektiv nur die Klasse B. 

Dieser Aspekt ist bei der Planung des Luftleitungssystems und der bauseitigen Prüfung der Undichtheiten nach 

SN EN 12599 zu berücksichtigen. 
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2 PROJEKTIERUNG – ANFORDERUNGEN  

2.1 Bauliche Anforderungen 

2.1.1 Allgemeines 

2.1.1.1 Die Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz sind in SIA 180 und SIA 380/1 festgelegt. 

2.1.1.2 Die Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz nach SIA 180 sowie die Grenzwerte für die Anforderun-

gen an die thermische Gebäudehülle nach SIA 380/1 müssen eingehalten werden. 

2.1.1.3 Die vorliegende Norm definiert zusätzliche bauliche Anforderungen für Gebäude mit RLT-Anlagen. Diese sind 

auch einzuhalten, wenn eine RLT-Anlage zwar notwendig oder erwünscht ist, aber nicht ausgeführt wird. 

2.1.1.4 Bei Umbauten an Gebäuden ist die Einhaltung der zusätzlichen baulichen Anforderungen anzustreben, soweit 

der damit verbundene Aufwand verhältnismässig ist. 

2.1.2 Luftdichtheit der Hüllfläche 

2.1.2.1 Die Anforderungen an die Luftdichtheit der Hüllfläche sind in SIA 180, Ziffer 3.6, festgelegt. 

2.1.2.2 Wenn eine RLT-Anlage notwendig oder erwünscht ist, gelten die Grenzwerte der Luftdurchlässigkeit der Hüll-

fläche für mechanische Lüftung gemäss SIA 180, Ziffer 3.6.1.3, Tabelle 5, auch wenn diese nicht ausgeführt 

wird. 

2.1.2.3 Bei Abluftanlagen, die für Dauerbetrieb konzipiert sind, muss die Luftdurchlässigkeit der Hüllfläche der Mess-

zone die Zielwerte gemäss SIA 180, Ziffer 3.6.1.3, Tabelle 5, erreichen. 

2.1.3 Wärmeschutz im Sommer 

2.1.3.1 Für den Wärmeschutz im Sommer gelten die Anforderungen in SIA 180, Kapitel 5. 

2.1.3.2 Für klimatisierte Räume gelten die zusätzlichen Anforderungen zur Steuerung der Sonnenschutzeinrichtung 

gemäss SIA 380/2, Ziffer 7.1.2. 

2.1.4 Luftverunreinigungen 

2.1.4.1 Die Anforderungen zur Reduktion der Luftemissionsquellen sind in SIA 180, Ziffer 3.3, festgelegt. Für weitere 

Informationen zum emissionsarmen Bauen siehe Anhang F. 

2.1.4.2 Luftschadstoffe sind möglichst in der Nähe ihrer Quellen abzuführen. Entsprechende Anforderungen sind in 

SIA 180, Ziffer 3.4, festgelegt. 

2.1.4.3 Bei markanten nutzungsbedingten Einzelquellen ist eine bauliche Unterteilung oder eine lokale Absaugung 

anzustreben, damit die Wirkung der Emissionen auf einen möglichst kleinen Bereich beschränkt bleibt. 

2.1.4.4 Raucherzonen sind möglichst klein zu halten und mit baulichen Massnahmen von den Nichtraucherzonen zu 

trennen. 

2.1.4.5 Bei Überschreitung des Radonreferenzwertes gemäss SR 814.501 (StSV), Art. 155, von 300 Bq/m3 sind Sanie-

rungsmassnahmen zur Senkung der Radonkonzentration notwendig. Die Wahrscheinlichkeit einer Referenz-

wertüberschreitung kann mit der Radonkarte der Schweiz 9 abgeschätzt werden. Liegt die Wahrscheinlichkeit, 

den Referenzwert zu überschreiten, über 10 % oder verfügt das Gebäude über einen Naturbodenkeller oder 

erdberührende Räume mit Personenaufenthalt sind weiterführende Radonschutzmassnahmen notwendig. Da-

zu gehört u. a. die Lenkung von Luftströmungen: Unterdruck in Räumen mit Personenaufenthalt vermeiden, 

leichten Überdruck erzeugen, Luftaustausch erzwingen, Unterdruck in Kellerräumen erzeugen, Gebäude unter-

lüften. Als radonexponiert gelten Arbeitsplätze, an denen der Schwellenwert gemäss SR 814.501 (StSV), Art. 

156, von 1’000 Bq/m3 sicher oder vermutungsweise überschritten ist.  

 

9  www.radonkarte.ch  

http://www.radonkarte.ch/
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2.1.5 Feuchteschutz 

2.1.5.1 Für den Feuchteschutz gelten die Anforderungen in SIA 180, Kapitel 6. Die für die Raumlufttechnik relevanten 

Punkte werden nachfolgend zusammengefasst. 

2.1.5.2 Um Feuchteschäden durch Oberflächenkondensat und Schimmelpilzbefall an Oberflächen zu vermeiden, darf 

die Raumluftfeuchte den Grenzwert gemäss SIA 180, Ziffern 6.2.1.4 bzw. 6.2.1.5, im Tagesmittel nicht über-

schreiten. 

2.1.5.3 Der Nachweis für die Einhaltung der Oberflächenkondensatfreiheit und der Schimmelpilzfreiheit wird entweder 

mit dem vereinfachten Verfahren nach SIA 180, Ziffer 6.2.2, oder mit dem rechnerischen Nachweis nach 

SIA 180, Ziffer 6.2.3 bzw. Anhang E, geführt. 

2.1.5.4 Der vereinfachte Nachweis setzt voraus, dass  

– die maximal zulässige Raumluftfeuchte gemäss SIA 180, Ziffer 6.2.1, nicht überschritten wird, 

– die maximalen U-Werte für flächige Bauteile gemäss SIA 180, Ziffer 4.1.2, eingehalten sind und  

– für konstruktive Wärmebrücken bei Bauteilen, ausgenommen Fenster und Türen, der Oberflächentempera-

turfaktor fRsi grösser oder gleich dem Grenzwert nach SIA 180, Anhang F, für den entsprechenden Standort 

ist. 

2.1.5.5 Ein rechnerischer Nachweis ist insbesondere notwendig, wenn auf Grund spezieller Nutzungsbedingungen die 

maximal zulässigen Raumluftfeuchten gemäss SIA 180, Ziffer 6.2.1.4 überschritten werden. Ein rechnerischer 

Nachweis ist auch bei erheblichen Wärmebrücken (fRsi < 0,70) erforderlich, selbst wenn die effektiven Raumluft-

feuchten nachweislich wesentlich tiefer sind als die maximal zulässigen. 

2.1.5.6 Beim rechnerischen Nachweis werden folgende vier Fälle unterschieden:  

– Fall 1: Räume ohne Kontrolle der Raumluftfeuchte (übliches Raumklima) 

– Fall 2: Räume mit kontrolliertem Raumklima (Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte nach 

Planungsvorgabe) 

– Fall 3: Räume mit bekannter Feuchteproduktion und Lüftung (nach Planungsvorgabe) 

– Fall 4: Räume mit bekannter Feuchteproduktion und vorgegebenem Oberflächentemperaturfaktor 

2.1.5.7 Bei den Fällen 1 bis 3 nach 2.1.5.6 wird der minimale Oberflächentemperaturfaktor fRsi,min bei vorgegebenen 

Raumklimaverhältnissen bestimmt. 

2.1.5.8 Beim Fall 4 nach 2.1.5.6 werden das zulässige Raumklima bzw. der minimal notwendige Aussenluft-Volumen-

strom qv,a,min bei vorgegebener Feuchteproduktion G und vorgegebenem Oberflächentemperaturfaktor fRsi,vorh 

bestimmt. Dieser Fall kommt üblicherweise bei Umbauten zur Anwendung. 

2.1.5.9 Gemäss SIA 180, Ziffer 3.2.8, sind die Baumaterialien so zu wählen, dass sie auch ohne Luftbefeuchtung keinen 

Schaden nehmen. 

2.1.5.10 Gemäss SIA 180, Ziffer 6.4.4, ist der zulässige Bereich der relativen Raumluftfeuchte (Tagesmittelwerte) zum 

Schutz organischer Materialien vor zu grossen Formänderungen ohne aktive Befeuchtung und Entfeuchtung 

einzuhalten, ausser wenn die in SIA 180, Ziffer 3.5.1.3 und Ziffer 3.5.1.4 aufgeführten Massnahmen nicht aus-

reichen. 

2.1.5.11 Besondere Aufmerksamkeit bezüglich Feuchteschutz der Gebäudehülle erfordern Räume mit Überdruck (Lüf-

tungsanlagen mit Zuluftüberschuss bzw. Zuluftanlagen). 

2.2 Behaglichkeit 

2.2.1 Allgemeines 

2.2.1.1 Die Grundlagen der thermischen Behaglichkeit, der Raumluftfeuchte und der Raumluftqualität sind in SIA 180 

festgehalten. Die akustischen Grundlagen finden sich in SIA 181. 

2.2.1.2 Mit RLT-Anlagen können die folgenden Parameter im versorgten Raum beeinflusst werden: 

– thermische Behaglichkeit (Raumlufttemperatur und Raumluftgeschwindigkeit), 

– Raumluftqualität, 

– Raumluftfeuchte, 

– akustische Behaglichkeit. 
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2.2.1.3 Ohne besondere Abmachungen gelten in Räumen mit RLT-Anlagen die Festlegungen zur Behaglichkeit ge-

mäss 2.2.2 bis 2.2.7. Es empfiehlt sich, die Anforderungen an die Behaglichkeit, insbesondere allfällige Ab-

weichungen zu dieser Norm, schriftlich festzuhalten. 

2.2.1.4 Die vereinbarten Anforderungen zur Erreichung der gewünschten Behaglichkeit müssen im Aufenthaltsbereich 

gemäss 2.2.2 eingehalten werden. Entsprechend sind auch alle Kontrollmessungen in diesem Bereich durchzu-

führen. Obwohl der gesamte Raum genutzt werden kann, ist die Einhaltung der Behaglichkeitsbedingungen 

ausserhalb des Aufenthaltsbereichs nicht garantiert.  

2.2.1.5 Die vereinbarten Anforderungen zur Erreichung der gewünschten Behaglichkeit müssen bei den definierten 

Nutzungsbedingungen, bei einem Betrieb der Anlagen entsprechend der Auslegung und bei allen aussenklima-

tischen Bedingungen zwischen den Auslegungsklimadaten im Heizfall (SIA 2028, Tabelle 6, Lufterhitzer- und 

Luftbefeuchter-Auslegung) und den Auslegungsklimadaten im Kühlfall (SIA 2028, Tabellen 8a, Kühlerausle-

gung) eingehalten werden. 

2.2.2 Aufenthaltsbereich 

2.2.2.1 Die Definition des Aufenthaltsbereichs richtet sich nach der Nutzung des Raumes. Sie ist von Fall zu Fall 

abzuklären und mit der Bauherrschaft im Rahmen der Nutzungsvereinbarung festzulegen.  

Anmerkung: Es wird empfohlen, den Benutzern den definierten Aufenthaltsbereich bei der Übergabe zu kommu-

nizieren. 

2.2.2.2 Ohne besondere Vereinbarung gelten die Definitionen des Aufenthaltsbereichs in SIA 180, Ziffer 2.1.2. 

2.2.2.3 Zuluft-Durchlässe, Aussenbauteil-Luftdurchlässe, Überström-Luftdurchlässe und aktive Überströmer dürfen 

keine Einschränkung des allgemeinen Aufenthaltsbereichs bewirken (also z. B. kein grösserer Abstand von 

Möbelstücken von der Innenwand infolge eines Luftdurchlasses an dieser Innenwand). 

2.2.2.4 Bei Luftdurchlässen, die sich im normalen Aufenthaltsbereich befinden, sind die Behaglichkeitskriterien einzu-

halten. 

2.2.2.5 Durchgangszonen gemäss SIA 180, Ziffer 2.1.2.4, sind nicht Teil des Aufenthaltsbereichs. 

2.2.2.6 Spezielle Anforderungen an Räume mit Sondernutzung, wie Musikzimmer, Heimkino usw. (Überströmung 

beachten) sind separat mit dem Auftraggeber zu regeln. 

2.2.3 Raumlufttemperatur 

2.2.3.1 Für die Bemessung der Anlage und die Garantiebedingungen gelten die vereinbarten Lufttemperaturen. 

2.2.3.2 Die Angaben in dieser Norm zu den Lufttemperaturen im Raum gelten unter der Voraussetzung, dass der Unter-

schied zwischen der empfundenen Temperatur und der Lufttemperatur im Raum vernachlässigbar ist. Wo dies 

nicht der Fall ist, muss die Lufttemperatur so korrigiert werden, dass die Anforderungen an die thermische Be-

haglichkeit nach SIA 180 eingehalten werden. 

2.2.3.3 Für Wohn- und Büroräume ohne aktive Kühlung, in denen die thermischen Bedingungen hauptsächlich von den 

Benutzern durch Öffnen und Schliessen von Öffnungen (Fenstern) in der Gebäudehülle geregelt werden, und 

deren Benutzer ihre Bekleidung saisonal gemäss Figur 2 in SIA 180, Ziffer 2.1.3, anpassen, ist der zulässige 

Bereich der empfundenen Temperatur in Bezug zum gleitenden Mittelwert der Aussentemperatur aus Figur 3 

in SIA 180, Ziffer 2.2, ersichtlich. 

2.2.3.4 Für Wohn- und Büroräume mit natürlicher oder mechanischer Lüftung, mit Heizung und aktiver Kühlung, in 

denen die Benutzer ihre Bekleidung saisonal gemäss Figur 2 in SIA 180, Ziffer 2.1.3, anpassen, ist der zulässige 

Bereich der empfundenen Temperatur während der Nutzungszeit in Bezug zum gleitenden Mittelwert der 

Aussentemperatur aus Figur 4 in SIA 180, Ziffer 2.3.2, ersichtlich. 

2.2.3.5 Ohne besondere Vereinbarung gelten für Räume mit Raumkonditionierungsanlagen (Heizung, Klimakälte, Lüf-

tung) die nutzungsabhängigen Auslegungswerte für die Raumtemperatur gemäss SIA 2024, Tabelle 11. Diese 

entsprechen der Kategorie IEQII (RT) gemäss 1.6.2.4. 

2.2.3.6 Bei von 2.2.3.5 abweichenden Anforderungen werden für die Auslegung der Raumkonditionierungsanlagen die 

in Anhang D angegebenen Bereichswerte empfohlen. 
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2.2.4 Raumluftgeschwindigkeit 

2.2.4.1 Die maximal zulässige Raumluftgeschwindigkeit va,max ist abhängig vom Zugluftrisiko DR, dem Turbulenzgrad 

Tu und der Raumlufttemperatur θa,i. 

2.2.4.2 Für einen guten Komfort ist gemäss SIA 180, Ziffer 2.3.1.1, in Wohn- und Büroräumen mit RLT-Anlagen ohne 

besondere Vereinbarung von einem zulässigen Zugluftrisiko DR = 15 % auszugehen. Bei besonders empfind-

lichen Nutzungen sind tiefere, bei unkritischen Nutzungen höhere Werte anzuwenden. 

2.2.4.3 Bei Lufteinführungen für Komfortanwendungen resultiert ein Turbulenzgrad um 40 % bis 60 %. Bei turbulenz-

armer Verdrängungsströmung liegt er tiefer. Ohne besondere Vereinbarung ist gemäss SIA 180, Anhang B.3.1, 

in Räumen mit RLT-Anlagen von einem Turbulenzgrad Tu = 50 % auszugehen. 

2.2.4.4 Die Anforderungen an die Raumluftgeschwindigkeit sind in SIA 180, Ziffer 2.3.3, festgelegt. Mit Tu = 50 % 

(siehe 2.2.4.3) und DR = 15 % (siehe 2.2.4.2) ergeben sich für die maximal zulässige Raumluftgeschwindigkeit 

va,max mit RLT-Anlagen die Anforderungen gemäss der unteren Grenzkurve von Figur 5 in SIA 180, Ziffer 2.3.3. 

Weitere Angaben finden sich in SIA 180, Anhang B.3.1. 

2.2.5 Raumluftqualität 

2.2.5.1 Die Anforderungen an die Raumluftqualität und das Lüftungskonzept sind in SIA 180, Ziffern 3.1 und 3.2, fest-

gelegt. 

2.2.5.2 Vermeidbare Emissionen sind durch Massnahmen an der Quelle so weit zu reduzieren, dass die ohnehin be-

nötigten Aussenluft-Volumenströme der RLT-Anlagen zur Verdünnung genügen.  

2.2.5.3 In Räumen, welche dem Aufenthalt von Personen dienen, ist im Allgemeinen der Aussenluft-Volumenstrom von 

RLT-Anlagen anhand der Aussenluft-Volumenströme pro Person zu bestimmen. Bei Schlafräumen ist in der 

Regel von einer Belegung mit zwei Personen, jedoch mit reduzierter Aktivität, auszugehen (vgl. SIA 180, An-

hang B.2, Tabelle 12), 

2.2.5.4 Ohne besondere Vereinbarung gelten die nutzungsabhängigen Auslegungswerte für den Aussenluft-Volumen-

strom pro Person gemäss SIA 2024, Tabelle 11. Diese entsprechen der Kategorie IDA 2 (CO2) gemäss 1.7.4.3. 

Dabei wird vorausgesetzt, dass mit unterstützender Fensterlüftung eine kurze ergänzende Stosslüftung vorge-

nommen werden kann.  

2.2.5.5 Bei von 2.2.5.4 abweichenden Anforderungen werden für die CO2-Konzentration die in Tabelle 33 angegebenen 

Auslegungswerte empfohlen. 

Tabelle 33 Empfohlene Auslegungswerte für die CO2-Konzentration (SN EN 16798-1) 

Kategorie Prozentsatz  

Unzufriedener 

PD 1) 

% 

Empfohlener 

Auslegungswert 

der Erhöhung der 

CO2-Konzentra-

tion oberhalb der 

Konzentration in 

Aussenluft 

ΔCCO2,des 

ppm 

Empfohlener 

Auslegungswert der 

CO2-Konzentration in 

der Raumluft 2) 

CCO2,IDA,des 

ppm 

Empfohlener 

Auslegungswert des 

Aussenluft-

Volumenstroms  

pro Person 3) 

qv,ODA,P,des 

m3/h (l/s) 

IDA 1 (CO2) 12 350 750 57 (16) 

IDA 2 (CO2) 21 700 1’100 29 (8) 

IDA 3 (CO2) 28 1’100 1’500 18 (5) 

IDA 4 (CO2) – – – – 

1) Der Prozentsatz Unzufriedener wird nach [132] berechnet: PD = 395 ∙ exp(−15,15 ∙ ΔCCO2
−0,25) % 

2) Die angegebenen CO2-Konzentrationen in der Raumluft gelten für unangepasste Personen bei einer CO2-Konzentra-

tion in der Aussenluft von 400 ppm und einer CO2-Emission von 20 l/h pro Person (bei ca. 1,2 met). 

3) Gilt bei vollständiger Durchmischung der Raumluft (ideale Mischlüftung mit V = 1).  

Die Aussenluft kann mechanisch und/oder natürlich (z. B. durch Fensterlüftung) zugeführt werden. 
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2.2.5.6 Zur Vermeidung von zu tiefen Raumluftfeuchten bei tiefen Aussentemperaturen und unerwünschten Wärme-

einträgen ohne Kühlung bei hohen Aussentemperaturen sowie zur Reduktion des maximalen Heizwärme-

leistungs- und Klimakälteleistungsbedarfs ist es zweckmässig, die Aussenluft-Volumenströme zu reduzieren. 

Die Aussenluft-Volumenströme dürfen während maximal 10 % der jährlichen Nutzungszeit reduziert werden 

(z. B. bei einem Bürogebäude im Schweizer Mittelland bei Aussentemperaturen unter −2 °C und über +25 °C).  

Die Möglichkeit der Reduktion ist abhängig vom gewählten Verfahren zur Steuerung/Regelung gemäss 1.5.2 

(Tabelle 2) und der vereinbarten Raumluftqualität gemäss 1.7.4. Gegenüber der Auslegung darf die Raumluft-

qualität um maximal eine Kategorie gesenkt werden (von IDA 1 auf IDA 2 oder von IDA 2 auf IDA 3). Der 

Minimalwert liegt bei 15 m3/h pro Person (IDA 3). Figur 4 zeigt eine mögliche Umsetzung dieser Empfehlung. 

Figur 4 Beispiel für die Reduktion der Aussenluft-Volumenstroms (IDA 2 auf IDA 3) 

 

2.2.5.7 Während Zeiten mit schwacher oder ohne Personenbelegung empfiehlt sich aus hygienischen Gründen die 

Einhaltung eines Aussenluft-Volumenstroms von mindestens 0,5 m3/h pro m2 Nettogeschossfläche oder eine 

ausreichende Vorspülung des Raumes vor der Belegung. Die Vorspülung ist ausreichend, wenn das gesamte 

Luftvolumen des Raumes unmittelbar vor der Benutzung mindestens einmal ausgetauscht ist. Dies kann auch 

mit Fensterlüftung erfolgen. 

2.2.5.8 Ohne besondere Vereinbarung kann davon ausgegangen werden, dass in Räumen mit Personenbelegung nicht 

geraucht wird. Oder: Bei der Planung wird vorausgesetzt, dass in Räumen mit Personenbelegung nicht geraucht 

wird.  

2.2.5.9 In Räumen, in denen geraucht wird, ist es nicht möglich, eine gute Raumluftqualität zu erreichen. 

Anmerkung: Dies gilt auch, wenn in diesen Räumen der Aussenluft-Volumenstrom auf den früher üblichen 

Bemessungswert für Räume mit Rauchern von 72 m3/h pro Person erhöht wird (bezogen auf alle anwesenden 

Personen). 

2.2.5.10 Raucherräume müssen gegenüber allen angrenzenden Räumen im Unterdruck gehalten werden (Kategorie 

AB 1). Die Abluft von Raucherräumen (Kategorie ETA 3 oder ETA 4) darf nicht als Umluft für andere Räume 

verwendet werden und es ist sicherzustellen, dass auch über das Luftleitungssystem und die Wärmerückgewin-

nung keine Übertragung von Gasen und Partikeln erfolgen kann.  

2.2.5.11 Bei RLT-Anlagen sind der Volumenstrom und die Qualität der Zuluft gemäss 1.7.3 bzw. die Qualität der Mischluft 

gemäss 1.7.6 beim Eintritt in den Raum zu gewährleisten. 
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2.2.6 Raumluftfeuchte 

2.2.6.1 Nach SIA 180, Ziffern 3.5.1.3 und 3.5.1.4, muss die relative Raumluftfeuchte in mechanisch belüfteten Räumen 

in der Regel höher als 30 % und niedriger als 62 % sein. Diese Anforderungen gelten im Schweizer Mittelland 

bei den Auslegungswerten für die Raumlufttemperatur von 21 °C im Heizfall10 und 26 °C im Kühlfall11. Bei ab-

weichenden Auslegungswerten für die Raumlufttemperaturen und Standorthöhen sind die Umrechnungen über 

die volumenbezogene Raumluftfeuchte gemäss SIA 180, Ziffern 3.5.1.3 und 3.5.1.4, vorzunehmen. 

2.2.6.2 Ohne besondere Vereinbarung gelten die nutzungsabhängigen Auslegungswerte für die relative Raumluft-

feuchte im Heizfall (Minimalwerte für Befeuchtung) bzw. im Kühlfall (Maximalwerte für Entfeuchtung) gemäss 

SIA 2024, Tabelle 11. Diese entsprechen der Kategorie IDA 2 (H2O) gemäss 1.7.4.4.  

2.2.6.3 Bei von 2.2.6.2 abweichenden Anforderungen werden für die Auslegung der Befeuchtung bzw. Entfeuchtung 

die in Tabelle 34 angegebenen Bemessungswerte empfohlen. 

Tabelle 34 Empfohlene Bemessungswerte für die Raumluftfeuchte in beheizten und klimatisierten Gebäuden 

mit Befeuchtung und/oder Entfeuchtung (SN EN 16798-1) 

Kategorie Bemessungswert der relativen 

Raumluftfeuchte im Heizfall 

(für Befeuchtung) 1) 

φIDA,des,H 

% 

Bemessungswert der relativen 

Raumluftfeuchte im Kühlfall 

(für Entfeuchtung) 1) 2) 

φIDA,des,C 

% 

IDA 1 (H2O) 40 50 

IDA 2 (H2O) 30 60 

IDA 3 (H2O) 20 70 

IDA 4 (H2O) – – 

1)  Die angegebenen Werte beziehen sich auf die der jeweiligen Kategorie des Innenraumklimas (IEQx) entsprechenden 

Raumtemperaturen θi. 

2) Bei Überschreitung einer Raumtemperatur von 26 °C und einer massebezogenen Raumluftfeuchte von 10 g/kg muss 

der vorausgesagte Prozentsatz der thermischen Akzeptanz PTA gemäss 2.2.6.8 überprüft werden. 

Anmerkung: In Anhang D werden für die Kategorien gemäss Tabelle 6 (Raumtemperaturen) und Tabelle 34 

(Raumluftfeuchten) h,x-Diagramme für einen Aktivitätsgrad von M = 1,2 met und unterschiedliche Bekleidungs-

werte aufgezeigt. 

2.2.6.4 Die vereinbarten relativen Raumluftfeuchten gelten bei den vereinbarten Nutzungsbedingungen. 

2.2.6.5 Ohne aktive Befeuchtung darf die vereinbarte untere Grenze der relativen Raumluftfeuchte in einem typischen 

Jahr während maximal 10 % der jährlichen Nutzungszeit unterschritten werden. Ohne besondere Vereinbarung 

ist bei tiefen Aussentemperaturen von der Reduktion der Aussenluftrate gemäss 2.2.5.6 auszugehen.  

2.2.6.6 Ohne aktive Entfeuchtung darf die vereinbarte obere Grenze der relativen Raumluftfeuchte in einem typischen 

Jahr während maximal 10 % der jährlichen Nutzungszeit überschritten werden. Ohne besondere Vereinbarung 

ist bei hohen Aussentemperaturen von der Reduktion der Aussenluftrate gemäss 2.2.5.6 auszugehen. 

2.2.6.7 Der Nachweis muss mit einer fachgerechten Berechnung mit der massgebenden Feuchteproduktion gemäss 

SIA 180, Ziffer 3.5.3.6, erfolgen. Die Randbedingungen der Berechnung sind in SIA 180, Anhang C.3 festgelegt. 

2.2.6.8 Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass es keine «Schwülegrenze» im Sinne einer konstanten masse-

bezogenen Raumluftfeuchte (Mischungsverhältnis) über alle Temperaturbereiche gibt (siehe [114], [115]). Für 

die Beurteilung des Schwüleempfindens wird deshalb der vorausgesagte Prozentsatz der thermischen Akzep-

tanz PTA nach folgender Gleichung (aus [115]) berechnet: 

𝑃𝑇𝐴 = 373,859 − 8,714 ⋅ 𝜃𝑜 − 3,959 ⋅ 𝑥 (15) 

 

10  bei einer massebezogenen Raumluftfeuchte von 4,9 g/kg bzw. einer volumenbezogenen Raumluftfeuchte von 5,5 g/m3  

11  bei einer massebezogenen Raumluftfeuchte von 13,7 g/kg bzw. einer volumenbezogenen Raumluftfeuchte von 15,2 g/m3 
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Gleichung (15) gilt für θo ≥ 26 °C und x > 10 g/kg sowie θo ≥ 31,472 – 0,454 ∙ x. 

Dabei bedeutet 

PTA vorausgesagter Prozentsatz der thermischen Akzeptanz, – (%); 

θo operative Temperatur (Raumtemperatur), in °C; 

x massebezogene Raumluftfeuchte (Mischungsverhältnis), in g/kg. 

2.2.6.9 Zusätzlich einzuhalten sind die Anforderungen an den Feuchteschutz nach SIA 180, Kapitel 6 (siehe 2.1.5).  

2.2.7 Akustische Behaglichkeit und Schallschutz 

2.2.7.1 Massgebende Kenngrösse zur Beurteilung des Einflusses von RLT-Anlagen auf die akustische Behaglichkeit 

in den versorgten Räumen ist der Anforderungswert LH an den Schutz gegenüber Geräuschen gebäudetechni-

scher Anlagen und fester Einrichtungen nach SIA 181, Ziffer 3.4.1. Für erhöhte Anforderungen gelten die um 

4 dB verringerten Werte gegenüber den Mindestanforderungswerten. Dabei gilt 25 dB als Kleinstwert. 

2.2.7.2 Gemäss SIA 181, Ziffer 3.4.2, Tabelle 7, wird der Betrieb von RLT-Anlagen als Funktionsgeräusch den Dauer-

geräuschen zugeordnet. 

2.2.7.3 Ohne besondere Vereinbarung gelten die Lärmempfindlichkeitsstufen und die empfohlene Auslegung für typi-

sche Fälle gemäss SIA 2024, Tabelle 12. 

2.2.7.4 Für Bad-/Dusch-/WC-Räume mit einem Volumen von weniger als 25 m3 gelten folgende Mindestanforderungs-

werte: 

– Dauerbetrieb: LH = 38 dB 

– Bedarfsgesteuert ein/aus: LH = 43 dB 

2.2.7.5 Die akustischen Anforderungen an RLT-Anlagen sind beim Normallüftungsbetrieb der Anlagen einzuhalten. 

2.2.7.6 Beim Nachweis der Einhaltung der akustischen Anforderungen werden folgende drei Situationen unterschieden: 

– Nachweis LH,d ≤ LH in der Projektierung (Planung) 

– Nachweis LH,tot ≤ LH aufgrund einer Messung ohne Möblierung (Abnahme) 

– Nachweis LH,tot ≤ LH aufgrund einer Messung mit Möblierung (Betrieb) 

Anmerkung: SIA 382/5, Anhang C, enthält Nachweisbeispiele für die Umsetzung der akustischen Anforderun-

gen in Wohngebäuden zu den oben genannten drei Situationen. 

2.2.7.7 Bei RLT-Anlagen können in der Regel folgende Pegelkorrekturen eingesetzt werden: 

KP Projektierungszuschlag, üblicherweise 2 dB; 

K1 zur Berücksichtigung der Schallabsorption im Empfangsraum, abhängig von der Raumausstattung: 

K1 = 0 dB für Räume mit stark absorbierender Ausstattung; 

K1 = –2 dB für Räume mit gering absorbierender Ausstattung; 

K1 = –4 dB für Räume ohne absorbierende Ausstattung; 

K2 zur Berücksichtigung der Tonhaltigkeit; üblicherweise 2 dB für «schwach hörbaren Tongehalt» bei 

RLT-Anlagen 

K3 zur Berücksichtigung der Impulshaltigkeit; üblicherweise 0 dB für «nicht hörbaren Impulsgehalt» bei 

einwandfreien RLT-Anlagen 

2.2.7.8 Messungen haben gemäss den Vorgaben in SIA 181, Anhang A.3, zu erfolgen. Gemessen wird an Orten, an 

denen sich üblicherweise Personen aufhalten (Aufenthaltsbereich gemäss 2.2.2). Der Möblierungsgrad wird bei 

der einfachen Messmethode mit der Pegelkorrektur K1 und bei der erweiterten Messmethode durch eine ent-

sprechende Korrektur der Nachhallzeit berücksichtigt. Bei Kontrollmessungen darf kein Einfluss durch Lärm von 

aussen oder durch Nutzungen im betrachteten Raum selbst oder in Nachbarräumen bestehen. Alle RLT-

Anlagen des Gebäudes sind mit dem Luftvolumenstrom bei den Auslegungsbedingungen zu betreiben. Ausge-

nommen sind Betriebszustände, welche nur ohne Anwesenheit von Personen vorgesehen sind, nur in Aus-

nahmefällen vorkommen oder durch Vereinbarung ausgeschlossen sind. 
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2.2.7.9 Zusätzlich zu beachten sind die Anforderungen an den Schutz gegen Lärm von aussen und innen gemäss 

SIA 181 und an die Raumakustik gemäss SIA 181/1 (in Vorbereitung) sowie an den Immissionsschutz der Um-

gebung gemäss SR 814.41 (LSV). Aus den Anforderungen an den Schallschutz zwischen unterschiedlichen 

Nutzungseinheiten gemäss SIA 181 können sich massgebliche Anforderungen an die raumlufttechnischen 

Einrichtungen ergeben. 

2.2.7.10 In Abweichung zur Abgrenzung von SIA 181 gelten die Anforderungen auch für Dauergeräusche von raumluft-

technischen Einrichtungen innerhalb von Nutzungseinheiten.  

Anmerkung: Ausgenommen sind Dauergeräusche von Dunstabzugshauben. 

2.2.7.11 Durch den Einbau von Aussenbauteil-Luftdurchlässen oder Einzelraum-Lüftungsgeräten wird das Bau-Schall-

dämm-Mass für Aussenbauteile R’45° geschwächt. Beim Schallschutznachweis gemäss SIA 181 ist dies zu 

berücksichtigen. 

2.2.7.12 Der Luftschallschutz Di von Trennbauteilen zwischen Räumen innerhalb von Nutzungseinheiten darf durch die 

RLT-Anlage nicht messbar (gerundet 1 dB) geschwächt werden. Liegen keine Anforderungen für den Luft-

schallschutz Di vor, wird ein Minimalwert von 40 dB empfohlen. Diese Empfehlung gilt für Räume ohne Einfluss 

von Türen, offenen Treppen und Überström-Luftdurchlässen. 

2.3 Energiebedarf 

2.3.1 Der Energiebedarf ist möglichst tief zu halten. Dazu ist eine Kombination von guten Baukonstruktionen (siehe 

2.1) und optimiert gebauten und betriebenen RLT-Anlagen erforderlich. 

2.3.2 Bei der Systemwahl sind die Angaben in Kapitel 4, bei der Bemessung die Angaben in Kapitel 5 zu beachten. 

2.3.3 Für eine Abschätzung des elektrischen Energiebedarfs für die Luftförderung, die Regelkomponenten Lüftung, 

die WRG und die Befeuchtung können die in SIA 2056, Ziffern 8.1 bis 8.4, beschriebenen Methoden verwendet 

werden. Anhang G enthält ergänzende Informationen zum elektrischen Energiebedarf für die Luftförderung. 

2.3.4 Für eine Abschätzung des thermischen Energiebedarfs von RLT-Anlagen können die in SIA 380/1, Ziffer 3.5.5 

zum thermisch wirksamen Aussenluft-Volumenstrom und Anhang D zum Lüftungswärmeverlust, beschriebenen 

Methoden verwendet werden. 

2.3.5 Der Vereisungsschutz der WRG kann einen zusätzlichen Energiebedarf verursachen bzw. den Nutzen der WRG 

reduzieren. Vereinfachte Berechnungsansätze für verschiedene Arten des Vereisungsschutzes für WLA finden 

sich in SN EN 13142. 

2.3.6 Die Berechnung des elektrischen und thermischen Energiebedarfs von RLT-Anlagen kann nach dem detail-

lierten (dynamischen) Verfahren gemäss SIA 380/2 bzw. SN EN 16798-5-1 und nach dem vereinfachten (stati-

schen) Verfahren gemäss SN EN 16798-5-2 vorgenommen werden.  

Anmerkung: Die Gleichwertigkeit von alternativen dynamischen Rechenverfahren sollte mittels Validierung ge-

mäss Wegleitung SIA 4010 nachgewiesen sein. 

2.3.7 Die Graue Energie der gebäudetechnischen Anlagen trägt 20 % bis 30 % zur Grauen Energie für die Erstellung 

des ganzen Gebäudes und zu den entsprechenden Treibhausgasemissionen bei. Sie kann mit Hilfe des Merk-

blatts SIA 2032 abgeschätzt werden. 

2.4 Lebensdauer, Betriebssicherheit und Brandschutz 

2.4.1 Lebensdauer 

Die technische Lebensdauer der Anlage und ihrer Komponenten hat den branchenüblichen Werten zu ent-

sprechen. Als grobe Richtwerte für die technische Lebensdauer der gebäudetechnischen Installationen und 

ihrer Komponenten können die Angaben aus SN EN 15459-1 bzw. SWKI BT104-01 [62], Anhang C, Tabelle 4, 

oder VDI 2067 Blatt 1 [75], Anhang A, Tabelle A.2, verwendet werden. 
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2.4.2 Betriebssicherheit 

Die notwendige Verfügbarkeit einer Anlage unter Berücksichtigung von Revisionsunterbrüchen, Ausfall einer 

Komponente usw. ist mit dem Bauherrn festzulegen. Insbesondere gilt es, die zulässige Dauer eines Betriebs-

unterbruchs und die Konsequenzen bezüglich des Raumluftzustandes festzulegen. 

2.4.3 Einfluss von Feuerungen innerhalb der thermischen Gebäudehülle 

2.4.3.1 Es sind die Anforderungen gemäss SIA 180, Ziffer 3.6.2, und VKF-BSR 24-15 [40], Ziffer 3.5, zu beachten. 

2.4.3.2 Keine Art von Lüftungseinrichtung (Fortluft-Dunstabzugshauben, Abluftanlagen, zentrale Staubsauganlagen 

usw.) darf einen Unterdruck verursachen, der die Funktion des Feuerungsaggregats stört. Als Richtwert gilt, 

dass beim Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte der Unterdruck im Aufstellungsraum des Feuerungs-

aggregats nicht höher als 4 Pa sein sollte. Bei raumluftunabhängigen Feuerstätten beträgt der Richtwert 8 Pa. 

2.4.3.3 Ein unzulässiger Unterdruck ist durch die Steuerung und/oder Überwachung zu vermeiden. 

2.4.4 Brandschutz 

2.4.4.1 Bezüglich des Brandschutzes sind die Vorschriften der kantonalen Brandschutzbehörden bzw. die schweizeri-

schen VKF-Brandschutzvorschriften [39] (VKF-Brandschutznorm und VKF-Brandschutzrichtlinien) zu befolgen.  

2.4.4.2 Für mechanische Lüftungsanlagen ist insbesondere VKF-BSR 25-15 [44] relevant. 

2.4.4.3 Die Anforderungen an Gebäudetechnik-Fachplaner und -Errichter sowie deren erforderlichen Leistungen im 

Rahmen der Qualitätssicherung Brandschutz sind in VKF-BSR 11-15 [41] geregelt. 

2.4.5 Zugänglichkeit 

2.4.5.1 Eine RLT-Anlage ist so zu planen und auszuführen, dass das Lüftungsgerät und das Luftleitungssystem zu-

gänglich sind und dass eine einwandfreie Instandhaltung (Wartung, Instandsetzung, Inspektion/Kontrolle und 

Verbesserung) möglich ist. Besonderer Wert ist auf die Reinigungsmöglichkeit des ganzen Luftleitungssystems 

und aller Apparate, auf die Möglichkeit zum Ersatz von Komponenten sowie auf die Vermeidung feuchter Stellen 

(Kondensat und Wassereintritt) im Luftleitungssystem zu legen. 

2.4.5.2 Es gelten die für die Hygiene relevanten Anforderungen in SWKI VA104-01 [54]. 

2.4.5.3 Flexible Luftleitungen, die keine glatten Innenflächen haben, sind wegen ihrer eingeschränkten Reinigungsmög-

lichkeit auf das minimal notwendige Mass zu beschränken. Die Längenbeschränkungen für flexible Luftleitungen 

gemäss VKF-BSR 25-15 [44], Ziffer 3.7.2, sind zu berücksichtigen. 

2.4.5.4 Angaben zum Raumbedarf von Komponenten und Systemen finden sich im Anhang H. 
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3 PROJEKTIERUNG – AUSLEGUNGSKRITERIEN 

3.1 Allgemeines 

3.1.1 Die Auslegungskriterien bilden die Grundlage für die Systemwahl und die Bemessung des Systems. Sie be-

stimmen auch den Umfang und die Beurteilung von Abnahmemessungen. 

3.1.2 Die massgebenden Auslegungskriterien sind auf der Basis der nachfolgenden Angaben und von SIA 2024 in 

einer Nutzungsvereinbarung schriftlich festzuhalten. Wenn bei speziellen Nutzungen oder Anforderungen ab-

weichende oder zusätzliche Festlegungen erforderlich sind, sind diese ebenfalls schriftlich festzuhalten. 

3.1.3 Die vereinbarten Raumtemperatur-Auslegungswerte und die Auslegungswerte der relativen Raumluftfeuchte 

sind nur gültig, wenn eine entsprechende Konditionierung der Raumluft oder der Zuluft realisiert wird. 

3.1.4 Bei den Raumtemperatur-Auslegungswerten ist der Hinweis in 2.2.3.2 betreffend Unterschied zwischen Raum-

temperatur, mittlerer Strahlungstemperatur des Raums und Raumlufttemperatur zu beachten. 

3.1.5 Anforderungen aufgrund des Energiekonzepts oder des Energienachweises an die RLT-Anlage sind zu berück-

sichtigen (siehe 2.3). Dies betrifft insbesondere allfällige Anforderungen an den thermisch wirksamen Aussen-

luft-Volumenstrom sowie den Bedarf an elektrischer Energie und Leistung (Ventilatoren, Vereisungsschutz 

usw.). 

3.1.6 Bei Sanierungen und Umbauten ist die Anwendung der hier genannten Auslegungskriterien anzustreben. Ab-

weichungen sind schriftlich festzuhalten. 

3.1.7 Die Checklisten in Anhang M fassen die wesentlichen Punkte für die Auslegung von energieeffizienten RLT-

Anlagen zusammen. 

3.2 Aussenbedingungen 

3.2.1 Aussenklima 

3.2.1.1 Die Auslegung von RLT-Anlagen erfolgt mit den Aussenklimadaten gemäss SIA 2028 (siehe 2.2.1.5). Mass-

gebend ist die Station, die das Klima am Gebäudestandort am besten repräsentiert. 

3.2.1.2 Wenn bei der Planung und Optimierung von RLT-Anlagen und -Komponenten Klimadaten für zukünftige Zeit-

räume (prognostizierte Daten, wie z. B. Klimaszenarien nach [105]) angewendet werden, sind der Zeitraum und 

das Szenario im Rahmen der Nutzungsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer projektspezi-

fisch zu klären. 

3.2.1.3 Liegen die Aussenbedingungen innerhalb des Auslegungsbereichs, müssen die Behaglichkeitsanforderungen 

und alle Funktionen der Anlage wie vereinbart eingehalten werden. 

3.2.1.4 Liegen die Aussenbedingungen ausserhalb des Auslegungsbereichs, dürfen auch die Raumkonditionen ausser-

halb der Auslegungswerte liegen. Der Luftaustausch über die Anlage muss aber weiterhin gewährleistet sein. 

3.2.2 Lärmbelastung 

Die Ermittlung und Beurteilung des Aussenlärms richten sich nach SIA 181 bzw. SR 814.41 (LSV). 

3.2.3 Luftbelastung 

3.2.3.1 Die Beurteilung der Qualität der Aussenluft richtet sich nach 1.7.2 bzw. SR 814.318.142.1 (LRV). 
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3.2.3.2 Leitsubstanzen zur lufthygienischen Beurteilung der Aussenluft sind Stickstoffdioxid NO2, die Feinstaubkonzen-

tration PM10 und PM2,5 sowie Kohlendioxid CO2. Zusätzlich können auch lokale Geruchsbelastungen von Be-

deutung sein. Massgebend sind die Immissionswerte beim vorgesehenen Aussenluft-Durchlass bzw. Aussen-

bauteil-Luftdurchlass (ALD) bzw. bei den Fenstern zum Öffnen. 

3.2.3.3 Angaben über die Belastungen durch NO2, PM10, PM2,5 und CO2 ergeben sich durch lokale Messungen der 

Fachstellen, durch Erfahrungswerte von der Belastung her vergleichbarer Orte (NABEL-Messnetz12), durch Im-

missionskataster oder durch eigene Messungen. Kritisch sind Standorte in Stadtzentren, Agglomerationen 

sowie an stark befahrenen Strassen (siehe 1.7.2.4, Tabelle 9). 

3.2.3.4 Angaben über regelmässige Geruchsbelastungen durch industrielle und gewerbliche Betriebe und Anlagen 

müssen in der Regel durch Befragungen vor Ort abgeklärt werden. Allfällige spezielle Anforderungen und Mass-

nahmen an die Lüftung (z. B. Molekularfilter mit Aktivkohle) sind zu vereinbaren. 

3.2.3.5 In Wohnquartieren muss mit einem gelegentlichen Auftreten von Gerüchen (z. B. Tabakrauch, Rauch von 

Cheminées und Grills) gerechnet werden. Es ist nicht Aufgabe der Lüftung, diese Gerüche zu eliminieren. 

3.2.3.6 Die Festlegung der Klassen der Aussenluft erfolgt nach 1.7.2. 

3.2.3.7 Die Festlegung der Klasse der Radonkonzentration in der Raumluft erfolgt nach 1.7.4.5. 

3.2.3.8 Die Festlegung der Klasse der Korrosivität der Aussenluft erfolgt nach 1.7.7. 

3.3 Gebäudedaten 

3.3.1 Die folgenden Punkte sind im Rahmen der Nutzungsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

projektspezifisch zu klären: 

– Beschreibung des Objektes: Grösse, Lage, Nutzung, allfällige Erweiterungsabsichten usw. 

– Pläne: Grundrisspläne, Schnitte, Ansichten und Details gemäss den Anforderungen in SIA 400. 

– Beschreibung der Baukonstruktionen: Aufbau, Wärmedurchgangskoeffizienten, Wärmespeicherfähigkeit, 

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasungen, Öffenbarkeit der Fenster, Luftdurchlässigkeit der Innen-

wände, Türen und Gebäudehülle. 

– Beschreibung des Sonnenschutzes: Konstruktionsart, Gesamtenergiedurchlassgrad der Gesamtkonstruk-

tion (ggf. in mehreren Stellungen des Sonnenschutzes), Steuerungsmöglichkeiten, Windfestigkeit. 

– Beschreibung der Umgebung: Beschattung und Reflexionen durch Nachbargebäude; Emissionen von 

Nachbargebäuden, Strassen oder Plätzen; besondere Immissionsschutzforderungen bei Nachbargebäuden. 

3.3.2 Anhand des Raumprogramms und der Gebäudepläne werden festgelegt: 

– Grössen der Zonen bzw. Versorgungsbereiche mit allfälligen lüftungstechnisch relevanten Optionen für 

Änderungen der zugeordneten Räume (Unterteilbarkeit von Räumen), 

– innenliegende Räume, die Abluft erfordern (Toilettenräume, Badezimmer, Nassräume, Nebenräume und 

untergeordnete Räume mit Luftverunreinigungen usw.), 

– Räume, die für eine regelmässige Belegung von Personen bestimmt sind, 

– Sicherheitsanforderungen (Schutzdruckhaltung zwischen Räumen bzw. Zonen), 

– Brandabschnitte und Lüftungsabschnitte (lüftungstechnisch zusammengefasste Brandabschnitte gleicher 

Nutzung mit gleichem Brandrisiko) gemäss VKF-BSR 25-15 [44], 

– verfügbarer Raum bzw. Einschränkungen (Wand, Boden, Decke) für Lüftungsinstallationen, 

– Art der Abrechnung der Energie- und Wasserkosten. 

3.4 Nutzungsdaten 

3.4.1 Die folgenden Punkte sind im Rahmen der Nutzungsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

projektspezifisch zu klären: 

– Allgemeine Nutzungsbedingungen: Art der Nutzung (z. B. sitzende Tätigkeit), Dauer der Nutzung (z. B. nur 

Montag bis Freitag, nur Wochenende, Betriebsferien), Sondernutzungen, mögliche Umnutzungen (vgl. 3.8). 

– Personenbelegung: typisch zu erwartende minimale und maximale Belegung (1-h-Mittel) und typischer 

Tagesgang. 

 

12  NABEL: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe, vgl. www.bafu.admin.ch.  

http://www.bafu.admin.ch/
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– Aktivität der Personen: typisch zu erwartender minimaler und maximaler Aktivitätsgrad (1-h-Mittel) und typi-

scher Tagesgang (vgl. SIA 180). 

– Bekleidung der Personen: massgebende minimale und maximale Bekleidungswerte (48-h-Mittel) und typi-

scher Jahresgang (vgl. SIA 180). 

– Interne Wärmeeinträge Beleuchtung: Beleuchtungsstärke, installierte Leistung, Art der Beleuchtungssteue-

rung (vgl. SIA 387/4). 

– Interne Wärmeeinträge Geräte und Prozessanlagen: Nennleistung, massgebende Betriebs-, Bereitschafts- 

und Aus-Leistung (1-h-Mittel unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeiten), typischer Tagesgang (vgl. 

SIA 2056). 

– Interne Feuchtequellen (zusätzlich zu Personen): massgebende minimale und maximale Feuchteproduktion 

(1-h-Mittel unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeiten), typischer Tagesgang. 

– Interne Schadstoff-/Geruchseinträge: massgebende maximale Schadstoff-/Geruchsemission (1-h-Mittel 

unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeiten), typischer Tagesgang. 

– Interne Lärmquellen. 

– Klasse der Korrosivität der Innenraumluft (Raumluft, Abluft, Fortluft, Umluft, Sekundärluft). 

3.4.2 Solange keine objektspezifischen genaueren Angaben zu den Raumnutzungen vorliegen, können die Standard-

werte in SIA 2024 für die Planung verwendet werden. 

Anmerkung: Weitere Nutzungsdaten können SN EN 16798-1, Anhang C, sowie ISO 18523-1 [37] für Nicht-

wohngebäude und ISO 18523-2 [38] für Wohngebäude entnommen werden. 

3.5 Behaglichkeit 

Die folgenden Punkte sind im Rahmen der Nutzungsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

projektspezifisch zu klären: 

– Definition der Aufenthaltsbereiche (siehe 2.2.2). 

– Festlegung der Bemessungswerte mit Toleranzen für die Raumlufttemperaturen im Heizfall und im Kühlfall 

(siehe 2.2.3 und SIA 2024). 

– Festlegung des zulässigen Zugluftrisikos als Basis für die Bestimmung der maximal zulässigen Raumluft-

geschwindigkeit (siehe 2.2.4 und SIA 2024). 

– Festlegung der Grundlagen für die Bestimmung der Aussenluft-Volumenströme (siehe 2.2.5 und SIA 2024). 

– Festlegung der Bemessungswerte mit Toleranzen für die Raumluftfeuchten im Heizfall und im Kühlfall 

(siehe 2.2.6 und SIA 2024). 

– Festlegung der Druckverhältnisse in den Räumen und im ganzen Gebäude (siehe 4.3.6). 

– Festlegung der Lärmempfindlichkeit und der akustischen Anforderungen (siehe 2.2.7 und SIA 2024). 

3.6 Feuchteschutz 

Die folgenden Punkte sind im Rahmen der Nutzungsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

projektspezifisch zu klären: 

– Bei Räumen mit aktiver Entfeuchtung zur Vermeidung von Feuchteschäden aufgrund des Nachweises 

gemäss 2.1.5.3: Festlegung der Bemessungswerte für maximale Raumluftfeuchten. 

– Bei Räumen mit bekannter Feuchteproduktion und vorgegebenem Oberflächentemperaturfaktor (Fall 4 

gemäss 2.1.5.6): Festlegung der minimal notwendigen Aussenluft-Volumenströme gemäss 2.1.5.8. 

3.7 Zonierung 

3.7.1 Um einen energieeffizienten Betrieb der RLT-Anlagen sicherzustellen, muss im Rahmen der Projektierung ge-

prüft werden, ob zeitlich und örtlich versetzte Leistungsanforderungen der zu lüftenden und zu konditionie-

renden Räume auftreten. Bei grösseren Differenzen sollten Räume mit vergleichbaren Last- und Anforderungs-

profilen zu Zonen zusammengefasst werden (thermische Zonen bzw. Lüftungszonen). 

3.7.2 Die so definierten Versorgungsbereiche können dann entweder zonenweise separat über Einzonenanlagen 

oder zonenübergreifend über eine Mehrzonenanlage lufttechnisch versorgt werden. 
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3.7.3 Ein Versorgungsbereich umfasst die Gebäudeteile, die von der gleichen Anlagentechnik versorgt werden. Ein 

Versorgungsbereich kann sich über mehrere Zonen erstrecken; eine Zone kann auch mehrere Versorgungs-

bereiche umfassen. 

3.8 Flexibilitätsannahmen 

3.8.1 Die folgenden Punkte sind im Rahmen der Nutzungsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

projektspezifisch zu klären: 

– Kurzfristige Flexibilität: Abschätzung des Spielraums zwischen der tatsächlichen Nutzung und der geplanten 

Nutzung (vgl. 3.4). 

– Mittelfristige Flexibilität: Abschätzung der Wahrscheinlichkeit von Nutzungsänderungen während der ge-

planten Nutzungsdauer der Anlagen. 

3.8.2 Flexibilitätsannahmen können zu verschiedenen Lösungen führen: 

– Keine Rücksichtnahme auf kurz- und mittelfristige Nutzungsänderungen: Lösungen durch Umzug, neues 

Gebäude usw. (kurzfristige Investitionskostenminimierung). 

– Offenhalten einer beschränkten Anzahl von Änderungsmöglichkeiten (ohne Mehrinvestitionen oder mit 

kleinen Mehrinvestitionen bei der effektiven Änderung). 

– Vorbereitung eines maximal möglichen Ausbaustandards, ohne jedoch die Installationen auszuführen 

(grosse Investitionskosten). 

– Maximalausrüstung mit flexiblem Betriebssystem, welches Teilnutzungen ohne Mehrverbrauch an Energie 

und mit geringer Pannenhäufigkeit erlaubt (grosse Investitionskosten). 
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4 PROJEKTIERUNG – LÜFTUNGSKONZEPT  

4.1 Vorgehen 

4.1.1 Die Auslegungskriterien nach Kapitel 3 bilden die Grundlage für die Systemwahl. Infolge der Zusammenhänge 

zwischen Systemwahl, Raumklima, Platzbedarf, Kosten und weiteren Aspekten muss die definitive Systemwahl 

häufig iterativ erfolgen. 

4.1.2 Grundsätzlich werden zwei Lüftungsmethoden unterschieden: 

– natürliche Lüftung, 

– mechanische Lüftung. 

4.1.3 Die natürliche und die mechanische Lüftung können sowohl allein wie auch in Kombination eingesetzt werden 

(hybride Lüftung). Beispielsweise werden Gebäude oder Versorgungsbereiche mit Lüftungsanlagen belüftet, 

die Nachtauskühlung im Sommer erfolgt mit unterstützender Fensterlüftung. 

4.1.4 Die Anforderungen an das Lüftungskonzept sind in SIA 180, Ziffer 3.2, festgelegt. 

4.1.5 Gemäss SIA 180, Ziffer 3.2.1, ist im Vorprojekt ein Lüftungskonzept entsprechend den Anforderungen zu er-

stellen. Mögliche Lüftungsprinzipien sind: 

– natürliche Lüftung, manuell oder automatisch gesteuert 13, 

– mechanische Abluftanlage (mit geplanter Nachströmung), 

– mechanische Zuluftanlage (mit geplanter Abströmung), 

– mechanische Zu-/Abluftanlage, 

und ihre Kombinationen. 

4.1.6 Nebenräume und untergeordnete Räume mit Luftverunreinigungen (Feuchte, Schadstoffe usw.), die keine 

Fenster oder Lüftungsflügel besitzen, sind mechanisch mit einer Lüftungsanlage zu belüften. Dies gilt für Räume 

mit einer Nettogeschossfläche von mehr als 10 m2. Bei kleineren Räumen muss mit der Bauherrschaft festgelegt 

werden, ob die Räume gelüftet werden. Die Bestimmung der Luftvolumenströme erfolgt nach 5.4.7. 

4.1.7 Räume bzw. Zonen innerhalb der thermischen Gebäudehülle und Räume bzw. Zonen ausserhalb der thermi-

schen Gebäudehülle dürfen nicht an dieselbe RLT-Anlage angeschlossen werden. 

4.1.8 Die hier behandelten Lüftungssysteme führen Raumluftbelastungen kontinuierlich und in einem Zeitraum von 

Stunden ab. Für seltene und ausserordentlich hohe Raumluftbelastungen, die innert Minuten abgeführt werden 

sollten, ist immer die Möglichkeit einer zusätzlichen Fensterlüftung vorzusehen. In der Regel ist eine unter-

stützende Fensterlüftung auch für den sommerlichen Wärmeschutz erforderlich (Nachtauskühlung). 

4.1.9 Die Eignung des vorgesehenen Systems für die konkrete Situation ergibt sich aus den Angaben in den Ziffern 

4.2 bis 4.10. 

4.1.10 RLT-Anlagen können nicht unabhängig von den anderen Anlagen zur Raumkonditionierung konzipiert werden, 

da sich die Raumheizung, die Raumkühlung und die Raumlufttechnik gegenseitig beeinflussen und gemeinsam 

auf das Raumklima auswirken. Siehe hierzu SIA 411, Ziffer 1.3. 

4.1.11 Figur 5 gibt einen Überblick über das Vorgehen bei der Systemwahl von Raumkonditionierungsanlagen. 

4.1.12 Die Bemessung des vorgesehenen Systems erfolgt nach den Grundsätzen in Kapitel 5. 

4.1.13 Eine übersichtliche Darstellung des Lüftungskonzepts kann mit Blockdiagrammen nach SIA 411 erfolgen. 

 

13  Die automatische Fensterlüftung ist als Ausnahmelösung für Sanierungen gedacht, wenn bauliche Eingriffe für lüftungstechnische 

Anlagen nicht in Frage kommen. Im Einzelfall kann die automatische Fensterlüftung für Nebenräume angemessen sein. 
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Figur 5 Vorgehen bei der Systemwahl von Raumkonditionierungsanlagen (HLK) nach [122] 
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4.2 Lüftung 

4.2.1 Grundkonzept zur Aussenluftversorgung 

Das Vorgehen zur Bestimmung des Grundkonzepts zur Aussenluftversorgung ist in SIA 180, Ziffer 3.2 geregelt. 

Anmerkung: Anhang I zeigt (bis zum Erscheinen einer normativen SIA-Publikation zu natürlicher bzw. hybrider 

Lüftung) ein vereinfachtes Verfahren zur Auswahl der Lüftungsmethode gemäss 4.1.2 auf. 

4.2.2 Unterstützende Fensterlüftung 

Wenn möglich sollten die Fenster trotz mechanischer Lüftung geöffnet werden können (unterstützende Fenster-

lüftung). Allerdings sollten diese nur für kurze ergänzende Stosslüftungsphasen genutzt werden und sonst ge-

schlossen bleiben (hygienisch bedingte Fensterlüftung). Kippfenster sind nur vorzusehen, wenn aktive Kühlung 

fehlt und die Kippfenster für die nächtliche passive Auskühlung im Sommer verwendet werden (thermisch be-

dingte Fensterlüftung). 

Anmerkung: Anhang I zeigt – bis zum Erscheinen einer normativen SIA-Publikation zu natürlicher bzw. hybrider 

Lüftung – ein vereinfachtes Verfahren zur Bemessung der unterstützenden Fensterlüftung auf. 

4.2.3 Umluft- oder Sekundärluft-Beimischung  

4.2.3.1 Durch Beimischung von Umluft bzw. Sekundärluft zu Aussenluft kann der energetische Aufwand für die Behand-

lung und Förderung von Aussenluft, insbesondere bei sehr niedrigen oder sehr hohen Aussentemperaturen, 

reduziert werden. Eine Umluft- bzw. Sekundärluftbeimischung gilt nicht als Wärmerückgewinnung. 

4.2.3.2 Umluft ist Abluft, die in das Luftbehandlungssystem rückgeführt wird und mindestens einem Raum als Bestand-

teil der Zuluft wieder zugeführt wird, aus dem sie nicht entnommen wurde. 

4.2.3.3 Durch die Nutzung von Umluft können Schadstoffe und Viren aus einem Raum auf unterschiedliche Räume 

verteilt werden. Die Konzentration kann zwar entsprechend des Mischungsverhältnisses oder durch adäquate 

Filtrierung reduziert werden, ein Infektionsrisiko kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. In erster Priorität 

wird ein Betrieb mit 100 % Aussenluft empfohlen. 

4.2.3.4 Auf der Grundlage der Klassifizierung der Abluft nach 1.7.5.3 wird die in Tabelle 35 angegebenen Verwendun-

gen empfohlen: 

Tabelle 35 Wiederverwendung von Abluft und Verwendung von Überströmluft (SNG CEN/TR 16798-4) 

Kategorie der Abluft 

(Tabelle 21, Tabelle 63) 

Bemerkung zur möglichen Wiederverwendung der Luft 

ETA 1 geeignet als Umluft und Überströmluft 

ETA 2 nicht geeignet als Umluft, kann jedoch als Überströmluft, z. B. in Toiletten, 

Waschräumen, Garagen und ähnlichen Bereichen, verwendet werden. 

ETA 3 nicht als Umluft oder Überströmluft geeignet 

ETA 4 nicht als Umluft oder Überströmluft geeignet 

Die Verwendung von Umluft im selben Bereich ist bei Kategorie ETA 1 uneingeschränkt zulässig; bei Kategorie 

ETA 2 ist die Verwendung von Umluft im selben Bereich unter der Voraussetzung zulässig, dass die Umluft 

überwacht wird. 

Wenn keine Wiederverwendung von Abluft zulässig ist, muss durch die Auslegung auch sichergestellt sein, 

dass keine unbeabsichtigte Umluft vorhanden ist. Es ist besonders darauf zu achten, dass alle Wärmerückge-

winnungsabschnitte entsprechend luftdicht sind (siehe 5.13.2). 

4.2.3.5 Wenn aus technologischen Gründen Umluft erforderlich ist, muss auf eine adäquate Luftbehandlung geachtet 

werden (ausreichende Filtrierung, UV-C-Bestrahlung). Zudem sollte, wann immer es die klimatischen Bedingun-

gen erlauben, der Umluftanteil reduziert oder besser vollständig abgeschaltet werden. 
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4.2.3.6 Als Sekundärluft wird ein Luftstrom bezeichnet, der einem Raum entnommen und nach Luftbehandlung dem-

selben Raum wieder zugeführt wird. 

4.2.3.7 Sekundärluft erhöht die Konzentration von Schadstoffen oder Viren nicht, kann jedoch eine Verteilung der 

Schadstoffe und Viren im Raum begünstigen. Bei entsprechendem Luftvolumenstrom und Filtrierung kann 

durch einen Verdünnungseffekt die Konzentration der Schadstoffe oder Viren je m³ Raumluft reduziert werden. 

Durch Sekundärluft erfolgt keine Reduzierung der CO2-Konzentration, dies ist nur durch die Zuführung von 

Aussenluft möglich. 

4.2.3.8 RLT-Anlagen mit weniger als 10 % Aussenluftanteil (Klasse MIA 3 gemäss 1.7.6) gelten als Anlagen ohne Lüf-

tungsfunktion und werden als «Umluftanlagen» bzw. «Sekundärlüftungsgeräte» bezeichnet. 

Anmerkung: RLT-Anlagen ohne Lüftungsfunktion liegen ausserhalb des Geltungsbereichs der vorliegenden 

Norm (siehe Anhang A). 

4.2.4 Natürlicher Luftaustausch 

4.2.4.1 Auch in mechanisch gelüfteten Gebäuden findet ein natürlicher Luftaustausch statt. Neben der durch Luftun-

dichtheiten in der Gebäudehülle bzw. Hüllfläche bedingten Fugenlüftung (Infiltration und Exfiltration) entsteht 

durch das Benutzerverhalten im täglichen Betrieb (manuelles Lüften über Fenster- und Türöffnungen) ein zu-

sätzlicher natürlicher Luftaustausch. 

4.2.4.2 Der natürliche Luftaustausch ist bei kalter Witterung physikalisch bedingt – aufgrund grösserer Temperaturdiffe-

renzen zwischen Innenraum und Aussenklima sowie höheren Windgeschwindigkeiten – grösser als bei warmer 

Witterung. Deshalb wird der durch Fugenlüftung ausgelöste Luftaustausch im Winter grösser sein als im Som-

mer. Hingegen wird der Luftaustausch durch das Benutzerverhalten im Winter geringer sein aufgrund des nega-

tiven Einflusses auf die thermische Behaglichkeit (Zugluft). 

4.2.4.3 Bei mehrgeschossigen Lüftungszonen entsteht im Innenraum aufgrund des Höhen- und Dichteunterschiedes 

ein Druckgefälle (Kamineffekt). Bei kalter Witterung führt dies in den unteren Bereichen der Lüftungszone zu 

einem Unterdruck, in den oberen Bereichen zu einem Überdruck, welcher sich zu den Druckverhältnissen der 

mechanischen Lüftung überlagert. 

4.2.4.4 Der natürliche Luftaustausch führt in der betrachteten Lüftungszone zu einer Mischung der unbehandelten 

Aussenluft mit der durch die RLT-Anlage behandelten Zuluft mit ihren jeweiligen Konditionen (Temperatur, 

Feuchte, Stoffkonzentration). Insbesondere bei Feuchteschutz-Berechnungen ist der Feuchtegehalt der Infiltra-

tionsluft zu berücksichtigen. 

4.3 Luftführungsprinzip (Zone) 

4.3.1 Einzonenanlagen 

4.3.1.1 Bei Einzonenanlagen wird die in einem Zentralgerät aufbereitete Zuluft den angeschlossenen Räumen durch 

ein Luftverteilungssystem zugeführt. Die Abluft wird aus den Räumen durch Luftleitungen über das Zentralgerät 

abgeführt. 

4.3.1.2 Alle Räume erhalten somit Zuluft desselben Temperatur-, Feuchte- und Stoffzustands. Eine individuelle luft-

technische Behandlung des Raums oder der Räume innerhalb der Zone ist nicht vorgesehen. 

4.3.1.3 Einzonenanlagen werden bei folgenden Anwendungen eingesetzt: 

– Grossräume (z. B. Versammlungsräume, Kinos, Theater, Mehrzwecksäle, Messehallen); 

– Gebäudezone in einem Mehrraumgebäude (z. B. Bürogebäude, Spitalgebäude). 

4.3.1.4 In Grossräumen mit stark schwankenden, grossen Stofflasten und thermischen Lasten, die nur vor der Nutzung 

aufgewärmt und während der eigentlichen Nutzung gekühlt werden müssen, erfolgt i. d. R. auch die Beheizung 

(Grundheizung, Vorerwärmung) über die Zuluft, um auf eine zusätzliche wasserbasierte Heizung verzichten zu 

können. 

4.3.1.5 Bei einem stark voneinander abweichenden Heizwärmeleistungsbedarf der Räume sollte nur eine Grundhei-

zung über die Lüftung erfolgen. Die individuelle Regelung der gewünschten Raumtemperatur muss dann über 

Zonen-Nacherwärmer oder die wasserbasierte Heizung (z. B. Heizkörper) in den Räumen erfolgen. 
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4.3.2 Mehrzonenanlagen 

4.3.2.1 Wenn ein Gebäude mit unterschiedlichen Zonen nur durch eine RLT-Anlage versorgt werden soll, muss die 

RLT-Anlage als Mehrzonenanlage konzipiert werden. 

4.3.2.2 Mehrzonenanlagen verfügen im Gegensatz zu Einzonenanlagen über zusätzliche, dezentral angeordnete Er-

wärmer, Kühler, Befeuchter oder Volumenstromregler, die zonenweise eine bedarfsgerechte Anpassung des 

Zuluftzustands oder des Volumenstroms erlauben. Mehrzonenanlagen können somit Räume mit unterschied-

lichen thermischen Lasten und lufttechnischen Anforderungen individuell konditionieren. 

4.3.3 Kaskadenlüftung 

4.3.3.1 Bei der Kaskadenlüftung wird die Zuluft in den Räumen mit geringer Raumluftbelastung zugeführt. Die Abluft 

wird aus den Räumen mit grösserer Raumluftbelastung (Küchen, Nassräume, Bäder, Toilettenräume usw.) ab-

geführt.  

4.3.3.2 Die Luftführung muss sowohl bei offenen wie auch bei geschlossenen Raumtüren gleich funktionieren. Zudem 

dürfen die Luftvolumenströme durch die Stellung der zoneninternen Türen nicht wesentlich beeinflusst werden. 

Diese Anforderungen sind bei der Bemessung und Anordnung der Überström-Luftdurchlässe zu berücksichti-

gen. 

4.3.3.3 Die Luft sollte in der Regel nur über maximal zwei Überström-Luftdurchlässe in Serie geführt werden. Bei mehr 

als zwei Überström-Luftdurchlässen ist die maximal zulässige Druckdifferenz zwischen dem Raum mit dem 

höchsten und dem tiefsten Druck einzuhalten. Ebenfalls sind die gleichen Anforderungen an die Schalldäm-

mung und an die Luftführung in der Lüftungszone einzuhalten. 

4.3.4 Verbundlüftung 

Bei der Verbundlüftung wird der gesamte Zuluft-Volumenstrom an einer Stelle in die Lüftungszone eingebracht. 

Mit aktiven Überströmern wird bei geschlossenen Türen die Überströmluft in die Räume geführt und aus den 

Räumen abgeführt. 

4.3.5 Einzelraumlüftung 

Bei der Einzelraumlüftung wird die Zuluft in jedem Raum direkt von aussen zugeführt und die Abluft direkt nach 

aussen abgeführt. 

4.3.6 Druckverhältnisse 

4.3.6.1 Die Zuluft- und Abluft-Volumenströme pro Raum und Zone sind so zu wählen, dass sich die gewünschten 

Druckverhältnisse einstellen. Zuluftüberschuss bewirkt Überdruck, Abluftüberschuss Unterdruck in der betrach-

teten Zone. 

4.3.6.2 Für Räume oder Zonen ohne besondere Anforderungen und Risiken gilt, dass raumlufttechnische Einrichtungen 

weder einen Überdruck noch einen Unterdruck verursachen (ausgeglichene Druckbedingung, entsprechend 

Kategorie AB 3 gemäss 1.8). 

4.3.6.3 In Räumen oder Zonen mit störenden oder gefährlichen Emissionen ist ein Unterdruck vorzusehen. Ohne be-

sondere Vereinbarung ist in diesen Fällen die Kategorie AB 1 gemäss 1.8 anzuwenden. In kritischen Fällen 

können Verschärfungen nötig sein. 

4.3.6.4 In Gebieten mit einer wahrscheinlichen Überschreitung des Radonreferenzwerts gemäss SR 814.501 (StSV) 

ist in den Räumen oder Zonen ein leichter Überdruck vorzusehen (qv,ETA = 0,95 qv,SUP). 

4.3.6.5 Werden lüftungstechnische Einrichtungen gewählt, die einen Unter- oder Überdruck verursachen, ist sicherzu-

stellen, dass diese keine negativen Auswirkungen haben. 

4.3.6.6 Ein allfälliger Unter- oder Überdruck darf höchstens so gross sein, dass körperlich schwache Benutzer jederzeit 

Türen und Fenster öffnen können. Ein Unter- oder Überdruck darf nicht dazu führen, dass ein Fenster oder eine 

Tür beim Öffnen eine Person verletzen kann (z. B. beim Einschalten von Fortluft-Dunstabzugshauben). 

4.3.6.7 Bei Anlagen, die einen Unter- oder Überdruck erzeugen können, sind bauphysikalische Risiken abzuklären. 
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4.3.6.8 Bei Anlagen, die einen Unterdruck erzeugen können (Abluftanlagen, Fortluft-Dunstabzugshauben in Küchen 

usw.), ist sicherzustellen, dass der Unterdruck 

– keinen Radoneintrag verursacht, 

– nicht die Funktion einer Feuerung beeinträchtigt und 

– zu keinem Austritt von Gasen aus Feuerstätten, Heizaggregaten oder anderen Geräten führt. 

4.3.6.9 Sind die Zuluft- und Abluft-Volumenströme unterschiedlich gross, müssen die Luftwege der über- bzw. nach-

strömenden Luft bewusst geplant werden. Dabei sind neben den strömungstechnischen Aspekten auch die 

Belange der Hygiene, des Schallschutzes und des Brandschutzes zu beachten.  

Anmerkung: Gemäss VKF-BSR 25-15 [44] dürfen Fluchtwege nicht als Ersatz für Lüftungsleitungen für die 

offene Luftführung verwendet werden. 

4.4 Vorkonditionierung 

4.4.1 Allgemeines 

4.4.1.1 Eine Vorkonditionierung durch Vorerwärmung bzw. Vorkühlung der Aussenluft dient einem oder mehreren der 

folgende Zwecke: 

– zum Vereisungsschutz der WRG; 

– zur Reduktion der relativen Luftfeuchte vor der ersten Filterstufe (Hygiene, Vereisungsschutz); 

– zur Reduktion des Heizwärmebedarfs und Klimakältebedarfs. 

4.4.1.2 Die Vorkonditionierung kann je nach Bauart innerhalb oder ausserhalb der Luftaufbereitung bzw. des Lüftungs-

geräts platziert werden. 

4.4.1.3 Folgende Bauarten werden üblicherweise zur Vorkonditionierung eingesetzt: 

– Erdreich-Wärmeübertrager (Erdreich-Luft-Wärmeübertrager und Erdreich-Sole-Wärmeübertrager); 

– Wasser-Luft-Wärmeübertrager (Wasser-Lufterwärmer bzw. -Luftkühler mit nicht direkt nutzbarer Wärme 

bzw. Kälte); 

– elektrische Vorerwärmung (Elektro-Lufterwärmer). 

4.4.1.4 Weniger üblich für die Vorkonditionierung ist die Rückführung von konditionierter Luft in die Aussenluft: 

– Zuluftrückführung: Beimischung von Zuluft in Aussenluft (grössere Lüftungsgeräte erforderlich);  

– Abluftrückführung: Beimischung von Abluft in Aussenluft (reduzierte Luftqualität). 

4.4.2 Vereisungsschutz der WRG 

4.4.2.1 Bei tiefen Aussentemperaturen kann Kondenswasser auf der Abluftseite der WRG gefrieren. Deshalb ist durch 

geeignete Massnahmen zu verhindern, dass die WRG durch Eisbildung verstopft (vgl. Anforderungen unter 

3.2.1.3). 

4.4.2.2 Die Vereisungsgefahr hängt ab von der WRG (Bauart und Temperatur-Änderungsgrad), den Eintrittstempera-

turen auf der Aussen- und Abluftseite, der Abluftfeuchte und dem Luftvolumenstrom (Luftgeschwindigkeit über 

Wärmerückgewinner). 

4.4.2.3 Wenn mit einer fachgerechten Berechnung nachgewiesen wird, dass keine Vereisung der WRG auftritt, kann 

im Einzelfall auf eine Vereisungsschutz-Vorkehrung verzichtet werden. Zur fachgerechten Berechnung sind 

herstellerspezifische Angaben beizuziehen. 

4.4.2.4 Grundlagen für die Eignung der Vereisungsschutz-Vorkehrung (vgl. Anhang J): 

– Disbalance zwischen Zu- und Abluft-Volumenstrom: 

Der Vereisungsschutz (bzw. die zugehörige Ventilatorsteuerung) darf keinen Unterdruck in der Zone ver-

ursachen. In Zonen ohne Feuerstätten darf der Zuluft-Volumenstrom zum Vereisungsschutz so weit redu-

ziert werden, dass der resultierende Unterdruck in der Zone nicht grösser als 5 Pa wird. Liegen keine Anga-

ben zur Dichtheit der Gebäudehülle vor, kann von einer maximalen Reduktion des Zuluft-Volumenstroms 

von 30 % ausgegangen werden. 

– Tiefe Lufttemperatur (Zuluft bzw. Nachströmluft): 

Bei der Wahl der Vereisungsschutz-Vorkehrung ist die Einhaltung der Anforderungen an die thermische 

Behaglichkeit gemäss 2.2 zu berücksichtigen. 

– Nutzung von elektrischer Energie: 

Elektrische Energie darf zur Vorerwärmung der Aussenluft bzw. Erhöhung der Ablufttemperatur nur so weit 
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eingesetzt werden, dass die Vereisung vermieden werden kann. Eine Zusatzheizung mit elektrischer Ener-

gie ist nicht zulässig (siehe 5.5.2). 

– Luftrückführung: 

– Zuluft- oder Abluftrückführung: Erhöhung des Volumenstroms im Lüftungsgerät zur Aufrechterhaltung 

des Zuluft-Volumenstroms (grösseres Lüftungsgerät). 

– Abluftrückführung (Mischung mit Aussenluft): setzt eine Abluftqualität von ETA 1 oder ETA 2 voraus. 

– Vereisungsgefahr bei tiefen Aussenlufttemperaturen: 

Bei Umgehung des Fortluftübertragers mittels Bypass wird durch den niedrigeren Volumenstrom zwar die 

übertragene Leistung reduziert, jedoch bleibt die Oberflächentemperatur auf der Austrittsseite der Fortluft-

übertragers tief (trotz höherer Verweilzeit des Mediums im Übertrager). 

Anmerkung: Der Einsatz einer WRG mit Feuchteübertragung verschiebt die Eisbildungsgrenztemperatur nach 

unten. 

4.4.3 Reduktion der relativen Luftfeuchte vor der ersten Filterstufe 

4.4.3.1 Bei Aussenlufttemperaturen > 0 °C können gemäss SWKI VA104-01 [54] und SWKI VA101-01 [51] hohe relati-

ve Luftfeuchten (> 80 %) an Komponenten in RLT-Anlagen zu Problemen durch mikrobielles Wachstum führen. 

Relative Luftfeuchten > 90 % führen auch bei kurzzeitiger Überschreitung beispielsweise an Luftfiltern zu Prob-

lemen. Sind am Einbauort lang anhaltende hohe Luftfeuchten oder eine Durchfeuchtung der Luftfilter in diesem 

Temperaturniveau zu erwarten (z. B. in Nebelgebieten und Gebieten mit häufigen langanhaltenden Nieder-

schlägen), sind häufigere Kontrollen durchzuführen und gegebenenfalls geeignete Massnahmen zu ergreifen. 

Die Durchfeuchtung der Filter kann durch den Einsatz einer Vorerwärmung vermieden werden. 

4.4.3.2 Eine Vereisung der Filter (Feuchte, Nebel, Flugschnee) muss gemäss SWKI VA101-01 [51] mit geeigneten 

Massnahmen verhindert werden. Wenn möglich, sollte das Filter von der Gebäudeaussenwand zurückgesetzt 

werden. Die Vereisung der Filter kann durch den Einsatz einer Vorerwärmung vermieden werden. 

4.5 Wärme- und Feuchterückgewinnung 

4.5.1 Alle bidirektionalen Lüftungsanlagen sind mit einer wirksamen Wärmerückgewinnung (WRG) auszurüsten. Aus-

nahmen sind zu begründen. 

4.5.2 Lüftungsanlagen, die ausschliesslich zur Belüftung von unbeheizten Räumen (z. B. Garagen) dienen und keine 

Lufterwärmer aufweisen, benötigen keine WRG. 

4.5.3 Eine WRG mit Feuchteübertragung ist als Massnahme zu empfehlen, um die Anforderungen an die Raumluft-

feuchte gemäss 2.2.6.1 ohne aktive Befeuchtung oder Entfeuchtung einzuhalten. 

Anmerkung: Der Einsatz einer WRG mit Feuchteübertragung verschiebt die Eisbildungsgrenztemperatur nach 

unten (Vereisungsschutz, vgl. 4.4.2.4). 

4.5.4 Für die Auswahl von Wärme- und Feuchterückgewinnungssystemen ist SWKI VA300-01 [59] zu berücksichti-

gen. 

4.6 Abwärmenutzung 

4.6.1 Abluftanlagen sind so weit als möglich und zweckmässig mit einer Abwärmenutzung (AWN) auszurüsten. Bei 

Abluft aus beheizten Räumen mit einem Auslegungs-Luftvolumenstrom über 1'000 m3/h und einer Betriebszeit 

von mehr als 500 h/a sind Abluftanlagen immer mit einer Abwärmenutzung auszuführen, sofern ein geeigneter 

Abnehmer vorhanden ist. Mehrere getrennte Abluftanlagen im gleichen Gebäude gelten als eine Anlage, d. h. 

deren Abluft-Volumenströme im Auslegungsfall sind zu addieren. 

4.6.2 Dunstabzugshauben in Küchen sowie Abluftventilatoren aus Toilettenräumen oder Badezimmern, die nur auf 

manuelle Anforderung kurzzeitig in Betrieb sind, werden nicht zum massgebenden Abluft-Volumenstrom dazu-

gerechnet. Dies gilt beispielsweise für einen Abluftventilator in einem Toilettenraum, der über den Lichtschalter 

in Betrieb genommen wird und nach kurzer Nachlaufzeit wieder ganz ausschaltet. 
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4.6.3 Die Berechnung der Energieeffizienz von Abluftanlagen mit Abwärmenutzung mittels Abluft-Wärmepumpen für 

Raumheizung, Trinkwarmwasser und Raumkühlung kann nach SN EN 16798-5-2 erfolgen. 

4.7 Heizung 

4.7.1 Allgemeines 

4.7.1.1 Die Aussenluft muss bei bidirektionalen Lüftungsanlagen in erster Linie mit einer Wärmerückgewinnung erwärmt 

werden. Die Zusatzheizung kann mit der Lüftungsanlage und/oder mit einer wasserbasierten Heizung erfolgen. 

4.7.1.2 RLT-Anlagen dürfen nur dann zur Raumheizung eingesetzt werden, wenn dadurch der Aussenluft-Volumen-

strom nicht über dem hygienisch notwendigen Wert im Normallüftungsbetrieb liegt. Die Auslegung des Aussen-

luft-Volumenstroms erfolgt nach 5.4. 

4.7.1.3 Über eine Luftheizung im Sinne dieser Norm, d. h. ohne unnötig erhöhte Aussenluft-Volumenströme oder -Tem-

peraturen, lässt sich maximal eine spezifische Heizwärmeleistung von ca. 10 W/m2 Energiebezugsfläche er-

reichen. Bei höherem Heizwärmeleistungsbedarf wären höhere Aussenluft-Volumenströme erforderlich. Aus 

energetischen Gründen ist dann eine wasserbasierte Heizung einzusetzen. 

4.7.1.4 Im Heizfall ist insbesondere das Risiko von zu tiefen Raumluftfeuchten zu berücksichtigen. 

4.7.2 Kriterien für eine Zusatzheizung 

4.7.2.1 Ob eine Nacherwärmung der Zuluft notwendig ist, hängt in erster Linie von der minimal erforderlichen Zuluft-

temperatur im Heizfall ab. 

4.7.2.2 Die minimal erforderliche bzw. zulässige Zulufttemperatur ergibt sich aus den Anforderungen der Behaglichkeit 

an die Raumlufttemperatur gemäss 2.2.3, den Wärmeeinträgen im Raum und dem gewählten Raumluft-

strömungsprinzip (Zuluft-Durchlass, Bauart und Abstand zum Aufenthaltsbereich). 

4.7.2.3 Die Notwendigkeit einer Nacherwärmung kann rechnerisch nach Figur 6 (nach SNG CEN/TR 16798-6, Figur 13) 

und Figur 7 (nach SN EN 16798-5-1, Bild 1) ermittelt werden: 

Von der Zulufttemperatur beim Eintritt in die Luftverteilung (θSUP,dis,in) wird der erwartete Lufttemperaturabfall in 

der Zuluftverteilung (ΔθSUP,du) abgezogen (Figur 6). Dabei muss zwischen dem Temperaturabfall aufgrund von 

Wärmeverlusten zu nicht konditionierten Zonen (ΔθSUP,du,nc) und zu konditionierten Zonen (ΔθSUP,du,cnd) unter-

schieden werden. Dies ergibt die minimal erforderliche Zulufttemperatur (θSUP,dis,out). 

𝜃𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑖𝑠,𝑜𝑢𝑡 = 𝜃𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑖𝑠,𝑖𝑛 − ∆𝜃𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑢 = 𝜃𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑖𝑠,𝑖𝑛 − (∆𝜃𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑢,𝑛𝑐 + ∆𝜃𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑢,𝑐𝑛𝑑) (16) 

Dabei bedeutet 

θSUP,dis,out die Zulufttemperatur beim Austritt aus der Luftverteilung, in °C; 

θSUP,dis,in die Zulufttemperatur beim Eintritt in die Luftverteilung, in °C; 

ΔθSUP,du die Temperaturdifferenz zwischen ein- und ausströmender Luft im Luftleitungssystem, in K; 

ΔθSUP,du,nc die Temperaturdifferenz aufgrund von Wärmeverlusten zu nicht konditionierten Räumen im 

Luftleitungssystem, in K; 

ΔθSUP,du,cnd die Temperaturdifferenz aufgrund von Wärmeverlusten zu konditionierten Räumen im 

Luftleitungssystem, in K. 

Anmerkung: Wärmegewinn (Wärmeaufnahme) wird als negativer Wärmeverlust (Wärmeabgabe) bewertet, wel-

cher zu einem Temperaturanstieg in der entsprechenden Teilstrecke des Luftleitungssystems führt. 
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Figur 6 Berechnung der Notwendigkeit einer Nacherwärmung der Zuluft (in der Luftverteilung) 

 

 

Die Zulufttemperatur beim Eintritt in die Luftverteilung wird wie folgt berechnet (Figur 7): 

𝜃𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑖𝑠,𝑖𝑛 = 𝜃𝑂𝐷𝐴 + ∆𝜃𝑝𝑟𝑒ℎ + ∆𝜃𝑝𝑟𝑒𝑐 + ∆𝜃ℎ𝑟 + ∆𝜃𝑟𝑐𝑎 + ∆𝜃ℎ𝑢 + ∆𝜃𝑟ℎ + ∆𝜃𝑓𝑎𝑛,𝑆𝑈𝑃 (17) 

Dabei bedeutet 

θSUP,dis,in die Zulufttemperatur beim Eintritt in die Luftverteilung, in °C (8); 

θODA die Aussenlufttemperatur, in °C (1), vgl. 5.1.6; 

Δθpreh die Temperaturdifferenz zwischen ein- und ausströmender Luft im Vorerwärmer, in K (1–2); 

Δθprec die Temperaturdifferenz zwischen ein- und ausströmender Luft im Vorkühler, in K (1–2); 

Δθhr die Temperaturdifferenz zwischen ein- und ausströmender Luft in der WRG, in K (2–3); 

Δθrca die Temperaturdifferenz durch Beimischung von Umluft, in K (3–4); 

Δθhu die Temperaturdifferenz zwischen ein- und ausströmender Luft im Befeuchter, in K (5–6); 

Δθrh die Temperaturdifferenz zwischen ein- und ausströmender Luft im Nacherwärmer, in K (6–7); 

Δθfan,SUP die Temperaturdifferenz zwischen ein- und ausströmender Luft im Zuluftventilator, in K (7–8); 

Wenn die Zulufttemperatur (8) kleiner ist als die minimal erforderliche Zulufttemperatur beim Eintritt in die Ver-

teilung (θSUP,dis,in), ist eine Nacherwärmung (6–7) erforderlich. 

Figur 7 Berechnung der Notwendigkeit einer Nacherwärmung der Zuluft (im Lüftungsgerät) 

 

Legende Behandlungsstufe: 

Luftbehandlung Raum/Zone 

nc cnd cnd nc 

θSUP,du,out,4 = 

θSUP,dis,out 

θSUP,du,out,3 = 

θSUP,du,in,4 

θSUP,du,out,1 = 

θSUP,du,in,2 

θSUP,du,out,2 = 

θSUP,du,in,3 

θSUP,dis,in = 

θSUP,du,in,1 
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A Vorkonditionierung (Vorerwärmung bzw. Vorkühlung, Vereisungsschutz) 

B Abluftventilator 

C Wärmerückgewinnung 

D Umluft (Mischkammer) 

E Kühlung/Entfeuchtung 

F Befeuchtung 

G Nacherwärmung 

H Zuluftventilator 

Legende Luftart (Index): 

1 Aussenluft (ODA) 

2 vorkonditionierte Aussenluft (vorerwärmt: ODA,preh; vorgekühlt: ODA,prec) 

3 Zuluft nach Wärmerückgewinnung (SUP,hr) 

4 Zuluft nach Umluft bzw. Mischluft (SUP,rca)14 

5 Zuluft nach Kühlung/Entfeuchtung (SUP,C) 

6 Zuluft nach Befeuchtung (SUP,hu) 

7 Zuluft nach Erwärmung (SUP,rh) 

8 in das Verteilungssystem eintretende Zuluft (SUP,dis,in) 

9 das Verteilungssystem verlassende Abluft (ETA,dis,out) 

10 in die Wärmerückgewinnung/Umluft eintretende Abluft (ETA,hr,in) 

11 Abluft nach der Wärmerückgewinnung (ETA,hr,out) 

12 Fortluft (EHA) 

4.7.2.4 Die Berechnung der Temperaturdifferenzen erfolgt nach der detaillierten Methode in SIA 380/2 bzw. SN EN 

16798-5-1, Ziffern 6.4.2.1 (Verteilung) und 6.4.3.2, oder nach der einfachen Methode in SN EN 16798-5-2. 

4.7.3 Anforderungen an die Heizung 

Es gelten die Anforderungen an die Wärmeerzeugung, Wärmespeicherung, Wärmeverteilung und Wärme-

abgabe über Lufterwärmer (Lufterhitzer) gemäss SIA 384/1. 

4.8 Befeuchtung 

4.8.1 Allgemeines 

4.8.1.1 Es ist zwischen der passiven (natürlichen) Befeuchtung durch Personen, Pflanzen usw., der hybriden Befeuch-

tung durch Feuchterückgewinnung (z. B. Platten-Wärmeübertrager mit Feuchteübertragung, Rotations-Wärme-

übertrager mit Sorption oder hygroskopischer Speichermasse) und der aktiven Befeuchtung mittels Luftbe-

feuchtungsvorrichtungen (z. B. Verdampfer, Verdunster, Zerstäuber) zu unterscheiden. Bei der passiven Be-

feuchtung wird die latente Wärme der Raumluft genutzt, es entsteht kein zusätzlicher Energiebedarf für die 

Befeuchtung. 

 

14 Bei adiabater Befeuchtung kann ein Vorerwärmer nach der WRG bzw. Umluft erforderlich sein. Dieser Fall wird hier nicht dargestellt. 
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4.8.1.2 In vielen Fällen kann dank der passiven und hybriden Befeuchtung auf eine aktive Befeuchtung verzichtet 

werden. Da sich mit der hybriden Befeuchtung durch Sorption oder hygroskopische Speichermassen meist auch 

eine Übertragung von Gerüchen und Mikroben ergibt, sollten rotierende Wärmeübertrager in Situationen mit 

störenden Geruchsemissionen nicht angewendet werden. Das gilt auch für die Umschaltspeicher-Wärme-

rückgewinnung. 

4.8.1.3 Auch wenn nach 4.8.2 eine Befeuchtung erforderlich ist, kann auf eine aktive Befeuchtung verzichtet werden 

(Einsparung von Investitions-, Betriebs- und Instandhaltungskosten). In diesem Fall müssen Vorkehrungen für 

eine allfällige spätere Nachrüstung einer Befeuchtung getroffen werden. 

4.8.1.4 Wenn nach 4.8.2 eine Befeuchtung nicht erforderlich ist und trotzdem eine aktive Befeuchtung vorgesehen wird, 

muss dieser Spezialfall begründet werden. Es ist dabei sicherzustellen, dass diese Befeuchtung entsprechend 

der Begründung bemessen und betrieben wird. Eventuell sind örtliche und zeitliche Beschränkungen einzu-

halten. 

4.8.1.5 Die Bereiche mit aktiver Befeuchtung sind durch bauliche und organisatorische Massnahmen möglichst klein 

zu halten. 

4.8.1.6 Bei aktiver Befeuchtung ist sicherzustellen, dass im Luftleitungssystem keine Kondensation stattfindet. 

4.8.1.7 Wenn eine aktive Befeuchtung oder eine allfällige spätere Nachrüstung einer aktiven Befeuchtung vorgesehen 

wird, muss der Einfluss auf die Vereisungsschutzmassnahme der WRG sowie die Lufterwärmung berücksichtigt 

werden (Feuchte der Abluft). 

4.8.2 Kriterien für eine Befeuchtung 

4.8.2.1 Die Beurteilung der Notwendigkeit einer aktiven Befeuchtung erfolgt mit einer Bedarfsabklärung gemäss 

SIA 380/2, Ziffer 3.1. Grundlage für die Beurteilung des Befeuchtungsbedarfs sind die Anforderungen gemäss 

2.2.6. 

4.8.2.2 In Spezialfällen mit besonderen Anforderungen an die Raumluftfeuchte ist eine aktive Befeuchtung unumgäng-

lich.  

Beispiele: 

– Räume mit empfindlichen Stoffen, z. B. Spezialarchive, Museen, 

– spezielle Labors, 

– Produktionsstätten, Verkaufsläden und Lagerhallen für Güter mit speziellen Feuchteanforderungen, 

– Räume für Personen mit schweren Lungenwegerkrankungen und Hautkrankheiten, 

– Räume für empfindliche Personengruppen. 

Zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen ist eine aktive Befeuchtung in der Regel keine zweckmäs-

sige Massnahme (vgl. [106]). 

4.8.2.3 In allen anderen Fällen ist eine aktive Befeuchtung nur erforderlich, wenn die Anforderung an die Raumluft-

feuchte gemäss 2.2.6.1 trotz Einhaltung der nachfolgenden Massnahmen nicht eingehalten wird (vgl. SIA 180, 

Ziffer 3.5.1.3): 

– Bedarfsgerechte und bei tiefen Aussentemperaturen reduzierte Lüftung. Der Aussenluft-Volumenstrom ist 

nach 2.2.5.6 zu reduzieren. 

– Bedarfsgerechte Heizung mit Raumtemperatur-Sollwert im Heizfall gemäss SIA 2024. 

– Wärmerückgewinnung mit Feuchteübertragung.  

– Erhöhung der Feuchtequellen im Raum. 

Diese Massnahmen sind bei der Bedarfsabklärung nach 4.8.2.1 zu berücksichtigen. Ausnahmen sind Anwen-

dungen mit besonderen Anforderungen an die Hygiene oder wenn eine energetisch gleichwertige Lösung reali-

siert wird (z. B. Befeuchtung mit Nutzung nicht anderweitig nutzbarer Abwärme). 

4.8.2.4 Bei Aktivitäten mit einer Wasserdampfabgabe bis etwa 65 g/h pro Person (Werte siehe SIA 2024) ist eine aktive 

Befeuchtung erforderlich, wenn im Raum neben den Personen keine weiteren Feuchtequellen vorhanden sind. 

4.8.2.5 Bei Aktivitäten mit einer Wasserdampfabgabe von über etwa 65 g/h pro Person und generell mit einer Feuchte-

zufuhr zusätzlich zur Feuchteproduktion der Personen (Pflanzen, Aktivitäten mit Wasser usw.) kann in der Regel 

auf eine aktive Befeuchtung verzichtet werden. 
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4.8.2.6 Ausser in den Spezialfällen nach 4.8.2.2 ist eine aktive Befeuchtung bei angemessenem Aussenluft-Volumen-

strom pro Person (bei tiefen Aussentemperaturen tiefere Aussenluftraten gemäss 2.2.5.6), bedarfsgerechtem 

Betrieb und WRG mit Feuchteübertragung auch ohne zusätzliche Feuchtequellen im Raum im Allgemeinen für 

das Wohlbefinden von Personen nicht erforderlich. Die Erfahrung zeigt, dass Klagen wegen zu trockener Luft 

in Räumen ohne Befeuchtung häufig auf zu hohe Raumlufttemperaturen, zu hohe Aussenluftraten (insbe-

sondere bei sehr tiefen Aussenlufttemperaturen), zu hohen Staubgehalt der Raumluft, zu hohe Konzentrationen 

an Luftfremdstoffen (z. B. Formaldehyd) oder falsche Benutzerinformationen zurückzuführen sind. Diese Ur-

sachen sind durch Massnahmen bei der Regelung und bei den entsprechenden Quellen zu bekämpfen. 

4.8.3 Anforderungen an die Befeuchtung 

4.8.3.1 Wenn eine aktive Befeuchtung realisiert wird, muss sie die technischen Anforderungen gemäss 5.9 (Hygiene, 

Wasserbeschaffenheit) erfüllen. 

4.8.3.2 Wenn eine aktive Befeuchtung installiert ist, darf die untere Grenze der relativen Raumluftfeuchte gemäss 2.2.6 

während maximal 1 % der Nutzungszeit eines mittleren Jahres unterschritten werden. 

4.8.3.3 Wenn in speziellen Situationen bereits bei tiefen Aussentemperaturen ein Freecooling mit erhöhten Luftvolu-

menströmen möglich ist, sind die Einsparungen an Kühlenergie und die Notwendigkeit einer aktiven Befeuch-

tung gegeneinander abzuwägen. 

4.9 Kühlung 

4.9.1 Allgemeines 

4.9.1.1 Es ist zwischen der der passiven Kühlung durch Fensterlüftung, Tischventilatoren usw., der hybriden Kühlung 

durch mechanische Nachtlüftung (freie Kühlung), kühles Erdreich (geothermische Kühlung) oder Oberflächen-

wasser (Aquakühlung) und der aktiven Kühlung mittels Kältemaschinen zu unterscheiden. Bei der passiven 

Kühlung werden natürliche Wärmesenken ohne mechanische Antriebe genutzt, es entsteht kein zusätzlicher 

Energiebedarf für die Kühlung. 

4.9.1.2 In vielen Fällen kann dank der passiven und hybriden Kühlung auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.  

4.9.1.3 Wenn eine aktive Kühlung realisiert werden soll, sind die baulichen Anforderungen gemäss SIA 380/2, Ziffer 

7.1, einzuhalten. Ausgenommen sind Anlagen mit kleinem Leistungsbedarf gemäss SIA 380/2, Ziffer 7.2.4. 

4.9.1.4 Die vorliegende Norm behandelt nur die Kühlung mittels wasserbasierten Luftkühlern (vgl. 0.1.9). Dabei wird 

zwischen der Kühlung ohne Entfeuchtung (trockene Kühlung) und mit Entfeuchtung (Kühlung mit Wasseraus-

scheidung) unterschieden. 

4.9.1.5 Klimaanwendungen ohne Entfeuchtung können mit höheren Kälteträgertemperaturen von ≥ 14 °C betrieben 

werden. Klimaanwendungen mit Teilentfeuchtung (z. B. Klimaanlage mit Kühldecken) werden mit mittleren 

Kälteträgertemperaturen von ≥ 10 °C betrieben. Klimaanwendungen mit kontrollierter Entfeuchtung (z. B. Pro-

zessklima) erfordern tiefe Kälteträgertemperaturen von ≥ 6 °C. 

4.9.2 Kriterien für eine Kühlung  

4.9.2.1 Die Beurteilung der Notwendigkeit einer aktiven Kühlung erfolgt mit einer Bedarfsabklärung gemäss SIA 380/2, 

Ziffer 3.2. Grundlage für die Beurteilung des Kühlbedarfs sind die Anforderungen gemäss 2.2.3. 

4.9.2.2 Aus energetischen Gründen ist die Kühlung über wasserbasierte Raumkühlflächen gemäss SWKI RE600-01 

[69] einer luftbasierten Kühlung vorzuziehen. Die Notwendigkeit einer Kühlung der Zuluft ergibt sich aus den 

Anforderungen an die Raumtemperatur gemäss 2.2.3.2. 
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4.9.3 Anforderungen an die Kühlung 

Es gelten die Anforderungen an die Kälteerzeugung, Kältespeicherung, Kälteverteilung und Kälteabgabe über 

Luftkühler gemäss SIA 384/4.15 

4.10 Entfeuchtung 

4.10.1 Allgemeines 

4.10.1.1 Die vorliegende Norm behandelt nur die Entfeuchtung mittels Oberflächenkühlern (vgl. 0.1.9). Eine Entfeuch-

tung der Luft findet statt, wenn die Oberflächentemperatur des Luftkühlers deutlich unter der Taupunkttempera-

tur der Luft am Kühlereintritt liegt. 

4.10.1.2 Es ist zwischen der passiven (unkontrollierten) Entfeuchtung durch ungeregelte Wasserausscheidung im Ober-

flächenkühler und der aktiven (kontrollierten) Entfeuchtung mittels Feuchteregelung zu unterscheiden.  

4.10.1.3 Eine Luftkühlung mit zu tiefen Kälteträgertemperaturen kann eine unkontrollierte Entfeuchtung zur Folge haben, 

was aus energetischen Gründen zu vermeiden ist. 

4.10.2 Kriterien für eine Entfeuchtung 

4.10.2.1 Die Beurteilung der Notwendigkeit einer aktiven Entfeuchtung erfolgt mit einer Bedarfsabklärung gemäss 

SIA 380/2, Ziffer 3.3. Grundlage für die Beurteilung des Entfeuchtungsbedarfs sind die Anforderungen gemäss 

2.2.6. 

4.10.2.2 In Spezialfällen mit besonderen Anforderungen an die Raumluftfeuchte ist eine aktive Entfeuchtung unumgäng-

lich.  

Beispiele: 

– Hallenbäder 

– Räume mit empfindlichen Stoffen, z. B. Spezialarchive, Museen, 

– spezielle Labors, 

– Produktionsstätten, Verkaufsläden und Lagerhallen für Güter mit speziellen Feuchteanforderungen, 

– spezielle medizinisch genutzte Räume, 

– Räume für empfindliche Personengruppen. 

4.10.2.3 In allen anderen Fällen ist eine aktive Entfeuchtung nur erforderlich, wenn die Anforderung an die Raumluft-

feuchte gemäss 2.2.6.1 trotz Einhaltung der nachfolgenden Massnahmen nicht eingehalten wird (vgl. SIA 180, 

Ziffer 3.5.1.4): 

– Bedarfsgerechte und bei hohen Aussentemperaturen reduzierte Lüftung. Der Aussenluft-Volumenstrom ist 

nach 2.2.5.6 zu reduzieren. 

– Bedarfsgerechte Kühlung mit Raumtemperatur-Sollwert im Kühlfall gemäss SIA 2024. 

– Reduktion der Feuchtequellen im Raum. 

Diese Massnahmen sind bei der Bedarfsabklärung nach 4.10.2.1 zu berücksichtigen. Ausnahmen sind Anwen-

dungen mit besonderen Anforderungen an die Hygiene oder wenn eine energetisch gleichwertige Lösung reali-

siert wird (z. B. Entfeuchtung mit Nutzung hybrider Kühlung, Sorptionsentfeuchtung). 

4.10.2.4 Die maximale Raumluftfeuchte im Heizfall ist durch die Baukonstruktion begrenzt (siehe 2.1.5). 

4.10.2.5 Bei Gebäuden mit wasserbasierter Kühlung muss mit dem Auftraggeber vereinbart werden, ob eine Entfeuch-

tung der Zuluft vorgesehen werden soll und ob die Fenster in den gekühlten Zonen geöffnet werden können. 

Sofern keine Entfeuchtung vorgenommen wird, muss zur Vermeidung von Kondensation an den Raumkühl-

flächen gemäss SWKI RE600-01 [69] eine aktive oder passive Taupunktüberwachung mit Unterbrechung der 

Kälteträgerzufuhr vorgesehen werden. Bei öffenbaren Fenstern muss zonenweise eine Überwachung auf Kon-

densation vorgesehen werden. 

 

15  Bis zum Erscheinen der Norm SIA 384/4 gelten die Anforderungen an die Kälteerzeugung gemäss SIA 382/1:2014 [31], Ziffer 5.6, 

und an die Kälteverteilung gemäss SIA 384/1, Anhang E. 
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4.10.3 Anforderungen an die Entfeuchtung 

4.10.3.1 Wenn eine aktive Entfeuchtung installiert ist, darf die obere Grenze der relativen Raumluftfeuchte gemäss 2.2.6 

während maximal 1 % der Nutzungszeit eines mittleren Jahres überschritten werden. 

4.10.3.2 Zusätzlich einzuhalten sind die Anforderungen an den Feuchteschutz nach SIA 180, Kapitel 6 (siehe 2.1.5).  

4.11 Lüftungssysteme (Gebäude) 

4.11.1 Mit der Bestimmung der anlagenspezifisch erforderlichen Luftbehandlungen gemäss 4.4 bis 4.10 kann der ent-

sprechende Anlagentyp nach 1.5, Tabelle 1, bestimmt werden. 

4.11.2 Darüber hinaus lassen sich RLT-Anlagen auch nach verfahrenstechnischen Merkmalen wie der Luftversorgung, 

der Luftart, der Umluftbehandlung, der Luftgeschwindigkeit im Luftleitungsnetz, dem Druckabfall an den Versor-

gungsstellen, dem Luftvolumenstrom an den Versorgungsstellen sowie der Energiezufuhr an den Versorgungs-

stellen unterscheiden. Eine Übersicht zu den Systemen zeigt Tabelle 1 in SIA 411, Ziffer 1.3.1.10. 
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5 BERECHNUNG, BEMESSUNG UND TECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

5.1 Übersicht 

5.1.1 Die Berechnung und die Bemessung basiert auf den Auslegungskriterien gemäss Kapitel 3 und dem Lüftungs-

konzept gemäss Kapitel 4. 

5.1.2 Figur 8 gibt einen Überblick über das Vorgehen bei der Auslegung von RLT-Anlagen.  

5.1.3 Für eine fachgerechte Berechnung und Bemessung müssen die technischen Anforderungen aller relevanten 

Ziffern von Kapitel 5 gleichzeitig eingehalten werden. Zur Berücksichtigung der verschiedenen gegenseitigen 

Abhängigkeiten ist es häufig erforderlich, die Themen iterativ zu behandeln.  

5.1.4 Bei Einhaltung der Systemanforderungen an die Gesamt-Energiekennzahl nach SIA 380/2, Ziffer 7.2.5 müssen 

die Einzelanforderungen gemäss Kapitel 5 nicht eingehalten werden.  

Anmerkung: Bei Anlagen, die seit 1. Januar 2018 in Verkehr gebracht oder abgegeben wurden, sind die Anfor-

derungen der SR 730.02 (EnEV) bzw. der VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] in jedem Fall einzuhalten. 

5.1.5 Die Angaben in den technischen Unterlagen der Hersteller, die zur Auswahl und Auslegung der Komponenten 

verwendet werden, müssen gemäss den relevanten Produktenormen ermittelt und deklariert sein. Sie sollten 

folgende Informationen umfassen: 

– Nennleistung der Komponente, 

– Randbedingungen bei der Ermittlung der Nennleistung, unter Angabe der relevanten Prüfnormen, 

– Angaben über das Teillastverhalten gemäss den in SIA 380/2 beschriebenen Berechnungsverfahren, 

– Hilfsenergiebedarf, 

– Abhängigkeit des Hilfsenergiebedarfs von der Teillast, 

– Regelbarkeit der Komponente, 

– mögliche Betriebsbereiche und -einschränkungen. 

5.1.6 Die Auslegung von Komponenten, welche direkt der Aussenluft ausgesetzt sind (Vorkonditionierung, Wärme-

rückgewinner, Lufterwärmer, Luftkühler), hat unter den für die Auslegung von RLT-Komponenten vorgesehenen 

klimatischen Bedingungen (minimale und maximale Aussenlufttemperatur und -feuchte) gemäss SIA 2028 zu 

erfolgen. 

5.1.7 Die Materialspezifikation von RLT-Komponenten ist in SWKI VA107-02 [58] geregelt .16 

5.1.8 Für die Materialwahl ist die Klasse der Korrosivität der Aussenluft (3.2.3.7) und der Innenraumluft (3.4.1) zu 

berücksichtigen. Die Einhaltung der in Eurovent REC 6/16 [119] aufgeführten Materialeigenschaften für den 

Korrosionsschutz von Luftbehandlungsgeräten wird empfohlen. 

 

16  Bis zur Veröffentlichung der Richtlinie SWKI VA107-02 [58] sind die Richtlinien SWKI 92-2 A/B sinngemäss anzuwenden. 
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Figur 8 Vorgehen bei der Auslegung von RLT-Anlagen 
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5.2 Raumlasten 

5.2.1 Thermische Lasten (Wärmeeinträge) 

5.2.1.1 Die Berechnung des Heizwärmeleistungsbedarfs ΦH für nicht klimatisierte Zonen richtet sich nach dem stati-

schen Verfahren gemäss SIA 384/2 bzw. SN EN 12831-1. Die Berechnung des Heizwärmeleistungsbedarfs ΦH 

und Klimakälteleistungsbedarfs ΦC für klimatisierte Zonen (thermischer Leistungsbedarf ΦHC) richtet sich nach 

dem dynamischen Verfahren gemäss SIA 380/2 bzw. SN EN ISO 52016-1. Dabei wird zwischen dem grund-

legenden Leistungsbedarf (ohne Systemtechnik) und dem systemspezifischen Leistungsbedarf (bei bekannter 

Systemtechnik) unterschieden (vgl. SIA 380/2, Kap. 4). 

5.2.1.2 Für eine Abschätzung des Heizwärme- und Klimakälteleistungsbedarfs in frühen Planungsphasen kann das 

vereinfachte Verfahren gemäss SIA 2024 verwendet werden. 

5.2.1.3 Beim thermischen Leistungsbedarf ΦHC ist zwischen trockener Last (Heiz- oder Kühllast) und feuchter Last 

(Befeuchtungs- oder Entfeuchtungslast) zu unterscheiden. Die Unterteilung in trockene und feuchte Lasten be-

zieht sich auf das Ein- oder Austreten eines Energiestroms, der nicht durch die Zuluft in den Raum gelangt bzw. 

durch die Abluft aus dem Raum abgeführt wird. 

5.2.1.4 Eine Last kann auch als Energiestrom aufgefasst werden, der zur Aufrechterhaltung der gewünschten Raumluft-

bedingungen (θIDA, xIDA) durch Einstellung bestimmter Zuluftbedingungen (qm,SUP, θSUP, xSUP) durch die RLT-

Anlage aus dem Raum abgeführt oder dem Raum zugeführt werden muss. Bei dieser «Reaktionslast» kann 

zwischen einem sensiblen (fühlbaren) und einem latenten Anteil unterschieden werden. 

5.2.1.5 Beim Einsatz von wasserbasierten Raumheiz- und Raumkühlflächen und/oder kältemittelbasierten Raumklima-

geräten wird der sensible thermische Leistungsbedarf der RLT-Anlage entsprechend der Abgabeleistung der 

Raumkühleinrichtungen reduziert. 

5.2.2 Stofflasten (Luftverunreinigungen und Feuchtequellen) 

5.2.2.1 Die durch Personen verursachten Emissionen (sensible Wärme, Wasserdampf, Kohlendioxid, Gerüche) können 

gemäss SIA 180, Tabelle 4, in Abhängigkeit der Tätigkeit (Aktivitätsgrad M) gemäss SIA 180, Tabelle 12, und 

der Personenbelegung gemäss SIA 2024 für unterschiedliche Raumnutzungen bestimmt werden (siehe 3.4). 

Anmerkung: SIA 2024 berücksichtigt gegenüber SIA 180, Tabelle 12, leicht abweichende sensible und latente 

Wärmeeinträge durch Personen aufgrund einer durchschnittlich grösseren Körperoberfläche von 1,85 m2 (be-

rechnet mit der Gleichung (C.1) gemäss SNG CEN/TR 16798-2 mit Durchschnittswerten von 2017 für Schwei-

zer Frauen und Männer: Körpergrösse 1,71 m, Körpergewicht 72,8 kg). 

5.2.2.2 Die nicht durch Personen verursachten massgebenden Luftemissionen (Feuchtequellen, Schadstoffe, Gerüche) 

sind raumbezogen zu ermitteln (siehe 3.4). 

5.2.2.3 Für instationäre Zustandsbetrachtungen von Luftemissionen sind allfällige Adsorptions-, Desorptions-, Ablage-

rungs-, Abbau- oder Wachstumsvorgänge zu berücksichtigen (Feuchte, Viren, Bakterien, radioaktive Isotope). 

Anmerkung: Die in SIA 2024 angegebenen Feuchteproduktionen von Feuchtequellen im Raum (ohne Perso-

nen) sind zeitlich konstante Richtwerte für den Bedarfsnachweis zur Befeuchtung (Behaglichkeit) und Entfeuch-

tung (Feuchtschutz) nach SIA 180. Für die Beurteilung von kurzfristigen Ereignissen und Massnahmen gemäss 

5.4.1.5 sind sie nicht geeignet (für zeitabhängige Feuchteproduktionen in Wohngebäuden siehe [116]). 

5.3 Luftführungssysteme (Raum) 

5.3.1 Allgemeines 

5.3.1.1 Die Luftführungssysteme können nach folgenden zwei wesentlichen Gesichtspunkten charakterisiert werden: 

– nach dem Ort der Luftzufuhr; 

– nach dem Turbulenzgrad bzw. der Ausblasgeschwindigkeit. 

5.3.1.2 Prinzipiell kann die Zuluft dem Raum von allen Umschliessungsflächen her zugeführt werden (Decke, Boden, 

Wand, Fassade). Dazu zeigt Tabelle 67 in Anhang K eine Übersicht. 
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5.3.1.3 Nach dem Turbulenzgrad unterscheidet man zwischen Luftdurchlässen, die turbulente Strahlen erzeugen, und 

solchen, bei denen eine turbulenzarme Strömung entsteht. Turbulente Luftstrahlen haben eine höhere Induk-

tionswirkung und vermischen sich stärker mit der Raumluft. Sie erzeugen eine turbulente Mischlüftung. Sind in 

der Raumluft luftfremde Stoffe vorhanden, so werden sie durch die Zufuhr frischer Zuluft (Aussenluft) in Form 

von turbulenten Luftstrahlen verdünnt und im Raum mehr oder weniger gleichmässig verteilt. 

Anmerkung: Die Austrittsgeschwindigkeiten der Zuluftstrahlen liegen in der Grössenordnung von 2 m/s bis 

5 m/s. 

5.3.1.4 Turbulenzarme Luftstrahlen haben eine geringere Induktionswirkung und vermischen sich weniger mit der 

Raumluft. Die luftfremden Stoffe werden durch die Zufuhr frischer Zuluft (Aussenluft) mehr aus dem Aufenthalts-

bereich verdrängt als vermischt. Man spricht nicht vom Verdünnungseffekt, sondern vom Verdrängungseffekt. 

Diese Strömungsart bezeichnet man als turbulenzarme Verdrängungsströmung oder als Quelllüftung. Diese 

Strahlcharakteristik wird dadurch erreicht, dass die Zuluft impulsarm und grossflächig mit niedriger Luftge-

schwindigkeit ausgeblasen wird. 

Anmerkung: Die Austrittsgeschwindigkeit ist um eine Zehnerpotenz niedriger als bei der turbulenten Misch-

lüftung und beträgt ca. 0,15 m/s bis 0,20 m/s. 

5.3.1.5 Eine Mischform beider Strömungsarten wird im Fassadenbereich eingesetzt. Hier strömt die Zuluft mit einer 

Luftgeschwindigkeit von 1 m/s bis 1,5 m/s senkrecht an der Fassade bzw. Glasfläche hoch und geht dann nach 

Abbau des Strahlimpulses in eine Quellströmung über, die sich von der Fassade in die Raumtiefe ausbreitet. 

Diese Sonderform der Quelllüftung wird häufig als Misch-/Quelllüftung bezeichnet. 

Anmerkung: Hierbei ist darauf zu achten, dass die Zuluft-Durchlässe mit einem Mindestabstand von 1 m vom 

Aufenthaltsbereich der Benutzer angeordnet werden. 

5.3.1.6 Ähnlich verhalten sich Bodendrall-Luftdurchlässe, die nach Abbau des vertikalen Strahlimpulses um den Durch-

lass herum eine quellluftartige Strömung entstehen lassen, wodurch der vertikale Temperaturgradient bei höhe-

ren Wärmeeinträgen reduziert wird. 

5.3.1.7 Bei der Auslegung der Systeme sind im Kühlfall die unterschiedlichen Temperaturdifferenzen zwischen Zu- und 

Raumluft zu beachten. Dabei ist zwischen den verschiedenen Luftführungssystemen zu unterscheiden: 

– Bei der turbulenten Mischlüftung sind die Lufttemperaturen im Raum annähernd identisch mit der Abluft-

temperatur.  

– Die Systeme mit einer kombinierten Misch-/Quelllüftung und die Quelllüftung selbst weisen im Aufenthalts-

bereich niedrigere Temperaturen als in der Abluft auf. 

5.3.1.8 Je nach Bezugstemperatur sind die in Tabelle 67 angegebenen Differenzwerte zwischen Zu- und Raumluft bzw. 

Zu- und Abluft einzuhalten, um Zugerscheinungen und einen zu hohen vertikalen Temperaturgradienten im 

Raum zu vermeiden. 

5.3.1.9 Die Abluft wird in Komfortanlagen in der Regel im Deckenbereich abgesaugt. Bei der Luftzufuhr vom Boden ist 

die Absaugung im Deckenbereich ohnehin energetisch sinnvoll, da bei dieser Art der Luftführung die Raumluft 

unter der Decke am wärmsten ist. Die Zu- und Abluftposition sollte nicht zu nahe beieinander liegen, um einen 

lufttechnischen Kurzschluss zu vermeiden. Wird die Zuluft an der Fassade ausgeblasen, sollte die Abluft mög-

lichst nicht an der Fassade, sondern weiter in Richtung Innenwand abgesaugt werden. Bei anderen Systemen 

ist die Abluftansaugung an der Fassade durchaus vorteilhaft, weil sie hier durch den Wärmeeintrag aufgrund 

der äusseren Wärmeeinträge sehr effektiv ist. Bei Quellluftsystemen ist eine Abluftansaugung am Boden zu 

vermeiden. Im Übrigen hat die Positionierung der Abluftansaugung im Deckenbereich selbst keine Auswirkun-

gen auf die sich einstellende Raumluftströmung. 

5.3.1.10 Bei der Luftzufuhr über Drall-Luftdurchlässe im Deckenbereich handelt es sich um eine turbulente Mischlüftung. 

Charakteristisch ist hier die konstante Raumlufttemperatur über die Höhe. Raum- und Ablufttemperatur sind 

annähernd identisch.  

5.3.1.11 Die Quellluftsysteme weisen im Raum geringere Lufttemperaturen auf. Gegenüber der Mischlüftung von der 

Decke ist bei der Quelllüftung vom Boden die Lufttemperatur im Aufenthaltsbereich (1,1 m Höhe) ca. 2 K nied-

riger. Ähnlich verhält sich die Misch-/Quelllüftung über Bodendrall-Luftdurchlässe. Im Unterschied zur reinen 

Quelllüftung ist jedoch hierbei der vertikale Temperaturgradient deutlich geringer. In Verbindung mit Kühl-

deckensystemen stellt sich bei der Quell- bzw. Misch-/Quelllüftung kein vertikaler Temperaturgradient ein, d. h. 

der Temperaturverlauf ist ähnlich einer turbulenten Mischlüftung von der Decke. 
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5.3.2 Lüftungseffektivität 

5.3.2.1 Eine gute Luftqualität im Aufenthaltsbereich muss das Ziel von Planung und Ausführung einer RLT-Anlage sein. 

Die Luftqualität ist abhängig von der Luftführung im Raum, von der Lage der Verunreinigungsquellen und den 

Temperaturverhältnissen. 

5.3.2.2 Die Unterschiede der Luftqualität im Raum können mithilfe der Lüftungseffektivität bzgl. Schadstoffabfuhr (Lüf-

tungswirksamkeit C gemäss Anhang K) nach Gleichung (18) beschrieben werden: 

𝜀𝑉 ≈ 𝜀𝐶 =
𝐶𝐸𝑇𝐴 − 𝐶𝑆𝑈𝑃
𝐶𝐼𝐷𝐴 − 𝐶𝑆𝑈𝑃

 (18) 

Dabei bedeutet 

V die Lüftungseffektivität, –; 

C die Lüftungswirksamkeit, –; 

CSUP die Verunreinigungskonzentration der Zuluft, in mg/m3 oder ppm; 

CIDA die Verunreinigungskonzentration der Raumluft (im Atmungsbereich der Benutzer), in mg/m3 oder 

ppm; 

CETA die Verunreinigungskonzentration der Abluft, in mg/m3 oder ppm. 

5.3.2.3 Bei vollständiger Durchmischung und gleichmässig angeordneten Verunreinigungsquellen wird eine Lüftungs-

effektivität von 1 erreicht. Dieser Wert ist typisch für ein Mischlüftungssystem, bei dem die Zuluft- und Abluft-

führung über die Decke erfolgt.  

5.3.2.4 Eine bessere Luftqualität wird mit einem Quellluftsystem erreicht. Die Abluftführung erfolgt über die Decke. Bei 

einem solchen System wird eine Lüftungseffektivität > 1 im Aufenthaltsbereich erzielt. Die Luftqualität im Auf-

enthaltsbereich ist in diesem Fall besser als die Abluftqualität. Wird mit der Zuluft auch geheizt, sollte eine 

Quelllüftung nicht eingesetzt werden, weil die Lüftungseffektivität stark abnimmt. 

5.3.2.5 Für die Bemessung des Zuluft-Volumenstroms nach 5.4.5 ist die Lüftungseffektivität bei Auslegungsbedin-

gungen im Kühl- und Heizfall zu berücksichtigen. Massgebend ist der Fall mit der tiefsten Lüftungseffektivität. 

Dabei ist der Einfluss von sämtlichen für den Auslegungsfall massgebenden Wärmequellen und -senken zu 

berücksichtigen, wie Personen, Geräte, Sonneneinstrahlung, Aussenbauteile, wasserbasierte Raumheiz- und 

Raumkühlflächen, Umluftgeräte, Kühlmöbel (Verkauf), offene Treppen, Galerien, usw.  

5.3.2.6 Wenn bei einer Quelllüftung eine Lüftungseffektivität > 1 gewählt wird, ist sicherzustellen, dass der Luftvolumen-

strom genügend gross ist, damit sich die Mischzone erst oberhalb des Aufenthaltsbereichs einstellt. 

5.3.2.7 Ohne besondere Vereinbarung ist für die Auslegung des Luftführungssystems (Zuluft-Durchlässe) bei tiefen 

bzw. hohen Aussentemperaturen von der Reduktion der Aussenluftrate gemäss 2.2.5.6 auszugehen. 

5.3.2.8 Bei mehrstufig oder stufenlos betriebenen RLT-Anlagen muss das gewählte Luftführungssystem nach der Be-

messung bei Auslegungsbedingungen auch bei minimalem Luftvolumenstrom und maximaler Temperatur-

differenz überprüft werden. Bei massgebender Verschlechterung der Lüftungseffektivität muss entweder der 

Bemessungs-Luftvolumenstrom angepasst oder eine Absperrung einzelner Luftdurchlass-Gruppen im Teillast-

betrieb vorgesehen werden (z. B. über dichtschliessende Klappen). 

5.3.2.9 Weitere Hinweise zur Lüftungseffektivität sind Anhang K zu entnehmen. 

5.4 Luftvolumenströme 

5.4.1 Allgemeines 

5.4.1.1 Die Luftvolumenströme werden raumweise nach den folgenden Kriterien bestimmt: 

– Aussenluft-Volumenstrom pro Person, 5.4.3; 

– Zuluft-Volumenstrom zur Wärmeabfuhr (Kühlung) oder Wärmezufuhr (Heizung), 5.4.4; 

– Zuluft-Volumenstrom zur Verdünnung von Luftverunreinigungen, 5.4.5; 

– Abluft-Volumenstrom zur Abführung von thermischen Lasten oder Luftverunreinigungen, 5.4.6; 

– Luftvolumenströme für Nebenräume und untergeordnete Räume, 5.4.7; 
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– Druckverhältnisse (Differenz zwischen Zuluft- und Abluft-Volumenstrom), 5.4.8; 

– Raumdurchströmung, 5.4.9; 

– Vorgaben durch Labels oder Vorschriften, 5.4.10. 

5.4.1.2 Sind mehrere Kriterien relevant, ist der grösste resultierende Luftvolumenstrom für die Auslegung massgebend. 

5.4.1.3 Wenn in Räumen, welche hauptsächlich dem Aufenthalt von Personen dienen, der erforderliche Zuluft-Volu-

menstrom deutlich grösser ist als der Aussenluft-Volumenstrom zur Gewährleistung des Aussenluft-Volumen-

stroms pro Person, ist nach anderen technischen Lösungen zu suchen (z. B. direkte Abführung von Abwärme 

und Schadstoffen, Kühlung oder Heizung mit wasserbasiertem System). 

5.4.1.4 Die Reduktion der Radonkonzentration muss gemäss SIA 180, Ziffer 3.5.3.4, durch Reduktion der Infiltrationen 

(2.1.2) und eine zweckmässige Kontrolle der Druckverhältnisse (4.3.6) im Gebäude erzielt werden, und nicht 

durch eine Erhöhung des Aussenluft-Volumenstroms. 

5.4.1.5 Eine instationäre Zustandsbetrachtung ist gemäss SIA 180, Ziffer 3.5.3.5, erforderlich zur Beurteilung von kurz-

fristigen Ereignissen (z. B. Feuchteproduktion in einem Badezimmer) und zur Beurteilung der Wirksamkeit von 

kurzfristigen Lüftungsmassnahmen (z. B. Stosslüftung). 

5.4.1.6 Für Räume mit bekannter Feuchteproduktion G und vorgegebenem Oberflächentemperaturfaktor fRsi ist der 

minimal erforderliche Aussenluft-Volumenstrom qv,a,min für die Oberflächenkondensatfreiheit und Schimmelpilz-

freiheit nach SIA 180, Kapitel 6, rechnerisch nachzuweisen. 

5.4.1.7 Für die Berücksichtigung des natürlichen Luftaustauschs durch Fugenlüftung (Infiltration) gemäss 4.2.4 können 

die Luftvolumenströme nach 5.4.11 bestimmt werden. Ohne besondere Vereinbarung dürfen die nach 5.4.3 bis 

5.4.10 berechneten Luftvolumenströme nicht durch die Infiltrations-Luftvolumenströme reduziert werden. 

Anmerkung: Infiltrationsluft ist nicht zwingend Aussenluft und kann eine hygienisch fragwürdige Luftqualität auf-

weisen (Ritzen und Fugen in Gebäudehülle und Installationszonen sind oft verschmutzt). Zudem kann Infiltration 

zu Schallproblemen, Zugerscheinungen, Geruchsübertragungen, Eintrag von Radon und einem erhöhten Luft-

austausch mit erhöhtem Energieverbrauch und tiefen Raumluftfeuchten führen. 

5.4.2 Bemessungsgrundlagen 

5.4.2.1 Ohne besondere Vereinbarung wird die RLT-Anlage für den Normallüftungsbetrieb bemessen (5.4.3 bis 5.4.10). 

Der Normallüftungsbetrieb kann mit kurzen ergänzenden Stosslüftungsphasen über Fenster unterstützt werden 

(vgl. 4.2.2). Ob mit der RLT-Anlage zusätzlich ein Intensivlüftungsbetrieb gewährleistet werden muss, ist zwi-

schen Auftraggeber und Auftragnehmer projektspezifisch zu klären. 

5.4.2.2 Wird vor der Belegung der Räume oder Zonen keine ausreichende Vorspülung gemäss 2.2.5.7 vorgenommen, 

ist während Zeiten mit schwacher oder ohne Personenbelegung ein Grundlüftungsbetrieb mit einem Aussenluft-

Volumenstrom von mindestens 0,5 m3/h pro m2 Nettogeschossfläche einzuhalten. 

5.4.2.3 In der Regel halten sich in Nutzungseinheiten mit mehreren Räumen die Benutzer nicht dauernd im selben 

Raum auf. Ausserdem befinden sich die Benutzer (bei Normalbelegung) nicht den ganzen Tag in der Nutzungs-

einheit. 

5.4.2.4 Bei Mehrzonenanlagen ergibt die Summe der Bemessungs-Luftvolumenströme aller Räume oder Zonen nicht 

den Bemessungs-Luftvolumenstrom der Gesamtanlage, da nicht alle Räume oder Zonen gleichzeitig oder mit 

dem Bemessungs-Luftvolumenstrom betrieben werden. 

5.4.2.5 Für die Auslegung der Gesamtanlage können Gleichzeitigkeiten der Raumnutzungen berücksichtigt werden, 

wenn die Anlage entsprechend betrieben werden kann: 

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃,𝑎ℎ𝑢,𝑛 = 𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑖𝑠,𝑖𝑛,𝑟𝑒𝑞 ⋅ 𝑓𝑐𝑜𝑟 =∑(𝑓𝑙𝑒𝑎,𝑑𝑢,𝑆𝑈𝑃,𝑖 ⋅ 𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃,𝑑𝑖𝑠,𝑧𝑣,𝑟𝑒𝑞,𝑖)

𝑖

⋅ 𝑓𝑐𝑜𝑟 (19) 

𝑞𝑣,𝐸𝑇𝐴,𝑎ℎ𝑢,𝑛 = 𝑞𝑣,𝐸𝑇𝐴,𝑑𝑖𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑟𝑒𝑞 ⋅ 𝑓𝑐𝑜𝑟 =∑(𝑓𝑙𝑒𝑎,𝑑𝑢,𝐸𝑇𝐴,𝑖 ⋅ 𝑞𝑣,𝐸𝑇𝐴,𝑑𝑖𝑠,𝑧𝑣,𝑟𝑒𝑞,𝑖) ⋅ 𝑓𝑐𝑜𝑟
𝑖

 (20) 

Dabei bedeutet 

qv,SUP,ahu,n der Bemessungs-Zuluft-Volumenstrom der Gesamtanlage, in m3/h; 

qv,ETA,ahu,n der Bemessungs-Abluft-Volumenstrom der Gesamtanlage, in m3/h; 
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qv,SUP,dis,in,req der erforderliche Zuluft-Volumenstrom des Luftverteilungssystems, in m3/h; 

qv,ETA,dis,out,req der erforderliche Abluft-Volumenstrom des Luftverteilungssystems, in m3/h; 

fcor der Korrekturfaktor für unterschiedliche Nutzungsintensitäten (Gleichzeitigkeit), – (fcor = 0,6…1,0); 

flea,du,SUP der Undichtheitsfaktor des Zuluft-Leitungssystems, – (siehe SN EN 16798-5-1/-2); 

flea,du,ETA der Undichtheitsfaktor des Abluft-Leitungssystems, – (siehe SN EN 16798-5-1/-2); 

qv,SUP,dis,zv,req,i der erforderliche Zuluft-Volumenstrom für die Lüftungszone i, in m3/h; 

qv,ETA,dis,zv,req,i der erforderliche Abluft-Volumenstrom für die Lüftungszone i, in m3/h. 

5.4.2.6 RLT-Anlagen und deren Komponenten innerhalb der gleichen Nutzungseinheit sind auf eine Gleichzeitigkeit 

von fcor = 1,0 zu bemessen. 

5.4.2.7 Bei mehrstufig oder stufenlos betriebenen Mehrzonenanlagen kann für die Bemessung des Lüftungsgerätes 

eine Gleichzeitigkeit von fcor = 0,6 bis 1,0 angenommen werden. Diese Gleichzeitigkeit ist mit dem Auftraggeber 

schriftlich zu vereinbaren. 

5.4.3 Aussenluft-Volumenstrom pro Person 

5.4.3.1 Der Zuluft-Volumenstrom ergibt sich aus dem hygienisch notwendigen Aussenluft-Volumenstrom pro Person 

und der Anzahl Personen im Raum: 

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃 = 𝑞𝑣,𝑂𝐷𝐴,𝑃 ⋅ 𝑛𝑃 = 𝑞𝑣,𝑂𝐷𝐴,𝐼𝐴𝑄 ⋅ 𝐴𝑁𝐹𝐴 (21) 

Dabei bedeutet 

qv,SUP der Zuluft-Volumenstrom, in m3/h; 

qv,ODA,P der Aussenluft-Volumenstrom pro Person, in m3/h (siehe 2.2.5 bzw. SIA 2024); 

nP die Anzahl der Personen im Raum, –; 

qv,ODA,IAQ der hygienebedingte Aussenluft-Volumenstrom, in m3/(m2∙h); 

ANFA die Nettogeschossfläche des Raums, in m2. 

5.4.3.2 Die Auslegung bezieht sich auf den maximalen typischen 1-h-Mittelwert der Personenbelegung (siehe SIA 

2024). 

5.4.3.3 Bei grossem Raumvolumen pro Person und bei zeitlich stark schwankender Belegung kann der instationäre 

Effekt nach 5.4.5.1.3 berücksichtigt werden. 

5.4.4 Zuluft-Volumenstrom zur Wärmeabfuhr oder Wärmezufuhr 

5.4.4.1 Der Zuluft-Volumenstrom zur Wärmeabfuhr (Kühlung) oder Wärmezufuhr (Heizung) ergibt sich vereinfacht aus 

der Beziehung: 

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃 =
Φ𝐻𝐶 ⋅ 𝑓𝑡

𝜌𝑆𝑈𝑃 ⋅ 𝑐𝑝,𝑎 ⋅ |𝜃𝐸𝑇𝐴 − 𝜃𝑆𝑈𝑃|
 

(22) 

Dabei bedeutet 

qv,SUP der Zuluft-Volumenstrom, in m3/h; 

ΦHC der systemspezifische thermische (sensible) Leistungsbedarf der RLT-Anlage, in W (siehe 5.2.1); 

ft der Umrechnungsfaktor für die Zeit, in s/h (ft = 3'600 s/h); 

ρSUP die Dichte der Zuluft, in kg/m3 Trockenluft; 

cp,a die spezifische Wärmekapazität der Luft (bei konstantem Druck), in J/(kg∙K) bzw. Ws/(kg∙K); 

θETA die Ablufttemperatur, in °C (entspricht bei Mischlüftung der Raumlufttemperatur θIDA); 
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θSUP die Temperatur der Zuluft beim Luftdurchlass, in °C. 

Für das Produkt aus Luftdichte und spezifischer Wärmekapazität der Luft gilt vereinfacht: 

𝜌𝑆𝑈𝑃 ⋅ 𝑐𝑝,𝑎 = 1′220 − 0,14 ⋅ ℎ, in J/(m3∙K) bzw. Ws/(m3∙K). (23) 

Dabei bedeutet 

h Höhenlage, in m ü. M. 

5.4.4.2 Bei Handrechnungen können die folgenden Vereinfachungen verwendet werden: 

Schweizerisches Mittelland: 𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃 =
Φ𝐻𝐶

0,32⋅|𝜃𝐼𝐷𝐴−𝜃𝑆𝑈𝑃|
 (24) 

in 1'000 m ü. M.:  𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃 =
Φ𝐻𝐶

0,30⋅|𝜃𝐼𝐷𝐴−𝜃𝑆𝑈𝑃|
 (25) 

5.4.4.3 Der massgebende thermische Leistungsbedarf ΦHC ergibt sich aus der Berechnung des Heizwärme- und Klima-

kälteleistungsbedarfs (siehe 5.2.1). Die Bestimmung des Zuluft-Volumenstroms zur Wärmeabfuhr oder Wärme-

zufuhr erfolgt raumweise aufgrund der maximalen 1-h-Mittelwerte während der Auslegungsperioden. 

5.4.4.4 Bei Anlagen in Räumen, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, darf im Heizbetrieb die Temperatur 

der Zuluft beim Luftdurchlass maximal 40 °C (Grund: Komfort), im Lufterwärmer maximal 50 °C (Grund: Versen-

gen von Staubpartikeln) betragen. Im Kühlbetrieb sollte die Temperatur der Zuluft beim Luftdurchlass bei Misch-

lüftung nicht unter 16 °C, bei Quelllüftung nicht unter 18 °C liegen. Je nach Luftführungssystem können sich 

engere Grenzen ergeben, um die Komfortanforderungen im Aufenthaltsbereich einzuhalten (siehe 5.3). 

5.4.4.5 Wenn der Zuluft-Volumenstrom zur Wärmeabfuhr und -zufuhr (5.4.4.1) deutlich grösser ist als der Aussenluft-

Volumenstrom aufgrund der Personenbelegung (5.4.3), wird ein ergänzendes wasserbasiertes System empfoh-

len. Es ist auch eine Umluftbeimischung möglich, zu beachten sind jedoch die hygienischen und energetischen 

Aspekte (siehe auch 5.4.1.3). 

5.4.5 Zuluft-Volumenstrom zur Verdünnung von Luftverunreinigungen 

5.4.5.1 Verdünnung von Schadstoffen (Gesundheit, Hygiene) 

5.4.5.1.1 Der Zuluft-Volumenstrom zur Verdünnung von in der Luft stabilen Schadstoffen im stationären Zustand ergibt 

sich unter Vernachlässigung einer allfälligen Abbau- bzw. Wachstumsrate vereinfacht aus der Beziehung: 

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃 = 𝑞𝑣,𝐼𝐷𝐴 ⋅
1

𝜀𝑉
=

𝐺

𝐶𝐼𝐷𝐴 − 𝐶𝑆𝑈𝑃
⋅
1

𝜀𝑉
 (26) 

Dabei bedeutet 

qv,SUP der Zuluft-Volumenstrom, in m3/h; 

qv,IDA der Raumluft-Volumenstrom (im Atmungsbereich), in m3/h; 

G die Schadstoffemissionsrate im Raum, in mg/h oder cm3/h (siehe 5.2.2); 

CIDA die erlaubte Schadstoffkonzentration im Raum (im Atmungsbereich), in mg/m3 oder ppm; 

CSUP die Schadstoffkonzentration in der Zuluft, in mg/m3 oder ppm; 

εV die Lüftungseffektivität (siehe 5.3.2). 

Anmerkung: Bei Anwendung der Gleichung (26) wird angenommen, dass die Drücke, Temperaturen und 

Dichten der Schadstoffemission sowie der Raumluft und Zuluft annährend gleich sind. Bei grösseren Abwei-

chungen muss die Berechnung über Massenströme (Prinzip der Massenerhaltung) oder über Umrechnung auf 

Standardbedingungen erfolgen. 
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5.4.5.1.2 Die Berechnung nach 5.4.5.1.1 muss raumweise für jeden Schadstoff separat durchgeführt werden. Mass-

gebend ist derjenige Schadstoff, welcher zum grössten Zuluft-Volumenstrom führt. 

5.4.5.1.3 Die Berechnung nach 5.4.5.1.1 gilt für einen stationären Zustand mit konstanter Schadstoffemissionsrate. Wenn 

die Betrachtungsperiode in Stunden kürzer ist als 4∙VR/qv,SUP, wird der stationäre Endzustand nicht erreicht, und 

der Zuluft-Volumenstrom kann evtl. aufgrund des zeitlichen Verlaufes der Schadstoffkonzentration im Raum 

reduziert werden. Unter Vernachlässigung einer allfälligen Abbau- bzw. Wachstumsrate und bei vollständiger 

Durchmischung (εV = 1) gilt für den Fall, dass der Zuluft- und der Abluft-Volumenstrom konstant und gleich gross 

sind und dass die Schadstoffkonzentration der Aussenluft konstant ist, der folgende Zusammenhang: 

𝐶𝐼𝐷𝐴(𝑡) = [𝐶𝐼𝐷𝐴(0) −
𝐺

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃
− 𝐶𝑆𝑈𝑃] ⋅ 𝑒

−
𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃
𝑉𝑅⋅𝑓𝑡

⋅𝑡
+

𝐺

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃
+ 𝐶𝑆𝑈𝑃 

(27) 

Dabei bedeutet 

CIDA(t) die Schadstoffkonzentration im Raum zum Zeitpunkt t, in mg/m3 oder ppm; 

CIDA(0) die Schadstoffkonzentration im Raum zum Zeitpunkt t = 0, in mg/m3 oder ppm; 

CSUP die Schadstoffkonzentration der Zuluft, in mg/m3 oder ppm; 

G die Schadstoffemissionsrate im Raum, in mg/h oder cm3/h; 

qv,SUP der Zuluft-Volumenstrom, in m3/h; 

VR das Raumvolumen, in m3; 

ft der Umrechnungsfaktor für die Zeit, in s/h (ft = 3'600 s/h); 

t die Zeit, in s. 

Ist zum Zeitpunkt t = 0 die Schadstoffkonzentration der Raumluft gleich wie jene der Zuluft, gilt: 

𝐶𝐼𝐷𝐴(𝑡) = 𝐶𝑆𝑈𝑃 +
𝐺

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃
⋅ [1 − 𝑒

−
𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃
𝑉𝑅⋅𝑓𝑡

⋅𝑡
] 

(28) 

5.4.5.2 Verdünnung von Gerüchen (Komfort) 

Der Zuluft-Volumenstrom zur Verdünnung von Gerüchen im stationären Zustand ergibt sich unter Vernach-

lässigung einer allfälligen Abbau- bzw. Wachstumsrate vereinfacht aus der Beziehung: 

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃 = 𝑞𝑣,𝐼𝐷𝐴 ⋅
1

𝜀𝑉
= 𝑓𝑜 ⋅

𝐺𝑜 ⋅ 𝑓𝑡

(𝐶𝑜,𝐼𝐷𝐴 − 𝐶𝑜,𝑆𝑈𝑃) ⋅ 𝑓𝑣
⋅
1

𝜀𝑉
 

(29) 

Dabei bedeutet 

qv,SUP der Zuluft-Volumenstrom, in m3/h; 

qv,IDA der Raumluft-Volumenstrom (im Atmungsbereich), in m3/h; 

fo der Umrechnungsfaktor für die Geruchsverdünnung, in l/s ∙ dezipol/olf (fo = 10 l/s ∙ dezipol/olf); 

Go die Geruchsproduktionsrate im Raum, in olf (siehe 5.2.2); 

ft der Umrechnungsfaktor für die Zeit, in s/h (ft = 3'600 s/h); 

fv der Umrechnungsfaktor für das Volumen, in l/m3 (fv = 1'000 l/m3); 

Co,IDA die erlaubte Geruchskonzentration im Raum (im Atmungsbereich), in dezipol; 

Co,SUP die Geruchskonzentration in der Zuluft, in dezipol (normalerweise Co,SUP = 0); 

εV die Lüftungseffektivität (siehe 5.3.2). 
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5.4.5.3 Zuluft-Volumenstrom zur Feuchteabfuhr und zur Feuchtezufuhr 

Der Zuluft-Volumenstrom zur Feuchteabfuhr (Entfeuchtung) oder Feuchtezufuhr (Befeuchtung) ergibt sich aus 

der Beziehung: 

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃 =
G𝐷𝐻𝑈/𝐻𝑈

𝜌𝑆𝑈𝑃 ⋅ |𝑥𝐼𝐷𝐴 − 𝑥𝑆𝑈𝑃|
 

(30) 

Dabei bedeutet 

qv,SUP der Zuluft-Volumenstrom, in m3/h; 

GDHU die Feuchtelast zur Feuchtabfuhr (Entfeuchtung), in kg/h bzw. g/h (siehe 5.2.2); 

GHU die Feuchtelast zur Feuchtzufuhr (Befeuchtung), in kg/h bzw. g/h (siehe 5.2.2); 

ρSUP die Dichte der Zuluft, in kg/m3 bzw. g/m3 Trockenluft; 

xIDA die massebezogene Raumluftfeuchte, in kg/kg bzw. g/kg Trockenluft; 

xSUP die massebezogene Feuchte der Zuluft beim Luftdurchlass, in kg/kg bzw. g/kg Trockenluft. 

5.4.6 Abluft-Volumenströme zur Abführung von thermischen Lasten oder Stofflasten 

5.4.6.1 Bei Räumen mit mechanischer Zu- und Abluft ist der Abluft-Volumenstrom in der Regel durch den Zuluft-Volu-

menstrom und die geforderten Druckverhältnisse (5.4.8) bestimmt. 

5.4.6.2 In Räumen mit grösserer Raumluftbelastung (thermische Lasten oder Stofflasten, wie Feuchtequellen und Ge-

rüche) ist der Abluft-Volumenstrom für die Bemessung der RLT-Anlage massgebend. 

5.4.6.3 Für den Abluft-Volumenstrom von Küchen, Nass-/Feuchträumen und Garderoben gelten die Bemessungswerte 

in Tabelle 36. 

Tabelle 36 Bemessungswerte der Abluft-Volumenströme für Küchen, Nass-/Feuchträume und Garderoben 

Raumnutzung Bemessungs-Abluft-Volumenstrom Bezugseinheit 

 Dauerbetrieb 1) bedarfsgesteuert 

ein/aus 2) 

 

Küchen    

Teeküche (z. B. in Büros) 30 m3/h 100–300 m3/h Raum (ohne Kochstelle) 

Wohnküche – 3) – 3) Kochstelle 

Gewerbliche Küche – 4) – 4) diverse 

Nass-/Feuchträume    

Duschraum, Badezimmer 40 m3/h 60 m3/h Dusche, Badewanne 

Toilettenraum (WC) 20 m3/h 30 m3/h Toilette 

Pissoir 10 m3/h 20 m3/h Urinal 

Garderoben    

Umkleideraum mit nasser 

bzw. schmutziger Kleidung 

4 m3/(h∙m2) 

immer ≥ 40 m3/h 

8 m3/(h∙m2) 

immer ≥ 50 m3/h 

Nettogeschossfläche 

Raum 

Umkleideraum mit trockener 

bzw. sauberer Kleidung 

3 m3/(h∙m2) 

immer ≥ 20 m3/h 

6 m3/(h∙m2) 

immer ≥ 50 m3/h 

Nettogeschossfläche 

Raum 

1) auch im Dauerbetrieb während Zeiten mit Belegung (gemäss SIA 2024) möglich: zeitabhängige Steuerung (SZC02, 

SCZ06 gemäss Tabelle 58) 

2) Steuerung nach Präsenz (SZC01, SZC05 gemäss Tabelle 58) 

3) Bemessung nach SIA 382/5 

4) Bemessung nach SWKI VA102-01 [52] bzw. SN EN 16282-1 
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5.4.6.4 Bei Nutzungen mit grossen Benutzungsfrequenzen sind grössere Abluft-Volumenströme erforderlich. Grössere 

planmässige Abluft-Volumenströme als die doppelten Volumenströme nach Tabelle 36 sind durch die Aufgabe, 

innenliegende Nass- und Feuchträume sowie Garderoben ordnungsgemäss zu entlüften, nicht gerechtfertigt. 

5.4.6.5 Bei bedarfsgesteuerten oder zeitgeschalteten Anlagen muss nach Beendigung der Belastung mindestens so 

lange weiter gelüftet werden, bis ein Luftvolumen entsprechend dem einfachen Raumvolumen eingeströmt ist 

(Zeitspanne = Raumvolumen dividiert durch Zuluft-Volumenstrom). 

5.4.6.6 Bei bedarfsabhängig geregelten Anlagen im Dauerbetrieb darf ein minimaler Volumenstromanteil von 25 % der 

Bemessungswerte «bedarfsgesteuert» in Tabelle 36 nicht unterschritten werden (vgl. 5.11.7.3). 

5.4.6.7 Bei der Bestimmung der Abluft-Volumenströme sind die Anforderungen an den Feuchteschutz gemäss SIA 180, 

Kapitel 6, zu gewährleisten. 

5.4.7 Luftvolumenströme für Nebenräume und untergeordnete Räume 

5.4.7.1 Wenn die Kriterien nach 5.4.3 bis 5.4.5 nicht zutreffen (keine Personenbelegung, keine Wärmeabfuhr/-zufuhr, 

keine Verdünnung von Schadstoffen), kann der Richtwert nach 5.4.7.2 verwendet werden.  

5.4.7.2 Für Nebenräume und untergeordnete Räume ohne besondere Anforderungen an die Raumluftqualität (insbe-

sondere ohne Personenbelegung) gilt ein allgemeiner Richtwert für den Aussenluft- oder Überströmluft-Volu-

menstrom von 0,5 m3/h pro m2 Nettogeschossfläche (vgl. 2.2.5.7). Dieser Wert gilt für einen Betrieb während 

mindestens 50 % der Zeit. Bei kürzeren Betriebszeiten und sehr hohen Räumen ist eine Erhöhung des Luft-

volumenstroms zu prüfen. Bezugsgrösse ist die Nettogeschossfläche des betrachteten Raums. 

5.4.8 Druckverhältnisse (Differenz zwischen Zuluft- und Abluft-Volumenstrom) 

Mit einer Luftstrombilanz über alle versorgten Bereiche ist sicherzustellen, dass die resultierenden Druckver-

hältnisse den Bedürfnissen nach 4.3.6 entsprechen. Dabei sind auch die Verhältnisse bei Teillastbetrieb und 

andere Einflüsse auf die Luftströme, zum Beispiel Filterverschmutzung, zu berücksichtigen. 

5.4.9 Raumdurchströmung 

5.4.9.1 Das Garantieren einer Raumdurchströmung ist bei jeder Mischlüftung von Bedeutung und besonders dann, 

wenn es darauf ankommt, dass die thermischen Raumklimaparameter im gesamten Raum die gleichen Werte 

haben müssen (z. B. in einem Prüfraum). 

5.4.9.2 Der Zuluft-Volumenstrom muss entsprechend den raumströmungstechnischen Forderungen bestimmt werden. 

Der Zuluftwechsel als spezifische Grösse ist eine thermische Raumklimakomponente, da er eine Aussage aus-

schliesslich zur Raumdurchströmung bzw. Luftbewegung im Raum liefert im gleichen Sinn wie die Luftgeschwin-

digkeit.  

𝑛𝑆𝑈𝑃 =
𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃
𝑉𝑅

 (31) 

Dabei bedeutet 

nSUP der Zuluftwechsel, in h-1; 

qv,SUP der Zuluft-Volumenstrom, in m3/h; 

VR das Raumvolumen, in m3. 

5.4.9.3 Für eine stabile Raumdurchströmung ist bei Tangential- bzw. Wurflüftung i. d. R. mindestens ein dreifacher 

Zuluftwechsel pro Stunde im Raum nötig. Damit ergibt sich für den minimalen Zuluft-Volumenstrom: 

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃,𝑚𝑖𝑛 = 𝑛𝑆𝑈𝑃,𝑚𝑖𝑛 ⋅ 𝑉𝑅 (32) 

Dabei bedeutet 

qv,SUP,min der minimale Zuluft-Volumenstrom, in m3/h; 
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nSUP,min der minimale Zuluftwechsel, in h-1 (bei Tangential- bzw. Wurflüftung nSUP,min = 3 h-1); 

VR das Raumvolumen, in m3. 

5.4.10 Vorgaben durch Labels oder Vorschriften 

5.4.10.1 Diverse Labels für Gebäude, Areale oder Prozesse (z. B. Minergie, SNBS, LEED, BREEAM, GMP) stellen An-

forderungen an die Raumluftqualität bzw. Luftvolumenströme. Diese Anforderungen stützen sich teilweise auf 

SIA-Normen, aber auch auf ausländische Standards (z. B. von ASHRAE) ab. 

5.4.10.2 Vor allem bei sicherheitsrelevanten Anlagen und Nutzungen bestehen gesetzliche Vorgaben für die Lüftung, 

welche unbedingt einzuhalten sind. Grundlage bilden u. a. SR 832.20 (UVG) und SR 930.11 (PrSG) mit den 

daraus resultierenden Merkblättern der Suva (z. B. Schadstoffkonzentrationen am Arbeitsplatz, Explosions-

schutz, Sturmlüftung bei Betriebsstörungen). 

5.4.11 Natürlicher Luftaustausch 

5.4.11.1 Der Luftvolumenstrom durch natürlichen Luftaustausch kann nach SN EN 16798-7, Ziffer 6.4.3.5 (Luftstrom 

durch Fenster- bzw. Türöffnungen) und Ziffer 6.4.3.6 (Luftstrom durch Luftdurchlässe und Undichtheiten in der 

Gebäudehülle) bzw. SNG CEN/TR 16798-8 berechnet werden. 

Anmerkung: Die Berechnung nach SN EN 16798-7 bzw. SNG CEN/TR 16798-8 kann für ein stündliches oder 

monatliches Berechnungsintervall vorgenommen werden und dient der Bestimmung des jährlichen Heizwärme- 

und Klimakältebedarfs nach SIA 380/2 bzw. SN EN 16798-5-1. 

5.4.11.2 Bei bekannter Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle bzw. Hüllfläche (z. B. aufgrund einer Messung nach SN EN 

ISO 9972) und bekannten Druckverhältnissen im Gebäude kann der Luftvolumenstrom durch Fugenlüftung qv,inf 

nach Gleichung (33) berechnet werden: 

𝑞𝑣,𝑖𝑛𝑓 = 𝑞50 ⋅ (
Δ𝑝𝑖
Δ𝑝𝑟

)
𝑛

= 𝑞𝑎50 ⋅ 𝐴𝑖𝑛𝑓 ⋅ (
Δ𝑝𝑖
Δ𝑝𝑟

)
𝑛

 
(33) 

Dabei bedeutet 

qv,inf die Luftvolumenstrom durch Fugenlüftung (Infiltration bzw. Exfiltration), m3/h; 

q50 der Luftvolumenstrom durch Fugenlüftung («Leckagestrom») bei 50 Pa, m3/h; 

Δpi die Druckdifferenz im Raum bzw. in der Zone i, Pa; 

Δpr die Bezugsdruckdifferenz über der Gebäudehülle, Pa (Δpr = 50 Pa); 

n der Strömungsexponent («Leckageexponent»), – (n ≈ 0,6); 

qa50 die Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle (Hüllfläche) bei 50 Pa, m3/(h∙m2), siehe 2.1.2; 

Ainf die Hüllfläche für Luftdichtheit, m2. 

Anmerkung: Die Definitionen der in Gleichung (33) verwendeten Grössen können SIA 180 entnommen werden. 

5.4.11.3 Für Abluftanlagen im Dauerbetrieb kann der Luftvolumenstrom durch Infiltration nach den Bemessungsempfeh-

lungen gemäss SIA 382/5, Ziffer 5.4.2, bestimmt werden. 

5.4.11.4 Für Abschätzungen des natürlichen Luftaustauschs durch Fugenlüftung (Infiltration) in Räumen bzw. Zonen mit 

Aussenbezug in frühen Projektphasen können die groben Richtwerte in Tabelle 37 verwendet werden. Dabei 

wird vorausgesetzt, dass die Anforderungen an die Luftdichtheit der Hüllfläche nach 2.1.2 eingehalten werden. 
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Tabelle 37 Grobe Richtwerte für natürlichen Luftaustausch durch Fugenlüftung (Infiltration) 

Druckverhältnisse in Raum/Zone Luftvolumenstrom durch Fugenlüftung (Infiltration) 

qv,inf / ANFA 1) 

m3/(h∙m2) 

 Heizfall Kühlfall 

leichter Unterdruck 2) 0,22 0,14 

ausgeglichen 0,14 0,10 

leichter Überdruck 0 0 

1) Richtwerte gelten für eingeschossige Lüftungszonen mit Ainf / ANFA = 1 und qa50 = 1,0 m3/(h∙m2). 

2) Bei Abluftanlagen ist der Anteil Infiltration bereits bei der Bemessung der Abluft-Volumenströme enthalten (5.4.11.3). 

5.5 Vorkonditionierung 

5.5.1 Erdreich-Wärmeübertrager 

5.5.1.1.1 Die Berechnung der Vorerwärmung bzw. Vorkühlung der Aussenluft über Erdreich-Wärmeübertrager kann nach 

SIA 380/2 bzw. SN EN 16798-5-1, Anhang C erfolgen. 

5.5.1.1.2 Erdreich-Luft-Wärmeübertrager sind nach SWKI VA104-01 [54] zu planen, auszuführen und zu betreiben. 

5.5.1.1.3 Erdreich-Sole-Wärmeübertrager sind so zu bemessen, dass keine Vereisungsgefahr der WRG besteht. 

5.5.1.1.4 Der Solekreislauf muss die sicherheitstechnischen Vorgaben gemäss SWKI HE301-01 [67] erfüllen. 

5.5.1.1.5 Bei der Verlegung und Verarbeitung von Kunststoffleitungen sind die Verlegerichtlinien gemäss VKR RL02 [86] 

und VKR RL03 [87] zu beachten. 

5.5.2 Elektrische Vorerwärmung 

5.5.2.1 Bei Lüftungsgeräten mit einem direkt elektrisch beheizten Vorerwärmer für den Vereisungsschutz der WRG 

muss die Leistung des Vorerwärmers stetig nach Bedarf geregelt werden.  

5.5.2.2 Elektrische Vorerwärmer, die nur über eine oder zwei Leistungsstufen verfügen, sind nicht zulässig.  

5.5.2.3 Die Anforderungen gemäss 5.5.2.1 und 5.5.2.2 gelten auch für die Erhöhung der Ablufttemperatur mit elektri-

schen Lufterwärmern. 

5.6 Filtrierung 

5.6.1 Allgemeines 

5.6.1.1 Die Art der Filtrierung muss der spezifischen Situation angepasst sein und die örtliche Belastung der Aussenluft 

mit Staub und anderen Luftverunreinigungen, die Betriebszeit der Anlage, die Anforderungen an die Zuluft-

qualität, die Emissionen im Raum und die Randbedingungen des Systems selbst berücksichtigen. 

5.6.1.2 Eine wirksame Filtrierung ist mit einem Druckverlust verbunden, welcher mit zunehmender Filterbeladung an-

steigt. Bei der Auslegung der Anlage sind die dadurch resultierenden wechselnden Druckverhältnisse zu be-

rücksichtigen. Die vereinbarten Luftvolumenströme und allenfalls die Druckverhältnisse dürfen sich durch die-

sen Effekt um maximal 10 % verändern. 

5.6.1.3 Allgemein sind die Anforderungen gemäss SWKI VA101-01 [51]17 und SWKI VA104-01 [54] einzuhalten. Diese 

gelten mit den im Folgenden aufgeführten Ergänzungen bzw. Präzisierungen. 

 

17  Bis zur Veröffentlichung der revidierten SWKI VA101-01 [51] sind die Anforderungen gemäss VDI 3803 Blatt 4 [81] anzuwenden. 
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5.6.1.4 Wenn in einer RLT-Anlage Lüftungsgeräte eingesetzt werden, die gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] und 

VO (EU) Nr. 1254/2014 [7] unter «Wohnraumlüftungsanlagen» (WLA) fallen (vgl. Zuordnung in Anhang A), 

gelten die Anforderungen an die Filtrierung gemäss SIA 382/5, Ziffer 5.3.6. 

5.6.1.5 Bei Feinstaubfilter ist die Energieeffizienz nach Eurovent TCR ECP 11 FIL [117] (Klassifizierung) und Eurovent 

REC 4/21 [118] (standardisierter Elektrizitätsbedarf bei durchschnittlichem Druckverlust) nachzuweisen. Bei 

Neuanlagen sind die Luftfilter so auszulegen, dass sie die Energieeffizienzklasse A erreichen. Energetisch nicht 

klassierte Luftfilter sind auf einen mit der Energieeffizienzklasse A gleichwertigen Druckverlust auszulegen 

5.6.1.6 Durch Undichtheiten wird die Wirksamkeit der Filtrierung massgeblich reduziert. Es ist daher unbedingt darauf 

zu achten, dass die Anforderungen in SN EN 1886 betreffend Luftdichtheit und Bypass-Leckverlusten eingehal-

ten werden (vgl. Tabelle 30 und 5.13.3). 

5.6.1.7 Bezüglich Betrieb und Instandhaltung gelten die Anforderungen in Kapitel 7. 

5.6.2 Filtrierung der Aussenluft und Zuluft 

5.6.2.1 Alle RLT-Anlagen mit Zuluftförderung müssen mit einer Filtrierung der Aussenluft ausgerüstet werden. Mit der 

Filtrierung soll die Staub- und Schadstoffbelastung der Zuluft auf das gewünschte Mass reduziert werden. 

Gleichzeitig werden das Luftleitungssystem und die Komponenten vor Verunreinigungen geschützt. 

5.6.2.2 In prEN 16798-3:202218 werden die in Tabelle 38 aufgeführten Mindestanforderungen an den Gesamtabschei-

degrad der eingesetzten Feinstaubfilter je nach Kategorie der Zuluft und der Kategorie der Aussenluft festgelegt. 

Tabelle 38 Mindestanforderungen an den Gesamtabscheidegrad der eingesetzten Feinstaubfilter 

Aussenluftqualität 

bzgl. Feinstaub  

(Tabelle 10) 

Zuluftqualität bzgl. Feinstaub (Tabelle 15) 

SUP 1 

ISO ePM1 1) 

SUP 2 

ISO ePM1 1) 

SUP 3 

ISO ePM2,5 2) 

SUP 4 

ISO ePM10 

SUP 5 

ISO ePM10 

ODA 1 (P) 70 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

ODA 2 (P) 80 % 70 % 70 % 80 % 50 % 

ODA 3 (P) 90 % 80 % 80 % 90 % 80 % 

1) Endfilterstufe sollte mindestens ISO ePM1 50 % sein. 

2) Endfilterstufe sollte mindestens ISO ePM2,5 50 % sein. 

5.6.2.3 SWKI VA101-01 [51], Tabelle 5, zeigt Möglichkeiten von Filterkombinationen oder einstufigen Filtern zur Ein-

haltung der Anforderungen von 5.6.2.2 auf. In der vorliegenden Norm gelten die grundsätzlichen Anforderungen 

von 5.6.2.4 bis 5.6.2.10. 

5.6.2.4 Bei allen RLT-Anlagen für Aufenthaltsräume muss die Zuluft mindestens mit einem Filter der Klasse ISO ePM1 

≥ 50 % gereinigt werden. Bei Anlagen für spezielle Räume ist die Luftfiltrierung individuell festzulegen. 

5.6.2.5 Bei Anlagen mit einer einstufigen Filtrierung sind die Filter vor der WRG anzuordnen. Dabei ist ein Ventilator-

antrieb ohne Abrieb einzusetzen (Direktantrieb oder Flachriemen) und es ist besonders darauf zu achten, dass 

die Filter trocken bleiben. 

5.6.2.6 Bei Anlagen mit Keilriemenantrieb ist eine zweistufige Filtrierung erforderlich, wobei das zweite Filter nach dem 

Ventilator anzuordnen ist. 

5.6.2.7 Bei allen RLT-Anlagen für Aufenthaltsräume muss die Luft vor der ersten Luftbehandlungsstufe (auch Ventilator, 

ausgenommen Vorkonditionierung) mindestens mit einem Filter der Klasse ISO ePM10 ≥ 50 % gereinigt werden. 

5.6.2.8 Mit geeigneten Massnahmen wie Vorerwärmer oder genügend Länge der Luftleitung vor dem Filter ist sicherzu-

stellen, dass die relative Feuchte der Aussenluft vor der ersten Filterstufe in der Regel unter 80 % bleibt. 

5.6.2.9 Liegen hohe gasförmige Verunreinigungen vor (Grenzwerte nach SR 814.318.142.1, LRV), ist zwischen erster 

und zweiter Filterstufe ein Molekularfilter vorzusehen. 

 

18  SN EN 16798-3:2017 bezieht sich noch auf die Filterklassen nach SN EN 779:2012 und wird zurzeit überarbeitet. prEN 16798-3:2022 

ist gleichzeitig mit prSIA 382/1 in Vernehmlassung. 
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5.6.2.10 Für die Filtrierung der Aussenluft, die über Aussenbauteil-Luftdurchlässe (ALD) nachströmt, gelten die Anforde-

rungen gemäss SIA 382/5, Ziffer 5.3.6.3. 

5.6.3 Filtrierung der Abluft, Umluft und Fortluft 

5.6.3.1 Mit einer Filtrierung der Abluft können das Luftleitungssystem und die Komponenten in der Abluft vor Verunreini-

gungen geschützt werden. Ob dies erforderlich ist, muss objektbezogen beurteilt werden. 

5.6.3.2 Wenn eine Filtrierung der Abluft zum Schutz des Luftleitungssystems ausgeführt wird, sollte diese mindestens 

mit einem Filter der Klasse ISO Coarse ≥ 80 % erfolgen. Bei hoher Kontamination mit schweren Stäuben ist 

eine Quell-Abluftfiltrierung gemäss den Empfehlungen in SWKI VA101-01 [51], Anhang A, vorzusehen. 

5.6.3.3 Um einen optimalen Geräteschutz (Wärmerückgewinner, Abluft-Ventilatoren) gewährleisten zu können, sollte 

am Geräteeintritt oder vor der zu schützenden Komponente mindestens ein Filter der Klasse ISO ePM10 ≥ 50 % 

(besser ISO ePM2,5 ≥ 50 %) eingebaut sein.  

5.6.3.4 Bei einstufiger Zuluftfiltrierung ist die Abluftfilterqualität so zu wählen, dass eine etwaige Kontamination aus der 

Abluft (über die Wärmerückgewinnung, durch Gehäuseleckagen) die Zuluftqualität nicht vermindern kann. 

5.6.3.5 Bei einer Umluftbeimischung muss diese zum Schutz des Systems mindestens mit einem Filter der Klasse 

ISO ePM10 ≥ 50 % versehen werden. Die Filter der Umluft müssen die gleiche Qualität ausweisen wie die Filter 

im Aussenluft-/Zuluftstrom. 

5.6.3.6 Bei störenden oder schädlichen Emissionen muss die Abluft bzw. Fortluft so weit gereinigt werden, dass ein 

Ausstoss in die Atmosphäre zulässig ist. Die Anforderungen sind in der SR 814.318.142.1 (LRV) festgelegt. 

5.6.3.7 Fetthaltige Abluft von Küchen muss mit gut zugänglichen und zu reinigenden Fettfiltern gereinigt werden. 

5.7 Wärme- und Feuchterückgewinnung 

5.7.1 Allgemeines 

5.7.1.1 Wärme- und Feuchterückgewinner werden nach SN EN 308 in folgende Kategorien eingeteilt (vgl. 1.1.12.24): 

– HRC1: Rekuperative Wärmerückgewinner 

- HRC1a: Platten-Wärmeübertrager ohne Feuchteübertragung 

- HRC1x: Platten-Wärmeübertrager mit Feuchteübertragung 

– HRC2: Wärmerückgewinner mit intermediärem Wärmeübertragungsmedium  

- HRC2a: Kreislaufverbundsystem 

- HRC2b: Wärmerohr 

– HRC3: Regenerative Wärmerückgewinner  

- HRC3a: Rotations-Wärmeübertrager ohne Feuchteübertragung: Kondensationsrotor 

- HRC3x: Rotations-Wärmeübertrager mit Feuchteübertragung: Enthalpierotor, Sorptionsrotor 

- HRC3b: Umschaltspeicher ohne Feuchteübertragung 

- HRC3y: Umschaltspeicher mit Feuchteübertragung 

5.7.1.2 Die Projektierung, Berechnung und Bemessung von Wärme- und Feuchterückgewinnungssystemen erfolgt 

nach SWKI VA300-01 [59]. 

5.7.1.3 Für die vereinfachte Berechnung des thermisch wirksamen Aussenluft-Volumenstroms in nicht klimatisierten 

Gebäuden wird der Anlagennutzungsgrad der Wärmerückgewinnung nach SIA 380/1, Ziffer 3.5.5.1 verwendet. 

Anmerkung: Eine Feuchterückgewinnung kann mit diesem vereinfachten Ansatz nicht berücksichtigt werden. 

5.7.1.4 Die Anforderungen an die Luftdichtheit von WRG-Systemen sind unter 5.13.2 festgehalten. 

5.7.2 Anforderungen an WRG-Systeme in WLA 

5.7.2.1 Wenn in einer RLT-Anlage Lüftungsgeräte eingesetzt werden, die gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] und 

VO (EU) Nr. 1254/2014 [7] unter «Wohnraumlüftungsanlagen» (WLA) fallen (vgl. Zuordnung in Anhang A), 

gelten die energetischen Anforderungen gemäss SIA 382/5, Ziffer 5.5.1, Tabelle 7. An das Temperaturverhältnis 

und das Feuchteverhältnis werden keine zusätzlichen Anforderungen gestellt. 
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5.7.3 Anforderungen an WRG-Systeme in NWLA 

5.7.3.1 Wenn in einer RLT-Anlage Lüftungsgeräte eingesetzt werden, die gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] unter 

«Nichtwohnraumlüftungsanlagen» (NWLA) fallen (vgl. Zuordnung in Anhang A), gelten für die Wärme- und 

Feuchterückgewinnung die Anforderungen gemäss Tabelle 39. 

Tabelle 39 Anforderungen an WRG-Systeme in NWLA 

WRG-Kategorie 

(vgl. 5.7.1.1) 

Minimaler Temperatur-

Änderungsgrad rec,θ 1) 

Minimaler Feuchte-

Änderungsgrad rec,x 2) 

Minimale 

Leistungszahl 

hr 3) 

Grenzwert Zielwert Grenzwert Zielwert 

HRC1a 73 % 78 % – – 25 

HRC1x 73 % 78 % 50 % 60 % 25 

HRC2a 70 % 75 % – – 16 

HRC2b 73 % 78 % – – 25 

HRC3a 73 % 78 % 0 % 0 % 25 

HRC3x 73 % 78 % 50 % 60 % 25 

HRC3b 73 % 85 % 0 % 0 % 25 

HRC3y 73 % 85 % 50 % 70 % 25 

1) entspricht dem Temperatur-Bruttowirkungsgrad t,gro nach SN EN 308 (unter trockenen Normprüfbedingungen, W1) 

2) entspricht dem Feuchte-Bruttowirkungsgrad x,gro nach SN EN 308 (unter feuchten Normprüfbedingungen, W2) 

3) nach SN EN 13053  

5.7.3.2 Bei Einhaltung der Systemanforderungen an die Gesamt-Energiekennzahl nach SIA 380/2, Ziffer 7.2.5 müssen 

die Anforderungen gemäss 5.7.3.1 nicht eingehalten werden.  

Anmerkung: Bei Anlagen, die seit 1. Januar 2018 in Verkehr gebracht oder abgegeben wurden, sind die Anfor-

derungen der SR 730.02 (EnEV) bzw. der VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] in jedem Fall einzuhalten. 

5.7.3.3 In NWLA dürfen nur nach SN EN 308 geprüfte Wärme- und Feuchterückgewinner verwendet werden. 

5.8 Heizung 

5.8.1 Bei Gebäuden mit mechanischer Zuluft und wasserbasierter Heizung muss mit dem Auftraggeber vereinbart 

werden, welche Raumtemperatur die wasserbasierte Heizung ohne Lüftungsbetrieb halten kann. Dabei kann 

es zweckmässig sein, als Anforderung an die wasserbasierte Heizung eine tiefere Raumtemperatur zu verein-

baren, zum Beispiel generell 18 °C. Bei der Auslegung der wasserbasierten Heizung ist SIA 384/2 massgebend.  

5.8.2 Die Lufterwärmung ist so zu bemessen, dass die vereinbarten Raumtemperaturen zusammen mit einer allfälli-

gen wasserbasierten Heizung eingehalten werden. Wenn für die Auslegung der wasserbasierten Heizung eine 

tiefere Raumtemperatur vereinbart wurde, ist bei der Bemessung des Lufterwärmers zu berücksichtigen, dass 

sich die Wärmeabgabe der wasserbasierten Heizung bei der höheren Raumtemperatur im gemeinsamen Be-

trieb reduziert. 

5.8.3 Bei der Auslegung der Lufterwärmung ist vom maximalen Aussenluft-Volumenstrom auszugehen, welcher bei 

der Auslegungstemperatur nach SIA 2028 (1-h-Werte für Lufterhitzer-Auslegung, siehe auch 3.2.1) auftritt. 

Ohne besondere Vereinbarung ist von der Reduktion der Aussenluftrate gemäss 2.2.5.6 auszugehen. 

5.8.4 Bei Aussenluft-Temperaturen unterhalb von 0 °C und Abluftfeuchten über ca. 4 g/kg (z. B. aufgrund einer akti-

ven Befeuchtung) kann es im Wärmerückgewinner auf der Abluft-/Fortluftseite zu Wasserausscheidung und 

Eisbildung kommen. Bei aktivierter Vereisungsschutzmassnahme wird die Leistung der WRG limitiert. Dadurch 

wird die aussenluft-/zuluftseitige Austrittstemperatur aus dem Wärmerückgewinner – gegenüber einer WRG 

ohne Wasserausscheidung – reduziert. Dieser Einfluss ist bei der Auslegung der Lufterwärmung zu berücksich-

tigen. 
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5.8.5 Bei Gebäuden mit Abluftanlagen ist bei der Auslegung der wasserbasierten Heizung gegenüber bidirektionalen 

Lüftungsanlagen mit einem erhöhten thermisch wirksamen Mindest-Luftvolumenstrom zu rechnen (vgl. SIA 

384/2, Ziffer 2.3.2.2, Tabelle 5). 

5.9 Befeuchtung 

5.9.1 Wenn eine aktive Befeuchtung realisiert wird, muss diese energieeffizient erfolgen und das System ist bedarfs-

gerecht zu betreiben. 

5.9.2 Bei der Systemwahl und der Instandhaltung erfordern die hygienischen Aspekte besondere Aufmerksamkeit. 

Schlecht instand gehaltene Befeuchtungseinrichtungen können ernsthafte hygienische Probleme verursachen. 

5.9.3 Zentrale Befeuchtungseinrichtungen können nach SWKI 95-1 [47] ausgewählt werden. Sie müssen nach SWKI 

VA104-01 [54] geplant, gebaut, betreiben und instandgehalten werden. 

5.9.4 Zentrale Befeuchtungseinrichtungen müssen nach SIA 380/2 auf die tatsächlich erforderliche Befeuchter-

leistung ausgelegt werden, nach der momentan erforderlichen Befeuchterleistung geregelt werden und örtlich 

und zeitlich auf die Bereiche mit ausgewiesenem Bedarf beschränkt bleiben. Der begrenzte Einsatz örtlicher 

Befeuchtungseinrichtungen kann zweckmässiger sein als eine generelle Befeuchtung durch die RLT-Anlage. 

5.9.5 Bei der Auslegung der Befeuchtung ist vom maximalen Aussenluft-Volumenstrom auszugehen, welcher bei der 

Auslegungstemperatur nach SIA 2028 (1-h-Werte für Luftbefeuchter-Auslegung, siehe auch 3.2.1) auftritt. Ohne 

besondere Vereinbarung ist von der Reduktion der Aussenluftrate gemäss 2.2.5.6 auszugehen. 

5.9.6 Für die Planung, Errichtung, den Betrieb und die Instandhaltung von hygienegerechten dezentralen Befeuch-

tungseinrichtungen (dezentrale Einzelgeräte, dekorative wasserführende Einrichtungen) ist SWKI VA601-01 

[60] zu berücksichtigen. 

5.9.7 Die Wasserbeschaffenheit (Speisewasser, Umlaufwasser) von Befeuchtungseinrichtungen muss die Anforde-

rungen gemäss SWKI BT102-01 [61] einhalten. 

5.9.8 Wenn nach den Abklärungen in 4.8 eine aktive Befeuchtung erforderlich ist und trotzdem auf diese verzichtet 

wird, ist sicherzustellen, dass später eine aktive Befeuchtung nachgerüstet werden kann, welche die oben ge-

nannten Anforderungen erfüllt. 

5.9.9 Bei adiabater Befeuchtung kann je nach gewählter Feuchteregelung eine Nacherwärmung der Zuluft nach dem 

Befeuchter erforderlich sein. Die Nacherwärmung ist nach 5.8 zu bemessen. 

5.10 Kühlung und Entfeuchtung 

5.10.1 Bei Gebäuden mit mechanischer Zuluft ohne Entfeuchtung und wasserbasierter Kühlung muss mit dem Auf-

traggeber vereinbart werden, welche Raumtemperatur die RLT-Anlage ohne wasserbasierte Kühlung halten 

kann (wenn die Raumkühlflächentemperatur unter die Taupunkttemperatur der Raumluft fällt). Bei der Ausle-

gung der wasserbasierten Kühlung ist SIA 380/2 und SWKI RE600-01 [69] massgebend.  

5.10.2 Die Luftkühlung ist so zu bemessen, dass die vereinbarten Raumtemperaturen zusammen mit einer allfälligen 

wasserbasierten und/oder kältemittelbasierten Kühlung eingehalten werden. Bei Luftkühlung mit Entfeuchtung 

müssen zusätzlich die vereinbarten Raumluftfeuchten eingehalten werden.  

5.10.3 Je nach erforderlicher Oberflächentemperatur des Luftkühlers zur Entfeuchtung kann eine Nacherwärmung der 

Zuluft nach dem Luftkühler erforderlich sein. Die Nacherwärmung ist nach 5.8 zu bemessen. 

5.10.4 Bei der Auslegung der Luftkühlung ist vom maximalen Aussenluft-Volumenstrom auszugehen, welcher bei der 

Auslegungstemperatur nach SIA 2028 (1-h-Werte für Kühlerauslegung, siehe auch 3.2.1) auftritt. Ohne beson-

dere Vereinbarung ist von der Reduktion der Aussenluftrate gemäss 2.2.5.6 auszugehen. 
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5.10.5 Die Kühlerauslegung muss für die maximale Trockentemperatur mit entsprechender Feuchtkugeltemperatur 

(«Sommerfall») und für die maximale Feuchtkugeltemperatur mit entsprechender Trockentemperatur («Herbst-

fall») der Aussenluft nach SIA 2028 erfolgen. Die grössere resultierende Kühlerleistung ist für die Auslegung 

massgebend. 

5.10.6 Bei Gebäuden mit Abluftanlagen ist bei der Auslegung der wasserbasierten Kühlung gegenüber bidirektionalen 

Lüftungsanlagen mit einem erhöhten thermisch wirksamen Mindest-Luftvolumenstrom zu rechnen. 

5.11 Luftförderung 

5.11.1 Allgemeines 

5.11.1.1 Zur Gewährleistung eines geringen Leistungs- und Energiebedarfs für die Luftförderung sind die Einzelanforde-

rungen an die spezifische Ventilatorleistung (5.11.2) oder die Systemanforderung an die spezifische Ventilator-

leistung des Gebäudes (5.11.4) einzuhalten.  

5.11.1.2 Bei Einhaltung der Systemanforderungen an die Gesamt-Energiekennzahl nach SIA 380/2, Ziffer 7.2.5 müssen 

die Anforderungen gemäss 5.11.1.1 nicht eingehalten werden.  

Anmerkung: Bei Anlagen, die seit 1. Januar 2018 in Verkehr gebracht oder abgegeben wurden, sind die Anfor-

derungen der SR 730.02 (EnEV) bzw. der VO (EU) Nr. 327/2011 [5] (Ventilatoren) und der VO (EU) Nr. 

1253/2014 [6] (Lüftungsgeräte) in jedem Fall einzuhalten. 

5.11.1.3 Die Empfehlungen betreffend spezifische Leistungsaufnahme (5.11.3), Druckverluste (5.11.5) und Gesamtwir-

kungsgrade der Luftförderung (5.11.6) dienen in einer frühen Planungsphase zur Vorbemessung der Luftauf-

bereitung und Luftverteilung. 

5.11.1.4 Die Empfehlungen für einen bedarfsgerechten Betrieb (5.11.7) dienen in einer frühen Planungsphase als Grund-

lage für die Vorauswahl der Betriebsart der RLT-Anlage und zur Abschätzung des jährlichen Elektrizitätsbedarfs 

Lüftung mit Volllaststunden gemäss Anhang G. 

5.11.2 Spezifische Ventilatorleistung (NWLA) 

5.11.2.1 Lüftungsgeräte, die gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] unter «Nichtwohnraumlüftungsanlagen» (NWLA) fallen 

(vgl. Zuordnung in Anhang A), müssen die individuell bestimmte maximale spezifische Ventilatorleistung PSFP,E 

nach Gleichung (34) (Grenzwert) bzw. (35) (Zielwert) erfüllen.  

Grenzwert:  𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐸,𝑙𝑖,𝑖 = (𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝑖 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑎𝑑𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑖 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑒𝑥𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝑖) ⋅
𝑓𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑐𝑡𝑟𝑙,𝑠𝑡𝑑,𝑖

𝑥

𝑓𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑐𝑡𝑟𝑙,𝑖
𝑥 ⋅ 𝑓𝑙𝑖 (34) 

Zielwert:  𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐸,𝑡𝑎,𝑖 = (𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝑖 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑎𝑑𝑑,𝑚𝑎𝑥,𝑖 + 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑒𝑥𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝑖) ⋅
𝑓𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑐𝑡𝑟𝑙,𝑠𝑡𝑑,𝑖

𝑥

𝑓𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑐𝑡𝑟𝑙,𝑖
𝑥 ⋅ 𝑓𝑡𝑎 (35) 

Dabei bedeutet 

PSFP,E,li,i der Grenzwert für die maximale spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts i, in W/(m3/h) bzw. 

W/(m3/s); 

PSFP,E,ta,i der Zielwert für die maximale spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts i, in W/(m3/h) bzw. 

W/(m3/s); 

PSFP,int,max,i die maximale innere spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts i, in W/(m3/h) bzw. 

W/(m3/s), siehe 5.11.2.2; 

PSFP,add,max,i die maximale zusätzliche spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts i, in W/(m3/h) bzw. 

W/(m3/s), siehe 5.11.2.2; 

PSFP,ext,max,i die maximale äussere spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts i, in W/(m3/h) bzw. 

W/(m3/s), siehe 5.11.2.3; 

fflow,ctrl,std,i der Faktor für die Steuerung/Regelung des Luftvolumenstroms im Lüftungsgerät i im 

Standardfall, –, siehe 5.11.7, Tabelle 50 bzw. Tabelle 51 und Tabelle 58; 
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fflow,ctrl,i der Faktor für die Steuerung/Regelung des Luftvolumenstroms im Lüftungsgerät i gemäss der 

Planung, –, siehe Tabelle 58; 

x der Exponent der Nichtlinearität von Motor und Antrieb, –, siehe Tabelle 58; 

fli der Anforderungsfaktor für den Grenzwert, – (fli = 1,0); 

fta der Anforderungsfaktor für den Zielwert, – (fta = 0,8). 

Die maximale spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts kann bei bidirektionalen Anlagen zwischen der 

Aussenluft-/Zuluftseite und der Abluft-/Fortluftseite aufgeteilt werden. Die drei Teile der spezifischen Ventilator-

leistung (für innere, zusätzliche und äussere Druckverluste) gemäss Gleichung (34) bzw. (35) dürfen gegen-

seitig kompensiert werden. 

Anmerkung: Die Grenz- bzw. Zielwerte der maximalen spezifischen Ventilatorleistung der Lüftungsgeräte 

werden unter Bezugsbedingungen gemäss 1.9.1.5 bestimmt. 

Beispiel: Einfache Klimaanlage für 2’000 m2 Grossraumbüros mit 2,9 m3/(m2∙h), keine besonderen 

Komponenten 

– Einzonenanlage: zweistufig gesteuert nach Präsenz in der Zone 

– Nennluftvolumenstrom: qv,a,n = 5’800 m3/h bzw. 1,61 m3/s (Zuluft und Abluft) 

– PSFP,int,max,i = 1'008 W/(m3/s) bzw. 0,28 W/(m3/h). 

– PSFP,add,max,i = 473 W/(m3/s) bzw. 0,13 W/(m3/h). 

– PSFP,ext,max,i = 583 W/(m3/s) bzw. 0,16 W/(m3/h). 

– Standardfall-Betriebsart gemäss Tabelle 50: IDA-C3 (O), einstufig, zeitabhängig gesteuert (SZC02) 

– Standardwert für Faktor Steuerung/Regelung mit Exponent gemäss Tabelle 58: fflow,ctrl,std,i
x = 0,95  

– Planungs-Betriebsart gemäss Tabelle 58: IDA-C4 (Z-M), zweistufig, gesteuert nach Präsenz (SZC05) 

– Planungswert für Faktor Steuerung/Regelung mit Exponent gemäss Tabelle 58: fflow,ctrl,i
x = 0,82  

– Grenzwert: PSFP,E,li,i = (PSFP,int,max,i + PSFP,add,max,i + PSFP,ext,max,i) ∙ (fflow,ctrl,std,i
x / fflow,ctrl,i

x) ∙ fli  

= (1'008 + 473 + 583) ∙ (0,95 / 0,82) ∙ 1,0 = 2’064 ∙ 1,16 ∙ 1,0 = 2'391 W/(m3/s) bzw. 0,66 W/(m3/h) 

– Zielwert: PSFP,E,ta,i = (PSFP,int,max,i + PSFP,add,max,i + PSFP,ext,max,i) ∙ (fflow,ctrl,std,i
x / fflow,ctrl,i

x) ∙ fta  

= (1'008 + 473 + 583) ∙ (0,95 / 0,82) ∙ 0,8 = 2’064 ∙ 1,16 ∙ 0,8 = 1'913 W/(m3/s) bzw. 0,53 W/(m3/h) 

5.11.2.2 Die Anforderungen an die maximale innere spezifische Ventilatorleistung PSFP,int,max sind in der SR 730.02 

(EnEV) bzw. der VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] festgelegt. Diese sind in jedem Fall einzuhalten und müssen vom 

Hersteller bzw. Inverkehrbringer des Lüftungsgeräts deklariert werden. Dabei werden Lüftungsgeräte mit einem 

Nennluftvolumenstrom qv,a,n von unter 2 m3/s (Tabelle 40) und von 2 m3/s und mehr (Tabelle 41) unterschieden.  

Die maximale zusätzliche spezifische Ventilatorleistung PSFP,add,max ist abhängig vom gewählten Anlagetyp ge-

mäss 1.5.2, Tabelle 1 und allfällig vorhandenen besonderen Komponenten (vgl. 1.9.2.2). Die Werte in Tabelle 

40 bzw. Tabelle 41 beinhalten bei bidirektionalen Anlagen bereits die spezifische Ventilatorleistung für eine 

WRG der Klasse H2 oder besser. Sind besondere Komponenten vorhanden, dürfen die Werte für die maximale 

erweiterte spezifische Ventilatorleistung gemäss Tabelle 42 zu den Werten für PSFP,add,max in Tabelle 40 bzw. 

Tabelle 41 addiert werden. 

Tabelle 40 Maximale spezifische Ventilatorleistungen für Luftbehandlungsgeräte (NWLA) mit einem Nenn-

luftvolumenstrom qv,a,n < 2 m3/s bzw. 7'200 m3/h 

N
r.

 

L
u

ft
ri
c
h

tu
n

g
 

Bezeichnung RLT-Anlagetyp  

(gemäss Tabelle 1) 

Maximale spezifische Ventilatorleistung 

Luftbehandlungsgerät (NWLA) qv,a,n < 2 m3/s 

 3) 

% 

PSFP,int,max 1) 

W/(m3/s) 

PSFP,add,max 2) 

W/(m3/s) 

1 

u
n

id
ir

e
k
ti
o

n
a

l Einfache Zuluftanlage 

230 

120 

50 
2 Zuluftanlage mit Lufterwärmung 200 

3 Einfache Abluftanlage 120 

4 Abluftanlage mit Abwärmenutzung 320 
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N
r.

 

L
u

ft
ri
c
h

tu
n

g
 

Bezeichnung RLT-Anlagetyp  

(gemäss Tabelle 1) 

Maximale spezifische Ventilatorleistung 

Luftbehandlungsgerät (NWLA) qv,a,n < 2 m3/s 

 3) 

% 

PSFP,int,max 1) 

W/(m3/s) 

PSFP,add,max 2) 

W/(m3/s) 

5 
b

id
ir
e

k
ti
o

n
a
l 

Einfache Lüftungsanlage 

Für HRC2a 4): 

1'600 + E – F – 300 ∙ qv,a,n / 2 

Für andere HRC 4): 

1'100 + E – F – 300 ∙ qv,a,n / 2 

5) 6) 

218 

60 

6 Lüftungsanlage mit Lufterwärmung 291 

7 
Lüftungsanlage mit Lufterwärmung 

und -befeuchtung 

382 

8 Einfache Klimaanlage 473 

9 Klimaanlage mit Luftbefeuchtung 564 

10 
Klimaanlage mit Luftbefeuchtung 

und -entfeuchtung 

636 

1)  Anforderung gemäss SR 730.02 (EnEV) bzw. VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] 

2) inkl. WRG der Klasse H2 oder besser gemäss SN EN 13053 

3) statischer Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung: Berechnungsgrundlage für PSFP,add,max (keine Anforderung) 

4)  HRC: WRG-Kategorie gemäss SN EN 308, siehe 5.7.1.1. 

5)  E = Effizienzbonus der WRG gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6]. 

Für HRC2a gilt: E = (rec,θ – 0,68) ∙ 3000 W/(m3/s). Für andere HRC gilt: E = (rec,θ – 0,73) ∙ 3000 W/(m3/s). 

6)  F = Filterkorrektur gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6].  

Bei Einhaltung der Anforderungen gemäss 5.6 ist F = 0 W/(m3/s). 

Beispiel: Einfache Klimaanlage für 2’000 m2 Grossraumbüros mit 2,9 m3/(m2∙h), keine besonderen 

Komponenten 

– Nennluftvolumenstrom: qv,a,n = 5’800 m3/h bzw. 1,61 m3/s (Zuluft und Abluft) 

– Wärmerückgewinnung der Kategorie HRC3x (Rotations-Wärmeübertrager mit Feuchteübertragung): 

Temperatur-Änderungsgrad rec,θ = 78 % (Zielwert) 

– Effizienzbonus der WRG: E = (rec,θ – 0,73) ∙ 3000 = (0,78 – 0,73) ∙ 3000 = 150 W/(m3/s). 

– PSFP,int,max = 1'100 + E – F – 300 ∙ qv,a,n / 2 = 1'100 + 150 – 0 – 300 ∙ 1,61 / 2 = 1'008 W/(m3/s) bzw. 

0,28 W/(m3/h). 

– PSFP,add,max = 473 W/(m3/s) bzw. 0,13 W/(m3/h). 

Tabelle 41 Maximale spezifische Ventilatorleistungen für Luftbehandlungsgeräte (NWLA) mit einem Nenn-

luftvolumenstrom qv,a,n ≥ 2 m3/s bzw. 7'200 m3/h 

N
r.

 

L
u

ft
ri
c
h

tu
n

g
 

Bezeichnung RLT-Anlagetyp  

(gemäss Tabelle 1) 

Maximale spezifische Ventilatorleistung 

Luftbehandlungsgerät (NWLA) qv,a,n ≥ 2 m3/s 

 3) 

% 

PSFP,int,max 1) 

W/(m3/s) 

PSFP,add,max 2) 

W/(m3/s) 

1 

u
n

id
ir

e
k
ti
o

n
a

l Einfache Zuluftanlage 

230 

100 

55 
2 Zuluftanlage mit Lufterwärmung 167 

3 Einfache Abluftanlage 100 

4 Abluftanlage mit Abwärmenutzung 267 
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N
r.

 

L
u

ft
ri
c
h

tu
n

g
 

Bezeichnung RLT-Anlagetyp  

(gemäss Tabelle 1) 

Maximale spezifische Ventilatorleistung 

Luftbehandlungsgerät (NWLA) qv,a,n ≥ 2 m3/s 

 3) 

% 

PSFP,int,max 1) 

W/(m3/s) 

PSFP,add,max 2) 

W/(m3/s) 

5 
b

id
ir
e

k
ti
o

n
a
l 

Einfache Lüftungsanlage 

Für HRC2a 4): 

1'300 + E – F 

Für andere HRC 4): 

800 + E – F 

5) 6) 

185 

65 

6 Lüftungsanlage mit Lufterwärmung 246 

7 
Lüftungsanlage mit Lufterwärmung 

und -befeuchtung 

323 

8 Einfache Klimaanlage 400 

9 Klimaanlage mit Luftbefeuchtung 477 

10 
Klimaanlage mit Luftbefeuchtung 

und -entfeuchtung 

538 

1)  Anforderung gemäss SR 730.02 (EnEV) bzw. VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] 

2) inkl. WRG der Klasse H2 oder besser gemäss SN EN 13053 

3) statischer Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung: Berechnungsgrundlage für PSFP,add,max (keine Anforderung) 

4)  HRC: WRG-Kategorie gemäss SN EN 308, siehe 5.7.1.1. 

5)  E = Effizienzbonus der WRG gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6]. 

Für HRC2a gilt: E = (rec,θ – 0,68) ∙ 3000 W/(m3/s). Für andere HRC gilt: E = (rec,θ – 0,73) ∙ 3000 W/(m3/s). 

6)  F = Filterkorrektur gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6].  

Bei Einhaltung der Anforderungen gemäss 5.6 ist F = 0 W/(m3/s). 

Tabelle 42 Maximale erweiterte spezifische Ventilatorleistungen für besondere Komponenten 

Besondere Komponente Maximale erweiterte spezifische Ventilatorleistung 

PSFP,xtd,max 1) 

W/(m3/s) 

 qv,a,n < 2 m3/s 

(Tabelle 40) 

qv,a,n ≥ 2 m3/s 

(Tabelle 41) 

 UVU 2) BVU 2) UVU 2) BVU 2) 

Wärmerückgewinnungs-Klasse H2 oder besser 3) inkl. inkl. inkl. inkl. 

Zusätzliche maschinelle Filterstufe 4) +300 +250 +273 +231 

Gasfilter (Molekularfilter) +300 +250 +273 +231 

EPA-Filter nach SN EN 1822-1 +500 +417 +455 +385 

HEPA-Filter nach SN EN 1822-1 +1’000 +833 +909 +769 

1)  Werte addieren zu PSFP,add,max in Tabelle 40 bzw. Tabelle 41 

2)  UVU: unidirektionale Lüftungsanlage; BVU: bidirektionale Lüftungsanlage 

3)  Klasse nach SN EN 13053 

4)  Als zusätzliche Filterstufe wird ein zweites Filter eingesetzt (das erste Filter entspricht mindestens ISO ePM1 50 % für 

Zuluft oder ISO ePM10 50 % für Abluft). 

5.11.2.3 Die Anforderungen an die maximale äussere spezifische Ventilatorleistung PSFP,ext,max sind in Tabelle 43 fest-

gelegt. Dabei werden Luftleitungssysteme mit einem Nennluftvolumenstrom qv,a,n von unter 2 m3/s und von 

2 m3/s und mehr unterschieden. PSFP,ext,max ist abhängig vom Druckverlust im Luftleitungssystem durch Wand-

reibung und Einzelwiderstände (Formstücke). Ein Formstückanteil dis von über 50 % ist mittels einer Druck-

verlustberechnung gemäss 5.11.5.3 nachzuweisen. Ohne rechnerischen Nachweis sind die Werte für einen 

niedrigen Formstückanteil dis ≤ 50 % zu verwenden. 

Die maximale spezifische Ventilatorleistung des Luftleitungssystems kann bei bidirektionalen Anlagen zwischen 

der Aussenluft-/Zuluftseite und der Abluft-/Fortluftseite aufgeteilt werden. 
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Tabelle 43 Maximale spezifische Ventilatorleistungen für Luftverteilung (NWLA) 

N
r.

 

L
u

ft
ri
c
h

tu
n

g
 

Bezeichnung RLT-Anlagetyp  

(gemäss Tabelle 1) 

Maximale äussere spezifische Ventilatorleistung 

PSFP,ext,max 

W/(m3/s) 

qv,a,n < 2 m3/s qv,a,n ≥ 2 m3/s 

L 1) M 2) H 3) L 1) M 2) H 3) 

1 

u
n

id
ir

e
k
ti
o

n
a

l Einfache Zuluftanlage 
500 800 1’540 455 727 1’400 

2 Zuluftanlage mit Lufterwärmung 

3 Einfache Abluftanlage 
300 600 940 273 545 855 

4 Abluftanlage mit Abwärmenutzung 

5 

b
id

ir
e

k
ti
o

n
a
l 

Einfache Lüftungsanlage 

583 1’000 1’783 538 923 1’646 

6 Lüftungsanlage mit Lufterwärmung 

7 
Lüftungsanlage mit Lufterwärmung 

und -befeuchtung 

8 Einfache Klimaanlage 

9 Klimaanlage mit Luftbefeuchtung 

10 
Klimaanlage mit Luftbefeuchtung 

und -entfeuchtung 

1)  Formstückanteil niedrig (L, en: Low): dis ≤ 50 % 

2)  Formstückanteil mittel (M, en: Medium): 50 % < dis ≤ 75 % 

3)  Formstückanteil hoch (H, en: High): dis > 75 % 

Beispiel: Einfache Klimaanlage für 2’000 m2 Grossraumbüros mit 2,9 m3/(m2∙h) 

– Nennluftvolumenstrom: qv,a,n = 5’800 m3/h bzw. 1,61 m3/s (Zuluft und Abluft) 

– Es liegt noch keine Druckverlustberechnung vor: Formstückanteil dis ≤ 50 % 

– PSFP,ext,max = 583 W/(m3/s) bzw. 0,16 W/(m3/h). 

5.11.2.4 Die nach SN EN 13053 für WLA gemessenen und nach SN EN 16798-3 klassierten spezifischen Ventilator-

leistungen PSFP werden mit sauberen Filtern bestimmt (Bezugsbedingungen, 1.9.1.5) Für die Berechnung des 

Energiebedarfs von NWLA ist von durchschnittlich verschmutzen Filtern auszugehen (Auslegungslastbedingun-

gen, 1.9.1.6). Die durchschnittlichen Druckverluste der Filter werden nach folgender Gleichung bestimmt: 

𝛥𝑝𝑓𝑖𝑙,𝑎𝑣𝑔 =
𝛥𝑝𝑓𝑖𝑙,𝑖𝑛𝑖 + 𝛥𝑝𝑓𝑖𝑙,𝑒𝑛𝑑

2
 

(36) 

Dabei bedeutet 

Δpfil,avg der durchschnittliche Druckverlust des Filters, in Pa; 

Δpfil,ini der Anfangsdruckverlust des (sauberen) Filter, in Pa; 

Δpfil,end der Enddruckverlust des (verschmutzten) Filters, in Pa. 

Anmerkung: Die Werte zu den Druckverlusten des Filters sind gemäss Herstellerunterlagen einzusetzen. 

5.11.3 Spezifische Leistungsaufnahme (WLA) 

5.11.3.1 Für Lüftungsgeräte, die gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] unter «Wohnraumlüftungsanlagen» (WLA) fallen 

(vgl. Zuordnung in Anhang A), gelten die Anforderungen an die Energieeffizienzklasse und die maximalen exter-

nen Druckverluste gemäss SIA 382/5, Tabelle 7. An die spezifische Leistungsaufnahme PSPI werden in SIA 

382/5 keine Anforderungen gestellt. 
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5.11.3.2 Die Klassierung der Energieeffizienz von WLA basiert auf dem spezifischen Energieverbrauch (SEV), berechnet 

nach VO (EU) Nr. 1254/2014 [7], Anhang VIII. Diese Berechnung beinhaltet u. a. die spezifische Leistungsauf-

nahme PSPI des Lüftungsgeräts, welche der produktespezifischen Deklaration nach VO (EU) Nr. 1254/2014 [7] 

entnommen werden kann.  

5.11.3.3 Folgende Richtwerte können in einer frühen Planungsphase verwendet werden, solange keine projektspezifi-

schen Planungsgrundlagen vorliegen. Diese Richtwerte stellen explizit keine Anforderungen dar. 

Tabelle 44 zeigt Richtwerte für die Druckverluste der Luftverteilung. Bei bidirektionalen Lüftungsanlagen bezie-

hen sich die Druckverluste auf die Aussenluft-/Zuluftseite und bei Abluftanlagen auf die Abluft-/Fortluftseite. 

Tabelle 44 Richtwerte für die Druckverluste der Luftverteilung von bidirektionalen Lüftungsanlagen und Ab-

luftanlagen (WLA) nach [127] 

Kategorie Beschreibung Richtwert für Druckverlust der 

Luftverteilung, in Pa 

bidirektionale 

Lüftungsanlage 

Abluftanlage 

(unidirektional) 

Geringe Druck-

verluste 

Basis-Druckverlust für Einzelwohnungsanlage 

mit kurzen Leitungen, z. B. eine Luftverteilung 

in der Wohnung nach dem Prinzip «Verbund» 

mit kurzen Hauptleitungen 

50 30 

Mittlere Druck-

verluste 

Basis-Druckverlust «durchschnittlicher» Einzel-

wohnungsanlagen, z. B. eine Luftverteilung in 

der Wohnung nach dem Prinzip «Kaskade» 

mit mittellangen Hauptleitungen 

70 50 

Hohe Druck-

verluste 

Basis-Druckverlust für Mehrwohnungsanlagen 

und Einzelwohnungsanlagen mit langen Lei-

tungen, z. B. durch ungünstige Positionierung 

der Lüftungsgeräte 

100 70 

Zuschlag Zuschläge pro optionale Komponente 1) 30 30 

1) Als optionale Komponenten gelten: 

– Aussenluft-Vorerwärmung mit Erdreich-Luft-Wärmeübertrager oder Lufterwärmer 

– Nacherwärmer 

– Volumenstromregler oder Wohnungslüftungsbox 

– Zusätzliche Filterbox ausserhalb des Lüftungsgeräts 

– Filter an Abluft- oder Zuluft-Durchlässen 

– Abluftwärmepumpe 

Tabelle 45 zeigt Richtwerte für die spezifischen Leistungsaufnahmen PSPI von verschiedenen Lüftungsgeräten 

und Anlagentypen (WLA). Vorausgesetzt werden dabei saubere Filter und eine korrekte Einregulierung der 

Anlage. 

Tabelle 45 Richtwerte für die spezifische Geräteleistung PSPI nach [127] 

Kategorie gemäss Tabelle 44 Richtwert für spezifische Geräteleistung PSPI 

bidirektionale 

Lüftungsanlage 

Abluftanlage 

(unidirektional) 

Einzelraum-

Lüftungsgerät 

(bidirektional) 

Luftverteilung mit W/(m3/h) W/(m3/s) W/(m3/h) W/(m3/s) W/(m3/h) W/(m3/s) 

– geringen Druckverlusten 0,22 792 0,10 360 0,19 684 

– mittleren Druckverlusten 0,25 900 0,12 432 – – 

– hohen Druckverlusten 0,30 1’080 0,15 540 – – 

Zuschlag pro optionale Komponente 0,03 108 0,03 108 – – 
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5.11.3.4 Die nach den Produktenormen der Reihe SN EN 13141 für WLA gemessenen und nach SN EN 13142 klassier-

ten spezifischen Leistungsaufnahmen PSPI werden mit sauberen Filtern bestimmt (Bezugsbedingungen, 1.9.1.5) 

Für die Berechnung des Energiebedarfs von WLA ist von durchschnittlich verschmutzen Filtern auszugehen 

(Auslegungslastbedingungen, 1.9.1.6). Die spezifische Leistungsaufnahme unter Auslegungslastbedingungen 

PSPId wird nach folgender Gleichung bestimmt: 

𝑃𝑆𝑃𝐼𝑑 = 𝑃𝑆𝑃𝐼 ⋅ 𝑓𝑓𝑐  (37) 

Dabei bedeutet 

PSPId die spezifische Leistungsaufnahme unter Auslegungslastbedingungen, in W/(m3/h) bzw. W/(m3∙s); 

PSPI die spezifische Leistungsaufnahme unter Bezugsbedingungen, in W/(m3/s); 

ffc der Filterverschmutzungsfaktor, – (Richtwerte siehe Tabelle 46). 

In Anlehnung an SN EN 13142, Anhang D, wird der Filterverschmutzungsfaktor ffc wie folgt definiert: 

𝑓𝑓𝑐 =
𝑞𝑣,𝑟𝑒𝑓

𝑞𝑣,𝑓𝑐
 (38) 

Dabei bedeutet 

qv,ref der Referenz-Luftvolumenstrom (gemäss Produktenorm), in m3/h bzw. m3/s; 

qv,fc der geförderte Luftvolumenstrom bei einem Druckverlust des Filters, der dem 1,5-fachen Anfangs-

druckverlust des Filters entspricht, in m3/h bzw. m3/s. 

5.11.3.5 Tabelle 46 zeigt Richtwerte für den Filterverschmutzungsfaktor von verschiedenen Anlagen- und Gerätetypen. 

Tabelle 46 Richtwerte für den Filterverschmutzungsfaktor ffc nach [127] 

Anlagen- oder Gerätetyp Richtwert für Filterverschmutzungsfaktor ffc  

für Anlagen/Geräte mit 

Bezeichnung nach SIA 382/5 Zuluft und Abluft nur Abluft 

Mehrwohnungsanlage 1,05 1,10 

Einzelwohnungsanlage 1,10 1,20 

Einzelraum-Lüftungsgerät 1,20 Axialventilator 1,30 

Radialventilator 1,10 

5.11.4 Spezifische Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes 

Kann nicht jedes Lüftungsgerät die Einzelanforderungen gemäss 5.11.2.1 bzw. 5.11.3.1 einhalten, muss die 

spezifische Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes die Systemanforderung nach Gleichung (39) (Grenz-

wert) bzw. Gleichung (40) (Zielwert) erfüllen: 

Grenzwert: 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐵,𝑙𝑖 = ∑ 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐸,𝑙𝑖,𝑖𝑖 + ∑ 𝑃𝑆𝑃𝐼,𝑙𝑖,𝑖𝑖  (39) 

Zielwert:  𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐵,𝑡𝑎 = ∑ 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐸,𝑡𝑎,𝑖𝑖 + ∑ 𝑃𝑆𝑃𝐼,𝑡𝑎,𝑖𝑖  (40) 

Dabei bedeutet 

PSFP,B,li der Grenzwert für die spezifische Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes, in W/(m3/h) bzw. 

W/(m3/s); 

PSFP,E,li,i der Grenzwert für die maximale spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts i (NWLA), in 

W/(m3/h) bzw. W/(m3/s), siehe 5.11.2.1; 
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PSPI,li,i die spezifische Leistungsaufnahme des Lüftungsgeräts i (WLA) bei Einhaltung der Grenzwerte für 

maximalen externen Druckverlust, in W/(m3/h) bzw. W/(m3/s), siehe 5.11.3.1; 

PSFP,B,ta der Zielwert für die spezifische Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes, in W/(m3/h) bzw. 

W/(m3/s); 

PSFP,E,ta,i der Zielwert für die maximale spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts i (NWLA), in W/(m3/h) 

bzw. W/(m3/s), siehe 5.11.2.1; 

PSPI,ta,i die spezifische Leistungsaufnahme des Lüftungsgeräts i (WLA) bei Einhaltung der Zielwerte für 

maximalen externen Druckverlust, in W/(m3/h) bzw. W/(m3/s), siehe 5.11.3.1. 

Anmerkung: Der Grenz- bzw. Zielwert der spezifischen Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes wird unter 

Bezugsbedingungen gemäss 1.9.1.5 bestimmt. 

5.11.5 Druckverluste 

5.11.5.1 Mit einem geeigneten Schachtkonzept und direkter Leitungsführung sind die Transportwege für die Luft mög-

lichst kurz zu halten. 

5.11.5.2 Bei der Bemessung des Luftleitungssystems und der Auswahl der Apparate ist auf kleine Luftgeschwindigkeiten, 

strömungsgünstige Formgebung und damit geringe Druckverluste zu achten. 

5.11.5.3 Zu einer fachgerechten Bemessung gehört eine Druckverlustberechnung für das gesamte Luftleitungssystem. 

Anmerkung: Die Druckverlustberechnung kann nach VDI 2087 [78] oder mit einschlägiger Literatur bzw. Soft-

ware vorgenommen werden. 

5.11.5.4 Die Druckverluste des Luftleitungssystems sollten bei maximalem Luftvolumenstrom die Richtwerte nach 

Tabelle 47 nicht überschreiten.  

– Die Richtwerte der Spalte «Niedrig» gelten für Anlagen mit einem Formstückanteil dis bis zu 50 % bzw. 

einer Anströmgeschwindigkeit va,ahu bis zu 1,5 m/s. 

– Die Richtwerte der Spalte «Mittel» gelten für Anlagen mit einem Formstückanteil dis zwischen 50 % und 

75 % bzw. einer Anströmgeschwindigkeit va,ahu zwischen 1,5 m/s und 2 m/s. 

– Die Richtwerte der Spalte «Hoch» gelten für Anlagen mit einem Formstückanteil dis über 75 % bzw. einer 

Anströmgeschwindigkeit va,ahu über 2 m/s. 

Anmerkung: Die Anströmgeschwindigkeit va,ahu bezieht sich auf die Nettoquerschnittsfläche des Gerätege-

häuses.  

Die Druckverluste von Zuluft- und Abluft-Leitungssystem können gegenseitig kompensiert werden. 

Tabelle 47 Richtwerte für Druckverluste von Komponenten in RLT-Anlagen (SNG CEN/TR 16798-4) 

Komponente Richtwerte für Druckverluste, in Pa 

 Niedrig Mittel Hoch 

Luftverteilung: dis ≤ 50 % 50 % < dis ≤ 75 % dis > 75 % 

Leitungssystem Aussenluft/Zuluft 200 300 600 

Leitungssystem Abluft/Fortluft 100 200 300 

Luftdurchlässe Zuluft/Abluft 30 50 100 

Luftdurchlässe Aussenluft/Fortluft 20 50 70 

Luftbehandlung: va,ahu ≤ 1,5 m/s 1,5 m/s < va,ahu ≤ 2 m/s va,ahu > 2 m/s 

Lufterwärmer 40 80 100 

Luftkühler 100 140 200 

WRG-Einheit Klasse H3 1) 100 150 250 

WRG-Einheit Klasse H2–H1 1) 150 200 300 

Luftbefeuchter 50 100 150 
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Komponente Richtwerte für Druckverluste, in Pa 

 Niedrig Mittel Hoch 

Luftwäscher 100 200 300 

Feinstaubfilter ISO ePM10 50 % (M5), 

ISO ePM2,5 50 % (M6), ISO ePM2,5 65 % 

bzw. ISO ePM1 50 % (F7) pro Abschnitt 2) 

100 150 250 

Feinstaubfilter ISO ePM1 70 % (F8), 

ISO ePM1 80 % (F9) pro Abschnitt 2)  

150 250 400 

HEPA-Filter 400 500 700 

Gasfilter (Molekularfilter) 100 150 250 

Schalldämpfer 30 50 80 

1) Klassen H1 bis H3 gemäss SN EN 13053 

2) Enddruckverlust vor dem Austausch 

5.11.5.5 Bei Einhaltung der Richtwerte für die maximalen Luftgeschwindigkeiten gemäss 5.11.5.6 und 5.11.5.7 bzw. 

5.11.5.8 erfüllen die resultierenden Druckdifferenzen im Allgemeinen die Richtwerte nach 5.11.5.4. Die Luftge-

schwindigkeit ergibt sich aus dem Auslegungs-Luftvolumenstrom geteilt durch die Nettoquerschnittsfläche des 

Luftbehandlungsgeräts bzw. der Luftleitung. 

5.11.5.6 Richtwert für die effektive maximale Luftgeschwindigkeit in Luftbehandlungsgeräten: va,ahu ≤ 1,5 m/s;  

bezogen auf die Nettoquerschnittsfläche des Gerätegehäuses (bezieht sich auf den Querschnitt des Filterab-

schnitts des Gerätes oder, wenn keine Filter installiert sind, auf den Querschnitt des Ventilatorabschnitts). 

Anmerkung: Damit erreicht, bei guter Platzausnutzung, die Luftgeschwindigkeit bezogen auf die Nettoquer-

schnittsfläche der Apparate ca. 2 m/s. 

5.11.5.7 Die maximalen Luftgeschwindigkeiten in runden Luftleitungen va,du,rd je nach maximalem Luftvolumenstrom und 

energieäquivalenten Volllaststunden (Elektro-Volllaststunden) sollten die Richtwerte in Tabelle 48 nicht über-

schreiten. Die Elektro-Volllaststunden können nach Anhang G bzw. dem Grundlagenbericht zu SIA 2024 [134] 

abgeschätzt werden. 

Tabelle 48 Maximale Luftgeschwindigkeiten in runden Luftleitungen (Lüftungsrohren) 

Auslegungs-Luftvolumenstrom  

in runden Luftleitungen 

Maximale Luftgeschwindigkeiten in runden Luftleitungen va,du,rd  

bei Elektro-Volllaststunden 1) 

bis 2'000 h/a 4'000 h/a 8'000 h/a 

bis 40 m3/h 2,5 m/s 2,5 m/s 2,5 m/s 

> 40 m3/h bis 1'000 m3/h 3 m/s 3 m/s 3 m/s 

> 1’000 m3/h bis 2'000 m3/h 4 m/s 4 m/s 3,5 m/s 

> 2’000 m3/h bis 4'000 m3/h 5 m/s 5 m/s 4 m/s 

> 4’000 m3/h bis 10'000 m3/h 6 m/s 5,5 m/s 4,5 m/s 

> 10'000 m3/h 7 m/s 6 m/s 5 m/s 

1) Zwischenwerte dürfen interpoliert werden 

Bei verzweigten Luftleitungssystemen sind diese Richtwerte im Strang mit dem grössten Druckverlust ein-

zuhalten («kritischer Strang»). In untergeordneten Strängen sind – unter Ausnutzung des ohnehin vorhandenen 

Druckniveaus – höhere Luftgeschwindigkeiten zulässig. Zu beachten sind jedoch die schalltechnischen Anfor-

derungen. 

Beispiel: RLT-Anlage für 2’000 m2 Grossraumbüros mit 2,9 m3/(m2∙h), zweistufiger Betrieb 

– Luftvolumenstrom Luftleitung: qv,a,du = 5’800 m3/h 

– Jährliche Volumenstrom-Volllaststunden: tV,Fld,qv = 3'290 h (gemäss SIA 2024) 

– Jährliche Elektro-Volllaststunden: tV,Fld,el = 2'740 h (gemäss [134]) 

– Maximale Luftgeschwindigkeit runde Luftleitung (interpoliert): va,du,rd = 5,8 m/s 
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5.11.5.8 Bei gleicher Querschnittsfläche, gleicher Strömungsgeschwindigkeit und Rauigkeit ergeben sich mit runden 

Luftleitungen die kleinsten Druckverluste. Wenn nichtrunde Luftleitungen verwendet werden müssen, sollten für 

vergleichbare Druckverluste die Luftgeschwindigkeiten gegenüber den in Tabelle 48 genannten Richtwerten um 

den Reduktionsfaktor nach Tabelle 49 reduziert werden. 

Tabelle 49 Reduktionsfaktor für Luftgeschwindigkeiten in nichtrunden Luftleitungen (Lüftungskanälen) zur 

Erreichung vergleichbarer Druckverluste wie in runden Luftleitungen (Lüftungsrohren) 

 Reduktionsfaktor auf Luftgeschwindigkeit in runden Luftleitungen fva,du 1) 

Seitenverhältnis 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

rechteckige Form 0,941 0,914 0,876 0,842 0,813 0,788 0,766 0,746 0,729 0,714 

flachovale Form – 0,933 0,893 0,857 0,825 0,798 0,775 0,754 0,736 0,720 

1) Zwischenwerte dürfen interpoliert werden 

Beispiel: gleiche RLT-Anlage wie in Beispiel unter 5.11.5.7 

– Nichtrunde Luftleitung (Lüftungskanal) mit Seitenverhältnis: 1/5 

– Maximale Luftgeschwindigkeit rechteckige Luftleitung: va,du,rt = va,du,rd ∙ fva,du,rt = 5,8 m/s ∙ 0,813 = 4,7 m/s 

– Maximale Luftgeschwindigkeit flachovale Luftleitung: va,du,ov = va,du,rd ∙ fva,du,ov = 5,8 m/s ∙ 0,825 = 4,8 m/s 

5.11.5.9 Bei der Bestimmung von Einzelwiderständen (Druckabfall in Formstücken) ist zu beachten, dass die Wider-

standsbeiwerte ζ bei niedrigen Reynolds-Zahlen Re bzw. niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten va stark an-

steigen können. Es sind deshalb Literaturquellen mit Widerstandsbeiwerten in Abhängigkeit der Reynolds-Zahl 

gegenüber Angaben mit konstanten Widerstandsbeiwerten vorzuziehen. 

Anmerkung: Diesem Aspekt ist insbesondere bei Teillastbetrachtungen von Anlagen mit variablem Volumen-

strom Beachtung zu schenken. 

5.11.6 Gesamtwirkungsgrade der Luftförderung 

5.11.6.1 Der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung umfasst neben dem Ventilator die ganze Antriebseinheit, also das 

gesamte Antriebssystem mit den einzelnen Wirkungsgraden von Ventilator, Transmission (Flach- oder Keilrie-

men), Motor und der Lastregelung (mit Frequenzumrichter).  

Anmerkung: Siehe dazu die Definitionen in SN EN ISO 12759-4. 

5.11.6.2 Die Beurteilung der Gesamtwirkungsgrade der Luftförderung stützt sich auf die europäischen Verordnungen, 

welche von der EU auf der Basis der Richtlinie 2009/125/EG [1] erlassen worden sind und gemäss SR 730.02 

(EnEV) auch in der Schweiz gelten. 

5.11.6.3 Für Anlagen im Anwendungsbereich dieser Norm sind ausschliesslich Axial- oder Radialventilatoren einzuset-

zen, welche die ab 2018 geltenden Anforderungen der VO (EU) Nr. 327/2011 [5] (für Ventilatoren mit einer 

elektrischen Aufnahmeleistung der Motoren von 125 W bis 500 kW) und der VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] (für 

Lüftungsgeräte) einhalten. Eine Anwendung von Querstromgebläsen (en: crossflow fans) ist auch bei Einhal-

tung der genannten Anforderungen nur mit spezieller Begründung zulässig. 

5.11.6.4 Den Einbaubedingungen und dem Teillastbetrieb der Ventilatoren ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Auslegung sollte so erfolgen, dass im ganzen Anwendungsbereich ein möglichst guter Gesamtwirkungsgrad 

erzielt wird.  

Anmerkung: Siehe dazu Topmotors Merkblatt Nr. 24 [120]. 

5.11.6.5 Für energetische Betrachtungen ist der energiegewichtete mittlere Wirkungsgrad unter den tatsächlichen Be-

triebsbedingungen massgebend. Im Teillastbetrieb liegen die Wirkungsgrade deutlich tiefer. Antriebssysteme, 

die bei der höchsten Betriebslast nie über 75 % der Nennleistung erreichen, sind überdimensioniert. Ein Fre-

quenzumrichter verschafft hier keine Abhilfe. Der Antrieb und die Lüftung müssen richtig dimensioniert werden, 

damit das Antriebssystem im optimalen Betriebspunkt läuft. 

Anmerkung: Siehe dazu Topmotors Merkblatt Nr. 25 [121]. 
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5.11.7 Bedarfsgerechter Betrieb 

5.11.7.1 Bei variabler Nutzung sollten der Luftvolumenstrom und die Betriebszeit von RLT-Anlagen mit Lüftungsgeräten, 

die gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] unter «Nichtwohnraumlüftungsanlage» (NWLA) fallen, mindestens ent-

sprechend den Anforderungen in Tabelle 50 (Einzonenanlagen) und Tabelle 51 (Mehrzonenanlagen) dem 

Bedarf angepasst werden. 

Anmerkung: Alle RLT-Geräte, die im Geltungsbereich der SR 730.02 (EnEV) bzw. der Verordnung (EU) Nr. 

1253/2014 [6] liegen, sind mit einem Mehrstufenantrieb oder einer Drehzahlregelung auszustatten. 

Tabelle 50 Betriebsart von Einzonenanlagen in Abhängigkeit des spezifischen Aussenluft-Volumenstroms 

(bezogen auf die Nettogeschossfläche) 

qv,ODA/ANFA Standard Empfehlung 

< 3 m3/(h∙m2) IDA-C3 (O):  

einstufig, zeitabhängig gesteuert 

IDA-C3 (M):  

zweistufig, zeitabhängig gesteuert 

3 bis 6 m3/(h∙m2) IDA-C3 (M):  

zweistufig, zeitabhängig gesteuert  

IDA-C5 (F):  

stufenlos, bedarfsabhängig geregelt 

(Anzahl Personen) 

> 6 m3/(h∙m2) IDA-C5 (F):  

stufenlos, bedarfsabhängig geregelt 

(Anzahl Personen) 

IDA-C6 (F):  

stufenlos, bedarfsabhängig geregelt 

(Gassensoren) 

Tabelle 51 Betriebsart von Mehrzonenanlagen in Abhängigkeit des spezifischen Aussenluft-Volumenstroms 

(bezogen auf die Nettogeschossfläche) 

qv,ODA/ANFA Standard Empfehlung 

< 3 m3/(h∙m2) IDA-C3 (Z-M):  

zweistufig, zonenweise zeitabhängig 

gesteuert 

IDA-C4 (Z-M):  

zweistufig, zonenweise belegungs-

abhängig gesteuert 

3 bis 6 m3/(h∙m2) IDA-C4 (Z-M):  

zweistufig, zonenweise belegungs-

abhängig gesteuert 

IDA-C5 (R-F):  

stufenlos, raumweise bedarfsabhängig 

geregelt (Anzahl Personen,) 

> 6 m3/(h∙m2) IDA-C6 (Z-F):  

stufenlos, zonenweise bedarfsabhängig 

geregelt (Gassensoren) 

IDA-C6 (R-F):  

stufenlos, raumweise bedarfsabhängig 

geregelt (Gassensoren) 

5.11.7.2 Bei der einstufigen Betriebsart erfolgt die Ein/Aus-Schaltung mindestens über eine zeitabhängige Steuerung 

IDA-C3 (O). Bei der zweistufigen Betriebsart ist eine zeitabhängige Steuerung IDA-C3 (M) nach einem vorge-

gebenen Personenprofil (z. B. nach SIA 2024) oder eine belegungsabhängige Steuerung IDA-C4 (M) erforder-

lich. Bei der stufenlosen Betriebsart ist eine bedarfsabhängige Regelung IDA-C5 (F) oder IDA-C6 (F) erforder-

lich. 

5.11.7.3 Bei der zweistufigen Betriebsart können in erster Näherung Volumenstromanteile von 67 % (1. Stufe) und 100 % 

(2. Stufe) des Normallüftungsbetriebs angenommen werden. Bei der stufenlosen Betriebsart ist der minimal 

regelbare Volumenstromanteil des Normallüftungsbetriebs zu berücksichtigen. Dieser hängt von verschiedenen 

Faktoren ab (z. B. minimal erforderlicher Vordruck der Volumenstromregler, minimale Drehzahl der Frequenz-

umrichter) und kann in erster Näherung mit 20 % bis 30 % angenommen werden. 

5.11.7.4 Bei Nutzungen mit unterschiedlichen Aussenluftraten am Tag und während der Nacht (z. B. Wohnen, 

Bettenzimmer oder Hotelzimmer) sind immer mindestens zweistufige Anlagen mit zeitabhängiger Steuerung 

IDA-C3 (M) vorzusehen. 

5.11.7.5 Bei RLT-Anlagen mit Lüftungsgeräten, die gemäss VO (EU) Nr. 1253/2014 [6] unter «Wohnraumlüftungs-

anlage» (WLA) fallen, gelten die Anforderungen gemäss SIA 382/5, Ziffer 5.3.8. Das Verfahren, nach dem das 

Lüftungsgerät gesteuert bzw. geregelt wird, kann der produktespezifischen Deklaration nach VO (EU) 

Nr. 1254/2014 [7] entnommen werden. 

5.11.7.6 Bei RLT-Anlagen mit weniger als 500 jährlichen Betriebsstunden ist mindestens eine manuelle Schaltung 

IDA-C2 vorzusehen. 
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5.11.7.7 Bei lufttechnischen Anlagen, bei welchen nicht die personenbezogenen Schadstoffe für die Bemessung mass-

gebend sind und mit bekannten Emissionen in den Räumen, kann die Konzentration des wichtigsten Schad-

stoffs als Eingangssignal für die Steuerung und Regelung verwendet werden. 

5.11.7.8 Anhang B zeigt grundlegende Verfahren und Anhang C entsprechende Prinzipschemata zur Steuerung und 

Regelung von RLT-Anlagen auf. 

Anmerkung: Die Tabellen im Anhang dienen dem Planer für die Auswahl von Verfahren für die Steuerung und 

Regelung von Einzonen- bzw. Mehrzonenanlagen. Der Einfluss von Zonen- oder Einzelraum-Volumenstrom-

reglern auf den Leistungs- und Energiebedarf von Mehrzonenanlagen kann mit Hilfe der Funktionsdiagramme 

aus SNG CEN/TR 16798-6 abgeschätzt werden. 

5.12 Aussenluft- und Fortluftführung 

5.12.1 Allgemeines 

5.12.1.1 Zur Minimierung der Druckverluste und des Leistungs- und Energiebedarfs für die Luftförderung sind kurze 

Luftleitungssysteme anzustreben. Gleichzeitig sind aber die nachfolgend genannten Anforderungen einzu-

halten. 

5.12.1.2 Aussenluft-Durchlässe fassen die unbehandelte Aussenluft, welche direkt oder über eine Luftleitung in ein Lüf-

tungsgerät geführt wird. Aussenbauteil-Luftdurchlässe (ALD) hingegen befinden sich in der Gebäudehülle 

(Aussenwand, Aussenfenster, Aussentüre) und versorgen den Raum bzw. die Zone direkt mit unbehandelter 

Aussenluft. ALD werden bei Abluftanlagen als Nachströmöffnungen eingesetzt. 

5.12.1.3 ALD und Aussenluft-Durchlässe sind so anzuordnen, dass die eintretende Luft so sauber, im Winter so trocken 

und im Sommer so kühl wie möglich ist. In 5.12.2 und 5.12.4 sind dazu einige Grundsätze gegeben. 

5.12.1.4 Die Fortluft ist so auszublasen, dass gesundheitliche oder andere Einwirkungen auf das Gebäude, dessen Be-

nutzer und die Umgebung möglichst weitgehend vermieden werden. In 5.12.3 und 5.12.4 sind dazu einige 

Grundsätze gegeben. 

5.12.1.5 ALD, Aussenluft-Durchlässe und Fortluft-Durchlässe müssen so angeordnet werden, dass auch die Anforde-

rungen an den Brandschutz und an den Schallschutz erfüllt sind. Zu berücksichtigen sind auch die Windeinwir-

kungen gemäss SIA 261 sowie die Einwirkungen durch meteorologische und gravitative Naturgefahren gemäss 

Wegleitungen Objektschutz19 und Hagelregister20 der VKG. ALD, Aussenluft-Durchlässe und Fortluft-Durch-

lässe dürfen keine Eintrittsstellen für Wasser sein. 

5.12.1.6 Bei RLT-Anlagen mit Dauerbetrieb mit gemeinsamen Aussenluft- und/oder Fortluftleitungen sind bei jedem 

Luftbehandlungsgerät dichtschliessende Klappen vorzusehen. Die Dichtheit darf die Klasse 3 bzw. C (ATC 3) 

nach SN EN 1751, Anhang C.2, nicht überschreiten. Die Prüfung der Dichtheit im geschlossenen Zustand er-

folgt nach SN EN 1751, Ziffer 5.2. 

Bei RLT-Anlagen ohne Dauerbetrieb sind dichtschliessende Aussenluft- und Fortluftklappen vorzusehen. Die 

Dichtheit darf die Klasse 2 bzw. B (ATC 4) nach SN EN 1751, Anhang C.2, nicht überschreiten. 

Anmerkung: Bei ALD kann von den Anforderungen abgewichen werden. 

5.12.2 Anforderungen an Aussenbauteil-Luftdurchlässe (ALD) und Aussenluft-Durchlässe 

5.12.2.1 Die Lage der ALD und Aussenluft-Durchlässe ist so zu wählen, dass eine negative Beeinflussung der Luft-

qualität durch lokale Emissionsquellen wie Fortluft, Radon, Rauchgas, Geruchs- und sonstige Störquellen (z. B. 

verkehrsreiche Strassen, Parkplätze, Einwirkungen von Personen) möglichst gering gehalten wird. 

5.12.2.2 Die horizontale Distanz zu Schadstoff- oder Geruchsquellen wie Abfallsammelstellen, häufig benutzten Park-

plätzen für drei oder mehr Fahrzeuge, Be- und Entladestellen, Strassen, Kaminen usw. muss mindestens 8 m 

betragen. 

 

19  Siehe www.vkg.ch/de/naturgefahren/praevention und www.schutz-vor-naturgefahren.ch  

20 Siehe www.vkg.ch/de/naturgefahren/praevention und www.hagelregister.ch  

http://www.vkg.ch/de/naturgefahren/praevention
http://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/
http://www.vkg.ch/de/naturgefahren/praevention
http://www.hagelregister.ch/
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5.12.2.3 Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Anordnung von ALD und Aussenluft-Durchlässen in der Nähe von 

Nasskühltürmen. Aus hygienischen Gründen ist eine Anordnung in der Hauptwindrichtung zu vermeiden. In 

jedem Fall ist auf eine gute Instandhaltung von Kühltürmen zu achten. Weitere Angaben finden sich in SWKI 

RE200-02 [68] 21. 

5.12.2.4 ALD und Aussenluft-Durchlässe in Fassaden an stark befahrenen Strassen sind zu vermeiden. Wo dies nicht 

möglich ist, sind sie so hoch wie möglich anzuordnen. 

5.12.2.5 ALD und Aussenluft-Durchlässe sind so zu platzieren, dass die Gefahr einer Ansaugung von Fortluft sowie 

anderer belasteter oder störender Luft minimiert wird (siehe 5.12.4). 

5.12.2.6 ALD und Aussenluft-Durchlässe dürfen nicht direkt über Terrain oder in einem Lichtschacht angeordnet werden. 

Es wird ein Abstand von mindestens dem 1,5-fachen der maximal jährlich zu erwartenden Schneehöhe zwi-

schen der Unterkante des Durchlasses und dem Boden empfohlen. 

5.12.2.7 Aussenluft-Durchlässe auf öffentlich zugänglichem Grund oder gemeinschaftlich genutzten privaten Arealen 

(z. B. Spielplatz bei Wohngebäuden) sollten mindestens 3,0 m über Boden liegen. In den übrigen Fällen sollte 

die minimale Höhe von Aussenluft-Durchlässen 1,5 m betragen. Die Regeln der Baukunde bezüglich Gerüchen, 

Schadstoffen, Regen und Hagelansammlungen, Hochwasser, Schnee usw. sind zu beachten. 

5.12.2.8 Bei Aussenluft-Durchlässen auf einem Dach oder einer Terrasse muss deren Unterkante mindestens auf einer 

Höhe liegen, welche 1,5-mal die maximale jährliche Schneehöhe beträgt (h = 1,5 ∙ hmax,an). Mit Schutzmass-

nahmen sind Reduktionen zulässig. Ergänzende Hinweise zu lokalen Effekten können bei Einheimischen und 

der zuständigen Baubehörde erfragt werden. 

5.12.2.9 Liegen keine langjährigen Messdaten für die maximale jährliche Schneehöhe hmax,an am Gebäudestandort vor, 

kann die massgebende Schneehöhe h aus der charakteristischen Schneelast qk nach SIA 261 mit einer mittle-

ren Raumlast von Schnee qs = 3 kN/m3 abgeschätzt werden: h = qk / qs.  

Anmerkung: SIA 261 berücksichtigt Schneelasten für statische Anforderungen (50-Jahres-Ereignis). Deshalb 

kann auf den Zuschlag von 50 % wie bei jährlichen Ereignissen gemäss 5.12.2.8 verzichtet werden. 

5.12.2.10 Aussenluft-Durchlässe auf dem Dach sollten auf der windexponierten Seite angeordnet werden. Dies gilt auch 

für die Wahl der Fassade, in welcher ein Aussenluft-Durchlass angeordnet wird. 

5.12.2.11 Aussenluft-Durchlässe in der Nähe von nicht beschatteten Plätzen, Dächern oder Wänden sind so anzuordnen 

oder zu schützen, dass keine übermässig erwärmte Luft angesaugt wird. 

5.12.2.12 Aussenluft-Durchlässe sollten mit einem Gitter (Öffnungsweite mind. 5 mm bis max. 10 mm) geschützt werden 

und die effektive Luftgeschwindigkeit (bezogen auf die Nettoquerschnittsfläche) sollte maximal 2 m/s betragen, 

um das Eindringen von Vögeln und das Mitreissen von Feuchtigkeit (Schnee, Regen, Nebel) und Staub (inkl. 

Blätter) zu minimieren (siehe auch SN EN 13030). In Gebieten mit starkem Nebel wird die Einhaltung eines 

Maximalwerts von 1,5 m/s empfohlen.  

5.12.2.13 ALD und Aussenluft-Durchlässe müssen gereinigt werden können (vgl. 2.4.5). 

5.12.3 Anforderungen an Fortluft-Durchlässe 

5.12.3.1 Die Lage der Fortluft-Durchlässe ist so zu wählen, dass die Fortluft keine Geruchsbelästigungen verursacht. 

Fortluft wird vorzugsweise über das Dach direkt ins Freie abgeführt. 

5.12.3.2 Bei Fortluft-Durchlässen sollte deren Unterkante mindestens auf einer Höhe liegen, welche 1,5-mal die maxi-

male jährliche Schneehöhe beträgt (h = 1,5 ∙ hmax,an). Mit Schutzmassnahmen sind Reduktionen zulässig. Siehe 

auch 5.12.2.9. 

5.12.3.3 Fortluft der Kategorie EHA 1 und EHA 2 gemäss 1.7.5 kann in den folgenden Fällen ohne besondere Nachweise 

an der Fassade ausgestossen werden: 

– Die Distanz des Fortluft-Durchlasses zum Nachbargebäude beträgt mindestens 8 m. 

– Die Distanz des Fortluft-Durchlasses zu einem ALD, Aussenluft-Durchlass oder einem zu öffnenden Fenster 

in der gleichen Fassade beträgt mindestens 2 m. Dabei sollte der Fortluft-Durchlass wenn möglich oberhalb 

des ALD, Aussenluft-Durchlasses bzw. des Fensters liegen. Zu beachten ist auch die lokale Ausblassitua-

tion (Strahlumlenkung). 

– Der Fortluft-Volumenstrom beträgt maximal 1’800 m3/h. 

 

21  Bis zum Erscheinen der Richtlinie SWKI RE200-02 können die Empfehlungen der Richtlinie VDI 2047 Blatt 2 sinngemäss angewendet 

werden. 
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– Die Austrittsgeschwindigkeit beträgt im Normallüftungsbetrieb mindestens 5 m/s. 

5.12.3.4 In allen anderen Fällen ist die Unbedenklichkeit der vorgesehenen Lösung, z. B. mittels Ausbreitungsrechnung, 

nachzuweisen, oder die Fortluft ist über Dach zu führen. Dabei sind die folgenden Anforderungen einzuhalten: 

– Der Fortluftstrom muss vertikal nach oben gerichtet sein. 

– Die Austrittsgeschwindigkeit muss im Normallüftungsbetrieb mindestens 5 m/s betragen. 

– Bei Kaminen, welche der SR 814.318.142.1 (LRV) unterliegen, sind die Mindesthöhen und Austrittsge-

schwindigkeiten nach SR 814.318.142.1 (LRV), Anhang 6, einzuhalten. 

– Für Anlagen, welche nicht in den Geltungsbereich von Anhang 6 der SR 814.318.142.1 (LRV), fallen oder 

deren Kaminhöhe nicht nach Anhang 6 der SR 814.318.142.1 (LRV) berechnet werden kann, sind die 

Kamin-Empfehlungen UV-1318 [113] des BAFU einzuhalten. 

Anmerkung: Letztere zwei Aufzählungspunkte betreffen insbesondere Lüftungsanlagen, welche die Abgase von 

Fahrzeugen sammeln und als Abluft an die Umwelt abgeben; vgl. hierzu SWKI VA103-01 [53]. 

5.12.4 Distanz zwischen Aussenluft- und Fortluft-Durchlass 

5.12.4.1 Fortluft- und Aussenluft-Durchlässe sind so anzuordnen, dass die Gefahr einer Rezirkulation von Fortluft mög-

lichst klein ist. Dabei sind die lokalen Strömungsverhältnisse zu beachten. 

5.12.4.2 Allgemeine Richtwerte für die minimalen Distanzen zwischen Aussenluft- und Fortluft-Durchlässen sind aus 

Figur 9 ersichtlich. Diese sind von der Kategorie der Fortluft gemäss 1.7.5 abhängig. Für EHA 4 sind die Distan-

zen am grössten und zusätzlich vom Volumenstrom abhängig. Die Werte in Figur 9 gelten für Austrittsgeschwin-

digkeiten bis 6 m/s; mit grösseren Austrittsgeschwindigkeiten sind kleinere Distanzen möglich. 

Beispiel: Lüftungsanlage für eine gewerbliche Küche mit 10'800 m3/h (3,0 m3/s) Fortluft. 

– Die vertikale Höhe des Fortluft-Durchlasses kann  

a) 4 m unterhalb des Aussenluft-Durchlasses, 

b) auf gleicher Höhe wie der Aussenluft-Durchlass oder 

c) 2 m oberhalb des Aussenluft-Durchlasses liegen. 

– Die Fortluft einer gewerblichen Küche hat gemäss Tabelle 63 die Kategorie EHA 4. 

– Gemäss Figur 9 ergeben sich horizontale Abstände von 

a) ca. 15 m, 

b) ca. 16 m, 

c) ca. 11 m. 

5.12.4.3 Für Fortluft von Einzel- und Mehrwohnungsanlagen ≤ 1'800 m3/h (Klasse EHA 1/EHA 2) kann die minimale 

Distanz zwischen Aussenluft- und Fortluft-Durchlass aus SIA 382/5, Anhang E, entnommen werden. 

5.12.4.4 Bei hohen Gebäuden sind die Aussenluft- und Fortluft-Durchlässe so anzuordnen, dass die Effekte von Wind 

und Auftrieb minimiert werden. 
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Figur 9 Minimale Distanz zwischen Aussenluft- und Fortluft-Durchlass (SNG CEN/TR 16798-4) 
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5.13 Luftdichtheit 

5.13.1 Allgemeines 

5.13.1.1 Die vereinbarten Luftvolumenströme (z. B. der Aussenluft-Volumenstrom pro Person) müssen im Aufenthalts-

bereich eingehalten werden. Bei Undichtheiten im Luftleitungssystem und bei der Luftaufbereitung ist der 

Leckluft-Volumenstrom durch Erhöhung der Ventilatorleistung zu kompensieren. 

5.13.1.2 Die Dichtheitsklassen sind so zu wählen, dass weder die Leckage in die Anlage bei Unterdruck noch die 

Leckage aus der Anlage bei Überdruck einen festgelegten Anteil des vereinbarten Gesamt-Luftvolumenstroms 

einer Anlage übersteigt (spezifischer Leckluft-Volumenstrom). 

5.13.1.3 Allgemeine Grundsätze zur angemessenen Wahl der Dichtheitsklassen von RLT-Anlagen mit NWLA sind in 

5.13.2 bis 5.13.5 enthalten. Eine bessere Klasse ist notwendig, wenn die gesamte Oberfläche des Luftleitungs-

systems bezogen auf den Gesamt-Luftvolumenstrom aussergewöhnlich gross ist, wenn die Druckdifferenz 

aussergewöhnlich gross ist oder wenn die Undichtheiten aussergewöhnliche Probleme (Luftqualität, Kondensa-

tion, Disbalance usw.) verursachen könnten. 

5.13.1.4 Die Anforderungen an die Luftdichtheit von RLT-Anlagen mit WLA sind in SIA 382/5, Ziffern 5.5.5 und 5.5.6, 

geregelt. 

5.13.2 Luftdichtheit im Wärmerückgewinnungsabschnitt 

5.13.2.1 Bei allen WRG-Systemen ist auf eine gute Luftdichtheit zwischen der Abluft-/Fortluftseite und der Aussenluft-

/Zuluftseite zu achten. Gemäss SWKI VA104-01 [54] sollte eine Übertragung von Schad- und/oder Geruchs-

stoffen aus der Abluft vermieden werden. Kann eine solche Übertragung nicht ausgeschlossen werden, dürfen 

diese WRG-Systeme nur eingesetzt werden, wenn auch die Verwendung von Umluft in der Anlage hygiene-

konform ist. 

5.13.2.2 In Fällen mit geringen Verunreinigungen in der Abluft (Klasse ETA 1) müssen im WRG-Abschnitt folgende 

Anforderungen eingehalten werden: 

– Aussenluftkorrekturfaktor: 0,9 ≤ OACF ≤ 1,1 

– Abluftübertragungsverhältnis: EATR ≤ 5 % 

5.13.2.3 In Fällen mit mässigen Verunreinigungen in der Abluft (Klasse ETA 2) müssen im WRG-Abschnitt folgende 

Anforderungen eingehalten werden: 

– Aussenluftkorrekturfaktor: 1,0 ≤ OACF ≤ 1,1 

– Abluftübertragungsverhältnis: EATR ≤ 1 % 

5.13.2.4 In Fällen mit grossen oder sehr grossen Verunreinigungen in der Abluft (Klasse ETA 3 oder schlechter) müssen 

im WRG-Abschnitt folgende Anforderungen eingehalten werden: 

– Aussenluftkorrekturfaktor: 1,0 ≤ OACF ≤ 1,1 

– Abluftübertragungsverhältnis: EATR ≤ 0,1 % 

Anmerkung: Wärmerückgewinner mit relativ grossen Leckagen, wie z. B. Rotations-Wärmeübertrager oder Um-

schaltspeicher, sind nach Möglichkeit zu vermeiden, oder es ist sicherzustellen, dass die Druckverhältnisse in 

allen Betriebszuständen keine Schad- und/oder Geruchsstoffübertragung zulassen. 

5.13.3 Luftdichtheit im Filterabschnitt 

Die maximalen Filter-Bypass-Leckluftraten müssen SN EN 1886 entsprechen. Ohne besondere Festlegungen 

wird der Wert der Filter-Bypass-Leckluftrate anhand der Filterklassen des Luftbehandlungsgeräts festgelegt 

(siehe Tabelle 30 und 5.6.1 zu Filteranforderungen). Wenn mehrere Filterstufen eingesetzt werden, ist die Filter-

klasse mit der höchsten Filterqualität relevant. 
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5.13.4 Luftdichtheit im Gehäuse von Luftbehandlungsgeräten 

Ohne besondere Festlegungen gelten für die Dichtheitsklasse der Gehäuse von Luftbehandlungsgeräten ge-

mäss SN EN 1886 folgende Anforderungen: 

– Grenzwert: Klasse L2 

– Zielwert: Klasse L1 

5.13.5 Luftdichtheit in der Luftverteilung (Luftleitungssystem) 

5.13.5.1 Um übermässige Energieverluste zu vermeiden, die vorgesehene Luftverteilung und die Luftqualität sowie die 

Regelung der Druckverhältnisse zu sichern, sollte der spezifische Leckluft-Volumenstrom im Luftleitungssystem 

≤ 2 % sein. 

5.13.5.2 Zur Einhaltung der Anforderungen unter 5.13.5.1 wird die Mindestdichtheitsklasse ATC 3 (Klasse C) empfohlen. 

Anmerkung: Dies stimmt mit den Anforderungen gemäss SWKI VA104-01 [54] , Ziffern 6.1.1 und 6.3.10 für die 

Sauberkeitsklasse «mittel» überein. 

5.13.5.3 Mit einem fachgerechten rechnerischen Nachweis der Anforderung unter 5.13.5.1 kann von der Mindestdicht-

heitsklasse gemäss 5.13.5.2 abgewichen werden. 

5.13.5.4 Die Dichtheitsklasse ATC 2 (Klasse D) wird nur in besonderen Fällen empfohlen (z. B. Laboratorien, Behand-

lungsbereiche in Krankenhäusern, andere Räume mit erhöhten Anforderungen an die Raumluftqualität).  

Anmerkung: Dies stimmt mit den Anforderungen gemäss SWKI VA104-01 [54] , Ziffern 6.1.1 und 6.3.10 für die 

Sauberkeitsklasse «hoch» überein. 

5.13.5.5 In Betondecken eingelegte Luftleitungen müssen wasserdicht sein. 

5.13.6 Dichtheitsprüfung 

5.13.6.1 Dichtheitsprüfungen am Bau müssen bereits in der Planung vorgesehen werden. 

5.13.6.2 Dichtheitsprüfungen sollten in jenem Stadium der Ausführung durchgeführt werden, in welchem die gesamte 

Dichtheit geprüft werden kann und allfällige erforderliche Reparaturen leicht vorgenommen werden können. Das 

zu prüfende Luftleitungssystem muss so vollständig wie möglich fertig ausgeführt sein, das heisst, es müssen 

sämtliche Bauteile des Luftleitungssystems eingebaut und die Luftbehandlungsgeräte angeschlossen sein. 

5.13.6.3 Vor jeder Messung sollte eine visuelle Überprüfung vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass das Luft-

leitungssystem richtig installiert wurde und dass keine offensichtlichen Mängel oder Schäden vorliegen. 

5.13.6.4 Teile des Luftleitungssystems, die unterschiedlichen Dichtheitsanforderungen unterliegen, sollten getrennt ge-

prüft werden. Wo dies nicht möglich ist, muss der Testdruck entsprechend dem Grenzwert der strengsten Klasse 

gewählt werden und das Resultat ist zu vergleichen mit der erlaubten Summe der Undichtheiten. Die Grenz-

werte des statischen Druckes je nach Dichtheitsklasse sind in den in 1.11.5.1 genannten Europäischen Normen 

definiert. 

5.13.6.5 Bei Dichtheitsprüfungen von Leitungsabschnitten mit Drossel- und Absperrelementen (wie z. B. Volumenstrom-

regler, Klappen) sind die Hinweise unter 1.11.5.4 zu beachten. 

5.14 Wärmedämmung 

5.14.1 Sämtliche Luftbehandlungsgeräte, Luftleitungen und Komponenten, bei denen ohne Wärmedämmung im Aus-

legungsfall ein Wärmestrom zwischen Medium und Umgebung von mehr als 8 W/m2 auftreten würde, müssen 

so wärmegedämmt sein, dass der Wärmestrom mit der Wärmedämmung maximal 5 W/m2 beträgt. 

5.14.2 Bei Luftleitungen (Kanäle und Rohre) gilt die Anforderung von 5.14.1 als erfüllt, wenn die Dämmdicke die Min-

destanforderung nach Tabelle 52 erfüllt. 
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Tabelle 52 Minimale Dämmdicken von Luftleitungen je nach deren Art und Lage 

Art der Luftleitung Minimale Dämmdicke je nach Lage der Luftleitung 

 Innerhalb der thermi-

schen Gebäudehülle 

In allseitig geschlosse-

nem Raum ausserhalb 

der thermischen 

Gebäudehülle 

In nicht allseitig geschlos-

senem Raum oder im 

Freien 

Aussenluft (ODA) 

oder Fortluft (EHA) 

100 mm (60 mm) 1) 30 mm 0 mm 

Zuluft (SUP) oder 

Abluft (ETA) 

Je nach Temperaturdiffe-

renz zwischen Medium 

und Umgebung im Ausle-

gungsfall: 

< 5 K 0 mm 

5 bis < 10 K 30 mm 

10 bis < 15 K 60 mm 

≥ 15 K 100 mm 

60 mm 100 mm 

1) Der Wert von 60 mm gilt für Anlagen mit einer Vorkonditionierung vor der WRG (z. B. Erdreich-Wärmeübertrager oder 

andere Vorerwärmung). 

Die Dämmdicken in Tabelle 52 gelten für einen λ-Wert zwischen 0,03 und 0,05 W/(m∙K). Bei λ-Werten unter 

0,03 W/(m∙K) kann, bei λ-Werten über 0,05 W/(m∙K) muss die Dämmdicke so angepasst werden, dass der Wär-

mestrom der Situation mit den Dämmdicken von Tabelle 52 mit λ = 0,04 W/(m∙K) entspricht. 

Wenig benutzte Luftleitungen (Betriebszeit < 500 h/a) müssen nicht wärmegedämmt werden, wenn sie ausser-

halb der Nutzungszeit mit Klappen im Bereich der thermischen Gebäudehülle abgeschlossen werden (z. B. 

Luftleitungen für die Verbrennungsluftzufuhr von Cheminées oder Entrauchungsleitungen). 

5.14.3 Bei kleinen Anlagen mit weniger als 6 m langen Leitungen mit massgebenden Wärmeverlusten können die 

Dämmdicken von Tabelle 52 entsprechend Figur 10 reduziert werden, wenn gleichzeitig die folgenden Punkte 

eingehalten sind: 

– Luftvolumenstrom im Normallüftungsbetrieb maximal 220 m3/h.  

Anmerkung: Bei der maximal zulässigen Luftgeschwindigkeit von 3 m/s gemäss 5.11.5.7 entspricht dies 

einem Durchmesser von 160 mm. 

– Zuluft- und Abluft-Temperaturen zwischen 15 °C und 30 °C. 

– Luftbehandlungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Platten- oder Rotations-Wärmeübertrager), aber keine 

Abluft-Wärmepumpe. 
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Figur 10 Reduzierte Dämmdicken bei kleinen Anlagen mit Leitungslängen von weniger als 6 m 

 

5.14.4 Bei Luftbehandlungsgeräten gelten die Anforderungen von 5.14.1 mit folgenden Dämmdicken als erfüllt: 

– Innenaufstellung: mindestens 50 mm 

– Aussenaufstellung: mindestens 80 mm 

Für kleine Luftbehandlungsgeräte mit einer äusseren Oberfläche von weniger als 2 m2 gilt folgende Anforderung 

für die minimale Dämmdicke: 

– Innenaufstellung: mindestens 30 mm 

– Aussenaufstellung: mindestens 80 mm 

Die Anforderungen für Aussenaufstellung gelten für Luftbehandlungsgeräte, welche im Freien oder in nicht all-

seitig geschlossenen Räumen (z. B. in Parkhäusern) aufgestellt werden. Bei Aufstellung in allseitig geschlos-

senen Räumen gilt unabhängig von Beheizung und Dämmperimeter die Anforderung für Innenaufstellung. 

Die genannten Dämmdicken gelten für einen λ-Wert von 0,04 W/(m∙K). Bei λ-Werten unter 0,04 W/(m∙K) kann, 

bei λ-Werten über 0,04 W/(m∙K) muss die Dämmdicke so angepasst werden, dass der Wärmestrom der Situa-

tion mit den genannten Dämmdicken mit λ = 0,04 W/(m∙K) entspricht. 

5.14.5 Wärmeabgabe in der Luftverteilung führt zu einem Temperaturabfall, Wärmeaufnahme zu einem Temperatur-

anstieg (vgl. 4.7.2). Bei ausgedehnten Luftleitungssystemen können trotz Einhaltung der Anforderungen von 

5.14.1 die vereinbarten Zuluft-Temperaturen in den Versorgungsbereichen nicht in jedem Fall eingehalten wer-

den. Die Temperaturänderung der Zuluft aufgrund von Wärmeverlusten (durch Wärmeübertragung und Undicht-

heiten) ist durch Erhöhung der Lufterwärmer- bzw. Luftkühlerleistung im Luftbehandlungsgerät zu kompensie-

ren. Die Temperaturänderung der Abluft beeinflusst die Effizienz der Wärmerückgewinnung. 

Anmerkung: Die Wärmeübertragung der Oberflächen von Lüftungsanlagen zwischen der Wärmerückgewinnung 

und den belüfteten Bereichen kann nach dem detaillierten Verfahren in SIA 380/2 bzw. SN EN 16798-5-1 oder 

dem vereinfachten Verfahren in SN EN 16798-5-2 berechnet werden. 

5.14.6 Die Konstruktion der Wärmedämmung muss folgende Anforderungen erfüllen: 

– Keine Kondensation innerhalb der Konstruktion und auf der Oberfläche (innerhalb und ausserhalb der 

Luftverteilung bzw. der Luftbehandlungsgeräte). 

– Schutz der Wärmedämmung vor mechanischen Beschädigungen. 

– Die Reinigung von Luftleitungen muss auch mit der Wärmedämmung gut möglich sein. 

– Möglichst geringe Umweltbelastung bei der Herstellung, Anwendung und Entsorgung. 

5.14.7 Bei Luftleitungen für Aussenluft, Umluft und Zuluft dürfen aus hygienischen Gründen keine Innendämmungen 

verwendet werden. 
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5.15 Schallschutz 

5.15.1 Allgemeines 

5.15.1.1 Niedrige Geräuschpegel sind als untrennbarer Bestandteil der Behaglichkeit den Qualitätsparametern Raum-

luftqualität, Raumtemperatur, Raumluftfeuchte usw. gleichgestellt. Die Einhaltung der akustischen Anforderun-

gen unter 2.2.7 erfordert Schallschutzmassnahmen bei RLT-Anlagen. 

5.15.1.2 Zur Planung von Schallschutzmassnahmen bei RLT-Anlagen sind die Grundsätze der Richtlinie VDI 2081 

Blatt 1 [77] zu berücksichtigen. 

5.15.1.3 Tabelle 53 zeigt Wege der Schallentstehung und -ausbreitung sowie mögliche Schallschutzmassnahmen auf: 

Tabelle 53 Schallentstehung, Ausbreitungswege und Massnahmen (nach VDI 3803 Blatt 1 [79]) 

Schallentstehung, Ausbreitungswege Mögliche Schallschutzmassnahmen 

Geräuscheinstrahlung und -fortleitung vom Ventila-

tor in saug- und/oder druckseitig angeschlossene 

Luftleitungen 

Einbau von Schalldämpfern vor und hinter dem 

Ventilator 

Schallübertragung von Geräuschen aus der Luft-

leitung über die Leitungswände in angrenzende 

Räume 

schalldämmende Ummantelung 

Schallübertragung aus lärmerfüllten Räumen in das 

Luftleitungssystem 

schalldämmende Ummantelung, Schalldämpfer 

Geräuschabstrahlung des Ventilator- oder Geräte-

gehäuses in den umgebenden Raum 

schalldämmende Ummantelung/Schallschutzkapsel 

Geräuschübertragung von einem Raum in den 

anderen über den Ausbreitungsweg Luftdurchlass – 

Luftleitung – Luftdurchlass 

Einbau von Telefonie-Schalldämpfern in den 

Übertragungsweg 

Geräuschentstehung in der Luftleitung an Drossel-

stellen, Wetterschutzgittern, Volumenstromreglern, 

Luftdurchlässen u. Ä. 

niedrige Strömungsgeschwindigkeit, optimaler 

Betriebspunkt, gegebenenfalls Schalldämpfer 

Entstehung von Körperschall und Körperschall-

fortleitung über das Luftleitungssystem bis in 

Räume mit Ruheanspruch 

Unterbrechung des Ausbreitungswegs durch flexible 

Anschlüsse, schwingungsgedämpfte Aufhängungen 

und Auflager, keine starren Verbindungen zum 

Mauerwerk 

Übertragung von Schwingungen vom Aggregat auf 

das Fundament und den Baukörper 

schwingungsisolierte Aufstellung des Aggregats und 

dämpfende Zwischenlagen 

Geräuschentstehung durch Wandschwingungen der 

Luftleitung infolge von Druckschwankungen 

niedrige Strömungsgeschwindigkeiten, strömungs-

günstige Leitungsführung, Versteifungen (Sicken, 

Streben) 

5.15.2 Schalldämpfer 

5.15.2.1 Zur Verminderung des Ventilatorgeräuschs und zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen werden Schall-

dämpfer eingesetzt. Um die Schallausbreitung über Nebenwege zu vermeiden, aber auch aus Gründen der 

Wartung, ist eine geeignete Anordnung der Schalldämpfer im RLT-Gerät anzustreben. Wegen der guten An-

passbarkeit an die Geometrie des Geräts kommen für diesen Zweck vorrangig Kulissenschalldämpfer infrage. 

5.15.2.2 Schalldämpfer sind zur Verringerung von Geräuschemissionen in unmittelbarer Nähe der Geräuschquelle zu 

installieren. Aus hygienischen Gründen dürfen sie nicht direkt nach Kühlern mit Entfeuchtungs- oder Befeuch-

tungseinrichtungen angeordnet werden. Im RLT-Gerät sollten Schalldämpfer deshalb unmittelbar vor und hinter 

dem Ventilator sowie zwischen der ersten und zweiten Filterstufe angeordnet werden. 
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5.15.2.3 Bei der Auslegung ist zu berücksichtigen, dass ein erhöhter Druckverlust vermieden wird. Um ein ungehindertes 

An- und Abströmen sicherzustellen, ist ein Mindestabstand zu anderen Einbauteilen von einfacher (Anströ-

mung) oder 1,5-facher (Abströmung) maximaler Kulissenbreite vorzusehen.  

5.15.2.4 Die einzelnen Kulissen müssen zur Reinigung demontierbar sein und aus dauerhaft abriebfestem Material 

bestehen, das gesundheitlich unbedenklich ist. Es wird empfohlen, durch die Verwendung von strömungs-

günstigen Anströmprofilen den Luftwiderstand zu reduzieren. 

5.15.2.5 Ausser den unmittelbar in Ventilatornähe installierten Hauptschalldämpfern kann es in Abhängigkeit von den 

Schallschutzansprüchen erforderlich werden, zusätzliche Schalldämpfer in der Luftleitung einzubauen. Auch 

hier gilt die Regel, die Schalldämpfer möglichst nah an der Schallquelle anzuordnen. 

5.15.2.6 Die von den Schalldämpfern zu fordernde Einfügungsdämpfung entspricht der Differenz zwischen dem Schall-

leistungspegel der Geräuschquelle und dem zulässigen Schallleistungspegel am Luftaus- oder -eintritt, abzüg-

lich der Dämpfung der dazwischen liegenden Bauteile. Die Ermittlung der erforderlichen Einfügungsdämpfung 

ist im Frequenzbereich von 63 Hz bis 8 kHz durchzuführen. 

5.15.2.7 Die Auslegung der Schalldämpfer ist stets unter Berücksichtigung des Volumenstroms vorzunehmen. Der maxi-

male Druckverlust für Schalldämpfer in Luftleitungen sollte 50 Pa nicht überschreiten. Bei der Planung von An-

lagen mit sehr hohen Schallschutzansprüchen sind Werte unter 20 Pa üblich. Die Gründe sind einerseits die im 

Schalldämpfer erzeugte Schallleistung, die gegebenenfalls die erreichte Schallpegelreduktion vermindert. 

Andererseits sind auch energetische Aspekte zu berücksichtigen. 

5.15.2.8 Die Einfügungsdämpfung wächst mit der Länge des Schalldämpfers, wobei eine Verdopplung der Länge etwas 

weniger als die doppelte Dämpfung ergibt. Dämpfungswerte von mehr als 50 dB sind beim Einbau in das 

Luftleitungssystem nur durch Sondermassnahmen, wie Aufteilung des Schalldämpfers in mehrere Einzelschall-

dämpfer, gegenseitige Körperschallentkopplung und Schallisolierung, erreichbar. In VDI 2081 Blatt 1 [77] ist die 

maximal erzielbare Einfügungsdämpfung in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt. 

5.15.3 Strömungsgeräusche 

5.15.3.1 Um die Wirksamkeit des Schalldämpfers nicht zu beeinträchtigen oder vollständig aufzuheben, muss das 

Strömungsgeräusch (Eigengeräusch) des Schalldämpfers mindestens 6 dB niedriger sein als das gedämpfte 

Geräusch hinter dem Schalldämpfer. Der analoge Grundsatz gilt für Strömungsgeräusche von Einbauteilen wie 

Volumenstromreglern, Drossel- und Brandschutzklappen, Luftdurchlässen und Wetterschutzeinrichtungen. Bei 

Volumenstromreglern ist für die Auslegung der Schallschutzmassnahme vom akustisch ungünstigsten Betriebs-

fall auszugehen. 

5.15.3.2 Lässt sich aus Platzgründen eine Erhöhung des Luftleitungsschallpegels durch Strömungsgeräusche von Ein-

bauteilen nicht vermeiden, müssen nach der Geräuschquelle zusätzliche Schalldämpfer angeordnet werden. 

Häufige Praxis zur Minderung von Strömungsgeräuschen der Luftleitung ist die Anordnung von Telefonie-

Schalldämpfern unmittelbar vor dem Luftdurchlass, womit gleichzeitig die Übertragung von Geräuschen 

zwischen den Räumen unterdrückt wird. 

5.15.3.3 Da das Strömungsgeräusch von Bauteilen überproportional von der Luftgeschwindigkeit abhängt, bewirkt eine 

geringe Reduzierung der Anströmgeschwindigkeit bereits eine deutliche Absenkung des Geräuschpegels. 

Niedrige Anströmgeschwindigkeiten und gute Strömungsführung sind deshalb Grundprinzipien der Lärmminde-

rung. 

5.15.4 Schallübertragung zwischen Räumen 

5.15.4.1 Zwischen Räumen, die durch gemeinsame Luftleitungen mit Luftdurchlassöffnungen verbunden sind, besteht 

die Gefahr, dass Geräusche über die Luftleitung in andere Räume übertragen werden (sogenannte Telefonie). 

5.15.4.2 Um eine Minderung des Schalldämmmasses von Trennbauteilen zu vermeiden, muss die Schalldruckpegel-

differenz über die Luftleitung im relevanten Frequenzbereich um mindestens 10 dB höher sein als die über das 

Trennbauteil. Für Sprachgeräusche betrifft das die Oktaven 125 Hz bis 2’000 Hz. Siehe dazu auch 2.2.7.12. 

Anmerkung: In VDI 2081 Blatt 1 [77], Ziffer 13.4.4, ist ein Verfahren zur Berechnung der Telefonie zwischen 

zwei Räumen beschrieben.  

5.15.4.3 Zur Vermeidung der Telefonie und wegen der beengten Verhältnisse bietet sich im Deckenbereich der Einsatz 

von flexiblen Schalldämpfern an. Allerdings sollte der Anteil flexibler Luftleitungen aus Gründen der Hygiene 

(vgl. SWKI VA104-01 [54]) und des Brandschutzes (vgl. VKF-BSR 25-15 [44]) grundsätzlich auf das notwendige 

Mass beschränkt werden. 
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5.15.4.4 Luftleitungsbauteile aus Stahlblech haben besonders bei tiefen Frequenzen eine niedrige Schalldämmung. Um 

die Schallübertragung über die Wände der Luftleitung in Räume zu vermeiden (Berechnungsmöglichkeit siehe 

VDI 2081 Blatt 1 [77]), sollte der Schalldämpfer möglichst nah an der Schallquelle angeordnet sein und eine 

ausreichende Dämpfung aufweisen, andernfalls ist die Luftleitung im betreffenden Abschnitt mit einer Schall-

dämmung zu versehen.  

5.15.4.5 Eine wirksame Schalldämmung besteht z. B. aus einem Schallabsorptionsmaterial mit einer Ummantelung aus 

mindestens 0,5 mm dickem Blech, wobei der Blechmantel keine starre Verbindung zur Luftleitung besitzen darf. 

Bezüglich der Materialauswahl und der Hygiene ist SWKI VA104-01 [54] zu beachten. 

5.16 Gebäudeautomation (Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen) 

5.16.1 Für das ganze Gebäude ist frühzeitig ein Konzept für die Gebäudeautomation (GA) und die erforderlichen Mes-

sungen zu erstellen. Weitere Angaben finden sich in den Richtlinien SWKI BA101-01 [65] (GA-Planung), SWKI 

98-1 [50] (Messkonzept), SWKI BT104-01 [62], Ziffer 4.3 (Energiemanagement) und VDI 2077 Blatt 4 [76] (Ver-

brauchskostenabrechnung). 

5.16.2 RLT-Anlagen werden nach verschiedenen Nutzungsarten hinsichtlich der Verbrauchskostenverteilung unter-

schieden in: 

– individuell genutzte RLT-Anlagen; 

– allgemein genutzte RLT-Anlagen; 

– gemeinschaftlich genutzte RLT-Anlagen. 

Individuell genutzte RLT-Anlagen versorgen ausschliesslich den Bereich oder die Bereiche eines wirtschaftlich 

abgegrenzten Nutzers. Typischerweise ist für diese Anlagenkategorie keine Verbrauchskostenverteilung er-

forderlich.  

Allgemein genutzte RLT-Anlagen versorgen sogenannte Allgemeinflächen, die mehrere (teilgemeinschaftlich) 

oder alle (gemeinschaftlich) Nutzer eines Gebäudes nutzen oder benötigen. Die Verbrauchskostenverteilung 

wird nach einem statischen Verfahren vorgenommen. 

Gemeinschaftlich genutzte RLT-Anlagen versorgen Bereiche mehrerer unterschiedlicher wirtschaftlich abgrenz-

barer Nutzer, die sich den Luftbezug nicht mit anderen teilen. Eine Verbrauchskostenverteilung ist erforderlich 

und kann entweder nach einem statischen oder einem dynamischen Verfahren erfolgen. 

Insbesondere bei Anlagen mit variablem Volumenstrom ist eine Verbrauchskostenverteilung nach einem dyna-

mischen Verfahren (über Luftzähler oder Luftenergiezähler) gemäss VDI 2077 Blatt 4 [76] zu prüfen. 

5.16.3 In grösseren und komplexen Bauten sollte ein übergeordnetes Konzept zum Technischen Monitoring (TMon) 

nach SWKI BT105-01 [64] erstellt werden. Unter TMon versteht man das Erfassen, die Speicherung, die Visuali-

sierung und die Auswertung von Zustands- und Prozessgrössen von Gebäuden und gebäudetechnischen Anla-

gen. Es wird wie folgt unterteilt: 

– Energiemonitoring (EMon); 

– Anlagenmonitoring (AMon); 

– Gebäude-/Behaglichkeitsmonitoring (GBMon). 

Im AMon steht das Auswerten von Anlagenzuständen und Betriebsweisen im Fokus, wohingegen im EMon das 

Berechnen und die Visualisierung von Energiedaten des Gebäudes und der Anlagen im Mittelpunkt stehen. Das 

GBMon betrachtet im Wesentlichen die Raumkonditionierung und bauphysikalische Überwachung, z. B. von 

historischer Gebäudesubstanz. 

Ein TMon kann 

– innerhalb der GA, 

– als separates technisches System unter Nutzung der Daten der GA und gegebenenfalls weiterer Sensoren,  

– oder vollständig separat, unabhängig von der GA, mit eigener Messtechnik realisiert werden. 
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5.16.4 Bei Gebäuden mit RLT-Anlagen sollte die strukturierte Erfassung aller Verbräuche an Energie und Medien 

(Elektrizität, Brennstoffe, Wasser usw.) vorgesehen werden (EMon). Wird die Gebäudeautomation als Grund-

lage für das Monitoring eingesetzt, ergeben sich aus Monitoringsteckbrief nach SWKI BT105-01 [64] und Mess-

konzept mit Zählerstruktur nach SWKI 98-1 [50] Anforderungen an die GA, damit das TMon Daten aus der GA 

nutzen kann. 

5.16.5 Die RLT-Anlagen sind mit den erforderlichen Messeinrichtungen und Kontrollinstrumenten auszurüsten. Zur 

Messung der Volumen- und Massenströme sind geeignete Messstrecken und Messstutzen vorzusehen. 

5.16.6 Wenn mit dem Auftraggeber die Einhaltung einer GA-Effizienzklasse A, B oder C gemäss SN EN 15232-1 ver-

einbart wurde, sind alle dazu erforderlichen GA- und TGM-Funktionen mit den entsprechenden Mess-, Steuer- 

und Regeleinrichtungen für die RLT-Anlagen vorzusehen. 

5.16.7 Eine übersichtliche Darstellung der Gebäudeautomation kann mit Blockdiagrammen nach SIA 411 erfolgen. 

5.17 Bedienung 

5.17.1 Bedienungsgeräte (Schalter, elektronische Fernbedienungen usw.) sind an gut zugänglichen Orten innerhalb 

der Nutzungseinheit offen (d. h. nicht unter einer Abdeckung oder in einem Schrank) zu platzieren. 

5.17.2 RLT-Anlagen – mit Ausnahme von Einzelraumventilatoren, die nicht für Dauerbetrieb vorgesehen sind – müs-

sen über gut zugängliche Hauptschalter oder Netzstecker verfügen, über welche die Anlagen bei Schadenser-

eignissen (Brandfälle gemäss VKF-BSR 25-15 [44] oder Störfälle gemäss SR 814.012, StFV) einfach abge-

schaltet bzw. vom Stromnetz getrennt werden können. 

5.17.3 In öffentlich zugänglichen Bereichen ist der Hauptschalter bzw. Netzstecker vor Missbrauch zu schützen (z. B. 

hinter Glas). 

5.17.4 Dezentrale Luftbehandlungsgeräte, wie z. B. Einzelraum-Lüftungsgeräte, müssen von den Benutzern ausge-

schaltet werden können. 

5.17.5 Zentrale Luftbehandlungsgeräte müssen von einer instruierten Person ausgeschaltet werden können. 
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6 PRÜFUNGEN 

6.1 Zweck der Übergabe 

6.1.1 Mit der Übergabe ist der Nachweis zu erbringen, dass die einzelnen Komponenten und die Anlage als Ganzes 

die vereinbarten Anforderungen erfüllen. 

6.1.2 Mit der erfolgreichen Übergabe geht die Anlage in den Besitz des Bestellers über und die Rüge- und Verjäh-

rungsfristen beginnen zu laufen. 

6.2 Technische Spezifikationen 

6.2.1 Die bei der Übergabe von RLT-Anlagen zur Anwendung kommenden Prüf- und Messverfahren sind in SN EN 

12599 beschrieben. 

Anmerkung: Für Lüftungen in Wohngebäuden können die vereinfachten Prüf- und Messverfahren nach SN EN 

14134 und SN EN 16211 angewendet werden. Die Vorgaben gemäss SIA 382/5, Kapitel 6, sind zu beachten. 

6.2.2 Für die Anwendung in der Schweiz gelten die Angaben in SIA 118 und SIA 118/380 sowie die Abnahmeunter-

lagen der Fachverbände, wie z. B. SWKI 96-5 [49] oder Leistungsgarantie Komfortlüftung [107]. 

6.2.3 Ergänzend zu SN EN 12599 gelten die technischen Spezifikationen für Abnahmen von RLT-Anlagen gemäss 

Anhang L. 

6.3 Instruktion 

6.3.1 Für einen guten und sicheren Betrieb ist es entscheidend, dass die Besitzer und Nutzer bzw. Benutzer über die 

Funktion der RLT-Anlage gut informiert sind. 

6.3.2 Im Rahmen der Instruktion sind folgende Themen zu erörtern und in Form einer einfachen schriftlichen Anleitung 

abzugeben: 

– Zweck und Bedienung der RLT-Anlage: Betriebsstufen, Sollwerte. 

– Zusätzliche Fensteröffnung im Winter, speziell permanent offene Kippfenster. 

– Trockenheit im Winter: Reduktion des Luftwechsels, geeignete Raumtemperatur, Verhalten bei nicht 

belegten Nutzungseinheiten im Winter (z. B. Ferien, Mieterwechsel). 

– Grenzen der RLT-Anlagen: Aussengerüche, Rauchen und andere massive Belastungsquellen. 

– Sommerbetrieb und sommerlicher Wärmeschutz: Reduktion des Luftwechsels, Sommer-Bypass, Vorküh-

lung mit WRG bei hohen Aussentemperaturen, Nachtauskühlung mit Fensterlüftung, Betätigen der Beschat-

tungseinrichtung. 

– Überströmzone: Türspalte, die als Überström-Luftdurchlässe dienen, müssen freigehalten werden. 

– Instandhaltung: Erläutern der Zuständigkeiten. 

– Instandhaltungsjournal, in welchem die durchgeführten Massnahmen festgehalten werden. 

– Die Funktion aller Filter erklären und auf einen regelmässigen Austausch hinweisen. 

– Verhalten bei Störungen der RLT-Anlage. 

– Verhalten bei Brand- oder Störfällen (z. B. Chemieunfall). 

– Führen einer Energiebuchhaltung. 

6.4 Integrale Tests 

Integrale Tests sind nach SIA 2046 zu planen und durchzuführen. 
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7 BETRIEB UND INSTANDHALTUNG 

7.1 Allgemeines 

7.1.1 RLT-Anlagen erfordern eine fachlich kompetente Bedienung sowie periodische Wartungs-, Inspektions-, In-

standsetzungs- und Verbesserungsarbeiten. 

7.1.2 Mit den Arbeiten gemäss 7.1.1 ist sicherzustellen, dass die garantierten Raumluftzustände, Luftvolumenströme 

und die energetisch relevanten Kennzahlen über die Lebensdauer der Anlage erhalten bleiben. Gleichzeitig 

wird damit eine vorzeitige Alterung der Anlage vermieden. 

7.1.3 Leitlinien für die Inspektion von RLT-Anlagen sind in SN EN 16798-17 und SNG CEN/TR 16798-18 enthalten. 

Für die Schweiz sind die Anforderungen an die Instandhaltung in SWKI BT104-01 [62] (Grundlagen) und SWKI 

BT104-02 [63] (RLT-Anlagen) festgelegt. Besondere Bedeutung hat die Sicherstellung eines guten hygieni-

schen Standards (siehe SWKI VA104-01 [54]). 

7.1.4 RLT-Anlagen sind nach der schriftlichen Anleitung des Herstellers (Betriebsanleitung) bestimmungsgemäss zu 

betreiben und instand zu halten. 

7.1.5 Der Anlageneigentümer oder -betreiber ist dafür verantwortlich, dass die Lüftungsanlagen bestimmungsgemäss 

instand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind. 

7.1.6 Die Betreiberverantwortung ist in SWKI BT104-01 [62] geregelt. Betreiberpflichten können rechtswirksam ver-

traglich delegiert werden. Die Anforderungen an die Qualifikation des Instandhaltungspersonals sind in SWKI 

BT104-01 [62] (Grundlagen) und SWKI BT104-02 [63] (RLT-Anlagen) festgelegt. 

7.1.7 Die Instandhaltung der lüftungstechnischen Einrichtungen, inkl. Filterwechsel, hat durch instruierte Personen 

(Nutzer bzw. Benutzer, Hausdienst, externe Instandhaltungsfirmen usw.) zu erfolgen. Instandhaltungsarbeiten 

sind zu dokumentieren. 

7.2 Pflichtenheft für die Instandhaltung 

7.2.1 Für jede Anlage ist unter Beachtung der Anforderungen in 2.4 und der Unterlagen gemäss 6.2 ein Pflichtenheft 

für die Instandhaltung zu erstellen (Betriebsanweisung gemäss SWKI BT104-01 [62]). 

7.2.2 Für die Erstellung des Pflichtenheftes für die Instandhaltung und dessen periodische Anpassung aufgrund von 

Erfahrungen und neuen Randbedingungen ist der Anlagenbetreiber zuständig. Er kann vor allem die Erstellung 

des Pflichtenheftes für neue Anlagen dem Anlagenplaner oder dem Unternehmer übergeben. 

7.2.3 Unter Berücksichtigung der Art der Anlage, der Anforderungen an die Betriebssicherheit sowie der fachlichen 

Kompetenz und verfügbaren Zeit des hauseigenen Personals muss das Pflichtenheft für die Instandhaltung 

folgende Angaben enthalten: 

– Kontroll- und Wartungsgänge (Arbeiten und Intervalle), 

– Instandsetzungsarbeiten (Arbeiten und Intervalle), 

– Verantwortlichkeiten mit Zuordnung von internen und externen Tätigkeiten. 

7.3 Energiecontrolling 

7.3.1 Der Verbrauch an Elektrizität, Brennstoffen, Wasser usw. muss in einer Energiebuchhaltung strukturiert erfasst 

werden (Energiemonitoring), damit eine Betriebsoptimierung möglich ist. 

7.3.2 Die Messwerte sind periodisch mit den prognostizierten Verbrauchswerten und den Verbrauchswerten aus 

früheren Messperioden zu vergleichen. 
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7.4 Energetische Betriebsoptimierung 

7.4.1 Allgemeines 

7.4.1.1 Es ist nicht zu vermeiden, dass die tatsächlichen Randbedingungen und Anforderungen für den Betrieb von 

gebäudetechnischen Anlagen von den vereinbarten Auslegungsbedingungen abweichen und dass sich diese 

zudem im Laufe der Zeit verändern. 

7.4.1.2 Mit der energetischen Betriebsoptimierung soll sichergestellt werden, dass die Anlagen optimal betrieben wer-

den und dass der Betrieb der Anlagen periodisch den tatsächlichen Randbedingungen und Anforderungen an-

gepasst wird. Die energetische Betriebsoptimierung erstreckt sich in der Regel über alle vier Jahreszeiten eines 

ganzen Jahres. 

7.4.1.3 Das Merkblatt SIA 2048 zeigt auf, wie bei energetischen Betriebsoptimierungen vorgegangen wird, welche Vor-

aussetzungen dabei erfüllt sein sollen und welche Ansätze Erfolg versprechend sind. 

7.4.1.4 Alle Massnahmen im Rahmen der energetischen Betriebsoptimierung sind zu protokollieren. 

7.4.1.5 Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist der Anlagenbetreiber für die energetische Betriebsoptimierung zu-

ständig. Er kann diese Aufgabe dem Anlagenplaner oder dem Unternehmer übertragen. 

7.4.1.6 Die energetische Betriebsoptimierung wird sinnvollerweise nach dem ersten Betriebsjahr durchgeführt. Sie ist 

periodisch und nach bedeutenden Nutzungsänderungen oder Anpassungen zu wiederholen. 

7.4.1.7 Um den Nutzen der energetischen Betriebsoptimierung langfristig zu sichern, sollten energierelevante Daten 

der gebäudetechnischen Anlagen dauerhaft überwacht, aufgezeichnet und ausgewertet werden (siehe 7.3). 

7.4.1.8 Anstelle von periodischen energetischen Betriebsoptimierungen sollte bei grösseren und komplexen Bauten 

eine dauerhafte Optimierung nach SIA 2048 bzw. SWKI BT105-01 [64] vorgenommen werden. 

7.4.2 Energetische Betriebsoptimierung unmittelbar nach Übergabe (Einregulierungsmonitoring) 

7.4.2.1 Mit dem Einregulierungsmonitoring beginnt die kontinuierliche Überwachung der technischen Anlagen im Ge-

bäudebetrieb sowie deren Optimierung. 

7.4.2.2 Das Einregulierungsmonitoring beginnt mit der Nutzung des Gebäudes und erstreckt sich über zwei Jahre 

(Rügefrist nach SIA 118). Während dieser Zeit werden detaillierte Analysen zum Energieverbrauch sowie Funk-

tion und Leistung der Anlagentechnik erstellt. Über das reale Nutzungsprofil ergeben sich Optimierungspoten-

ziale für den Betrieb der technischen Anlagen (z. B. Nutzungszeiten oder Schaltzeiten). 

7.4.2.3 Weitere Informationen sind SIA 2048, Anhang C, und SWKI BT105-01 [64], Ziffer 6.2.1, zu entnehmen. 

7.4.3 Energetische Betriebsoptimierung als Daueraufgabe (Langzeitmonitoring) 

7.4.3.1 Das Langzeitmonitoring beginnt nach dem Einregulierungsmonitoring und erstreckt sich über die gesamte 

Nutzungsphase. Ziel des Langzeitmonitorings ist die Erhaltung des optimierten Betriebs (Kenn- und Sollwerte 

aus Einregulierungsmonitoring), gegebenenfalls weitere Optimierungen, nötigenfalls durch die Veranlassung 

entsprechender Massnahmen (Nachregulierung, Instandhaltung, Behebung von Fehlern und Ausfällen, Ver-

folgung von Zielvorgaben). 

7.4.3.2 Während des Langzeitmonitorings werden regelmässig Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt. Durch die laufende 

Kontrolle der Betriebsdaten werden Veränderungen der Kennwerte sofort ersichtlich, sodass zeitnah einge-

griffen (über Betreiber/Nutzer vor Ort) und der Sollzustand wieder hergestellt werden kann. 

7.4.3.3 Weitere Informationen sind SIA 2048, Anhang D, und SWKI BT105-01 [64], Ziffer 6.2.2, zu entnehmen. 

7.4.4 Notwendigkeit für energetische Betriebsoptimierungen von gebäudetechnischen Anlagen 

7.4.4.1 Liegen keine behördlichen Vorgaben oder privatrechtliche Vereinbarungen vor, gelten für die Notwendigkeit der 

energetischen Betriebsoptimierung von gebäudetechnischen Anlagen die Anforderungen in 7.4.4.2 bis 7.4.4.4 

(basierend auf [97], [104] und [102]). 
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7.4.4.2 In Nichtwohngebäuden ist innerhalb dreier Jahre nach Inbetriebnahme und danach periodisch alle fünf Jahre 

eine energetische Betriebsoptimierung für die gebäudetechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung/Klima, Kälte, 

Sanitär, Elektro/Kommunikation und Gebäudeautomation) vorzunehmen. Ausgenommen sind Bauten und Anla-

gen von Grossverbrauchern, die mit der zuständigen Behörde eine Vereinbarung abgeschlossen haben. 

7.4.4.3 Von der Pflicht zur Vornahme einer Betriebsoptimierung sind folgende Bauten befreit: 

– Betriebsstätten mit einem Elektrizitätsverbrauch von weniger als 200‘000 kWh pro Jahr; 

– Betriebsstätten, die als Grossverbraucher eine Zielvereinbarung abgeschlossen haben, in einem anderen 

Modell (z. B. KMU-Modell oder Energie-Modell der EnAW) integriert sind oder nachweisen können, dass sie 

bereits eine mehrjährige systematische Betriebsoptimierung durchführen. 

7.4.4.4 Als Grossverbraucher gilt, wer einen jährlichen Wärmeverbrauch von mehr als 5 GWh oder einen jährlichen 

Elektrizitätsverbrauch von mehr als 500'000 kWh hat. 

7.4.5 Notwendigkeit für energetische Inspektionen an Raumkonditionierungsanlagen 

7.4.5.1 Liegen keine behördlichen Vorgaben oder privatrechtliche Vereinbarungen vor, gelten für die Notwendigkeit von 

energetischen Inspektionen an Raumkonditionierungsanlagen (Heizung, Lüftung/Klima, Kälte) die Anforderun-

gen in 7.4.5.2 bis 7.4.5.4 (basierend auf [2] und [3]). 

7.4.5.2 An Heizungsanlagen oder kombinierten Raumheizungs- und Raumlüftungsanlagen mit einer thermischen 

Nennleistung von mehr als 70 kW (Grenzwert) bzw. 20 kW (Zielwert) ist innerhalb dreier Jahre nach Inbetrieb-

nahme und danach periodisch alle fünf Jahre eine energetische Inspektion nach SN EN 15378-1 und SNG 

CEN/TR 15378-2 durchzuführen. 

7.4.5.3 An Klimakälteanlagen oder kombinierten Klimakälte- und Raumlüftungsanlagen mit einer thermischen Nenn-

leistung von mehr als 70 kW (Grenzwert) bzw. 12 kW (Zielwert) ist innerhalb dreier Jahre nach Inbetriebnahme 

und danach periodisch alle fünf Jahre eine energetische Inspektion nach SN EN 16798-17 und SNG 

CEN/TR 16798-18 durchzuführen. 

7.4.5.4 Die Anforderungen an die Qualifikation des Inspektionspersonals sind in SWKI BT104-01 [62] (Grundlagen) und 

SWKI BT104-02 [63] (RLT-Anlagen) festgelegt. 
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8 RÜCKBAU UND ENTSORGUNG 

8.1 Bereits in der Planung ist sicherzustellen, dass der spätere Rückbau der Anlagen und deren Entsorgung ohne 

vermeidbare Umweltbelastungen möglich sind. 

8.2 Bei der Wahl der Komponenten und Systeme sind die ökologischen Aspekte auch im Hinblick auf deren Rück-

bau und Entsorgung gebührend zu berücksichtigen. Als Minimalforderung gilt, dass mindestens eines der fol-

genden Kriterien erfüllt ist: 

– Verwertbarkeit, 

– kein Sonderabfall mit > 1 % organisch gebundenen Halogenen und somit Verbrennung in einer KVA 

möglich (SR 814.600, VVEA, Art. 32 Abs. 2 lit. c). 

– Ablagerung auf einer Deponie Typ B zulässig. 

8.3 Technische Komponenten mit einer kleineren Lebensdauer als jener des Gebäudes müssen ohne grössere 

bauliche Anpassungen ersetz- oder reparierbar sein.  

Dazu ist das Prinzip der Bauteiltrennung nach SIA 411 möglichst konsequent umzusetzen (Trennung der Bau-

elemente mit unterschiedlicher Lebens- und Nutzungsdauer in die Systemstufen Primär-, Sekundär- und Tertiär-

system). 

Eine konsequente Systemtrennung führt zu einer höheren Nutzungsflexibilität und unterstützt Massnahmen für 

die energetische Gebäudeerneuerung nach SIA 2047. 
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Anhang A (informativ) 
Abgrenzung Lüftungsgeräte 

A.1 Zuordnung der Lüftungsgeräte zu VO (EU) Nr. 1253/2014 sowie VO (EU) Nr. 
1254/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 gilt nicht für Lüftungsgeräte, die 

a) nur in einer Richtung betrieben werden (Abluft/Fortluft oder Aussenluft/Zuluft) und weniger als 30 W 

elektrische Leistung aufnehmen, mit Ausnahme der Informationsanforderungen; 

b) in beiden Richtungen betrieben werden und je Luftstrom weniger als 30 W an elektrischer Gesamtleistung 

aufnehmen, mit Ausnahme der Informationsanforderungen;  

c) nur mit einem Gehäuse ausgestattete Axial- oder Radialventilatoren im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 327/2011 sind;  

d) ausschliesslich für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen im Sinne der Richtlinie 94/9/EG 

bestimmt sind; 

e) ausschliesslich für den Betrieb in Notfällen über kurze Zeiträume bestimmt sind und die Brandschutz-

Grundanforderungen an Bauwerke der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erfüllen; 

f) ausschliesslich für den Betrieb unter folgenden Bedingungen bestimmt sind: 

1) Betriebstemperaturen der bewegten Luft über 100 °C; 

2) Betriebsumgebungstemperatur für den Antriebsmotor des Ventilators, falls jener ausserhalb des 

Luftstroms liegt, über 65 °C; 

3) Temperatur der bewegten Luft oder Betriebsumgebungstemperatur für den Antriebsmotor, falls jener 

ausserhalb des Luftstroms liegt, unter –40 °C; 

4) Versorgungsspannung über 1'000 V bei Wechselstrom oder 1'500 V bei Gleichstrom; 

5) toxische, hochgradig korrosive oder zündfähige Umgebungen oder Umgebungen mit abrasiven 

Stoffen; 

g) einen Wärmeübertrager und eine Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung beinhalten oder eine Wärme-

übertragung oder -entnahme über die des Wärmerückgewinnungssystems hinaus ermöglichen, mit Aus-

nahme der Wärmeübertragung zum Vereisungsschutz oder zum Abtauen; 

h) gemäss der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 über Küchengeräte als Dunstabzugshauben eingestuft sind. 

Tabelle 54 Zuordnung der Geräte (Zu- und Abluft) zu VO (EU) Nr. 1253/2014 und VO (EU) Nr. 1254/2014 

Nr. Geräteeigenschaften Gerät ist im Geltungsbereich von 

 Nennvolumen-

strom 

qv,a,n 

Leistungsaufnahme 

pro Ventilator bei 

Nennvolumenstrom 

(inkl. Drehzahl-

regelung) 

Hersteller-

deklaration 

VO (EU) 

Nr. 1253/2014 

(Umweltgerechte 

Gestaltung von 

Lüftungsanlagen) 

VO (EU) 

Nr. 1254/2014 

(Kennzeichnung 

von Wohnraum-

lüftungsanlagen) 

 m3/h W    

1 qv,a,n ≤ 250 ≥ 30 WLA ja ja 

2  < 30 WLA nein 1) ja 

3 250 < qv,a,n < 1’000 ≥ 30 WLA ja ja 

4   NWLA ja nein 

5  < 30 WLA nein 1) ja 

6   NWLA nein 1) nein 

7 qv,a,n ≥ 1’000 ≥ 30 NWLA ja nein 

8  < 30 NWLA nein 1) nein 

1) mit Ausnahme der Informationsanforderungen 
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A.2 Lüftungsgeräte im Geltungsbereich der VO (EU) Nr. 1253/2014 sowie VO (EU) 
Nr. 1254/2014 

Tabelle 55 basiert auf den Empfehlungen des EVIA/Eurovent-Leitfadens [111] und zeigt eine Auswahl von mög-

lichen Konfigurationen von Lüftungsgeräten in RLT-Anlagen. 

– In der Spalte «Gestaltung der Anlage» wird eine prinzipielle Skizze des Lüftungsgeräts bzw. der RLT-

Anlage aufgezeigt. Sie enthält nur die für die Beurteilung des Geltungsbereichs notwendigen Symbole und 

Bezeichnungen. 

– In der Spalte «Anmerkungen» wird – sofern möglich – Bezug genommen auf die Bezeichnung der Anlage-

typen gemäss Tabelle 1 unter 1.5. 

– In der Spalte «Geltungsbereich» wird beurteilt, ob das entsprechende Lüftungsgerät im Geltungsbereich der 

Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 bzw. Nr. 1254/2014 enthalten ist oder nicht. 

Anmerkung: Lüftungsgeräte, die im Geltungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 bzw. Nr. 1254/2014 

enthalten sind, müssen die Anforderung der vorliegenden Norm bzw. der Norm SIA 382/5 erfüllen. 

Tabelle 55 Lüftungsgeräte im Geltungsbereich der VO (EU) Nr. 1253/2014 und VO (EU) Nr. 1254/2014 

Nr. Gestaltung der Anlage Anmerkungen Geltungs-

bereich 

1 Zuluftgerät 

 

Unidirektionale Lüftungsanlage 

Einfache Zuluftanlage nach 

Tabelle 1 

Enthalten 

2 Zuluftgerät mit Heizung 

 

Unidirektionale Lüftungsanlage 

Zuluftanlage mit Lufterwärmung 

nach Tabelle 1 

Enthalten 

3 Abluftgerät 

 

Unidirektionale Lüftungsanlage 

Einfache Abluftanlage nach 

Tabelle 1 

Enthalten 

4 Luft/Wasser-Wärmepumpe  

 

Unidirektionale Lüftungsanlage 

Abluftanlage mit Abwärme-

nutzung nach Tabelle 1 

Der Verdampfer bzw. Verflüssi-

ger im Luftstrom hat keine Aus-

wirkungen auf die Lüftungs-

funktion und ist als zusätzliche 

Komponente zu betrachten. 

Enthalten 
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Nr. Gestaltung der Anlage Anmerkungen Geltungs-

bereich 

5 Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Aussenluft 

 

Unidirektionale Lüftungsanlage 

Abluftanlage mit Abwärme-

nutzung nach Tabelle 1 

Der Verdampfer bzw. Verflüssi-

ger im Luftstrom hat keine Aus-

wirkungen auf die Lüftungs-

funktion und ist als zusätzliche 

Komponente zu betrachten. 

Mit Aussenluftbetrieb, falls kein 

Abluftbedarf. 

Enthalten 

6 Nur Luft/Luft-Wärmeübertrager (WRG) 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Einfache Lüftungsanlage nach 

Tabelle 1 

Enthalten 

7 Luft/Luft-Wärmeübertrager (WRG), mit 

Vereisungsschutz 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Einfache Lüftungsanlage nach 

Tabelle 1 

NWLA:  

Der Vorerwärmer ist eine 

zusätzliche Komponente. 

WLA:  

Die Auswirkung des Vorerwär-

mers auf die elektrische Leis-

tungsaufnahme sollte korrigiert 

werden. 

Enthalten 

8 Luft/Luft-Wärmeübertrager (WRG), mit Heizung 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Lüftungsanlage mit Lufterwär-

mung nach Tabelle 1 

Die zusätzliche Heizung hat 

keine Auswirkung auf die 

Wärmerückgewinnung. 

NWLA:  

Der Lufterwärmer ist eine 

zusätzliche Komponente. 

WLA:  

Die Auswirkung des Lufterwär-

mers auf die elektrische Leis-

tungsaufnahme sollte korrigiert 

werden. 

Enthalten 
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Nr. Gestaltung der Anlage Anmerkungen Geltungs-

bereich 

9 Luft/Luft-Wärmeübertrager (WRG), 3 Klappen, mit 

Heizung 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Lüftungsanlage mit Lufterwär-

mung und Umluft nach Tabelle 1 

Das zusätzliche Heizen und 

Mischen hat keinen Einfluss auf 

die Wärmerückgewinnung. 

PSFP,int ist mit Zuluft- und Abluft-

Volumenstrom zu berechnen. 

Enthalten 

10 Kreislaufverbundsystem (WRG) 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Einfache Lüftungsanlage nach 

Tabelle 1 

Enthalten 

11 Kreislaufverbundsystem mit Wärmeeinkopplung im 

Zwischenkreislauf 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Einfache Lüftungsanlage nach 

Tabelle 1 

Das Kreislaufverbundsystem 

kann ohne zusätzliche Heizung 

oder Kühlung innerhalb des 

Wasser-/Sole-Kreislaufs 

gemessen werden. 

Enthalten 

12 Kreislaufverbundsystem mit Wasser/Wasser- bzw. 

Sole/Sole-Wärmepumpe im Zwischenkreislauf 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Einfache Lüftungsanlage nach 

Tabelle 1 

Das Kreislaufverbundsystem 

kann ohne zusätzliche Wärme-

pumpe innerhalb des 

Wasser-/Sole-Kreislaufs 

gemessen werden. 

Enthalten 
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Nr. Gestaltung der Anlage Anmerkungen Geltungs-

bereich 

13 Nur Luft/Luft-Wärmepumpe (reversibel): Kühlung 

 
Nur Luft/Luft-Wärmepumpe (reversibel): Heizung 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Für Lüftungsanlagen mit einer 

Wärmepumpe ausschliesslich 

für die Wärmerückgewinnung 

sind keine Leistungsdaten 

verfügbar. 

Dieses System gestattet zusätz-

liche Wärmeübertragung zur 

Wärmerückgewinnung. 

Dieses System ist in VO (EU) 

2016/2281 [8] geregelt. 

Vorwiegend Heizung oder 

Kühlung. 

Ausge-

schlossen 

14 Nur Luft/Luft-Wärmepumpe (reversibel), 4 Klappen 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Rooftop-Wärmepumpe und 

Rooftop-Raumklimagerät  

Dieses System ist in VO (EU) 

2016/2281 [8] geregelt. 

Vorwiegend Heizung oder 

Kühlung. 

Ausge-

schlossen 

15 Nur 3 Klappen 

 

 

 

 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Lüftungsanlage mit Lufterwär-

mung und Umluft nach Tabelle 1 

In NWLA nicht zulässig, da bi-

direktionale Lüftungsanlagen 

Wärmerückgewinnung aufwei-

sen müssen, wenn der Zweck 

der Anlage überwiegend Lüftung 

ist. 

Enthalten 

(nicht zu-

lässig) 
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Nr. Gestaltung der Anlage Anmerkungen Geltungs-

bereich 

16 Luft/Luft-Wärmeübertrager (WRG) und Luft/Luft-

Wärmepumpe (reversibel): Heizung oder Kühlung 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Lüftungsanlage mit Lufterwär-

mung nach Tabelle 1 

– 

Heizung: Die Wärmepumpe 

unterstützt die Wärmerück-

gewinnung im Winter. 

Ausge-

schlossen 

Kühlung: Wenn die Wärme-

pumpe nur im Sommer be-

trieben wird, werden Verflüssi-

ger und Verdampfer als zusätz-

liche Komponenten betrachtet. 

Enthalten 

17 Luft/Luft-Wärmeübertrager (WRG) und 

Wasser/Wasser-Wärmepumpe 1) 

 
1) Die Wasser/Wasser-Wärmepumpe ist mit einem 

Kühler in der Fortluft verbunden und erzeugt Wärme. 

Der Lufterwärmer im Lüftungsgerät ist mit den 

Heizungsrohren der Wärmepumpe verbunden. Der 

Überschuss an erzeugter Wärme wird an andere 

Wärmeverbraucher im Gebäude geliefert. 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Lüftungsanlage mit Lufterwär-

mung und Abwärmenutzung 

nach Tabelle 1 

– 

Ein Teil der zurückgewonnenen 

Wärme wird für andere Ver-

braucher genutzt. 

Enthalten 

Die Wärmepumpe arbeitet in 

Kombination mit der Wärme-

rückgewinnung  

Ausge-

schlossen 

18 Luft/Luft-Wärmeübertrager (WRG) und Luft/Wasser-

Wärmepumpe 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Einfache Lüftungsanlage mit Ab-

wärmenutzung nach Tabelle 1 

Die Anlage kann ohne eine Aus-

wirkung der Luft/Wasser-Wär-

mepumpe spezifiziert werden. 

NWLA:  

Der Verdampfer bzw. Verflüssi-

ger im Luftstrom gilt als zusätz-

liche Komponente und ist nicht 

in PSFP,int enthalten. 

WLA:  

Der Verdampfer bzw. Verflüssi-

ger im Luftstrom ist nicht in PSPI 

enthalten. 

Enthalten 
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Nr. Gestaltung der Anlage Anmerkungen Geltungs-

bereich 

19 Sekundärluft-Ventilatorkonvektor mit Aussenluft und 1 

Ventilator: Heizung oder Kühlung 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Ventilator-Konvektor (oder 

Induktionsgerät) nach SIA 411 

Ist überwiegend ein Ventilator-

konvektor, wenn der Anteil des 

Aussenluftstroms gering ist 

(< 10 %). 

Dieses System ist in VO (EU) 

2016/2281 [8] geregelt. 

ODA enthalten, wenn der Anteil 

des Aussenluftstroms nennens-

wert ist (≥ 10 %) 

SEC/RCA 

ausge-

schlossen 

ODA ent-

halten, 

wenn 

≥ 10 % 

20 Sekundärluft-Ventilatorkonvektor mit Aussenluft und 2 

Ventilatoren: Heizung und Kühlung 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Ventilator-Konvektor nach 

SIA 411 

Ist überwiegend ein Ventilator-

konvektor. 

Dieses System ist in VO (EU) 

2016/2281 [8] geregelt. 

SEC 

ausge-

schlossen 

ODA ent-

halten 

21 Luft/Luft-Wärmeübertrager (WRG), mit Sekundärluft: 

Heizung und Kühlung 

 

Bidirektionale Lüftungsanlage 

Ventilator-Konvektor (mit zentra-

ler Primärluftaufbereitung) nach 

SIA 411 

Ist überwiegend ein Ventilator-

konvektor. 

Dieses System ist in VO (EU) 

2016/2281 [8] geregelt. 

SEC 

ausge-

schlossen 

ODA und 

EHA ent-

halten 
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Anhang B (normativ) 
Verfahren zur Steuerung bzw. Regelung von Einzonen- und Mehrzonenanlagen 

B.1 In der Berechnung des Energiebedarfs nach dem vereinfachten Verfahren gemäss SN EN 16798-5-2 wird für 

die Steuerung/Regelung des Luftvolumenstroms der Faktor fflow,ctrl gemäss Tabelle 56 verwendet: 

Tabelle 56 Steuer-/Regelfaktor für den Luftvolumenstrom nach SN EN 16798-5-2  

Art der Steuerung/Regelung des Luftvolumenstroms Steuer-/Regelfaktor 

fflow,ctrl 

Manuelle Steuerung (keine bedarfsgerechte Lüftung) 1,00 

Taktsteuerung (keine bedarfsgerechte Lüftung) 0,95 

Zentrale bedarfsgerechte Steuerung/Regelung 0,85 

Lokale bedarfsgerechte Steuerung/Regelung 0,65 

B.2 Der Steuer-/Regelfaktor für den Luftvolumenstrom wird mit einem Exponenten x für die Nichtlinearität von Motor 

und Antrieb gemäss Tabelle 57 potenziert: 

Tabelle 57 Exponent x der Nichtlinearität von Motor und Antrieb nach SN EN 16798-5-2  

Art von Motor und Antrieb Exponent 

x 

Ein/Aus und feste Drehzahl 1,0 

Zweistufig 1,2 

Dreistufig 1,5 

Variable Drehzahl 2,0 

B.3 In Tabelle 58 sind die für die Berechnung des Energiebedarfs von RLT-Anlagen nach dem detaillierten Ver-

fahren gemäss SIA 380/2 bzw. SN EN 16798-5-1 und nach dem vereinfachten Verfahren gemäss SN EN 

16798-5-2 relevanten Verfahren zur Steuerung/Regelung von Einzonen- und Mehrzonenanlagen aufgeführt. 

Dabei bedeuten: 

– SZC: Steuerung/Regelung von Einzonenanlagen (en: Single Zone Control) 

– MZC: Steuerung/Regelung von Mehrzonenanlagen (en: Multi Zone Control) 

Anmerkung: Die technisch möglichen, aber nicht sinnvollen Verfahren sind mit hellgrauer Schrift markiert. 

Tabelle 58 Verfahren zur Steuerung/Regelung von Einzonen- und Mehrzonenanlagen mit Kategorien nach 

SN EN 16798-3 und Steuer-/Regelfaktoren nach SN EN 16798-5-2 

Nr. Bezeichnung Verfahren Kategorie nach 

SN EN 16798-3 

Faktor/Exponent nach  

SN EN 16798-5-2, Gl. (31b) 

  Siehe Tabelle 2 fflow,ctrl x fflow,ctrl
x 

SZC00 

MZC00 

Ohne Steuerung/Regelung 

(Dauerbetrieb) 

IDA-C1 (Z) 

IDA-C1 (R) 

1,00 

1,00 

1,0 

1,0 

1,00 

1,00 

SZC01 

MZC01 

Ein/Aus, manuell und/oder automatisch 

gesteuert (nach Präsenz) 1) 

IDA-C2/-C4 (Z-O) 

IDA-C2/-C4 (R-O) 

0,85 

0,65 

1,0 

1,0 

0,85 

0,65 

SZC02 

MZC02 

Ein/Aus, gesteuert basierend auf Zeit-

schaltprogramm 

IDA-C3 (Z-O) 

IDA-C3 (R-O) 

0,95 

0,95 

1,0 

1,0 

0,95 

0,95 

SZC03 

MZC03 

Ein/Aus, gesteuert nach gemessener 

oder geschätzter Anzahl Personen 

(erweitere Präsenzerfassung) 

IDA-C5 (Z-O) 

IDA-C5 (R-O) 

0,85 

0,65 

1,0 

1,0 

0,85 

0,65 
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Nr. Bezeichnung Verfahren Kategorie nach 

SN EN 16798-3 

Faktor/Exponent nach  

SN EN 16798-5-2, Gl. (31b) 

  Siehe Tabelle 2 fflow,ctrl x fflow,ctrl
x 

SZC04 

MZC04 

Ein/Aus, Regelung der Gas-Konzen-

tration in Raum/Zone (z. B. CO2) 

IDA-C6 (Z-O) 

IDA-C6 (R-O) 

0,85 

0,65 

1,0 

1,0 

0,85 

0,65 

SZC05 

MZC05 

n-stufig, manuell und/oder automatisch 

gesteuert (nach Präsenz) 1) 

IDA-C2/-C4 (Z-M) 

IDA-C2/-C4 (R-M) 

0,85 

0,65 

1,2/1,5 

1,2/1,5 

0,82/0,78 

0,60/0,52 

SZC06 

MZC06 

n-stufig, gesteuert basierend auf Zeit-

schaltprogramm 

IDA-C3 (Z-M) 

IDA-C3 (R-M) 

0,95 

0,95 

1,2/1,5 

1,2/1,5 

0,94/0,93 

0,94/0,93 

SZC07 

MZC07 

n-stufig, gesteuert nach gemessener 

oder geschätzter Anzahl Personen 

(erweitere Präsenzerfassung) 

IDA-C5 (Z-M) 

IDA-C5 (R-M) 

0,85 

0,65 

1,2/1,5 

1,2/1,5 

0,82/0,78 

0,60/0,52 

SZC08 

MZC08 

n-stufig, Regelung der Gas-Konzen-

tration in Raum/Zone (z. B. CO2) 

IDA-C6 (Z-M) 

IDA-C6 (R-M) 

0,85 

0,65 

1,2/1,5 

1,2/1,5 

0,82/0,78 

0,60/0,52 

SZC09 

MZC09 

Stufenlos, manuell und/oder automatisch 

gesteuert (nach Präsenz) 1) 

IDA-C2/-C4 (Z-F) 

DA-C2/-C4 (R-F) 

1,00 

1,00 

2,0 

2,0 

1,00 

1,00 

SZC10 

MZC10 

Stufenlos, gesteuert basierend auf Zeit-

schaltprogramm 

IDA-C3 (Z-F) 

IDA-C3 (R-F) 

0,95 

0,95 

2,0 

2,0 

0,90 

0,90 

SZC11 

MZC11 

Stufenlos, gesteuert nach gemessener 

oder geschätzter Anzahl Personen 

(erweitere Präsenzerfassung) 

IDA-C5 (Z-F) 

IDA-C5 (R-F) 

0,85 

0,65 

2,0 

2,0 

0,72 

0,42 

SZC12 

MZC12 

Stufenlos, Regelung der Gas-Konzen-

tration in Raum/Zone (z. B. CO2) 

IDA-C6 (Z-F) 

IDA-C6 (R-F) 

0,85 

0,65 

2,0 

2,0 

0,72 

0,42 

1) Möglichkeiten zur Steuerung nach Präsenz (vgl. 1.1.13.15):  

a) manuelle Schaltung;  

b) manuelle Schaltung mit zeitgesteuerter Abschaltung;  

c) automatische Schaltung mit Präsenzmelder;  

d) manuelle Ein- und automatische Abschaltung mit Präsenzmelder 

 

B.4 In Tabelle 59 sind die für die Berechnung des Leistungs- und Energiebedarfs von RLT-Anlagen nach SIA 380/2 

bzw. SN EN 16798-5-1 relevanten Optionen zur Steuerung/Regelung des Volumenstroms auf der Ebene «Luft-

aufbereitung» (Anlage, Ventilator) aufgeführt.  

Dabei bedeuten nach SN EN 16798-5-1, Tabelle 18, Regelung des Luftvolumenstroms (AIR_FLOW_CTRL): 

– NO_CTRL: keine Regelung des Volumenstroms, Dauerbetrieb 

– ON/OFF_CTRL: zeitabhängige Regelung des Volumenstroms, Dauerbetrieb während Zeiten mit Belegung 

– MULTI_STAGE: mehrstufige variable Regelung des Volumenstroms 

– VARIABLE: kontinuierliche variable Regelung des Volumenstroms 

Dabei bedeuten nach SN EN 16798-5-1, Tabelle 24, Regelung des Ventilators (FAN_CTRL): 

– NO_CTRL: Keine Regelung; der Ventilator reagiert entsprechend seiner Kennwerte auf den variablen 

Volumenstrom 

– CONST_PRES: Der Ventilator wird geregelt, um eine konstante Druckdifferenz zwischen einem 

spezifischen Punkt im Luftverteilungssystem und der Umgebung zu erreichen 

– MIN_PRES: Der Ventilator wird auf der Grundlage der für die Anlage erforderlichen Mindest-Druckdifferenz 

geregelt 

– DIRECT: Der Ventilator wird direkt auf der Grundlage des variablen Luftvolumenstroms geregelt 

Anmerkung: Die technisch möglichen, aber nicht sinnvollen Optionen sind mit hellgrauer Schrift markiert. 
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Tabelle 59 Verfahren zur Steuerung/Regelung von Einzonen- und Mehrzonenanlagen auf der Ebene «Luft-

aufbereitung» (Anlage, Ventilator) gemäss SN EN 16798-5-1  

Abk. Bezeichnung Verfahren SN EN 16798-5-1, 

Tabelle 18 

SN EN 16798-5-1, 

Tabelle 24 

  AIR_FLOW_CTRL FAN_CTRL 

SZC00 

MZC00 

Ohne Steuerung/Regelung 

(Dauerbetrieb) 

NO_CTRL SZ: NO_CTRL 

MZ: NO_CTRL 

SZC01 

MZC01 

Ein/Aus, manuell und/oder automatisch 

gesteuert (nach Präsenz) 1) 

ON/OFF_CTRL SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC02 

MZC02 

Ein/Aus, gesteuert basierend auf Zeit-

schaltprogramm 

ON/OFF_CTRL SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC03 

MZC03 

Ein/Aus, gesteuert nach gemessener 

oder geschätzter Anzahl Personen 

(erweitere Präsenzerfassung) 

ON/OFF_CTRL SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC04 

MZC04 

Ein/Aus, Regelung der Gas-Konzen-

tration in Raum/Zone (z. B. CO2) 

ON/OFF_CTRL SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC05 

MZC05 

n-stufig, manuell und/oder automatisch 

gesteuert (nach Präsenz) 1) 

MULTI_STAGE 1) SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC06 

MZC06 

n-stufig, gesteuert basierend auf Zeit-

schaltprogramm 

MULTI_STAGE 1) SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC07 

MZC07 

n-stufig, gesteuert nach gemessener 

oder geschätzter Anzahl Personen 

(erweitere Präsenzerfassung) 

MULTI_STAGE 1) SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC08 

MZC08 

n-stufig, Regelung der Gas-Konzentration 

in Raum/Zone (z. B. CO2) 

MULTI_STAGE 1) SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC09 

MZC09 

Stufenlos, manuell und/oder automatisch 

gesteuert (nach Präsenz) 1) 

VARIABLE SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC10 

MZC10 

Stufenlos, gesteuert basierend auf Zeit-

schaltprogramm 

VARIABLE SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC11 

MZC11 

Stufenlos, gesteuert nach gemessener 

oder geschätzter Anzahl Personen 

(erweitere Präsenzerfassung) 

VARIABLE SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

SZC12 

MZC12 

Stufenlos, Regelung der Gas-Konzen-

tration in Raum/Zone (z. B. CO2) 

VARIABLE SZ: DIRECT 2) 

MZ: NO_CTRL/ 

CONST_PRES/MIN_PRES 

1) Bei der Option MULTI_STAGE muss für Gl. (23c) in SN EN 16798-5-1 die Anzahl möglicher Betriebsstufen nst gewählt 

werden (1, 2, …n). Anmerkung: Normalerweise werden Anlagen 2- oder 3-stufig betrieben. 

2) Gemäss Tabelle 24 in SN EN 16798-5-1 ist bei SINGLE_ZONE neben NO_CTRL und DIRECT auch CONST_PRES 

möglich. CONST_PRES wird aber in der Norm bei SINGLE_ZONE nicht verwendet. 

B.5 In Tabelle 60 sind die für die Berechnung des Leistungs- und Energiebedarfs von RLT-Anlagen nach SIA 380/2 

bzw. SN EN 16798-5-1 und SN EN 16798-7 relevanten Optionen zur Steuerung/Regelung des Volumenstroms 

oder der Zulufttemperatur auf der Ebene «Luftabgabe» (Raum/Zone) aufgeführt.  
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Dabei bedeuten nach SN EN 16798-5-1, Tabelle 19, und SN EN 16798-7, Tabelle 8, Regelung der Zulufttem-

peratur (SUP_AIR_TEMP_CTRL): 

– NO_CTRL: keine Regelung der Zulufttemperatur 

– CONST: konstante Zulufttemperatur 

– ODA_COMP: variabler Sollwert mit Aussentemperatur-Kompensation 

– LOAD_COMP: variabler Sollwert mit lastabhängiger Kompensation 

Dabei bedeuten nach SN EN 16798-7, Tabelle 9, Regelung des Zuluft-Volumenstroms (SUP_AIR_FLW_ 

CTRL): 

– ODA: Volumenstrom nur auf der Grundlage der Anforderung an die Aussenluft geregelt 

– LOAD: Volumenstrom auf der Grundlage der Heiz-/Kühllast geregelt, wobei der Mindest-Luftvolumenstrom 

durch die Anforderungen an die Aussenluft bestimmt wird. 

Anmerkung: Gemäss SN EN 16798-7, Gleichung (9), wird ein Faktor für die Steuerung/Regelung fctrl auf Raum-

ebene verwendet. Dieser ist abhängig vom Sensortyp und vom Regelungssystem. Werte für fctrl können Tabelle 

NA.4 in SN EN 16798-7 entnommen werden. 

Tabelle 60 Verfahren zur Steuerung/Regelung von Einzonen- und Mehrzonenanlagen auf der Ebene «Luft-

abgabe» (Raum/Zone) gemäss SN EN 16798-5-1 und SN EN 16798-7 

Abk. Bezeichnung Verfahren SN EN 16798-5-1, 

Tabelle 19 

SN EN 16798-7, 

Tabelle 8 

SN EN 16798-7, 

Tabelle 9 

  SUP_AIR_TEMP_CTRL SUP_AIR_TEMP_ 

CTRL 

SUP_AIR_FLW_ 

CTRL 

SZC00 

MZC00 

Ohne Steuerung/ 

Regelung (Dauerbetrieb) 

NO_CTRL/CONST/ 

ODA_COMP 

NO_CTRL ODA 

SZC01 

MZC01 

bis 

SZC04 

MZC04 

Ein/Aus-Steuerung/ 

Regelung  

NO_CTRL/CONST/ 

ODA_COMP 

NO_CTRL 1) ODA 

…CAV Zulufttemperatur zonen-

temperaturgeregelt 

LOAD_COMP LOAD_COMP ODA 

SZC05 

MZC05 

bis 

SZC08 

MZC08 

n-stufige Steuerung/ 

Regelung 

NO_CTRL/CONST/ 

ODA_COMP 

NO_CTRL 1) ODA 

…CAV Zulufttemperatur zonen-

temperaturgeregelt 2) 

LOAD_COMP LOAD_COMP ODA 

SZC09 

MZC09 

bis 

SZC12 

MZC12 

Stufenlose Steuerung/ 

Regelung 

NO_CTRL/CONST/ 

ODA_COMP 

NO_CTRL 1) ODA 

…VAV Volumenstrom zonen-

temperaturgeregelt 

NO_CTRL/CONST/ 

ODA_COMP 

NO_CTRL 1) LOAD 

…CAV Zulufttemperatur zonen-

temperaturgeregelt 2) 

LOAD_COMP LOAD_COMP ODA 

1) Gemäss SN EN 16798-7, Tabelle 8, sind neben NO_CTRL auch CONST und ODA_COMP möglich (werden aber in 

der Norm nirgends verwendet). Das ist bei SINGLE_ZONE nicht relevant, weil es bei Einzonenanlagen nicht darauf 

ankommt, ob dies auf Zonen- oder Anlagenebene festgelegt wird. Bei MULTI_ZONE müsste hier auf Anlagenebene 

aus allen Zonenwerten das Maximum bzw. Minimum bestimmt werden; das ist in SN EN 16798-5-1 aber nicht imple-

mentiert. Ausser bei LOAD_COMP wird die Zulufttemperatur immer aus SN EN 16798-5-1 übernommen. 

2) Der Volumenstrom ist variabel (mehrstufig oder kontinuierlich), aber nicht nach Zonentemperatur geregelt. 
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Anhang C (informativ) 
Prinzipschemata der Verfahren zur Steuerung bzw. Regelung von Einzonen- und 
Mehrzonenanlagen 

C.1 Allgemeines 

Die in Anhang B aufgeführten Verfahren zur Steuerung/Regelung von Einzonen- und Mehrzonenanlagen wer-

den nachfolgend in vereinfachten Prinzipschemata gemäss SNG CEN/TR 16798-6 dargestellt. 

Anmerkung 1: Es werden jeweils nur die Aussenluft/Zuluft-Seiten der Anlagen dargestellt. 

Anmerkung 2: Es werden nur die für die Praxis relevanten Verfahren dargestellt. 

C.2 Einzonenanlagen 

Figur 11 SZC00: Einzonenanlage – Ohne Steuerung/Regelung (Dauerbetrieb) 

 

Figur 12 SZC01: Einzonenanlage – Ein/Aus, manuell und/oder automatisch gesteuert (nach Präsenz) 

 

Legende: a) manuelle Schaltung; b) manuelle Schaltung mit zeitgesteuerter Abschaltung; c) automatische 

Schaltung mit Präsenzmelder; d) manuelle Ein- und automatische Abschaltung mit Präsenzmelder  
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Figur 13 SZC02: Einzonenanlage – Ein/Aus, gesteuert basierend auf Zeitschaltprogramm 

 

Figur 14 SZC03: Einzonenanlage – Ein/Aus, gesteuert nach gemessener oder geschätzter Anzahl Per-

sonen (erweitere Präsenzerfassung) 

 

Figur 15 SZC04: Einzonenanlage – Ein/Aus, Regelung der Gas-Konzentration in Raum/Zone (z. B. CO2) 
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Figur 16 SZC05: Einzonenanlage – n-stufig, manuell und/oder automatisch gesteuert (nach Präsenz) 

 

Legende: a) manuelle Schaltung; b) manuelle Schaltung mit zeitgesteuerter Abschaltung; c) automatische 

Schaltung mit Präsenzmelder; d) manuelle Ein- und automatische Abschaltung mit Präsenzmelder  

Figur 17 SZC06: Einzonenanlage – n-stufig, gesteuert basierend auf Zeitschaltprogramm 

 

Figur 18 SZC07: Einzonenanlage – n-stufig, gesteuert nach gemessener oder geschätzter Anzahl Per-

sonen (erweitere Präsenzerfassung) 
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Figur 19 SZC08: Einzonenanlage – n-stufig, Regelung der Gas-Konzentration in Raum/Zone (z. B. CO2) 

 

Figur 20 SZC11: Einzonenanlage – Stufenlos, gesteuert nach gemessener oder geschätzter Anzahl Per-

sonen (erweitere Präsenzerfassung) 

 

Figur 21 SZC12: Einzonenanlage – Stufenlos, Regelung der Gas-Konzentration in Raum/Zone (z. B. CO2) 
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C.3 Mehrzonenanlagen 

Figur 22 MZC11: Mehrzonenanlage – Stufenlos, gesteuert nach gemessener oder geschätzter Anzahl 

Personen (erweitere Präsenzerfassung); Konstantdruck-Regelung (über Ventilator) 

 

Figur 23 MZC12: Mehrzonenanlage – Stufenlos, Regelung der Gas-Konzentration in Raum/Zone (z. B. 

CO2); Konstantdruck-Regelung (über Ventilator) 

 

Figur 24 MZC12: Mehrzonenanlage – Stufenlos, Regelung der Gas-Konzentration in Raum/Zone (z. B. 

CO2); Konstantdruck-Regelung (über Luftverteilungssystem) 
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Figur 25 MZC12: Mehrzonenanlage – Stufenlos, Regelung der Gas-Konzentration in Raum/Zone (z. B. 

CO2); Minimaldruck-Regelung (mit Differenzdruck-Regelung) 

 

Figur 26 MZC12: Mehrzonenanlage – Stufenlos, Regelung der Gas-Konzentration in Raum/Zone (z. B. 

CO2); Minimaldruck-Regelung (ohne Differenzdruck-Regelung) 
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Anhang D (normativ) 
Raumkonditionen in beheizten und/oder klimatisierten Gebäuden 

D.1 Allgemeines 

D.1.1 Die thermisch behaglichen Raumkonditionen in beheizten und/oder klimatisierten Gebäuden können mit den 

Gleichungen nach SIA 180, Anhang B, bzw. SN EN ISO 7730 berechnet werden. Die erwartete durchschnitt-

liche Bewertung der thermischen Behaglichkeit (PMV-Index) und der Anteil mit der thermischen Behaglichkeit 

unzufriedener Personen (PPD-Index) hängen von einer Vielzahl von Grössen ab, die im Laufe des Betriebs 

laufend variieren: 

– Lufttemperatur; 

– Mittlere Strahlungstemperatur der Umgebungsflächen; 

– Umgebungsdruck; 

– Teildampfdruck (Luftfeuchte); 

– Luftgeschwindigkeit (konvektiver Wärmeübergangskoeffizient); 

– Alter und Geschlecht der Personen; 

– Metabolische Aktivität der Personen (Energieumsatz der Personen); 

– Gelieferte mechanische Arbeit (wirksame mechanische Leistung der Personen); 

– Körperoberfläche der Personen (Körpergewicht und Körpergrösse); 

– Wärmedämmwert der Bekleidung; 

– Anteil der bekleideten Körperoberflächen. 

D.1.2 Mit den Gleichungen in SNG CEN/TR 16798-2, Anhang C, und den oben genannten Parametern können die 

verschiedenen Anteile der Wärmeabgabe von Personen berechnet werden (trockene Wärmeabgabe über Kon-

vektion und Strahlung, feuchte Wärmeabgabe über Wasserdampf und Schweiss). 

Anmerkung: SNG CEN/TR 16798-2, Anhang C, enthält zahlreiche redaktionelle Fehler. Deshalb wird der inhalt-

lich gleichwertige, redaktionell verbesserte Anhang G in ISO/TR 17772-2 zur Anwendung empfohlen. 

D.2 Behaglichkeits- und Auslegefelder im h,x-Diagramm 

D.2.1 Für die Bemessung von RLT-Anlagen ist es üblich, die vereinbarten Auslegungskriterien in Form von Behag-

lichkeits- und Auslegefeldern im h,x-Diagramm nach Mollier (oder Carrier) darzustellen. Diese Felder gelten nur 

für die jeweiligen Randbedingungen. Bei abweichenden Bedingungen müssen anlagenspezifische Felder be-

rechnet werden (z. B. mit der Online-Software des CBE [139]). 

D.2.2 Die Figuren 27 bis 38 enthalten nach SN EN ISO 7730 berechnete Behaglichkeitsfelder (schattierte Flächen) 

für die jeweils vier Kategorien der Innenraumqualität für thermische Behaglichkeit IEQx (GTC) nach Tabelle 4. 

Bei Vorhandensein der entsprechenden Raumkonditionierung (Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung) 

können entsprechende Grenzlinien für die Auslegung der Raumkonditionierungsanlagen definiert werden. 

D.2.3 Randbedingungen für Behaglichkeitsfelder: 

– Die Figuren 27 bis 38 gelten für eine metabolische Aktivität M von 1,2 met, eine Luftgeschwindigkeit va 

< 0,1 m/s und für die Annahme, dass der Unterschied zwischen der empfundenen Temperatur und der 

Lufttemperatur im Raum vernachlässigbar ist (θi = θa,i = θr,i). 

– Die Figuren 27 bis 30 gelten für einen Bekleidungswert von 0,5 clo (untere Begrenzung im Kühlfall). 

– Die Figuren 31 bis 34 gelten für einen Bekleidungswert von 0,8 clo (obere Begrenzung im Kühlfall, untere 

Begrenzung im Heizfall). 

– Die Figuren 35 bis 38 gelten für einen Bekleidungswert von 1,0 clo (obere Begrenzung im Heizfall). 

D.2.4 Legende für Punkteverbindungen der Auslegefelder: 

1–2 untere Begrenzung PMV-/PPD-Index (Heizfall), siehe Tabelle 4 und Tabelle 6 

3–4 optimaler PMV-/PPD-Index (PMV = 0, PPD = 5 %), siehe Tabelle 4 und Tabelle 6 

5–6 obere Begrenzung PMV-/PPD-Index (Kühlfall), siehe Tabelle 4 und Tabelle 6 

1–5 Grenzwert für Auslegung der Befeuchtung, siehe Tabelle 34 

2–6 Grenzwert für Auslegung der Entfeuchtung, siehe Tabelle 34 

7–13 obere Begrenzung für thermische Akzeptanz PTA = 100 % − PPD, siehe 2.2.6.8 
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D.2.5 Diagramme für Bekleidungswert 0,5 clo (untere Begrenzung im Kühlfall) 

Figur 27 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQI (PPD < 6 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 0,5 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 

 

Figur 28 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQII (PPD < 10 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 0,5 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 
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Figur 29 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQIII (PPD < 15 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 0,5 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 

 

Figur 30 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQIV (PPD < 25 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 0,5 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 
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D.2.6 Diagramme für Bekleidungswert 0,8 clo (obere Begrenzung im Kühlfall, untere Begrenzung im Heizfall) 

Figur 31 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQI (PPD < 6 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 0,8 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 

 

Figur 32 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQII (PPD < 10 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 0,8 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 
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Figur 33 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQIII (PPD < 15 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 0,8 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 

 

Figur 34 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQIV (PPD < 25 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 0,8 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 

 



Dieser Entwurf hat keine Gültigkeit und darf nicht angewendet werden. prSIA 382/1:2022-11 

prSIA 382/1, Copyright © 2022 by SIA Zurich 167 

D.2.7 Diagramme für Bekleidungswert 1,0 clo (obere Begrenzung im Heizfall) 

Figur 35 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQI (PPD < 6 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 1,0 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 

 

Figur 36 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQII (PPD < 10 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 1,0 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 
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Figur 37 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQIII (PPD < 15 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 1,0 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 

 

Figur 38 Behaglichkeits- und Auslegefeld Innenraumklima Kategorie IEQIV (PPD < 25 %)  

 

Anmerkung: Diagramm gilt für M = 1,2 met, Icl = 1,0 clo, va < 0,10 m/s, θi = θa,i = θr,i 
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Anhang E (informativ) 
Luftarten 

E.1 Zuluft 

Gemäss Richtlinie SWKI VA101-01 [51] werden für die in Tabelle 61 aufgeführten Anwendungsbereiche folgen-

de Zuluft-Kategorien nach 1.7.3 empfohlen. 

Anmerkung: Die Definitionen in Tabelle 61 entsprechen VDI 6022 Blatt 3 [84], mit Ausnahme der Bezeichnung 

der Zuluftqualitäten (hoch, mittel, mässig, niedrig, nicht definiert). 

Tabelle 61 Zuluftqualitäten gemäss SWKI VA101-01 [51] 

Kategorie Zuluft-

qualität 

Empfohlen für Anwendungsbeispiele 

SUP 1 sehr hoch Räume, die von Personen mit erhöh-

tem Gesundheitsrisiko genutzt 

werden 

Intensiv- und Pflegeräume mit 

erhöhten Anforderungen 

industrielle Produktionsbereiche mit 

erhöhten Hygieneanforderungen 

nicht aseptische Produktionen der 

pharmazeutischen Industrie oder in 

der Produktion von Lebensmitteln 

bei nachgeschalteten, endständigen 

Schwebstofffiltern nach SN EN 

1822-1 

SUP 2 hoch Räume für dauerhaften 1) Aufenthalt 

von Personen 

Räume in Seniorenhäusern oder Kin-

dergärten, Klassen-, Büro-, Wohn-, 

Hotel-, Speise-, Umkleide- und Ver-

sammlungsräume, Schwimmbäder, 

Saunen 

industrielle Produktionsbereiche mit 

mittleren Hygieneanforderungen 

Lebensmittelproduktion 

SUP 3 mittel Räume für zeitlich reduzierten 

Aufenthalt von Personen 

Flure, Wasch-, Kopier-, Server- und 

Lagerräume mit geringer Belastung, 

Wäschereien 

industrielle Produktionsbereiche mit 

geringen Hygieneanforderungen 

 

SUP 4 mässig Räume für stark reduzierte Aufent-

haltszeiten 

Treppenhäuser, Lagerräume, Wasch-

räume 

industrielle Produktionsbereiche ohne 

besondere Hygieneanforderungen 

Produktionsbereiche in der Auto-

mobilindustrie 

SUP 5 2) niedrig Räume ohne geplanten Aufenthalt Abfalllagerräume, Parkgaragen, 

Autotunnel 

industrielle Produktionsbereiche der 

Schwerindustrie 

Giessereien, Schweissereien, 

Metallbearbeitung 

1)  «dauerhaft» im Sinne des Anwendungsbereichs der vorliegenden Norm bedeutet, dass Personen sich in den Räumen 

mehr als 30 Tage pro Jahr oder regelmässig länger als zwei Stunden je Tag aufhalten (Aufenthaltsräume)  

2) nicht im Anwendungsbereich der vorliegenden Norm  
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E.2 Raumluft 

Gemäss Richtlinie VDI 6022 Blatt 3 [84] werden für die in Tabelle 62 aufgeführten Anwendungsbereiche 

folgende Raumluft-Kategorien nach 1.7.4 empfohlen. 

Anmerkung: Die Richtlinie VDI 6022 Blatt 3 [84] schliesst bei der Definition von «Raumluftqualität» neben der 

Atemluftqualität auch die Behaglichkeit nach SN EN ISO 7730 mit ein (anhand von bestimmten physikalischen, 

chemischen und biologischen Messgrössen charakterisierte Beschaffenheit der Atemluft) 

Tabelle 62 Raumluftqualitäten gemäss VDI 6022 Blatt 3 [84] 

Kategorie Raumluft-

qualität 

Empfohlen für Anwendungsbeispiele 

IDA 1 hoch Räume, die von Personen mit er-

höhtem Gesundheitsrisiko genutzt 

werden 

Intensiv- und Pflegeräume mit 

besonderen Anforderungen 

IDA 2 mittel/ 

normal 

Räume für dauerhaften 1) Aufenthalt 

von Personen 

Räume in neu errichteten Gebäuden 

oder renovierte Räume mit Einfluss 

der Renovierung auf die Raumluft-

technik bzw. Raumluftqualität; 

Räume in Seniorenhäusern oder Kin-

dergärten, Klassen-, Büro-, Wohn-

räume; 

Räume mit besonderer Eignung für 

Allergiker 

IDA 3 mässig/ 

moderat 

Räume für dauerhaften 1) Aufenthalt 

von Personen 

Räume mit Raumlufttechnik im Be-

stand; keine Veränderung im Raum, 

die eine Luftqualitätsänderung zur 

Folge haben kann; 

Räume in Seniorenhäusern oder Kin-

dergärten, Klassen-, Büro-, Wohn-

räume 

IDA 4 2) niedrig Räume für zeitlich begrenzten 

Aufenthalt 

Treppenräume, Flure, Lagerräume, 

Nebenräume 

1) «dauerhaft» im Sinne des Anwendungsbereichs der vorliegenden Norm bedeutet, dass Personen sich in den Räumen 

mehr als 30 Tage pro Jahr oder regelmässig länger als zwei Stunden je Tag aufhalten (Aufenthaltsräume)  

2) nicht im Anwendungsbereich der vorliegenden Norm 

E.3 Abluft und Fortluft 

In Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4 werden für die in Tabelle 63 aufgeführten Anwendungsbereiche folgen-

de Abluft- und Fortluft-Kategorien nach 1.7.5 genannt. 

Tabelle 63 Abluft- und Fortluftqualitäten in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4 

Kategorie Anwendungsbeispiele 

ETA 1, SET 1 

EHA 1, SEH 1 

Luft mit geringem Verunreinigungsgrad 

Büros, inklusive dazugehörige kleine Lagerräume, öffentliche Räume, Schulräume, 

Treppenhäuser, Korridore, Sitzungsräume, gewerbliche Räume ohne zusätzliche 

Verunreinigungsquellen, Wohnungen, in denen nicht geraucht wird, ohne direkte 

Abluft von Kochstellen 

Luft mit mässigem Verunreinigungsgrad 
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Kategorie Anwendungsbeispiele 

ETA 2, SET 2 

EHA 2, SEH 2 

Öffentliche Essräume, Teeküchen, gewisse Läden, Lager von Bürogebäuden, 

Hotelzimmer, Umkleideräume 

ETA 3, SET 3 

EHA 3, SEH 3 

Luft mit hohem Verunreinigungsgrad 

Toiletten, Waschräume (Bad), Saunas, Kochstellen (Wohnküchen), Kopieranstalten, 

spezielle Raucherräume, gewisse Labors 

ETA 4, SET 4 

EHA 4, SEH 4 

Luft mit sehr hohem Verunreinigungsgrad 

Ablufthauben von Industrieprozessen und gewerblichen Küchen, Grills und lokale 

Küchen-Dunstabzugshauben, Garagen, Strassentunnel, Parkhäuser, Räume für den 

Umgang mit Farben und Lösungsmitteln, Räume für ungewaschene Wäsche, Räume 

für Lebensmittelabfälle, zentrale Staubsaugeranlagen, stark genutzte Raucherräume, 

gewisse Labors 

E.4 Korrosivität von Luft 

Gemäss SN EN ISO 9223 bzw. SN EN ISO 12944-2 werden für die in Tabelle 64 aufgeführten Anwendungs-

bereiche folgende Korrosivitätskategorien nach 1.7.7 genannt. 

Anmerkung: Korrosivitätskategorien können auch geschätzt werden, indem die kombinierte Wirkung folgender 

Umgebungsfaktoren berücksichtigt wird: jährliche Befeuchtungsdauer, jährliche Durchschnittskonzentration von 

Schwefeldioxid und jährliche durchschnittliche Flächenbeaufschlagung durch Chloride (vgl. SN EN ISO 9223). 

Tabelle 64 Korrosivitätskategorien gemäss SN EN ISO 9223 bzw. SN EN ISO 12944-2 

Kategorie Korrosivität Anwendungsbeispiele Freiluft 

(Aussenluft) 

Anwendungsbeispiele Innenraum 

(Raumluft, Abluft, Fortluft, Umluft, 

Sekundärluft) 

C1 unbe-

deutend 

– beheizte Gebäude mit neutraler 

Atmosphäre, z. B. Büros, Verkaufs-

räume, Schulen, Hotels 

C2 gering Atmosphäre mit geringem Verunrei-

nigungsgrad: meistens ländliche 

Gebiete 

unbeheizte Gebäude, in denen 

Kondensation auftreten kann, z. B. 

Lagerhallen, Sporthallen 

C3 mässig Stadt- und Industrieatmosphäre mit 

mässiger Schwefeldioxidbelastung; 

Küstenatmosphäre mit geringer 

Salzbelastung 

Produktionsräume mit hoher Luft-

feuchte und gewisser Luftverunrei-

nigung, z. B. Lebensmittelverarbei-

tungsanlagen, Wäschereien, Braue-

reien, Molkereien 

C4 stark Industrieatmosphäre und Küsten-

atmosphäre mit mässiger Salzbe-

lastung 

Chemieanlagen, Schwimmbäder, 

küstennahe Werften und Bootshäfen 

C5 sehr stark Industriebereiche mit hoher Luft-

feuchte und aggressiver Atmosphäre 

und Küstenatmosphäre mit hoher 

Salzbelastung 

Gebäude oder Bereiche mit nahezu 

ständiger Kondensation und mit 

starker Verunreinigung 

CX extrem Offshore-Bereiche mit hoher Salzbe-

lastung und Industriebereiche mit 

extremer Luftfeuchte und aggressiver 

Atmosphäre sowie subtropische und 

tropische Atmosphäre 

Industriebereiche mit extremer 

Luftfeuchte und aggressiver 

Atmosphäre 
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Anhang F (informativ) 
Emissionsarmes Bauen 

F.1 Die verschiedenen beim Bau eines Gebäudes verwendeten Materialien können in unterschiedlichem Masse 

Stoffe in die Raumluft freisetzen [108]. Im Vordergrund stehen dabei mehr oder weniger flüchtige organische 

Verbindungen. Während rein mineralische Materialien wie Mauersteine, Ziegel, Glas und Metalle keine oder nur 

sehr geringe Emissionen haben, können vor Ort trocknende und härtende Produkte wie Anstriche, Beschich-

tungen, Klebstoffe, Dichtungsmassen vor allem in den ersten Tagen bis Wochen die Raumluft stark belasten. 

Daneben sind alle Materialien mit grossen Oberflächen bezogen auf das Raumvolumen relevant, wie z. B. 

Boden- und Wandbeläge. 

F.2 Für die unvermeidlichen Emissionen der Benutzer während der Nutzung ist ein ausreichender Aussenluft-

wechsel nötig. In den heute empfohlenen Volumenströmen enthalten ist auch ein Anteil Lüftung für die in jedem 

Gebäude unvermeidlichen geringfügigen Emissionen von Baumaterialien und Einrichtungen. Beispielsweise 

weist auch naturbelassenes Holz geringfügige Emissionen von flüchtigen Stoffen auf. Emissionsarmes Bauen 

bedeutet, dass alle darüber hinausgehenden Belastungen durch geeignete Wahl von Materialien und 

Konstruktionen sowie deren korrekte Verarbeitung minimiert werden. 

F.3 Entscheide, welche die Materialwahl beeinflussen bzw. mehr oder weniger stark einschränken können, werden 

oft früh im Planungsprozess getroffen. Es ist daher wichtig, dass der Aspekt «Raumluftqualität» von Anfang an 

in die Planung einbezogen wird. Dokumentationen und Instrumente, die dazu einen Beitrag leisten können, sind 

zum Beispiel: 

– Zusatz «ECO» beim Bauen mit den Minergie-Standards. Hier sind Anforderungen im Hinblick auf 

Materialökologie und Raumluftqualität enthalten [135]; 

– Publikation «Raumluftqualität» der Lignum, Holzwirtschaft Schweiz [109], sowie dazugehörige Merkblätter 

zu Rohbau, Innenausbau, Bodenbelägen, Malerarbeiten [136]; 

– Fachbuch «Innenraumklima» [110]. 

F.4 Für die Materialwahl können Labels helfen, welche Produkte mit geringen Emissionen auszeichnen, wie 

beispielsweise das Label EMICODE EC1 oder EC1PLUS für Verlegewerkstoffe [137] und Fugendichtungs-

massen und die Umwelt-Etikette der «Schweizer Stiftung Farbe», Klasse A oder B, für Anstrichstoffe [138]. 

F.5 Von Lignum steht eine Produktliste von geprüften Holzwerkstoffen mit geringen Formaldehyd-Emissionen sowie 

eine Anwendungsmatrix zur sicheren Anwendung in Innenräumen zur Verfügung [136]. 
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Anhang G (normativ) 
Abschätzung des jährlichen Elektrizitätsbedarfs für Luftförderung 

G.1 Allgemeines 

G.1.1 Die Kennlinie eines Ventilators ändert sich mit der Ventilatordrehzahl – unter der Voraussetzung, dass alle 

anderen Parameter unverändert bleiben – nach den folgenden Gesetzen (Proportionalitätsgesetze): 

– Der Volumenstrom qv ändert sich proportional der Drehzahl n. 

– Die Druckdifferenz Δp ändert sich proportional dem Quadrat der Drehzahl n. 

– Der elektrische Leistungsbedarf des Ventilators P und die Luftförderleistung Pu ändern sich proportional der 

dritten Potenz der Drehzahl n. 

𝑞𝑣,1

𝑞𝑣,2
=

𝑛1

𝑛2
 

Δ𝑝1

Δ𝑝2
= (

𝑛1

𝑛2
)
2
 

𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)
3
 

𝑃𝑢,1

𝑃𝑢,2
=

Δ𝑝1⋅𝑞𝑣,1

Δ𝑝2⋅𝑞𝑣,2
= (

𝑛1

𝑛2
)
3
 (41) 

G.1.2 Im Teillastbetrieb ist nicht nur der Volumenstrom qv und die Druckdifferenz Δp kleiner, sondern auch der Wir-

kungsgrad . Mit der Annahme, dass der Wirkungsgrad mit der Wurzel des Volumenstrom-Verhältnisses ab-

nimmt, gelten für eine Volumenstromänderung über die Ventilatordrehzahl (nicht aber wegen einer Drosselung) 

die folgenden Zusammenhänge: 

𝜂𝑃𝑙𝑑

𝜂𝐹𝑙𝑑
= √

𝑞𝑣,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝐹𝑙𝑑
 

𝑃𝑃𝑙𝑑

𝑃𝐹𝑙𝑑
= (

𝑞𝑣,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝐹𝑙𝑑
)
2,5

 
𝑃𝑢,𝑃𝑙𝑑

𝑃𝑢,𝐹𝑙𝑑
= (

𝑞𝑣,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝐹𝑙𝑑
)
2,5

 
𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑃𝑙𝑑

𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐹𝑙𝑑
= (

𝑞𝑣,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝐹𝑙𝑑
)
1,5

 
(42) 

G.2 Elektrische Leistung für Luftförderung 

G.2.1 Die elektrische Leistung für Luftförderung PV ergibt sich aus dem Druckverlust der Lüftungsanlage Δpsys, dem 

geförderten Luftvolumenstrom qv,a und dem Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung . 

𝑃𝑉 =
Δ𝑝𝑠𝑦𝑠 ⋅ 𝑞𝑣,𝑎

𝜂 ⋅ 𝑓𝑡
=
𝑃𝑢
𝜂

 
(43) 

Dabei bedeutet 

PV die elektrische Leistung für Luftförderung (bei bidirektionalen Anlagen die Summe von Zu- und 

Abluftanlage), in W; 

Δpsys der Druckverlust der gesamten Lüftungsanlage (bei bidirektionalen Anlagen die Summe von Zu- und 

Abluftanlage), in Pa; 

qv,a der geförderte Luftvolumenstrom (bei bidirektionalen Anlagen der Mittelwert von Zu- und 

Abluftanlage), in m3/h; 

 der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung (bei bidirektionalen Anlagen der Mittelwert von Zu- und 

Abluftanlage), –; 

ft der Umrechnungsfaktor für die Zeit, in s/h (ft = 3'600 s/h); 

Pu die Luftförderleistung (bei bidirektionalen Anlagen die Summe von Zu- und Abluftanlage), in W. 

Anmerkung: Diese Werte beziehen sich auf den Betrieb bei Nennleistung. Ein allfälliger Teillastbetrieb wird mit 

jährlichen Volllaststunden oder einem Steuer-/Regelfaktor für den Luftvolumenstrom fflow,ctrl mit dem Exponenten 

x für die Nichtlinearität von Motor und Antrieb berücksichtigt. 

G.2.2 Der geförderte Luftvolumenstrom qv,a ist gleich dem effektiv geförderten Aussenluft-Volumenstrom qv,ODA zuzüg-

lich einem allfälligen Umluft-Volumenstrom qv,RCA. 
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In Räumen, welche hauptsächlich dem Aufenthalt von Personen dienen, ist im Allgemeinen der Aussenluft-

Volumenstrom anhand der Aussenluftraten pro Person zu bestimmen (siehe 5.4.3).  

Wenn keine genaueren Angaben über die Personenbelegung vorhanden sind, können die Raumnutzungsdaten 

gemäss SIA 2024 verwendet werden. 

G.2.3 Für die Druckverluste sind die Werte bei mittlerer Betriebsweise zwischen Filterwechseln einzusetzen (Ausle-

gungslastbedingungen, 1.9.1.6). Wenn keine genaueren Angaben über die Druckdifferenzen und die Gesamt-

wirkungsgrade der Luftförderung vorliegen, können bei typischen NWLA die Grenzwerte, bei energetisch guten 

NWLA die Zielwerte für die spezifische Ventilatorleistung gemäss 5.11.2 bzw. bei WLA die Richtwerte gemäss 

5.11.3 verwendet werden. Die elektrische Leistung für die Luftförderung ergibt sich dann aus dem Produkt der 

spezifischen Ventilatorleistung bzw. der spezifischen Geräteleistung mit dem geförderten Luftvolumenstrom. 

𝑃𝑉,𝑁𝑅𝑉𝑈 = 𝑃𝑆𝐹𝑃𝑑 ⋅ 𝑞𝑣,𝑎 𝑃𝑉,𝑅𝑉𝑈 = 𝑃𝑆𝑃𝐼𝑑 ⋅ 𝑞𝑣,𝑎 (44) 

Dabei bedeutet 

PV,NRVU die elektrische Leistung für Luftförderung einer NWLA (bei bidirektionalen Anlagen die Summe von 

Zu- und Abluftanlage), in W; 

PV,RVU die elektrische Leistung für Luftförderung einer WLA (bei bidirektionalen Anlagen die Summe von Zu- 

und Abluftanlage), in W; 

PSFPd die spezifische Ventilatorleistung einer NWLA unter Auslegungslastbedingungen (bei bidirektionalen 

Anlagen die Summe von Zu- und Abluftanlage), in W/(m3/h) bzw. W/(m3/s); 

PSPId die spezifische Leistungsaufnahme einer WLA unter Auslegungslastbedingungen (bei bidirektionalen 

Anlagen die Summe von Zu- und Abluftanlage), in W/(m3/h) bzw. W/(m3/s); 

qv,a der geförderte Luftvolumenstrom (bei bidirektionalen Anlagen der Mittelwert von Zu- und Abluftanla-

ge), in m3/h bzw. m3/s. 

G.3 Jährlicher Elektrizitätsbedarf für Luftförderung 

G.3.1 Abschätzung über Elektro-Volllaststunden 

G.3.1.1 Der jährliche Elektrizitätsbedarf für Luftförderung EV ergibt sich aus der Multiplikation der elektrischen Leistung 

für Luftförderung PV mit den jährlichen Elektro-Volllaststunden tV,Fld,an,el der gesamten Lüftungsanlage. 

𝐸𝑉 =
𝑃𝑉 ⋅ 𝑡𝑉,𝐹𝑙𝑑,𝑎𝑛,𝑒𝑙

𝑓𝑃
 (45) 

Dabei bedeutet 

EV der jährliche Elektrizitätsbedarf für Luftförderung, in kWh; 

PV die elektrische Leistung für Luftförderung, in W; 

tV,Fld,an,el die jährlichen Elektro-Volllaststunden Lüftung, in h; 

fP der Umrechnungsfaktor für Leistung, in W/kW (fP = 1'000 W/kW). 

G.3.1.2 Die Elektro-Volllaststunden Lüftung tV,Fld,an,el berechnen sich nach der effektiv geplanten Betriebsweise der 

Lüftungsanlage unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung und Regelung. 

Die Elektro-Volllaststunden werden als energieäquivalenter Wert berechnet, indem die Betriebsstunden in Teil-

last mit dem Verhältnis der elektrischen Leistung für Luftförderung in Teillast zur elektrischen Leistung für Luft-

förderung in Volllast multipliziert werden (siehe 1.1.13.6). 

Wenn keine genaueren Angaben für die Berechnung der Elektro-Volllaststunden vorhanden sind, können die 

Werte aus dem Grundlagenbericht zu SIA 2024 [134] verwendet werden. 
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G.3.1.3 Wenn keine genaueren Angaben über die geplante Betriebsart vorhanden sind, können für typische Anlagen 

die Standardbetriebsarten und für energetisch gute Anlagen die empfohlenen Betriebsarten gemäss Tabelle 

50 (Einzonenanlagen) bzw. Tabelle 51 (Mehrzonenanlagen) verwendet werden. 

Bei WLA wird manchmal eine zusätzliche höhere Betriebsstufe vorgesehen für Zeiten mit hoher Luftbelastung 

(Rauchen, Essen). Da dieser Intensivlüftungsbetrieb zeitlich begrenzt ist und von Hand eingeschaltet werden 

muss, ist der zusätzliche Elektrizitätsbedarf im Allgemeinen vernachlässigbar. 

G.3.1.4 Wenn keine genaueren Angaben über die Nutzungsdaten vorhanden sind, können die Raumnutzungsdaten 

gemäss SIA 2024 verwendet werden. 

G.3.1.5 Bei bekanntem Ventilator und bekannter Antriebseinheit (Transmission, Motor und Lastregelung) sind die Her-

stellerangaben für die elektrische Leistung und den Gesamtwirkungsgrad im Volllast- und im Teillastbetrieb zu 

verwenden (vgl. SN EN 16798-5-1, Ziffer 6.4.3.3.1). 

Wenn keine genaueren Angaben über den Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung bei Teillast Pld vorliegen, 

kann angenommen werden, dass die elektrische Leistung für Luftförderung PV mit der 2,5-fachen Potenz des 

Luftvolumenstroms qv,a zunimmt. Das bedeutet, dass der Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung  proportional 

zur Wurzel des Volumenstrom-Verhältnisses ist (siehe G.1.2).  

𝑃𝑉,𝑃𝑙𝑑 = 𝑃𝑉,𝐹𝑙𝑑 ⋅ (
𝑞𝑣,𝑎,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝑎,𝐹𝑙𝑑
)
2,5

 𝑃𝑢,𝑃𝑙𝑑 = 𝑃𝑢,𝐹𝑙𝑑 ⋅ (
𝑞𝑣,𝑎,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝑎,𝐹𝑙𝑑
)
2,5

 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑃𝑙𝑑 = 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐹𝑙𝑑 ⋅ (
𝑞𝑣,𝑎,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝑎,𝐹𝑙𝑑
)
1,5

 
(46) 

Bei Anlagen mit konstanten Druckverlustanteilen (z. B. Volumenstromreglern) muss ohne genauere Angaben 

mit der 1,5-fachen Potenz gerechnet werden. 

𝑃𝑉,𝑃𝑙𝑑 = 𝑃𝑉,𝐹𝑙𝑑 ⋅ (
𝑞𝑣,𝑎,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝑎,𝐹𝑙𝑑
)
1,5

 𝑃𝑢,𝑃𝑙𝑑 = 𝑃𝑢,𝐹𝑙𝑑 ⋅ (
𝑞𝑣,𝑎,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝑎,𝐹𝑙𝑑
)
1,5

 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝑃𝑙𝑑 = 𝑃𝑆𝐹𝑃,𝐹𝑙𝑑 ⋅ (
𝑞𝑣,𝑎,𝑃𝑙𝑑

𝑞𝑣,𝑎,𝐹𝑙𝑑
)
0,5

 
(47) 

Anmerkung: Weitere Angaben finden sich im Grundlagenbericht zu SIA 2024 [134]. 

G.3.2 Abschätzung über Steuer-/Regelfaktoren für den Luftvolumenstrom 

In frühen Planungsphasen kann der jährliche Elektrizitätsbedarf für Luftförderung EV mit Steuer-/Regelfaktoren 

für den Luftvolumenstrom gemäss SN EN 16798-5-2 abgeschätzt werden. Der jährliche Elektrizitätsbedarf für 

Luftförderung EV ergibt sich aus der Multiplikation der spezifischen Leistung für Luftförderung PV mit den jähr-

lichen Betriebsstunden tV,op,an der gesamten Lüftungsanlage und dem mit dem Exponenten x potenzierten 

Steuer-/Regelfaktor für den Luftvolumenstrom fflow,ctrl gemäss Tabelle 58. 

𝐸𝑉 =
𝑃𝑉 ⋅ 𝑡𝑉,𝑜𝑝,𝑎𝑛 ⋅ 𝑓𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑐𝑡𝑟𝑙

𝑥

𝑓𝑃
 

(48) 

Dabei bedeutet 

EV der jährliche Elektrizitätsbedarf für Luftförderung, in kWh; 

PV die elektrische Leistung für Luftförderung, in W; 

tV,op,an die jährlichen Betriebsstunden Lüftung, in h; 

fflow,ctrl
x der Steuer-/Regelfaktor für den Luftvolumenstrom, potenziert mit dem Exponenten x für die 

Nichtlinearität von Motor und Antrieb, –; 

fP der Umrechnungsfaktor für Leistung, in W/kW (fP = 1'000 W/kW). 

Wenn keine genaueren Angaben über die jährlichen Betriebsstunden Lüftung tV,op,an vorliegen, können die 

Werte aus dem Grundlagenbericht zu SIA 2024 [134] verwendet werden (Betriebsstunden = Volumenstrom-

Volllaststunden im 1-stufigen Betrieb). 
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Anhang H (informativ) 
Raumbedarf von Komponenten und Systemen 

H.1 Allgemeines 

H.1.1 RLT-Anlagen sind so zu planen und auszuführen, dass die Instandhaltung (Wartung, Inspektion/Kontrolle, 

Instandsetzung, Verbesserung) aller Komponenten und Anlagenteile gut möglich ist. Unter H.2 bis H.4 finden 

sich erste Hinweise zum dazu erforderlichen Raumbedarf. Diese gelten für eine frühe Planungsphase. Anwen-

dungsspezifische Angaben zum Raumbedarf von RLT-Anlagen können den Richtlinien VDI 2050 Blatt 1 [73] 

und VDI 2050 Blatt 4 [74] entnommen werden. 

H.1.2 Wenn möglich sind Wände von Technikzentralen und Steigzonen (insbesondere von Steigzonen mit Luft-

leitungen) nicht als tragende Elemente in die Statik eines Gebäudes einzubeziehen. 

H.1.3 Für grössere Anlagenteile und Komponenten sind die Transportwege für die Erstinstallation sowie für spätere 

Instandhaltungsarbeiten und den Ersatz anzugeben. 

H.1.4 Der Zugang zu Zentralen von RLT-Anlagen sowie zu dezentralen Luftbehandlungsgeräten sollte ohne Störung 

der Benutzer möglich sein. 

H.2 Raumbedarf von Luftaufbereitungszentralen 

H.2.1 Die Figuren 39 und 40 zeigen den Raumbedarf von Zu- und Abluftzentralen. Die Angaben sind gültig für Situa-

tionen mit je einem Zu- und Abluftgerät. Bei einer Aufteilung in mehrere Anlagen wird die erforderliche Raum-

höhe reduziert, die erforderliche Nettogeschossfläche erhöht. Letzteres gilt auch bei rotierenden Wärmerück-

gewinnern und generell bei ungünstiger Raumgeometrie. Bei optimaler Anordnung können die Bodenflächen 

von Figur 40 um bis zu 30 % reduziert werden. 

Figur 39 Lichte Raumhöhe von Luftaufbereitungszentralen (in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4) 
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Figur 40 Nettogeschossfläche von Luftaufbereitungszentralen (in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4) 

 

H.2.2 Zur Gewährleistung einer ausreichenden Zugänglichkeit für Instandhaltungsarbeiten sind Luftbehandlungs-

geräte entsprechend den Angaben in Figur 41 anzuordnen. 

Figur 41 Anordnung von Luftbehandlungsgeräten (Grundriss) (SNG CEN/TR 16798-4) 

 

H.2.3 Wenn dadurch die Instandhaltung nicht tangiert wird, kann der Wandabstand b = 0 betragen. 

H.3 Schachtquerschnitte 

H.3.1 Die Figur 42 zeigt die erforderlichen Querschnitte von Schächten für Luftleitungen und von Schächten, welche 

direkt als Luftleitungen genutzt werden. 

H.3.2 Die Angaben in Figur 42 bezeichnen die erforderlichen Bruttoflächen pro Luftleitung. 

H.3.3 Wenn ein Schacht direkt als Luftleitung genutzt wird, genügt ein kleinerer Schachtquerschnitt als für einen 

Schacht mit Luftleitungen. Die für diesen Fall in Figur 42 angegebenen Schachtquerschnitte müssen vollständig 

für die Luftführung zur Verfügung stehen. Direkt genutzte Schächte müssen luftdicht sein und die hygienischen 

Anforderungen erfüllen. Dies ist in der Regel nur mit betonierten und gestrichenen Schächten möglich. 
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Figur 42 Schachtquerschnitte (in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4) 

 

H.3.4 Zu- und Abluftleitungen können unter Beachtung der Brandschutz-Vorschriften im gleichen Schacht geführt 

werden. 

H.3.5 Der Platzbedarf für zusätzliche Installationen wie zum Beispiel Wasser- und Kälteleitungen ist stark vom 

gewählten Klimasystem und von der Disposition abhängig. Er beträgt ca. 25 % bis 60 % der Gesamtfläche eines 

Schachtes. 

H.3.6 Für alle Schächte ist eine gute Zugänglichkeit auf jedem Stockwerk notwendig. Dabei ist insbesondere auch 

der Platzbedarf für die Abzweiger pro Stockwerk zu beachten. Besondere Aufmerksamkeit erfordern Lüftungs-

schächte zwischen Aufzügen. 

H.4 Raumbedarf in Hohlräumen von abgehängten Unterdecken 

H.4.1 Für eine Zu- und Abluftführung in einem Deckenhohlraum sollte der freie Raum über der abgehängten Unter-

deckenkonstruktion mindestens 40 cm betragen. Unter den Unterzügen ist eine freie Höhe von mindestens 

25 cm notwendig. 

H.4.2 Bei einer sehr dichten Belegung des Deckenhohlraumes mit Installationen (z. B. in Korridoren) kann eine lichte 

Höhe von mehr als 50 cm notwendig sein. 
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Anhang I (informativ) 
Fensterlüftung 

I.1 Allgemeines 

I.1.1 Unter dem Begriff «Fensterlüftung» versteht man im Allgemeinen den Luftaustausch durch das manuelle oder 

automatische Öffnen von Fenstern. 

I.1.2 Bei der reinen Fensterlüftung erfolgt der Luftaustausch ausschliesslich über die Fenster. 

I.1.3 Die Fensterlüftung kann auch unterstützend zu einer mechanischen Anlage eingesetzt werden (hybride Lüf-

tung). Bei der unterstützenden Fensterlüftung können trotz mechanischer Lüftung bei Bedarf die Fenster ge-

öffnet werden; z. B., um am Morgen bei Arbeitsbeginn oder nach intensiven Nutzungsphasen eine intensive 

Raumdurchspülung und evtl. Abkühlung zu erreichen. 

I.1.4 Weitere Elemente in Aussenbauteilen, wie Lüftungsflügel oder Lüftungsklappen, können die gleiche Lüftungs-

funktion wie öffenbare Fenster übernehmen. Beim Einsatz solcher Elemente wird ebenfalls der Begriff «Fenster-

lüftung» verwendet. 

I.1.5 Bei Fensterlüftung wird gemäss dem angestrebten Lüftungszweck unterschieden zwischen hygienisch und ther-

misch bedingter Fensterlüftung. 

I.1.6 Die detaillierte Berechnung der Luftvolumenströme durch Fensterlüftung erfolgt nach SIA 380/2, Anhang A.2.8 

bzw. SN EN 16798-7, Ziffer 6.4.3.5. 

I.2 Auslegungskriterien 

I.2.1 Lärmbelastung 

Die Ermittlung und Beurteilung des Aussenlärms richten sich nach SIA 181 bzw. SR 814.41 (LSV). 

I.2.2 Luftbelastung 

Mit Bezug auf die Beurteilung der Möglichkeit einer reinen Fensterlüftung gelten in den folgenden Situationen 

die Luftbelastungen als zu hoch: 

– Der Immissionsgrenzwert der SR 814.318.142.1 (LRV) für den Jahresmittelwert von NO2, PM10 oder PM2,5 

ist um mehr als 50 % überschritten (ODA 3 gemäss 1.7.2).  

– Störende Geruchsbelastungen, die durch eine RLT-Anlage gemildert werden können. 

I.3 Wahl der Lüftungsmethode 

I.3.1 Für Räume ohne spezielle Nutzungen und ohne besondere Anforderungen an das Raumklima (z. B. Wohn-

räume und einfache Büroräume) ist die Fensterlüftung aus hygienischer Sicht eine zweckmässige und gut ak-

zeptierte Lösung. 

I.3.2 In Räumen mit Personenbelegung ohne Fenster oder Lüftungsflügel ist gemäss SIA 180, Ziffer 3.2.4, eine natür-

liche oder mechanische Lüftung erforderlich. Dies gilt auch für Räume, in denen vorhandene Fenster (z. B. aus 

Sicherheitsgründen, wegen Lärm- oder Schadstoffbelastung) nicht geöffnet werden können. 

I.3.3 Das Vorgehen nach Figur 43 zeigt, ob eine reine Fensterlüftung grundsätzlich möglich ist oder nicht. Zu beach-

ten sind die Anforderungen an die Fensterlüftung in I.5 (Grösse und Lage der Fenster). 
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Figur 43 Bestimmung des Grundkonzepts zur Aussenluftversorgung (Lüftungsmethode) 

Start

I.3.2

Fensterloser 

Raum?

Massnahmen treffen

I.2.1

Lärmbelastung 

zu hoch?

I.2.2

Luftbelastung 

zu hoch?

Fensterlüftung möglich

Fensterlüftung nicht 

möglich bzw. nicht 

empfohlen

I.3.4 bis I.3.9

Mechanische 

Lüftung?

I.5

Anforderungen 

an Fensterlüftung

erfüllt?

Reine Fensterlüftung

Auslegung 

mechanische Lüftung

nach Kapitel 5

Mechanische Lüftung, 

wenn möglich mit unter-

stützender Fensterlüftung

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja
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I.3.4 Vorteile der Fensterlüftung: 

– einfachste und bezüglich Investition kostengünstigste Lufterneuerung, 

– kein Platzbedarf für Luftleitungen und Zentralen, 

– kein Energiebedarf für eine Luftförderung, 

– gute Akzeptanz, 

– im Sommer Nachtlüftung und intensive Lüftung am Morgen möglich. 

I.3.5 Nachteile der Fensterlüftung: 

– kein kontrollierter Luftaustausch; ausreichender Luftaustausch und Feuchteschutz evtl. nicht gewährleistet, 

– starke Abhängigkeit vom Benutzerverhalten, 

– Risiko der Dauerlüftung, vor allem bei Wohnnutzungen, was zu erhöhtem Luftaustausch und 

Energieverbrauch führt, 

– Zugserscheinungen und generell unbefriedigender Komfort in der Phase des Stosslüftens, 

– keine Wärmerückgewinnung, 

– keine Behandlung der Zuluft möglich (Kühlung, Be- und Entfeuchtung), 

– evtl. Belastung durch Lärm, Abgase und andere Luftfremdstoffe, 22 

– evtl. Belastung durch Wind und Regen, 

– evtl. Sicherheitsprobleme. 

I.3.6 Auch wenn eine Fensterlüftung grundsätzlich möglich ist, kann eine mechanische oder hybride Lüftung zweck-

mässig oder notwendig sein. 

I.3.7 Bei energetischen Vergleichen von Fensterlüftung und mechanischer Lüftung ist die Energieeinsparung durch 

die Wärmerückgewinnung im Winter dem Energiebedarf für die Luftförderung gegenüberzustellen. Eine grosse 

Unsicherheit besteht dabei in der Prognose der Intensität und Wirkung der Fensterlüftung. In erster Näherung 

kann angenommen werden, dass der mittlere Luftaustausch über die Fensterlüftung inkl. Infiltration etwa dem 

gemäss 2.2.5 erforderlichen Luftaustausch entspricht. Allerdings ist dabei die Luftqualität infolge des zeitlichen 

Anstiegs der Schadstoffkonzentrationen während der Phase mit geschlossenen Fenstern ungünstiger als bei 

einer mechanischen Lüftung. Beim Vergleich des Energiebedarfs für die Luftförderung mit der Energieein-

sparung durch die Wärmerückgewinnung sind die Energieträger mit Primärenergiefaktoren nach SIA 380 oder 

mit den nationalen Energiegewichtungsfaktoren zu gewichten. 

I.3.8 Bei Systemen mit kleinen Druckverlusten und guten Wirkungsgraden der Wärmerückgewinnung und der Luftför-

derung ist in den meisten Fällen die mechanische Lüftung energetisch besser als die Fensterlüftung.  

I.3.9 Bei unsachgemässer Fensterlüftung ist der Energieverbrauch stark erhöht (Dauerlüftung mit gekippten Fen-

stern) oder die Luftqualität ungenügend (kein ausreichender Luftaustausch mit geschlossenen Fenstern). 

I.4 Thermisch bedingte Fensterlüftung 

I.4.1 Bei der Bedarfsabklärung für die Notwendigkeit einer aktiven Kühlung nach SIA 380/2, Ziffer 3.2, werden die 

zusätzlich zur mechanischen Lüftung vorhandenen Möglichkeiten der Fensterlüftung berücksichtigt. Dazu 

werden in SIA 380/2, Ziffer 3.2.3.1, Tabelle 1, die maximal abführbaren internen Wärmeeinträge angegeben für 

Räume 

– mit Fensterlüftung am Tag und in der Nacht, 

– mit Fensterlüftung bei Belegung, 

– ohne Fensterlüftung. 

I.4.2 Eine effiziente Nachtauskühlung der Gebäudemasse durch natürliche Lüftung braucht gemäss SIA 180, Ziffer 

5.2.3 einen Aussenluft-Volumenstrom pro Nettogeschossfläche von mindestens 10 m3/(h·m2). Dieser Wert kann 

mit den Massnahmen gemäss I.5 oder einer entsprechend dimensionierten mechanischen Lüftung erreicht 

werden. 

 

22  In Lüftungssystemen ist eine Filterung möglich und reaktive Gase wie Ozon O3 werden rasch abgebaut; dies ist bei der Fensterlüftung 

nicht möglich bzw. deutlich weniger der Fall. 
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I.5 Anforderungen 

I.5.1 Die Möglichkeiten und Grenzen der Fensterlüftung sind in I.3 beschrieben. 

I.5.2 Es ist sicherzustellen, dass auch im Falle einer Fensterlüftung die in 2.2.5 genannten Anforderungen an die 

Raumluftqualität erfüllt werden können. 

I.5.3 An geeigneten Stellen sind grosse Lüftungsöffnungen vorzusehen, die nachts offen bleiben können und die 

auch bei Windstille zu einer für die Auskühlung des Raumes ausreichenden Belüftung führen. Dafür können 

Fenster und Dachöffnungen verwendet werden. 

I.5.4 Eine Abluftöffnung ist an höchstmöglicher Stelle im Raum zu platzieren, um alle warme Luft abzuführen. 

I.5.5 Für eine wirksame Fensterlüftung muss die freie Strömungsfläche der im betrachteten Raum zu öffnenden Fen-

ster mindestens 3 %, bei Räumen mit intensiverem Fensterlüftungsbedarf (z. B. Pausenlüftung in Schulzim-

mern) mindestens 5 % der Nettogeschossfläche des Raumes betragen. Der höhere Wert ist auch die Voraus-

setzung für eine Nachtauskühlung durch natürliche Lüftung (I.4.2). Die Fensterflächen zum Öffnen sollten mög-

lichst gleichmässig verteilt sein. Hohe Öffnungen sind wesentlich effizienter als breite. 

I.5.6 Bei Räumen mit einer Raumtiefe bis zur 2,5-fachen Raumhöhe genügen Fenster auf einer Fassadenseite, bei 

Raumtiefen von 2,5- bis 5,0-facher Raumhöhe sollten Fenster auf zwei Fassadenseiten (gegenüberliegend oder 

über Eck) vorhanden sein. Wo dies nicht möglich ist, und bei grösseren Raumtiefen ist der Einsatz einer mecha-

nischen Lüftung notwendig. 

I.5.7 Wenn eine Lüftung über mehrere Geschosse möglich ist, kann der Anwendungsbereich der Fensterlüftung unter 

Berücksichtigung der Auftriebseffekte möglicherweise erweitert werden. 
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Anhang J (informativ) 
Varianten zum Vereisungsschutz der WRG 

Für den Vereisungsschutz der WRG werden die Varianten gemäss Tabelle 65 berücksichtigt. Bei der Wahl der Vereisungs-

schutz-Vorkehrung sind auch Kombinationen der folgenden Varianten möglich. 

Tabelle 65 Varianten zum Vereisungsschutz der WRG 

Kate-

gorie 1) 

Beschreibung Einfluss auf Energie-

bedarf (vgl. 2.3.5) 

Bemerkungen 

(vgl. 4.4.2.4) 

N Keine Vereisungsschutz-Vorkehrung Z. B. bei unidirektionalen Lüftungsanlagen (ohne 

WRG) 

S Keine Vereisungsgefahr Wenn der Einschaltpunkt der Vereisungsschutzfunk-

tion tiefer ist als die lokale Auslegetemperatur für Lüf-

tungsanlagen (vgl. 3.2.1.3) oder wenn nicht aus-

schliesslich Aussenluft in den WRG-Abschnitt strömt. 

E Elektrische Vorerwärmung Aussenluft − 

E1 1-stufig, gesteuert nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

− Nicht zulässig  

(Nutzung von elektrischer 

Energie, vgl. 4.4.2.4) 

E2 2-stufig, gesteuert nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

− Nicht zulässig  

(Nutzung von elektrischer 

Energie, vgl. 4.4.2.4) 

E3 Stufenlos variabel, gesteuert nach Aus-

sentemperatur beim Eintritt in das Lüf-

tungsgerät 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Vorerwärmer und 

Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht bei alpinem 

Klima) 

E4 Stufenlos variabel, geregelt nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Vorerwärmer und 

Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Geeignet 

(Vorsicht bei alpinem 

Klima) 

L Absenken (oder Abschaltung) des 

Aussenluft/Zuluft-Volumenstroms 

Reduktion des Zuluft-Volumenstroms unter Beibe-

haltung des Abluft-Volumenstroms. 

L1a Ausschalten des Ventilators nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, mit Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD) 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Luft-

temperatur) 

L1b Ausschalten des Ventilators nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, ohne Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

− Nicht zulässig 

(Disbalance) 

L2a Stufenlos variabel, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, mit Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Luft-

temperatur) 

L2b Stufenlos variabel, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, ohne Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: Disbalance) 
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Kate-

gorie 1) 

Beschreibung Einfluss auf Energie-

bedarf (vgl. 2.3.5) 

Bemerkungen 

(vgl. 4.4.2.4) 

L3a Stufenlos variabel, geregelt nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft mit Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Geeignet 

(Vorsicht: tiefe Luft-

temperatur) 

L3b Stufenlos variabel, geregelt nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft ohne Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: Disbalance) 

I Erhöhung des Abluft/Fortluft-Volumen-

stroms 

Erhöhung des Abluft-Volumenstroms unter Beibe-

haltung des Zuluft-Volumenstroms. 

I1a Ausschalten des Ventilators nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, mit Vorrichtung für Abströmung 

(ALD) 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Nicht zulässig 

(tiefe Lufttemperatur) 

I1b Ausschalten des Ventilators nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, ohne Vorrichtung für Abströmung 

(ALD) 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Nicht zulässig 

(Disbalance, tiefe Luft-

temperatur) 

I2a Stufenlos variabel, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, mit Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Luft-

temperatur) 

I2b Stufenlos variabel, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, ohne Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Nicht zulässig 

(Disbalance) 

I3a Stufenlos variabel, geregelt nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft mit Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Luft-

temperatur) 

I3b Stufenlos variabel, geregelt nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft ohne Vorrichtung für Nachströmung 

(ALD). 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Möglich 

(Vorsicht: Disbalance) 

B Bypass für das Abtauen Bei HRC2a befindet sich der Bypass auf der hydrau-

lischen Seite (im Solekreislauf). 

BO1 Aussenluft-Wärmeübertrager (ODA): 

Bypass ganz geöffnet 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Luft-

temperatur) 

BO2 Aussenluft-Wärmeübertrager (ODA): 

Stufenlos variabel, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Luft-

temperatur) 
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Kate-

gorie 1) 

Beschreibung Einfluss auf Energie-

bedarf (vgl. 2.3.5) 

Bemerkungen 

(vgl. 4.4.2.4) 

BO3 Aussenluft-Wärmeübertrager (ODA): 

Stufenlos variabel, geregelt nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft. 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

HRC1 und HRC2: 

geeignet 

HRC3: möglich 

(Vorsicht: tiefe Luft-

temperatur) 

BE1 Fortluft-Wärmeübertrager (EHA): 

Bypass ganz geöffnet 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Lufttem-

peratur und Vereisungs-

gefahr bei tiefen Aussen-

lufttemperaturen) 

BE2 Fortluft-Wärmeübertrager (EHA): 

Stufenlos variabel, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Lufttem-

peratur und Vereisungs-

gefahr bei tiefen Aussen-

lufttemperaturen) 

BE3 Fortluft-Wärmeübertrager (EHA): 

Stufenlos variabel, geregelt nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft. 

Zusätzlicher Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: tiefe Lufttem-

peratur und Vereisungs-

gefahr bei tiefen Aussen-

lufttemperaturen) 

C Erhöhung der Soletemperatur Mehrfachfunktionalität (Einbindung und Auskopplung 

von Wärme möglich) 

C1a Vorerwärmung der Sole mit Wärmeüber-

trager im Zwischenkreis gesteuert nach 

Aussentemperatur beim Eintritt in das 

Lüftungsgerät 

Zusätzlicher Energie-

bedarf (Druckverlust 

Solekreis) 

Kein Lufterwärmer not-

wendig 

Geeignet  

(nur HRC2a) 

C1b Vorerwärmung der Sole mit Wärmeüber-

trager im Zwischenkreis geregelt nach 

Aussentemperatur beim Eintritt in das 

Lüftungsgerät und zusätzlich Temperatur-, 

Druck- und/oder Feuchteüberwachung in 

der Abluft. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf (Druckverlust 

Solekreis) 

Kein Lufterwärmer not-

wendig 

Geeignet  

(nur HRC2a) 

R Reduktion der Drehzahl bzw. Umschalt-

häufigkeit 

Geringe Vereisungsgefahr bei HRC3 

R1a Reduktion der Rotordrehzahl, stufenlos 

variabel, gesteuert nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

Kein zusätzlicher 

Energiebedarf 

Geeignet  

(HRC3a und HRC3x) 

R1b Reduktion der Rotordrehzahl, stufenlos 

variabel, geregelt nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät und 

zusätzlich Temperatur-, Druck- und/oder 

Feuchteüberwachung in der Abluft. 

Kein zusätzlicher 

Energiebedarf 

Geeignet  

(HRC3a und HRC3x) 

R2a Reduktion der Umschalthäufigkeit, stufen-

los variabel, gesteuert nach Aussentem-

peratur beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

Kein zusätzlicher 

Energiebedarf 

Geeignet  

(HRC3b und HRC3y) 
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Kate-

gorie 1) 

Beschreibung Einfluss auf Energie-

bedarf (vgl. 2.3.5) 

Bemerkungen 

(vgl. 4.4.2.4) 

R2b Reduktion der Umschalthäufigkeit, stufen-

los variabel, geregelt nach Aussentem-

peratur beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft. 

Kein zusätzlicher 

Energiebedarf 

Geeignet  

(HRC3b und HRC3y) 

M Abluftrückführung (Mischung mit Aussen-

luft) 

Nur wenn hygienisch zulässig (ETA 1 oder ETA 2) 

M1 1-stufig, gesteuert nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

− Nicht zulässig 

(nicht kontrollierbare 

Luftqualität) 

M2a Stufenlos variabel, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, mit Erhöhung des Volumenstroms im 

Lüftungsgerät 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Möglich 

(Vorsicht: Luftqualität und 

grösseres Lüftungsgerät) 

M2b Stufenlos variabel, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät, ohne Erhöhung des Volumenstroms 

im Lüftungsgerät 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

(Vorsicht: Luftqualität) 

T Erhöhung der Ablufttemperatur  Erwärmer im Abluftstrom bzw. in Abluftrückführung 

TE1 Elektrisch, 1-stufig, gesteuert nach Aus-

sentemperatur beim Eintritt in das Lüf-

tungsgerät 

− Nicht zulässig  

(Nutzung von elektrischer 

Energie, vgl. 4.4.2.4) 

TE2 Elektrisch, 2-stufig, gesteuert nach Aus-

sentemperatur beim Eintritt in das Lüf-

tungsgerät 

− Nicht zulässig  

(Nutzung von elektrischer 

Energie, vgl. 4.4.2.4) 

TE3 Elektrisch, stufenlos variabel, gesteuert 

nach Aussentemperatur beim Eintritt in das 

Lüftungsgerät 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Möglich 

TE4 Elektrisch, stufenlos variabel, geregelt 

nach Aussentemperatur beim Eintritt in das 

Lüftungsgerät und zusätzlich Temperatur-, 

Druck- und/oder Feuchteüberwachung in 

der Abluft. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Möglich 

TW1 Wasserbasiert, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät. 1-stufige Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Pumpenenergie 

Möglich 

(Vorsicht: nicht kontrol-

lierbare Lufttemperatur 

nach WRG) 

TW2 Wasserbasiert, gesteuert nach Aussen-

temperatur beim Eintritt in das Lüftungs-

gerät. Stufenlos variabel geregelte Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Pumpenenergie 

Möglich 

TW3 Wasserbasiert, geregelt nach Aussentem-

peratur beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft. Stufenlos variabel geregelte Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Pumpenenergie 

Möglich 
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Kate-

gorie 1) 

Beschreibung Einfluss auf Energie-

bedarf (vgl. 2.3.5) 

Bemerkungen 

(vgl. 4.4.2.4) 

TB1 Solebasiert, gesteuert nach Aussentem-

peratur beim Eintritt in das Lüftungsgerät. 

1-stufige Pumpe 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Pumpenenergie 

Möglich 

(Vorsicht: nicht kontrol-

lierbare Lufttemperatur 

nach WRG) 

TB2 Solebasiert, gesteuert nach Aussentem-

peratur beim Eintritt in das Lüftungsgerät. 

Stufenlos variabel geregelte Pumpe 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Pumpenenergie 

Möglich 

TB3 Solebasiert, geregelt nach Aussentem-

peratur beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

und zusätzlich Temperatur-, Druck- 

und/oder Feuchteüberwachung in der 

Abluft. Stufenlos variabel geregelte Pumpe 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Pumpenenergie 

Möglich 

X Externer Vereisungsschutz Ausserhalb des Lüftungsgerätes (gemäss Anforde-

rung Hersteller) 

XE1 Elektrische Vorerwärmung, 1-stufig, 

gesteuert nach Aussentemperatur beim 

Eintritt in das Lüftungsgerät 

− Nicht zulässig  

(Nutzung von elektrischer 

Energie, vgl. 4.4.2.4) 

XE2 Elektrische Vorerwärmung, 2-stufig, 

gesteuert nach Aussentemperatur beim 

Eintritt in das Lüftungsgerät 

− Nicht zulässig  

(Nutzung von elektrischer 

Energie, vgl. 4.4.2.4) 

XE3 Elektrische Vorerwärmung, stufenlos varia-

bel, gesteuert nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät 

Zusätzlicher Energiebe-

darf Vorerwärmer und 

Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Möglich 

XE4 Elektrische Vorerwärmung, stufenlos varia-

bel, geregelt nach Aussentemperatur beim 

Eintritt in das Lüftungsgerät und zusätzlich 

Temperatur-, Druck- und/oder Feuchte-

überwachung in der Abluft. 

Zusätzlicher Energiebe-

darf Vorerwärmer und 

Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Geeignet 

XM1 Zuluftrückführung in Aussenluft, 1-stufig, 

gesteuert nach Aussentemperatur beim 

Eintritt in das Lüftungsgerät 

− Nicht zulässig 

(nicht kontrollierbare Luft-

temperatur nach WRG) 

XM2 Zuluftrückführung in Aussenluft, stufenlos 

variabel, geregelt nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Möglich 

(Vorsicht: grösseres 

Lüftungsgerät) 

XM3a Zuluftrückführung in Aussenluft, stufenlos 

variabel, geregelt nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät, mit 

elektrischer Erwärmung 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Möglich 

(Vorsicht: grösseres 

Lüftungsgerät) 

XM3b Zuluftrückführung in Aussenluft, stufenlos 

variabel, geregelt nach Aussentemperatur 

beim Eintritt in das Lüftungsgerät, mit 

wasserbasierter Erwärmung 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Erwärmer und 

Ventilator 

Möglich 

(Vorsicht: grösseres 

Lüftungsgerät) 



prSIA 382/1:2022-11 Dieser Entwurf hat keine Gültigkeit und darf nicht angewendet werden. 

188 prSIA 382/1, Copyright © 2022 by SIA Zurich 

Kate-

gorie 1) 

Beschreibung Einfluss auf Energie-

bedarf (vgl. 2.3.5) 

Bemerkungen 

(vgl. 4.4.2.4) 

XW1 Wasserbasierte Aussenluft-Vorerwärmung, 

gesteuert nach Aussentemperatur beim 

Eintritt in das Lüftungsgerät. 1-stufige 

Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Vorerwärmer und 

Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Pumpenenergie 

Möglich 

(Vorsicht: nicht kontrol-

lierbare Lufttemperatur 

nach WRG) 

XW2 Wasserbasierte Aussenluft-Vorerwärmung, 

gesteuert nach Aussentemperatur beim 

Eintritt in das Lüftungsgerät. Stufenlos 

variabel geregelte Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Vorerwärmer und 

Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Pumpenenergie 

Geeignet 

XW3 Wasserbasierte Aussenluft-Vorerwärmung, 

geregelt nach Aussentemperatur beim 

Eintritt in das Lüftungsgerät und zusätzlich 

Temperatur-, Druck- und/oder Feuchte-

überwachung in der Abluft. Stufenlos 

variabel geregelte Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Vorerwärmer und 

Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Pumpenenergie 

Geeignet 

XB1 Aussenluft-Vorerwärmung mit Erdreich-

Sole-Wärmeübertrager, gesteuert nach 

Aussentemperatur beim Eintritt in das 

Lüftungsgerät. 1-stufige Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Pumpenenergie 

Möglich 

(Vorsicht: nicht kontrol-

lierbare Lufttemperatur 

nach WRG) 

XB2 Aussenluft-Vorerwärmung mit Erdreich-

Sole-Wärmeübertrager, gesteuert nach 

Aussentemperatur beim Eintritt in das 

Lüftungsgerät. Stufenlos variabel geregelte 

Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Pumpenenergie 

Geeignet  

(Vorkühlung und Rege-

neration Erdwärmesonde 

im Sommer möglich) 

XB3 Aussenluft-Vorerwärmung mit Erdreich-

Sole-Wärmeübertrager, geregelt nach 

Aussentemperatur beim Eintritt in das 

Lüftungsgerät und zusätzlich Temperatur-, 

Druck- und/oder Feuchteüberwachung in 

der Abluft. Stufenlos variabel geregelte 

Pumpe. 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Pumpenenergie 

Geeignet  

(Vorkühlung und Rege-

neration Erdwärmesonde 

im Sommer möglich) 

XG Aussenluft-Vorerwärmung mit Erdreich-

Luft-Wärmeübertrager 

Zusätzlicher Energie-

bedarf Ventilator 

Reduktion Heizwärme-

bedarf 

Geeignet  

(Vorkühlung im Sommer 

möglich) 

1) In Anlehnung an SN EN 13142 
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Anhang K (informativ) 
Lüftungseffektivität 

K.1 Allgemeines 

K.1.1 Die Raumluftqualität ist abhängig von der Luftführung im Raum, von der Lage der Verunreinigungsquellen und 

den Temperaturverhältnissen. Die Unterschiede der Luftqualität im Raum können mit Hilfe der Lüftungseffekti-

vität V beschrieben werden. 

K.1.2 Die Lüftungseffektivität V wird in die Beurteilung der Schadstoffbeseitigung und des Luftaustauschs unterteilt: 

– Die Schadstoffbeseitigung wird durch die Lüftungswirksamkeit C beurteilt. Die Lüftungswirksamkeit als 

Relation der Schadstoffkonzentrationen ist eine charakteristische Kenngrösse für unterschiedliche Luftfüh-

rungssysteme. Sie gibt Auskunft über die Effektivität der stofflichen Lastabfuhr aus dem jeweiligen Raum.  

– Die Beurteilungsgrösse des Luftaustauschs als Relation der Zeitkonstanten ist der Luftaustauschwirkungs-

grad L. 

Sofern die Schadstoffquellen gleichmässig im Raum verteilt sind, liefern beide Grössen identische Aussagen 

und es genügt das Bestimmen einer der beiden Grössen. In allen anderen Fällen müssen beide Grössen 

berücksichtigt werden. Nachfolgend werden die beiden Beurteilungsgrössen «Lüftungswirksamkeit» und «Luft-

austauschwirkungsgrad» definiert. 

K.1.3 Die Lüftungswirksamkeit C ergibt sich als Verhältnis der Differenzen von Verunreinigungskonzentrationen aus 

der Abluft, der Raumluft (im Atmungsbereich der Benutzer) und der Zuluft: 

𝜀𝐶 =
𝐶𝐸𝑇𝐴 − 𝐶𝑆𝑈𝑃
𝐶𝐼𝐷𝐴 − 𝐶𝑆𝑈𝑃

 (49) 

Dabei bedeutet 

C die Lüftungswirksamkeit, –; 

CSUP die Verunreinigungskonzentration der Zuluft, in mg/m3 oder ppm; 

CIDA die Verunreinigungskonzentration der Raumluft (im Atmungsbereich der Benutzer), in mg/m3 oder 

ppm; 

CETA die Verunreinigungskonzentration der Abluft, in mg/m3 oder ppm. 

Anmerkung: Bei RLT-Anlagen mit Umluftbeimischung ist die Verunreinigungskonzentration in der Zuluft ent-

sprechend dem Mischungsverhältnis Aussenluft zu Umluft zu berücksichtigen. 

K.1.4 Der Luftaustauschwirkungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen der kürzest möglichen Verweilzeit zur tat-

sächlichen Verweilzeit von Partikeln im Raum. Die Verweilzeit wird auch als «Alter der Luft» bezeichnet. Das 

Alter der Abluft wird als nominale Zeitkonstante des Raumes bezeichnet und entspricht immer dem Kehrwert 

des Luftwechsels n. Dieser Wert ist ausschliesslich abhängig vom Raumvolumen VR und dem Volumenstrom 

der Zuluft qv,SUP: 

𝜏𝑛 =
𝑉𝑅

𝑞𝑣,𝑆𝑈𝑃
=
1

𝑛
 (50) 

Dabei bedeutet 

n die kürzest mögliche Verweilzeit (nominale Zeitkonstante des Raums), in s oder h; 

VR das Raumvolumen, in m3; 

qv,SUP der Zuluft-Volumenstrom, in m3/s oder m3/h; 

n der Luftwechsel, in s-1 oder h-1. 
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Der Luftaustauschwirkungsgrad L vergleicht die nominale Zeitkonstante des Raums n mit der durchschnitt-

lichen Verweilzeit V: 

𝜂𝐿 =
𝜏𝑛
𝜏𝑉

 (51) 

Dabei bedeutet 

L der Luftaustauschwirkungsgrad, –; 

n die kürzest mögliche Verweilzeit (nominale Zeitkonstante des Raums), in s oder h; 

V die durchschnittliche Verweilzeit, in s oder h. 

Die durchschnittliche Verweilzeit der Luft kann experimentell mit der Spurengasmethode nach SN EN ISO 

12569 oder über dynamische Berechnungen mittels Feldmodellen (CFD) bestimmt werden. 

Bei idealer Verdrängungsströmung beträgt die durchschnittliche Verweilzeit V = n. Bei vollständiger Durch-

mischung der in den Raum eintretenden Luft beträgt die durchschnittliche Verweilzeit V = 2 ∙ n. 

K.2 Zusammenhang zwischen Lüftungswirksamkeit und 
Luftaustauschwirkungsgrad 

In Figur 44 wird eine Einteilung der Luftführungssysteme gezeigt. Hier ist die Lüftungswirksamkeit C über dem 

Luftaustauschwirkungsgrad L aufgetragen. Der Schnittpunkt der beiden Koordinatenachsen beschreibt ein 

System mit einem Luftaustauschwirkungsgrad von 50 % und einer Lüftungswirksamkeit von 1; er bestimmt da-

mit den Zustand idealer Mischlüftung (CETA = CIDA). In einer Kurzschlussströmung ist der Luftaustauschwir-

kungsgrad kleiner als 50 %. Der maximal mögliche Wert von 100 % des Luftaustauschwirkungsgrades kann nur 

mit einer idealen Verdrängungsströmung erreicht werden. 

Figur 44 Zusammenhang zwischen Lüftungswirksamkeit und Luftaustauschwirkungsgrad 

 

K.3 Lüftungswirksamkeit und Luftführung im Raum 

K.3.1 Es besteht ein Zusammenhang zwischen der für die jeweilige Verunreinigungskonzentration definierten Lüf-

tungswirksamkeit und der gewählten Luftführung im Raum. Dieser Zusammenhang hängt jedoch von einer Viel-

zahl von Parametern ab, darunter Quellenverteilung, Auslegungsregeln und Ausrüstungsbemessung.  
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K.3.2 Es gibt einige Faustregeln, die auf die zu erwartende Lüftungswirksamkeit in gewerblichen Bauten mit verteilten 

Quellen hindeuten, sofern entsprechende Bemessungs- und Ausführungsregeln befolgt werden. Bei der Ver-

drängungslüftung ist dafür auch eine Berechnung der Luftvolumenströme erforderlich. 

– Selbst bei im Wesentlichen korrekten Konfigurationen können Unterschiede in der Lüftungswirksamkeit von 

0,7 bis 1,0 auftreten. Bei Verdrängungslüftung kann die tatsächliche Verunreinigungsbeseitigung höher sein 

(bis zu 2). 

– In den meisten Fällen haben Kaltluftstrahlen eine höhere Lüftungswirkung als Warmluftstrahlen, z. B. min-

destens 10 % höher. 

– Warmluftstrahlen werden bei Räumen mit hohen Decken im Allgemeinen nicht empfohlen, sofern nicht verti-

kale Warmluftstrahlen mit kraftbetriebener Geometrie oder Verwirbelung verwendet werden. 

– Die Luftgeschwindigkeit und die Temperaturdifferenz sind wichtige Faktoren bei der Ermittlung der Lüftungs-

wirksamkeit von Warmluftstrahlen. 

– Die Lüftungswirksamkeit – jedoch nicht notwendigerweise die Behaglichkeit – steigt mit einer höheren Luft-

geschwindigkeit; z. B. hat ein Kaltluftstrahl bei mehr als 1,5 m/s eine um 20 % höhere Lüftungswirksamkeit 

als ein Strahl bei weniger als 0,5 m/s. Bei Warmluftstrahlen ist diese Wirkung sogar noch stärker ausge-

prägt. 

K.4 Übliche Bereiche für die Lüftungswirksamkeit 

K.4.1 In Tabelle 66 werden einige übliche Bereiche für die Lüftungswirksamkeit C vorgestellt. Da die Lüftungswirk-

samkeit in realen Anlagen von vielen Parametern abhängt, wird eine Berechnung von Fall zu Fall empfohlen. 

Die REHVA Guidebooks Nr. 1 [91], Nr. 2 [92] und Nr. 23 [93] enthalten grundlegende Informationen und weitere 

Hinweise. 

Tabelle 66 Übliche Bereiche für die Lüftungswirksamkeit (SNG CEN/TR 16798-4) 

Luftführung Kaltluftstrahlen Δθ < 0 K Warmluftstrahlen Δθ > 0 K 

Effektive 

Geschwindig-

keit 

Lüftungs-

wirksamkeit 

Temperatur-

differenz 

Lüftungswirksamkeit 

Zuluft – Raum Niedrige Decke Hohe Decke 

Horizontaler 

Mischstrahl 

> 1,5 m/s 0,9–1,1 < 10 K 0,8–1,0 nicht 

empfohlen 

< 0,5 m/s 0,7–0,9 > 15 K oder 

20 K 

0,4–0,8 nicht 

empfohlen 

Vertikaler 

Mischstrahl 

alle Verteiler 

(Zuluft-Durch-

lässe) 

0,9–1,1 < 10 K 0,6–0,8 0,8–1 1) 

> 15 K 0,4–0,8 nicht 

empfohlen 

Verdrängungs-

lüftung 

– 2) 1,0–2 2) – 2) 0,2–0,7 

1) Die Anwendung dieses Wertes setzt voraus, dass die verwendeten Verteiler (Zuluft-Durchlässe) eine kraftbetriebene 

Geometrie oder Verwirbelung aufweisen. Bei Verwendung von Verteilern mit fester Geometrie ist der Wert auf eine 

Verwendung im Heizbetrieb (nicht bei Kühlung) beschränkt; bei der Wahl ist sorgfältig vorzugehen und Δθ zu berück-

sichtigen. 

2) siehe Tabelle 67 

K.4.2 Luftdurchlässe werden nach den Normen SN EN 12238 (Anwendung bei Mischströmung), SN EN 12239 (An-

wendung bei Verdrängungsströmung) und SN EN 12589 (Luftdurchlasseinheiten mit konstantem und variablem 

Volumenstrom) aerodynamisch geprüft und bewertet. 

K.4.3 Objektbezogene Messungen von Parametern der thermischen und akustischen Behaglichkeit im Aufenthalts-

bereich von Räumen mit einem Luftführungssystem werden nach SN EN 15726 durchgeführt. Dabei sind Mess-

instrumente nach SN EN ISO 7726 und SN EN 13182 (Luftgeschwindigkeit) anzuwenden. 
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Tabelle 67 Luftführungssysteme, differenziert nach Ort der Luftzufuhr und der Strömungsform gemäss 

VDI 3804 [82] 

Einbauort Decke Decke Decke 

Strömungsform Mischlüftung Mischlüftung Misch-/Quelllüftung 

Luftführung 

   

Art der Luftdurchlässe tangential über Schlitz-

Luftdurchlass 

Drall- oder hochinduktiver 

Schlitz-Luftdurchlass 

hochinduktiver Schlitz-

Luftdurchlass 

Temperaturdifferenz 

Zuluft – Raum  

in 1,1 m Höhe 

–3 K bis –5 K –8 K bis –12 K –6 K bis –8 K 

Temperaturdifferenz 

Zuluft – Abluft 

–3 K bis –5 K –8 K bis –12 K –7 K bis –10 K 

Lüftungseffektivität 

(bzgl. Temperatur) 

1 1 1,2 

    
Einbauort Decke Boden Boden 

Strömungsform Quelllüftung Misch-/Quelllüftung Quelllüftung 

Luftführung 

 
  

Art der Luftdurchlässe Flächen-Luftdurchlass Bodendrall-Luftdurchlass Sockel- oder runder 

Boden-Luftdurchlass 

Temperaturdifferenz 

Zuluft – Raum  

in 1,1 m Höhe 

–1 K bis –6 K –6 K bis –8 K –1 K bis –3 K 

Temperaturdifferenz 

Zuluft – Abluft 

–3 K bis –8 K –8 K bis –12 K –2 K bis –7 K 

Lüftungseffektivität 

(bzgl. Temperatur) 

1,3 bis 2 1,5 2 
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Einbauort Wand Wand Wand 

Strömungsform Mischlüftung Misch-/Quelllüftung Quelllüftung 

Luftführung 

   

Art der Luftdurchlässe Flurwandschlitz- oder 

Gitter-Luftdurchlass 

Schlitz-Luftdurchlass Flächen-Luftdurchlass 

Temperaturdifferenz 

Zuluft – Raum  

in 1,1 m Höhe 

–4 K bis –6 K –6 K bis –8 K –1 K bis –4 K 

Temperaturdifferenz 

Zuluft – Abluft 

–4 K bis –6 K –7 K bis –10 K –2 K bis –8 K 

Lüftungseffektivität 

(bzgl. Temperatur) 

1 1,2 2 

    
Einbauort Fassade Fassade Fassade 

Strömungsform Mischlüftung Misch-/Quelllüftung Quelllüftung 

Luftführung 

   

Art der Luftdurchlässe Schlitz- bzw. Fenster-

blasanlage 

Drall-Induktiv-

Luftdurchlass 

Flächen-Luftdurchlass 

Temperaturdifferenz 

Zuluft – Raum  

in 1,1 m Höhe 

–4 K bis –6 K –6 K bis –8 K –1 K bis –3 K 

Temperaturdifferenz 

Zuluft – Abluft 

–4 K bis –6 K –7 K bis –10 K –2 K bis –7 K 

Lüftungseffektivität 

(bzgl. Temperatur) 

1 1,2 bis 1,5 2 

    

K.5 Temperatureffektivität 

Die Fähigkeit der Lüftung zur Kompensation von Wärmeverlusten oder zur Abführung von sensiblen Wärme-

einträgen wird mit der Temperatureffektivität T beschrieben: 

Heizfall: 𝜀𝑇,𝐻 =
𝜃𝑆𝑈𝑃−𝜃𝐸𝑇𝐴

𝜃𝑆𝑈𝑃−�̅�𝐼𝐷𝐴(0,1;0,6;1,1)
 (52) 

Kühlfall: 𝜀𝑇,𝐶 =
𝜃𝐸𝑇𝐴−𝜃𝑆𝑈𝑃

�̅�𝐼𝐷𝐴(0,1;0,6;1,1)−𝜃𝑆𝑈𝑃
 (53) 

Dabei bedeutet 

T,H die Temperatureffektivität im Heizfall, –; 

T,C die Temperatureffektivität im Kühlfall, –; 
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θSUP die Temperatur der Zuluft, in °C; 

�̅�IDA(0,1;0,6;1,1) der Mittelwert der Temperatur der Raumluft auf der Höhe 0,1 m, 0,6 m und 1,1 m, sitzende 

Position, in °C; 

θETA die Temperatur der Abluft, in °C. 

K.6 Luftführungsindex 

K.6.1 Effiziente Luftführungssysteme zeichnen sich im Aufenthaltsbereich sowohl durch eine gute thermische Behag-

lichkeit als auch durch eine gute Raumluftqualität aus. Obwohl hohe Werte der Lüftungswirksamkeit C und der 

Temperatureffektivität T eine hohe Leistung in Bezug auf Schadstoffabfuhr und Wärmeabfuhr darstellen, 

reichen diese Grössen allein nicht aus. 

K.6.2 Das Modell gemäss [130] besteht darin, die Lüftungswirksamkeit C mit dem Luftaustauschwirkungsgrad L zu 

kombinieren, der die Wahrnehmung der Raumluftqualität darstellt, und die Temperatureffektivität T mit einem 

Parameter, der die thermische Wahrnehmung darstellt. Der Luftaustauschwirkungsgrad L als Parameter für 

die Raumluftqualität und das vorausgesagte mittlere Votum PMV gemäss SN EN ISO 7730 bzw. SIA 180, als 

Parameter für die thermische Umgebung, stehen als geeignete Kennzahlen für die Verwendung im Vorder-

grund. Die globale Lüftungseffektivität für Schadstoffe und Temperatur wird nachfolgend mit dem Luftaustausch-

wirkungsgrad L und dem Betrag des vorausgesagten mittleren Votums PMV kombiniert, um neue Kennwerte 

für die Raumluftqualität und der thermischen Behaglichkeit zu erhalten: 

𝑁𝐼𝐴𝑄 =
𝜏𝑛
𝜏𝑉

⋅ 𝜀𝐶 = 𝜂𝐿 ⋅ 𝜀𝐶 (54) 

𝑁𝑇𝐶 = [(1 −
|𝑃𝑀𝑉|

3
⋅ 𝜀𝑇)] 

(55) 

Dabei bedeutet 

NIAQ die Luftführungszahl für die Raumluftqualität, –; 

n die kürzest mögliche Verweilzeit (nominale Zeitkonstante des Raums), in s oder h; 

V die durchschnittliche Verweilzeit, in s oder h. 

L der Luftaustauschwirkungsgrad, –; 

C die Lüftungswirksamkeit, –; 

NTC die Luftführungszahl für die globale thermische Behaglichkeit, –; 

PMV  das vorausgesagte mittlere Votum, – (Bereich –3 bis +3); 

T die Temperatureffektivität, –. 

Effiziente Luftführungssysteme erzielen die grösstmöglichen Werte für NIAQ und NTC. Sie können summativ zum 

dimensionslosen Luftführungsindex ADI (en: Air Distribution Index) zusammengefasst werden, der die globale 

Wirksamkeit eines Luftführungssystems bei der Bereitstellung der Raumluftqualität und der thermischen Be-

haglichkeit bestimmt: 

𝐴𝐷𝐼 = 𝑁𝐼𝐴𝑄 +𝑁𝑇𝐶 =
𝜏𝑛
𝜏𝑉

⋅ 𝜀𝐶 + [(1 −
|𝑃𝑀𝑉|

3
⋅ 𝜀𝑇)] 

(56) 

Mit diesem Ansatz können sowohl thermisch gleichförmige wie auch thermisch ungleichförmige Umgebungen 

bewertet werden. 
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Anhang L (normativ) 
Technische Spezifikationen für die Abnahme von RLT-Anlagen 

L.1 Grundsätze 

L.1.1 Die Abnahme erfolgt nach SIA 118 (Artikel 157 bis 164), SIA 118/380 und SN EN 12599. Sie sollte mit wirt-

schaftlich vertretbaren Mitteln durchgeführt werden. 

L.1.2 Die Abnahme besteht aus den folgenden Teilen: 

– Vollständigkeitsprüfungen nach L.2; 

– Funktionsprüfungen nach L.3; 

– Funktionsmessungen nach L.4 und allenfalls weitergehende Funktionsmessungen nach L.1.6; 

– Hygiene-Erstinspektion nach L.5; 

– Abnahmeunterlagen nach L.6. 

L.1.3 Teilnehmer bei der Abnahme sind der Besteller, der Anlagenplaner, der Unternehmer oder deren Vertreter. 

Allenfalls ist auch die Teilnahme eines Behördenvertreters erforderlich. 

L.1.4 Die korrekte Abnahme umfasst das vollständige Ausfüllen der Abnahmeprotokolle (z. B. nach SWKI 96-5 [49] 

oder Leistungsgarantie Komfortlüftung [107]) mit allen dazu notwendigen Messungen und Feststellungen bei 

den einzelnen RLT-Anlagen sowie die Dokumentation des Ergebnisses der Hygiene-Erstinspektion. 

L.1.5 Für alle wichtigen Komponenten (Ventilatoren, Motoren, Wärmeübertrager, Wärmerückgewinner, Pumpen, 

Wärmepumpen usw.) sind die energetisch relevanten Kennzahlen schriftlich festzuhalten und auf ihre Überein-

stimmung mit den Anforderungen zu überprüfen. 

L.1.6 Weitergehende Funktionsmessungen (Sondermessungen nach SN EN 12599, Anhang E) sind vor allem bei 

komplexen Anlagen empfehlenswert, müssen aber vom Besteller mit dem Anlagenplaner und dem Unternehmer 

separat vereinbart werden. 

L.2 Vollständigkeitsprüfungen 

L.2.1 Die Vollständigkeitsprüfungen zeigen, ob die RLT-Anlage vollständig in Übereinstimmung mit dem Vertrag ein-

gebaut wurde. 

L.2.2 Nachzuweisen ist, dass 

– die Lieferung im vertraglich vorgesehenen Umfang vollständig erbracht ist, 

– die Komponenten unter Beachtung der technischen und behördlichen Vorschriften (insbesondere 

Sicherheitsvorschriften) sowie der Regeln der Technik ordnungsgemäss eingebaut sind, 

– die Zugänglichkeit für das Betreiben der Anlage – insbesondere das Instandhalten nach SWKI BT104-02 

[63] und SWKI VA104-01 [54] – besteht, 

– kein Verstoss gegen die Regeln der Technik vorliegt, 

– die Qualität der Ausführung dem Vertragsinhalt entspricht, 

– die Sauberkeit der Anlage nach SWKI VA104-01 [54] überprüft wurde, 

– der Abgleich der Anlage erfolgt ist, 

– die Luftdichtheitsprüfung durchgeführt wurde, 

– alle für das Betreiben der Anlage notwendigen Unterlagen nach SWKI BT104-01 [62] und SWKI BT104-02 

[63] vorhanden und übergeben worden sind (Betriebsanweisungen, Betriebsanleitungen, revidierte 

Ausführungsunterlagen). 

L.2.3 Ist vor Aufnahme des bestimmungsgemässen Betriebs des Gebäudes (d. h. während der Bauphase) eine In-

betriebnahme der RLT-Anlage vorgenommen worden, sind unmittelbar vor Aufnahme des bestimmungsgemäs-

sen Betriebs der Nachweis der Sauberkeit und gegebenenfalls die Reinigung der eingebauten RLT-Anlage 

inklusive aller Luftleitungen und Komponenten sowie ein Wechsel der Filter durchzuführen. 
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L.3 Funktionsprüfungen 

L.3.1 Vor der Abnahme findet die Inbetriebsetzung der Anlage statt. Die Funktionsprüfungen stellen eine Kontrolle 

dieser Arbeiten dar. Dabei sind insbesondere die Sicherheitsaspekte zu beachten. 

L.3.2 Die Funktionsprüfungen der Bauelemente zeigen, ob die einzelnen Bauelemente der Anlage (Filter, Ventilator, 

Wärmeübertrager, Befeuchter, Brandschutzklappen usw.) funktionsgerecht eingebaut und wirksam sind. 

L.3.3 Die gesamte Anlage muss bei der Inbetriebsetzung in einem sauberen und betriebssicheren Zustand sein. 

L.3.4 Die Luftvolumenströme müssen einreguliert werden. Bei der Einregulierung ist zu beachten, dass 

– die minimalen Zuluft-Volumenströme gemäss 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7 oder 5.4.10 eingehalten werden, 

– die minimalen Abluft-Volumenströme gemäss 5.4.6 eingehalten werden, 

– die Druckverhältnisse gemäss 5.4.8 in allen Räumen bzw. Zonen eingehalten werden, 

– die akustischen Anforderungen gemäss 2.2.7 in allen Räumen bzw. Zonen eingehalten werden. 

L.3.5 Die Funktionsprüfungen der Steuerung und Regelung zeigen, ob die Steuer- und Regelfunktionen in allen wich-

tigen Betriebszuständen richtig ablaufen. 

Bei den Funktionsprüfungen von Steuerungen werden die Funktionen der Schalterstellungen, Schaltuhren, 

Fernbedienungen und Zeitrelais überprüft und es erfolgt eine Kontrolle aller Sicherheitsschaltungen (Revisions-

schalter, Notschaltungen, Grenzwertschaltungen, Frostschutz, Überstromauslösungen der Motoren, Brand-

schutzklappen usw.). 

Die Funktionsprüfungen von Regelungen umfassen die Kontrolle der Soll- und Grenzwerteinstellungen, der 

Grundstellungen der Stellorgane bei ausgeschalteter Anlage und der richtigen Funktion der Stellorgane und 

deren Sequenzen. 

L.3.6 Kontrollen des regeltechnischen Verlaufs sowie das Registrieren des Anlageverhaltens sind vom Besteller mit 

dem Anlagenplaner oder dem Unternehmer separat zu vereinbaren. 

L.3.7 Verfahrensanleitungen und eine Auflistung üblicher Funktionsprüfungen sind in SN EN 12599, Anhang B, ent-

halten. Tabelle 2 gibt an, welche Messungen und Aufzeichnungen bei den einzelnen RLT-Anlagentypen erfor-

derlich sind. Der Umfang der Funktionsprüfungen bzw. Funktionsmessungen ist in Anhang C, definiert. Anhang 

G zeigt Beispiele für die Bestimmung der Anzahl der Funktionsprüfungen und -messungen. 

L.3.8 Der Umfang der Prüfungen oder Messungen sollte vor Einbau mit Hilfe einer der vier Klassen A, B, C oder D 

nach SN EN 12599 festgelegt werden. Für RLT-Anlagen in Nichtwohngebäuden wird die Klasse B empfohlen. 

Ohne Vereinbarung ist Klasse A zu übernehmen (Mindestanforderung). 

L.4 Funktionsmessungen 

L.4.1 Mit den Funktionsmessungen wird nachgewiesen, ob die einzelnen Komponenten und die Anlage als Ganzes 

die vereinbarten Sollwerte erreichen. 

L.4.2 Die Funktionsmessungen können in den meisten Fällen nicht bei den Auslegungsbedingungen durchgeführt 

werden. Es sind daher immer auch die während der Kontrollmessungen herrschenden Aussenbedingungen zu 

registrieren. Bei der Messung lastabhängiger Grössen ist ein möglichst stationärer Betrieb anzustreben. Alle 

Türen und Fenster sind während der Funktionsmessungen geschlossen zu halten. 

L.4.3 Bei der Ermittlung der Unsicherheit von Messergebnissen sind folgende Einflussfaktoren zu berücksichtigen: 

– Messunsicherheiten durch Einflüsse am Messort 

– Messunsicherheiten durch Ablesung 

– Unsicherheit der Mittelwertbildung bei schwankender Messgrösse 

– Messunsicherheit des Messgeräts 

– Messunsicherheiten der Stoffwerte, z. B. Dichte 

– Unsicherheiten bei der Umrechnung 
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Die Unsicherheit der primär gemessenen Grössen setzt sich aus den ersten vier genannten Messunsicherheits-

faktoren zusammen.  

L.4.4 Die Unsicherheiten sollten möglichst schon vor den Messungen abgeschätzt, nach SN EN 12599, Kapitel 8 

berechnet und in den Messprotokollen angegeben werden. Die Abschätzung und Angabe der erweiterten Mess-

unsicherheit mit einem Vertrauensintervall von 95 % erfolgt nach dem ISO/IEC-Leitfaden 98-3 [94]. Die maximal 

zulässigen Messunsicherheiten gemäss Tabelle 68 stellen die Voraussetzungen für die Akzeptanz-Bewertung 

von Sollwerten gemäss Figur 45 dar. 

L.4.5 Die Abnahmebedingungen sind erfüllt, wenn die Messwerte im vereinbarten Toleranzbereich des Sollwertes 

liegen. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gelten die Anforderungen in SN EN 12599 mit den Toleranzen 

der Messgrössen gemäss Tabelle 68. Es müssen alle vereinbarten Anforderungen gleichzeitig erfüllt sein. 

L.4.6 Die Toleranzen in Tabelle 68 schliessen die zulässige Abweichung vom Sollwert und alle Messunsicherheiten 

inkl. Wandlung und Anzeige ein. Sie gelten für den Nachweis einzelner geforderter Messgrössen.  

L.4.7 Toleranzen für Nachweise von Berechnungsgrössen, wie z. B. Wärme- und Kälteleistungen, spezifische Venti-

latorleistungen oder Temperatur-Änderungsgrade, müssen separat vereinbart werden. Bei Druckverlusten von 

Komponenten kann nicht gleichzeitig eine Toleranz für den Volumenstrom und eine Toleranz für die Druck-

differenz zugelassen werden.  

L.4.8 Bei Forderungen von minimalen Sollwerten von Messgrössen gilt die Toleranz mit negativem Vorzeichen. Bei 

Forderungen von maximalen Sollwerten von Messgrössen gilt die Toleranz mit positivem Vorzeichen. 

L.4.9 Bezüglich Art der Messgrösse werden drei Arten unterschieden: 

– Bei einem Bereichswert darf die Toleranz weder unter- noch überschritten werden. 

– Ein Minimalwert darf höchstens um die angegebene Toleranz unterschritten werden. Ein höherer Wert ist 

immer zulässig. 

– Ein Maximalwert darf höchstens um die angegebene Toleranz überschritten werden. Ein tieferer Wert ist 

immer zulässig. 

Um einen Messwert beurteilen zu können, müssen die Rahmenbedingungen bekannt sein. Diese werden durch 

Referenzwerte definiert. Wenn zum Beispiel die Temperatureffizienz der WRG beurteilt werden soll, müssen 

neben der Zulufttemperatur auch die Abluft- und Aussenlufttemperatur gemessen werden. Da aber die RLT-

Anlage beispielsweise die Aussentemperatur nicht beeinflussen kann, werden bei Referenzwerten keine An-

forderungen an die Toleranz gestellt, wohl aber an die Messunsicherheit. 

Tabelle 68 Toleranzen der mit Messunsicherheiten behafteten Messgrössen 

Messgrösse Art der 

Mess-

grösse 

Zulässige erweiterte 

Messunsicherheit 1) 

Zulässige 

Toleranz vom 

Sollwert 

Bemerkungen, 

Quellen 

Luftseitige Messgrössen    

Luftvolumenstrom (qv,a) 

– beim versorgten Raum 

≤ 40 m3/h 

– beim versorgten Raum 

> 40 m3/h 

– bei jeder Anlage und 

jedem Hauptversor-

gungsstrang 

 

Bereich 

 

Bereich 

 

Bereich 

 

(2,5 + 0,05 qv,a) 

m3/h 

10 % oder 

mind. 3 m³/h 2) 

10 % 

 

±(3,0 + 0,075 qv,a) 

m3/h 

±15 % 

 

±10 % 

 

– 

 

SN EN 12599,  

Tab. 3 

SN EN 12599,  

Tab. 3 

Zulufttemperatur (beim 

Austritt Lüftungsgerät) 

Bereich, 

Minimal 

0,5 K ±1,0 K 3) 

–1,0 K 4) 

VDI 6022 Blatt 3 

[84], Tab. 11 

Raumlufttemperatur Bereich 0,5 K ±1,0 K 3) VDI 6022 Blatt 3 

[84], Tab. 11 

Übrige Lufttemperaturen Referenz 0,5 K – z. B. Aussenluft, 

Abluft 
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Messgrösse Art der 

Mess-

grösse 

Zulässige erweiterte 

Messunsicherheit 1) 

Zulässige 

Toleranz vom 

Sollwert 

Bemerkungen, 

Quellen 

Relative Zuluft- bzw. 

Raumluftfeuchte 

Bereich 3 % r. F. ±15 % 5) VDI 6022 Blatt 3 

[84], Tab. 11 

Übrige Luftfeuchten Referenz 3 % r. F. – z. B. Aussenluft, 

Abluft 

Mittlere Raumluft-

geschwindigkeit (va,avg) 

Maximal (0,05 + 0,05 va,avg) m/s +15 % SN EN 12599, 

Tab. D.4 

Druckdifferenz Maximal 1,5 % oder 

mind. 1 Pa 2) 

+10 %  

oder +1 Pa 2) 6) 

VDI 2044 [70], 

Tab. 6 

A-bewerteter Mittelungs- 

und Beurteilungspegel 7) 

Maximal Klasse 1 +0 dB SIA 181, 2.1.2; 

SIA 181, A.4.1 

Schadstoff-

konzentration (C) 

– CO2 (IR-Sensoren) 

 

– CO/NO/NO2 

 

 

Maximal 

 

Maximal 

 

 

(50 + 0,05 C) ppm 

 

k. A. 

 

 

+50 ppm 

 

k. A. 

 

 

VDI 6022 Blatt 3 

[84], Tab. 11 

SWKI VA103-01 

[53], Tab. 9 

Elektroseitige Messgrössen    

Elektrische Strom-

aufnahme 

Maximal Klasse 1 +5 % SN EN 12599, 

Tabelle D.7 

Elektrische Spannung  Referenz Klasse 1 – SN EN 12599, 

Tab. D.7 

Elektrische Leistungs-

aufnahme 

Maximal Klasse 1 +10 % SN EN 12599, 

Tab. D.7 

Drehzahl Bereich 0,5 % oder  

mind. 0,5 U/min 8) 

±5 % SN EN ISO 5801, 

Tab. 12 

Flüssigkeitsseitige Messgrössen    

Temperatur von 

Flüssigkeiten 

Bereich 0,2 K ±1,0 K 9) – 

Massenstrom von 

Flüssigkeiten 

Bereich 2 % ±10 % SN EN ISO 9906, 

Tab. 6, Klasse 1 

Druckdifferenz Maximal 1,5 % +6 % SN EN ISO 9906, 

Tab. 6, Klasse 1 

1)  Bei einem Vertrauensintervall von 95 % 

2)  Es gilt der grössere Wert 

3)  Heizfall: Minimalwert mit einer Toleranz von −1,0 K; Kühlfall: Maximalwert mit einer Toleranz von +1,0 K 

4)  Bei einfachen Lüftungsanlagen nur mit WRG: Minimalwert mit einer Toleranz von −1,0 K. 

(Bei Winterbedingungen; ohne Kondensation, Vereisungsschutzfunktion der WRG ist nicht aktiv. Der Sollwert wird 

anhand der Herstellerangaben zum Lüftungsgerät und der Referenzwerte bestimmt.) 

5) Bei Anlagen mit Feuchtezufuhr (Feuchterückgewinnung, Befeuchtung) gilt für den Minimalwert eine Toleranz von −15 %; 

bei Anlagen mit Feuchteabfuhr (Entfeuchtung) gilt für den Maximalwert eine Toleranz von +15 % 

6)  Bei Messung des externen Förderdrucks beim Lüftungsgerät keine Angabe zu Toleranz (Referenzwert) 

7)  Die Messung von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen erfolgt nach SIA 181, Anhang A.3 

8)  z. B. Drehfrequenz bei Rotations-Wärmeübertrager (WRG) 

9)  Heizfall (Lufterwärmer): Minimalwert mit einer Toleranz von −1,0 K; Kühlfall (Luftkühler): Maximalwert mit einer Toleranz 

von +1,0 K 

Beispiel: zur Anwendung von Tabelle 68 

– Sollwert für die Raumluftfeuchte: 40 % r. F. 
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– Toleranz vom Sollwert: ±15 % (= ±6 % r. F.) 

– Toleranzbereich: TL = 34 % r. F. bis TU = 46 % r. F. 

– Zulässige erweiterte Messunsicherheit: ± 3 % r. F. 

– Bei einem Messwert zwischen 34 % r. F. und 46 % r. F. ist das Ergebnis akzeptabel. 

– Bei einem Messwert zwischen 31 % r. F. und 49 % r. F. ist das Ergebnis bedingt akzeptabel. 

L.4.10 Alle Ergebnisse von Messungen von Messgrössen müssen innerhalb der geforderten Toleranz gemäss Figur 

45 liegen. Im Bereich der bedingten Akzeptanz des Ergebnisses ist eine umgehende Wiederholung der Mes-

sung gemäss L.4.11 erforderlich. Bei Wiederholbarkeit des Ergebnisses wird der Befund akzeptabel. Ist ein 

Ergebnis bei der ersten Messung nicht akzeptabel, muss die Messung zu einem späteren Zeitpunkt mit Mass-

nahmen wiederholt werden. Unter Umständen müssen bei einem deutlichen Verfehlen der Toleranz zusätzliche 

Massnahmen zur Erlangung der Akzeptanz eingeleitet werden. 

Figur 45 Messunsicherheiten und Toleranzen von Sollwerten 

 

L.4.11 Die Sollwerte im Raum sind im ganzen Aufenthaltsbereich nach 2.2.2 einzuhalten. Massgebend sind die 5-

Minuten-Mittelwerte bei stationärem Betriebszustand. Weitere Details finden sich in SN EN 12599 und SN EN 

13182. 

L.4.12 Ohne besondere Vereinbarung erfolgen die Funktionsmessungen in nicht belegten Räumen, aber mit den ver-

einbarten thermischen Lasten. 

L.4.13 Die Anforderungen an die Luftvolumenströme und Druckdifferenzen sind bei sauberen Filtern einzuhalten. Bei 

verschmutzten Filtern sind zusätzliche Abweichungen von maximal 10 % zulässig. 

L.5 Hygiene-Erstinspektion 

L.5.1 Die Hygiene-Erstinspektion dokumentiert den Übereinstimmungsgrad der geprüften RLT-Anlage mit den Anfor-

derungen nach SWKI VA104-01 [54]. 

L.5.2 Die Hygiene-Erstinspektion ist mindestens durchzuführen 

– an neu errichteten RLT-Anlagen nach Fertigstellung, aber unmittelbar vor Aufnahme des 

bestimmungsgemässen Betriebs, 

– nach wesentlichen Änderungen an der RLT-Anlage, möglichst vor der weiteren Nutzung, 

– an Anlagen im Bestand, an denen bisher noch keine Hygiene-Erstinspektion durchgeführt wurde. 

L.5.3 Die Durchführung der Hygiene-Erstinspektion bei einem Betreiberwechsel wird empfohlen. 
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L.5.4 Die Durchführung der Hygiene-Erstinspektion muss nach SWKI VA104-01 [54] erfolgen und beinhaltet folgende 

Aufgaben: 

– Kontrolle der Einhaltung der Anforderungen in Planung/Konstruktion, Fertigung, Ausführung und Montage 

– Festlegung und Dokumentation der Mindestprüforte für Hygienekontrollen und Wiederholungs-Hygiene-

inspektionen 

– Beurteilung der Hygiene der RLT-Anlage, mindestens im Umfang der Wiederholungs-Hygieneinspektionen 

L.5.5 Zur Durchführung der Hygiene-Erstinspektion wird in SWKI VA104-01 [54] eine Prüfliste zur Verfügung gestellt, 

welche die Prüfkriterien auflistet. Die Prüfliste ist an die individuelle Anlagenkonfiguration anzupassen. 

L.5.6 Die Hygiene-Erstinspektion ist zu dokumentieren und beim Betreiber zu archivieren. Die Inspektionsergebnisse 

einschliesslich der dadurch gegebenenfalls notwendigen Massnahmen sind dem Nutzer (Auftraggeber) mitzu-

teilen. 

L.6 Abnahmeunterlagen 

Die Abnahmeunterlagen bestehen aus drei Teilen: 

– Übergabedokumente: Protokoll mit Abnahmedatum und bei der Abnahme anwesenden Personen. Angaben 

zu den vorhandenen Betriebs- und Instandhaltungsunterlagen, Vorbehalten, Rügefristen, finanziellen Rege-

lungen. 

– Mängelliste: Liste der noch zu behebenden Mängel unter Angabe der verantwortlichen Stellen, der Termine 

und der Kontrollstelle. 

– Checkliste mit Bestätigung, dass folgende Protokolle erstellt und kontrolliert worden sind: 

Vollständigkeitsprüfungen, Funktionsprüfungen, Funktionsmessungen, Hygiene-Erstinspektion. 
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Anhang M (informativ) 
Checklisten für die Auslegung und Nutzung von energieeffizienten RLT-Anlagen 

M.1 Checkliste für die Planung des Gebäudes 

Die folgende Checkliste (in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4, Anhang E.1) sollte allen Planern helfen, Si-

tuationen zu vermeiden, in denen Mängel am Gebäude zu Unbehagen oder hohen Energieverbrauch führen: 

 

a) Möglichst frühzeitiger Beizug eines Gebäudetechnikplaners 

b) Möglichst frühzeitiger Kontakt mit den zuständigen Behörden 

c) Optimierung der Form und Orientierung des Gebäudes sowie der Fenstergrössen 

d) Optimierung des Wärmeschutzes für Sommer und Winter 

e) Mindestanforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle in Abhängigkeit von der Nutzung und der Art 

der Lufterneuerung. 

f) Optimierung der Wärmespeicherfähigkeit der Baukonstruktion 

g) Wahl emissionsarmer Baustoffe und Inneneinrichtungen 

h) Wirksamer Sonnenschutz 

i) Minimierung der internen Schadstoff-, Feuchte- und Wärmeeinträge 

j) Trennung von Bereichen unterschiedlicher Nutzung und damit unterschiedlicher Anforderungen 

k) Klares Brandschutzkonzept 

l) Klares Konzept bezüglich akustischer Behaglichkeit und Schallschutz 

m) Geeignete Anordnung und Raumbedarf der gebäudetechnischen Installationen festlegen 

n) Geeignete Anordnung von Aussenluft- und Fortluft-Durchlässen festlegen 

o) Beleuchtungskonzept festlegen 

p) Tageslichtnutzung planen 

M.2 Checkliste für die Planung der RLT-Anlage 

Die folgende Checkliste (in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4, Anhang E.2) sollte Architekten und Gebäude-

technikplanern als Hilfestellung dienen: 

 

a) Klare und schriftliche Festlegung der Auslegungskriterien und Garantiebedingungen 

b) Optimierung der Anordnung der Komponenten und Luftleitungen (innerhalb der thermischen 

Gebäudehülle) 

c) Bedarfsabhängige Aussenluftzufuhr in Fällen von wechselnder Nutzung vorsehen 

d) Wärmeleistungs- und Klimakälteleistungsbedarf sowie Luftvolumenströme berechnen als Grundlage für 

die Auslegung der RLT-Anlage 

e) Interne Wärmeeinträge erfassen und kritisch bewerten 

f) Wärme-, Schadstoff- und Feuchtequellen minimieren und wo möglich direkt abführen 

g) Luftführung im Raum mit hoher Lüftungseffektivität vorsehen (Verdrängungslüftung oder hocheffiziente 

Mischlüftung) 

h) Wärmerückgewinnung bzw. Abwärmenutzung vorsehen 

i) Nutzung der Möglichkeiten von freier Kühlung 

j) Unterschiedliche Nutzungen bei Planung und Betrieb beachten 

k) Einsatz von Erdreich-Luft- oder Erdreich-Sole-Wärmeübertragern und von alternativen Luftbehandlungen 

(z. B. sorptionsgestützte Klimatisierung, Verdunstungskühlung der Abluft) untersuchen 

l) Bei grösseren abzuführenden Wärmeeinträgen: Verwendung von Anlagen mit Wasser als 

Wärmeträgermedium vorsehen (Raumheizung und Raumkühlung) 

m) Optimierung der Filterauswahl 

n) Anforderungen betreffend akustische Behaglichkeit und Schallschutz berücksichtigen 

o) Messkonzept zur Überwachung der Funktion und des Energieverbrauchs der Anlage erstellen 

p) Konzept zur Kontrolle und Reinigung der Anlage erstellen 
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M.3 Checkliste für die Auslegung einzelner Komponenten 

Die folgende Checkliste (in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4, Anhang E.3) sollte für die detaillierte Aus-

legung der Komponenten helfen: 

 

a) Niedrigen Leistungs- und Energiebedarf für die Luftförderung anstreben (niedrige Geschwindigkeiten, 

kurze Wege, gute aerodynamische Form) 

b) Ventilatoren mit hohem Gesamtwirkungsgrad (Ventilator, Antrieb, Motor und Leistungsregelung) unter 

allen Bedingungen wählen (höchster Wirkungsgrad bei dem am meisten genutzten Luftstrom). 

c) Optimierung der Wärme- bzw. Kälte- und Feuchterückgewinnung, einschliesslich der Anordnung der 

Wärmerückgewinner und Ventilatorpositionen 

d) Optimierung der Filterenergieeffizienz (geringe Druckverluste) 

e) Abklären, ob eine aktive Befeuchtung notwendig ist 

f) Abklären, ob eine aktive Kühlung und/oder Entfeuchtung notwendig ist 

g) Kälteträgertemperatur (Raumkühlung) so hoch wie möglich und Wärmeträgertemperatur (Raumheizung) 

so tief wie möglich wählen 

h) Kälteträger- und Wärmeträgerleitungen gegen Kondensation und Energieverluste dämmen 

i) Möglichkeiten der Kontrolle und Reinigung des Luftleitungssystems und der Bauteile beachten 

j) Gute Luftdichtheit bei Luftleitungssystemen und Luftbehandlungsgeräten vorsehen 

k) Lärmimmissionen begrenzen 

l) Optimierung der Energieversorgung 

M.4 Checkliste für die Nutzung der RLT-Anlage 

Die folgende Checkliste (in Anlehnung an SNG CEN/TR 16798-4, Anhang E.4) sollte hauptsächlich den Eigen-

tümern und Nutzern des Gebäudes helfen. Es wird empfohlen, diese Liste nach der Fertigstellung regelmässig 

zu überprüfen und eine Dokumentation für die regelmässige Inspektion der in SN EN 16798-17 und SNG 

CEN/TR 16798-18 genannten Systeme bereitzuhalten. 

 

a) Zweckentsprechende Raumlufttemperaturen einhalten 

b) Zweckentsprechende Raumluftfeuchten einhalten 

c) Bedarfsgerechte Betriebsart und Betriebszeit der RLT-Anlagen wählen 

d) Zweckmässige Bedienung bzw. Steuerung des Sonnenschutzes im Sommer und im Winter  

e) Unnötige Wärmeeinträge im Sommer vermeiden 

f) Regelmässige Kontrolle und Wartung von Anlagenteilen (Filter, Antriebe, Sensoren, Sauberkeit) 

g) Regelmässige Kontrolle des Energieverbrauchs (Energiebuchhaltung führen) 

h) Regelmässige Kontrolle des hygienischen Zustands der Anlage  

i) Optimierung des Anlagenbetriebs nach den tatsächlichen Bedingungen und Anforderungen 
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Anhang N (informativ) 
Publikationen 

Dieser Anhang enthält Hinweise zu weiterführenden Publikationen zum Thema der vorliegenden Norm. 

N.1 Gesetze und Verordnungen 

[1] Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines 

Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 

Produkte, Stand 04.12.2012, eur-lex.europa.eu 

[2] Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergie-

effizienz von Gebäuden, Stand 01.01.2021, eur-lex.europa.eu 

[3] Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richt-

linie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffi-

zienz, eur-lex.europa.eu 

[4] Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umwelt-

gerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren, Stand 09.01.2017, eur-lex.europa.eu 

[5] Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30. März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umwelt-

gerechte Gestaltung von Ventilatoren, die durch Motoren mit einer elektrischen Eingangsleistung zwischen 125 W 

und 500 kW angetrieben werden, Stand 09.01.2017, eur-lex.europa.eu 

[6] Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 vom 7. Juli 2014 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 

Lüftungsanlagen, Stand 30.07.2020, eur-lex.europa.eu 

[7] Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 vom 11. Juli 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Wohnraumlüftungsgeräten in 

Bezug auf den Energieverbrauch, Stand 30.07.2020, eur-lex.europa.eu 

[8] Verordnung (EU) 2016/2281 der Kommission vom 30. November 2016 zur Durchführung der Richtlinie 

2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Hinblick auf Luft-

heizungsprodukte, Kühlungsprodukte, Prozesskühler mit hoher Betriebstemperatur und Gebläsekonvektoren, 

Stand 09.01.2017, eur-lex.europa.eu 

[9] SR 730.0, Energiegesetz (EnG), www.fedlex.admin.ch  

[10] SR 730.01, Energieverordnung (EnV), www.fedlex.admin.ch  

[11] SR 730.02, Verordnung über die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmässig hergestellter Anlagen, 

Fahrzeuge und Geräte (Energieeffizienzverordnung, EnEV), www.fedlex.admin.ch  

[12] SR 814.01, Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG), www.fedlex.admin.ch  

[13] SR 814.012, Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV), www.fedlex.admin.ch  

[14] SR 814.318.142.1, Luftreinhalte-Verordnung (LRV), www.fedlex.admin.ch  

[15] SR 814.41, Lärmschutz-Verordnung (LSV), www.fedlex.admin.ch  

[16] SR 814.501, Strahlenschutzverordnung (StSV), www.fedlex.admin.ch  

[17] SR 814.600, Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA), 

www.fedlex.admin.ch  

[18] SR 832.20, Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), www.fedlex.admin.ch  

[19] SR 930.11, Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG), www.fedlex.admin.ch  
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N.2 Normen 

[20] SN EN 779:2012, Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik – Bestimmung der Filterleistung, 

www.snv.ch (ausser Kraft seit 30.06.2018) 

[21] SN EN 1443:2019, Abgasanlagen – Allgemeine Anforderungen, shop.sia.ch  

[22] SN EN ISO 6946:2017, Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient – Berechnungs-

verfahren (ISO 6946:2017), www.snv.ch  

[23] SN EN 12309-1:2015, Gasbefeuerte Sorptionsgeräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebe-

lastung nicht über 70 kW – Teil 1: Begriffe, www.snv.ch  

[24] SN EN 13306:2018, Instandhaltung – Begriffe der Instandhaltung, www.snv.ch  

[25] SN EN ISO 15927-2:2009, Wärme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von Gebäuden – Berechnung und 

Darstellung von Klimadaten – Teil 2: Stundendaten zur Bestimmung der Kühllast (ISO 15927-2:2009), 

www.snv.ch  

[26] SN EN 16282-2:2016, Bauelemente in gewerblichen Küchen – Einrichtungen zur Be- und Entlüftung – Teil 2: 

Küchenlüftungshauben; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen, www.snv.ch  

[27] SN EN ISO 16484-2:2005, System der Gebäudeautomation (GA) – Teil 2: Hardware (ISO 16484-2:2004), 

www.snv.ch  

[28] SN EN 16510-1:2018, Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und 

Prüfverfahren, www.snv.ch  

[29] SN EN ISO 52000-1:2017, Energieeffizienz von Gebäuden – Festlegungen zur Bewertung der Energieeffizienz 

von Gebäuden – Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren (ISO 52000-1:2017), www.snv.ch  

[30] SN EN 61672-1:2013, Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 1: Anforderungen, www.snv.ch  

[31] SIA 382/1:2014, Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen, shop.sia.ch  

[32] DIN 18017-3:2022, Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Aussenfenster – Teil 3: Lüftung mit 

Ventilatoren, www.beuth.de  

[33] DIN 80103:2016, Fahrzeuge der Binnenschifffahrt – Mindestanforderungen an Wohnungen, www.beuth.de 

[34] ISO 5598:2020, Fluid power systems and components – Vocabulary, www.iso.org  

[35] ISO 17772-1:2017, Energy performance of buildings – Indoor environmental quality – Part 1: Indoor 

environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings, www.iso.org  

[36] ISO/TR 17772-2:2018, Energy performance of buildings – Overall energy performance assessment procedures – 

Part 2: Guideline for using indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy per-

formance of buildings, www.iso.org  

[37] ISO 18523-1:2016, Energy performance of buildings – Schedule and condition of building, zone and space usage 

for energy calculation – Part 1: Non-residential buildings, www.iso.org  

[38] ISO 18523-2:2018, Energy performance of buildings – Schedule and condition of building, zone and space usage 

for energy calculation – Part 2: Residential buildings, www.iso.org  

N.3 Richtlinien 

[39] VKF-BSV: Schweizerische VKF-Brandschutzvorschriften, Ausgabe 2015, www.bsvonline.ch  

[40] VKF-BSR 10-15: Begriffe und Definitionen, Ausgabe 2019, www.bsvonline.ch  

[41] VKF-BSR 11-15: Qualitätssicherung im Brandschutz, Ausgabe 2019, www.bsvonline.ch  

[42] VKF-BSR 15-15: Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte, Ausgabe 2017, www.bsvonline.ch  

[43] VKF-BSR 24-15: Wärmetechnische Anlagen, Ausgabe 2017, www.bsvonline.ch  

[44] VKF-BSR 25-15: Lufttechnische Anlagen, Ausgabe 2017, www.bsvonline.ch  

[45] SVGW G1: Richtlinie für die Erdgasinstallation in Gebäuden (Gasleitsätze), Ausgabe 2017, www.svgw.ch  

[46] SWKI 91-1: Be- und Entlüftung von Heizräumen, Ausgabe 1997, www.snv.ch  
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[47] SWKI 95-1: Luftbefeuchtung in lüftungstechnischen Anlagen, Ausgabe 1996, www.snv.ch  

[48] SWKI 95-4: Lüftungsanlagen im Chemielager, Ausgabe 1997, www.snv.ch  

[49] SWKI 96-5: Abnahmeprotokolle, Ausgabe 1997 (in Revision), www.snv.ch  

[50] SWKI 98-1: Messkonzept für Energie und Medien, Ausgabe 2002, www.snv.ch  

[51] SWKI VA101-01: Raumlufttechnik – Luftfiltersysteme – Klassifizierung, Testmethoden und Anwendung, 

lizenzierter Abdruck VDI 3803 Blatt 4:2022, in Vorbereitung (Ersatz für SWKI VA101-01:2007) 

[52] SWKI VA102-01: Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben, Ausgabe 2009, www.snv.ch  

[53] SWKI VA103-01: Lüftungsanlagen für Parkhäuser (Mittel- und Grossgaragen), Ausgabe 2017, www.snv.ch  

[54] SWKI VA104-01: Raumlufttechnik – Luftqualität – Teil 1: Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen 

und Geräte, lizenzierter Abdruck VDI 6022 Blatt 1:2019, Ausgabe 2019, www.snv.ch  

[55] SWKI VA104-02: Raumlufttechnik – Luftqualität – Teil 2: Qualifizierung von Personal für Raumlufttechnik und 

Raumluftbefeuchtung, lizenzierter Abdruck VDI-MT 6022 Blatt 2:2020, in Vorbereitung  

[56] SWKI VA105-01: Raumlufttechnische Anlagen in medizinisch genutzten Räumen (Planung, Realisierung, 

Qualifizierung, Betrieb), Ausgabe 2015, www.snv.ch  

[57] SWKI VA106-01: Raumlufttechnische Anlagen in Hallenbädern, in Vorbereitung (Ersatz für SWKI 2004-1)  

[58] SWKI VA107-02: Leistungsbeschreibung für Lüftungs- und Klimaanlagen (Raumlufttechnische Anlagen) – Teil 2: 

Materialspezifikation, in Vorbereitung (Ersatz für SWKI 92-2 A/B:1993) 

[59] SWKI VA300-01: Wärme- und Feuchterückgewinnung in raumlufttechnischen Anlagen, in Vorbereitung (Ersatz 

für SWKI VA300-01:2009) 

[60] SWKI VA601-01: Luftbefeuchtung über dezentrale Systeme – Hygiene in Planung, Bau, Betrieb und 

Instandhaltung, lizenzierter Abdruck VDI 6022 Blatt 6:2018, in Vorbereitung  

[61] SWKI BT102-01: Wasserbeschaffenheit für Gebäudetechnik-Anlagen, Ausgabe 2012, www.snv.ch 

[62] SWKI BT104-01: Betreiben und Instandhalten von gebäudetechnischen Anlagen – Teil 1: Grundlagen, Ausgabe 

2021, www.snv.ch  

[63] SWKI BT104-02: Betreiben und Instandhalten von gebäudetechnischen Anlagen – Teil 2: Lüftungs- und 

Klimaanlagen (Raumlufttechnische Anlagen), in Vorbereitung (Ersatz für SWKI 95-2:1996) 

[64] SWKI BT105-01: Facility-Management – Technisches Monitoring von Gebäuden und gebäudetechnischen 

Anlagen, lizenzierter Abdruck VDI 6041:2017, Ausgabe 2021, www.snv.ch  

[65] SWKI BA101-01: Leistungen der Fachingenieure für Gebäudeautomation, Ausgabe 2010, www.snv.ch  

[66] SWKI HE200-01: Lagerung von Holzpellets beim Endkunden, lizenzierter Abdruck VDI 3464:2015, Ausgabe 

2018, www.snv.ch  

[67] SWKI HE301-01: Sicherheitstechnische Einrichtungen für Heizungsanlagen, Ausgabe 2020, www.snv.ch  

[68] SWKI RE200-02: Rückkühlung – Teil 2: Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühl-

anlagen, in Vorbereitung 

[69] SWKI RE600-01: Raumkühlflächen – Teil 1: Planung, Bau und Betrieb, Ausgabe 2018, www.snv.ch  

[70] VDI 2044: Abnahme- und Leistungstests an Ventilatoren (VDI-Ventilatorregeln), Ausgabe 2018, www.beuth.de  

[71] VDI 2047 Blatt 1: Rückkühlwerke – Begriffe zu Verdunstungs- und Trockenkühlanlagen und Durchlaufkühl-

systemen, Ausgabe 2021, www.beuth.de  

[72] VDI 2047 Blatt 2: Rückkühlwerke – Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen 

(VDI-Kühlturmregeln), Ausgabe 2019, www.beuth.de  

[73] VDI 2050 Blatt 1: Anforderungen an Technikzentralen – Technische Grundlagen für Planung und Ausführung, 

Ausgabe 2013, www.beuth.de  

[74] VDI 2050 Blatt 4: Anforderungen an Technikzentralen – Raumlufttechnik, Ausgabe 2011 (in Revision), 

www.beuth.de  

[75] VDI 2067 Blatt 1: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Grundlagen und Kostenberechnung, Ausgabe 

2012, www.beuth.de  
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[76] VDI 2077 Blatt 4: Verbrauchskostenabrechnung für die technische Gebäudeausrüstung – RLT-Anlagen, Ausgabe 

2019, www.beuth.de  

[77] VDI 2081 Blatt 1: Raumlufttechnik – Geräuscherzeugung und Lärmminderung, Ausgabe 2022, www.beuth.de  

[78] VDI 2087: Luftleitungssysteme – Bemessungsgrundlagen, Ausgabe 2006 (in Revision), www.beuth.de  

[79] VDI 3803 Blatt 1: Raumlufttechnik – Bauliche und technische Anforderungen – Zentrale RLT-Anlagen (VDI-

Lüftungsregeln), Ausgabe 2020, www.beuth.de  

[80] VDI 3803 Blatt 2: Raumlufttechnik – Bauliche und technische Anforderungen – Dezentrale RLT-Geräte (VDI-

Lüftungsregeln), Ausgabe 2019, www.beuth.de  

[81] VDI 3803 Blatt 4: Raumlufttechnik – Geräteanforderungen – Luftfiltersysteme (VDI-Lüftungsregeln), Entwurf 2021, 

www.beuth.de  

[82] VDI 3804: Raumlufttechnik – Bürogebäude (VDI-Lüftungsregeln), Ausgabe 2009, www.beuth.de  

[83] VDI 4700 Blatt 1: Begriffe der Bau- und Gebäudetechnik, Ausgabe 2015, www.beuth.de bzw. https://term.vdi-

online.de  

[84] VDI 6022 Blatt 3: Raumlufttechnik, Raumluftqualität – Beurteilung der Raumluftqualität, Ausgabe 2011 (in 

Revision), www.beuth.de  

[85] VDI 6028 Blatt 1: Bewertungskriterien für die technische Gebäudeausrüstung – Grundlagen, Entwurf 2021, 

www.beuth.de  

[86] VKR RL02: Richtlinie / Leitfaden für erdverlegte PE-Druckrohrleitungen in der Gas- und Wasserversorgung, 

Ausgabe 2017, www.vkr.ch  

[87] VKR RL03: Richtlinie / Leitfaden, Erdverlegte, drucklos betriebene Rohrleitungen aus Polyethylen (PE), 

Polypropylen (PP) und Polyvinylchlorid (PVC-U), Ausgabe 2020, www.vkr.ch  

[88] World Health Organization: WHO global air quality guidelines – Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, 

nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide, 2021, ISBN 978-92-4-003422-8 (electronic version, nur in 

Englisch), www.who.int  

[89] World Health Organization: WHO global air quality guidelines – Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, 

nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide – Executive summary, 2021, ISBN 978-92-4-003443-3 

(electronic version, nur in Englisch), www.who.int  

[90] Technical Note AIVC 65: Recommendations on Specific Fan Power and Fan System Efficiency, 2009, ISBN 2-

930471-30-1, www.aivc.org  

[91] REHVA Guidebook No 01: Displacement Ventilation in Non-Industrial Premises, 2002, 2. Auflage 2004, ISBN 82-

594-2369-3 (nur in Englisch), www.rehva.eu/shop oder www.beuth.de  

[92] REHVA Guidebook No 02: Ventilation Effectiveness, 2004, ISBN 2-9600468-0-3 (nur in Englisch), 

www.rehva.eu/shop oder www.beuth.de  

[93] REHVA Guidebook No 23: Displacement Ventilation, 2017, ISBN 978-2-930521-17-6 (nur in Englisch), 

www.rehva.eu/shop oder www.beuth.de  

[94] ISO/IEC Guide 98-3: Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measure-

ment (GUM:1995), Ausgabe 2008 (nur in Englisch und Französisch), www.iso.org  

[95] JCGM 100:2008, GUM 1995 with minor corrections: Evaluation of measurement data — Guide to the expression 

of uncertainty in measurement, Ausgabe 2008 (nur in Englisch), www.bimp.org  

N.4 Weitere Publikationen 

[96] Dokumentation SIA D 0174: Modelle der Zusammenarbeit: Erstellung und Bewirtschaftung eines Bauwerkes, 

Ausgabe 2003, www.webnorm.ch  

[97] MuKEn 2014: Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), Konferenz Kantonaler Energiefach-

stellen (EnFK), Ausgabe 2014 (Nachführung 2018 – aufgrund geänderter Normen), www.endk.ch  

[98] Vollzugshilfe EN-101: Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfes von Neubauten, Konferenz Kantonaler 

Energiefachstellen (EnFK), Ausgabe Dezember 2018, www.endk.ch 
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Anhang O (informativ) 
Verzeichnis der Begriffe 

Tabelle 69 Alphabetisches Verzeichnis der in Kapitel 1 definierten Begriffe 

Deutsch Französisch Ziffer 

Abluftanlage Installation d’air repris 1.1.11.19 

Abluftanlage mit Abwärmenutzung Installation d’air repris avec utilisation des rejets 

de chaleur 

1.1.11.21 

Abluft-Durchlass Bouche d’air repris 1.1.12.50 

Abluftübertragungsverhältnis Rapport de transfert d’air repris 1.1.12.35 

Abwärmenutzung Utilisation des rejets de chaleur 1.1.9.11 

Aktive Kühlung Refroidissement actif 1.1.11.3 

Aktiver Überströmer Élément actif de transfert d'air 1.1.12.49 

Aktivitätsgrad (metabolische Aktivität, Energie-

umsatz) 

Activité métabolique 1.1.4.15 

Anforderungswert an gebäudetechnische Anlagen 

und feste Eirichtungen 

Exigences en matière d’équipements techniques 

et d’installations fixes du bâtiment 

1.1.7.6 

Aquakühlung (aqua cooling) Refroidissement par eaux de surface (aqua 

cooling) 

1.1.11.9 

Aufenthaltsbereich Zone de séjour 1.1.4.1 

Auftraggeber Mandant 1.1.1.2 

Auslegungsklimadaten Données climatiques de dimensionnement 1.1.3.2 

Aussenbauteil-Luftdurchlass Bouche d’air montée en extérieur 1.1.12.45 

Aussenluft-Durchlass Bouche d’air neuf 1.1.12.46 

Aussenluftkorrekturfaktor Facteur de correction de l’air neuf 1.1.12.36 

Aussenlufttemperatur Température de l’air extérieur 1.1.3.3 

Aussenluft-Volumenstrom Débit d’air neuf 1.1.12.7 

Aussenluft-Volumenstrom pro Person Débit d’air neuf par personne 1.1.12.8 

Aussentemperatur Température extérieure 1.1.3.6 

Bad (Badezimmer) Salles de bain 1.1.2.19 

Bauherr Maître d’ouvrage 1.1.1.1 

Bedarfsgerechte Lüftung Ventilation régulée à la demande 1.1.13.12 

Befeuchterabschnitt (Luftbefeuchter) Section d'humidification (humidificateur d’air) 1.1.12.38 

Befeuchterleistung Puissance d’humidification 1.1.12.39 

Befeuchtung (Luftbehandlung), Feuchtezufuhr Humidification (traitement de l’air), apport 

d’humidité  

1.1.9.7 

Befeuchtung (Raum) Humidification (local) 1.1.2.37 

Beheizter Raum Local chauffé 1.1.2.9 

Beleuchtung Éclairage 1.1.5.3 

Benutzer (Endnutzer) Utilisateur (utilisateur final) 1.1.1.6 

Betriebszeit Lüftung Durée d’exploitation ventilation 1.1.13.1 

Bidirektionale Lüftungsanlage Installation de ventilation bidirectionnelle 1.1.11.16 

Brandabschnitt Compartiment coupe-feu 1.1.2.40 

Dachaufsatzlüftung Ventilation par lanterneau 1.1.10.8 

Dauerbetrieb Fonctionnement continu 1.1.13.11 

Dauergeräusch Bruit continu 1.1.7.3 

Dezentrale (mechanische) Lüftung Ventilation (mécanique) décentralisée 1.1.11.30 

Druckdifferenz Différence de pression 1.1.12.13 

Druckverlust Perte de charge 1.1.12.14 

Dunstabzugshaube Hotte de cuisine 1.1.12.3 
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Deutsch Französisch Ziffer 

Einfache Abluftanlage Installation d’air repris simple 1.1.11.20 

Einfache Zuluftanlage Installation d’air fourni simple 1.1.11.18 

Einzelraumlüftung Ventilation par local  1.1.11.31 

Einzelraum-Lüftungsgerät Appareil de ventilation de local individuel 1.1.12.2 

Einzonenanlage Installation à zone unique 1.1.11.27 

Eisbildungsgrenztemperatur Température limite de la formation du givre 1.1.12.32 

Elektrische Leistungsaufnahme der 

Wärmerückgewinnung 

Puissance électrique absorbée de la récupération 

de chaleur 

1.1.12.28 

Empfundene Temperatur Température opérative 1.1.4.10 

Entfeuchtung (Luftbehandlung), Feuchteabfuhr Déshumidification (traitement de l’air), évacuation 

d’humidité  

1.1.9.8 

Entfeuchtung (Raum) Déshumidification (local) 1.1.2.38 

Erwartete durchschnittliche Bewertung der 

thermischen Behaglichkeit 

Vote moyen prévisible du confort thermique 1.1.4.17 

Erwarteter Anteil mit der lokalen thermischen 

Behaglichkeit unzufriedener Personen 

Pourcentage prévisible d’insatisfaits du confort 

thermique local 

1.1.4.19 

Erwarteter Anteil mit der thermischen 

Behaglichkeit unzufriedener Personen 

Pourcentage prévisible d’insatisfaits du confort 

thermique 

1.1.4.18 

Exfiltration (Gebäudehülle) Exfiltration (enveloppe du bâtiment) 1.1.2.30 

Exfiltration (Raum) Exfiltration (local) 1.1.2.32 

Feinstaubfilter Filtre à particules fines 1.1.12.41 

Fensterlüftung Aération par les fenêtres 1.1.10.5 

Feuchte-Änderungsgrad Indice de récupération d’humidité 1.1.12.26 

Feuchterückgewinnung Récupération d’humidité 1.1.9.10 

Feuchteverhältnis Rapport d’humidité 1.1.12.31 

Feuchtkugeltemperatur Température du thermomètre mouillé 1.1.3.8 

Feuchtraum (Nasszelle) Local humide 1.1.2.18 

Feuerstätte Chauffage à combustion 1.1.12.52 

Filter Filtre 1.1.12.40 

Filtrierung (Filtration) Filtration 1.1.9.12 

Formstückanteil Part attribuée aux pièces spéciales 1.1.12.15 

Fortluft-Durchlass Bouche d’air rejeté 1.1.12.51 

Freie Kühlung (free cooling) Refroidissement libre (free cooling) 1.1.11.7 

Frostschutz Protection contre le gel 1.1.12.34 

Fugenlüftung Aération interstitielle 1.1.10.9 

Funktionsgeräusch Bruit produit par le fonctionnement des 

installations 

1.1.7.2 

Gebäude Bâtiment 1.1.2.1 

Gebäudeeinheit Unité de bâtiment 1.1.2.3 

Gebäudekategorie (Kategorie der 

Gebäudeeinheit) 

Catégorie de bâtiment (catégorie d’unité de 

bâtiment) 

1.1.2.2 

Gebäudetechnische Anlage Installation technique du bâtiment 1.1.11.1 

Geothermische Kühlung (geothermal cooling) Refroidissement géothermique (geothermal 

cooling) 

1.1.11.8 

Geräte Appareils 1.1.5.4 

Geräusche gebäudetechnischer Anlagen und 

fester Einrichtungen 

Bruit des équipements techniques et des 

installations fixes du bâtiment 

1.1.7.1 

Geruchskonzentration Concentration d’odeurs 1.1.6.5 

Geruchsproduktionsrate Intensité d’émission d’odeurs 1.1.6.4 
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Deutsch Französisch Ziffer 

Gesamtwert für Geräusche gebäudetechnischer 

Anlagen und fester Einrichtungen 

Valeur globale du bruit des équipements 

techniques et installations fixes du bâtiment 

1.1.7.7 

Geschossfläche Surface de plancher 1.1.2.24 

Gleitender Mittelwert der Aussentemperatur Moyenne glissante de la température extérieure 1.1.3.7 

Grundlüftungsbetrieb Aération douce 1.1.13.8 

Heizung (Luftbehandlung) Chauffage (traitement de l’air) 1.1.9.5 

Heizung (Raum) Chauffage (local) 1.1.2.35 

Heizwärmebedarf Besoin de chaleur pour le chauffage 1.1.8.3 

Heizwärmeleistungsbedarf Puissance de chauffage requise 1.1.8.4 

Hüllfläche für Luftdichtheit Surface perméable de l’enveloppe 1.1.2.5 

Hybride Kühlung Refroidissement hybride 1.1.11.5 

Hybride Lüftung Ventilation hybride 1.1.10.10 

Hygienebedingter Aussenluft-Volumenstrom Débit d’air neuf hygiénique 1.1.12.9 

Infiltration (Gebäudehülle) Infiltration (enveloppe du bâtiment) 1.1.2.29 

Infiltration (Raum) Infiltration (local) 1.1.2.31 

Infiltrations-Luftvolumenstrom Débit d'air d'infiltration 1.1.12.11 

Installierte Leistung Puissance installée 1.1.12.17 

Intensivlüftungsbetrieb Ventilation intensive 1.1.13.9 

Interne Feuchtequellen Sources internes d’humidité  1.1.5.6 

Interne Wärmeeinträge Apports thermiques internes 1.1.5.1 

Interne Wärmeeintragsleistung Puissance des apports thermiques internes 1.1.5.2 

Jährliche Betriebsstunden Lüftung Heures annuelles d’exploitation de la ventilation 1.1.13.4 

Jährliche Elektro-Volllaststunden Lüftung Heures annuelles à pleine charge de la ventilation 

rapportées à la puissance électrique 

1.1.13.6 

Jährliche Volumenstrom-Volllaststunden Lüftung Heures annuelles à pleine charge de la ventilation 

rapportées au débit 

1.1.13.5 

Kälteanlage für Klimatisierung (Klimakälte) Installation frigorifique de climatisation (froid pour 

la climatisation) 

1.1.11.23 

Klimaanlage Installation de climatisation 1.1.11.14 

Klimadaten Données climatiques 1.1.3.1 

Klimakältebedarf Besoin de froid pour le refroidissement  1.1.8.5 

Klimakälteleistungsbedarf Demande en puissance de refroidissement 1.1.8.6 

Klimatisierter Raum Local climatisé 1.1.2.11 

Klimatisierung (Luftbehandlung) Climatisation (traitement de l’air) 1.1.9.4 

Klimatisierung (Raum) Climatisation (local) 1.1.2.34 

Kochstelle Table de cuisson 1.1.2.23 

Komponente (RLT-Gerät) Composant (appareil de conditionnement de l’air 

intérieur) 

1.1.12.4 

Konditionierter Raum Local conditionné 1.1.2.7 

Konstant-Volumenstrom-Anlage Installation à débit constant 1.1.13.16 

Küche Cuisine 1.1.2.22 

Kühlgrenztemperatur Température limite de refroidissement 1.1.3.9 

Kühlung (Luftbehandlung) Refroidissement (traitement de l’air) 1.1.9.6 

Kühlung (Raum) Refroidissement (local) 1.1.2.36 

Lärmempfindlichkeit Sensibilité au bruit 1.1.7.4 

Lastenheft Cahier des clauses générales et techniques 1.1.1.8 

Leistungszahl der Wärmerückgewinnung Coefficient de performance de la récupération de 

chaleur 

1.1.12.29 

Luftaustauschwirkungsgrad Efficacité du renouvellement d’air 1.1.6.8 

Luftbehandlung (Luftaufbereitung) Traitement de l’air 1.1.9.1 
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Deutsch Französisch Ziffer 

Luftbehandlungsgerät (Luftaufbereitungsgerät, 

Lüftungsgerät) 

Caisson de traitement d’air 1.1.12.1 

Luftdurchlass Bouche d’air 1.1.12.44 

Lufterwärmer (Lufterhitzer) Réchauffeur d’air 1.1.12.21 

Luftförderung Entraînement d’air 1.1.9.2 

Luftführungsindex Indice de guidage de l’air 1.1.6.11 

Luftführungssystem Système de guidage de l’air 1.1.6.10 

Luftgeschwindigkeit im Raum Vitesse de l’air intérieur 1.1.4.12 

Luftgeschwindigkeit in einer Anlage Vitesse aéraulique 1.1.12.12 

Luftheizung Chauffage à air chaud 1.1.11.22 

Luftkühler Refroidisseur d’air 1.1.12.22 

Lufttechnische Anlage Installation aéraulique 1.1.11.10 

Lufttemperatur Température de l’air 1.1.4.2 

Lüftung (Lufterneuerung, Luftaustausch) Ventilation (renouvellement de l’air, échange d’air) 1.1.9.3 

Lüftung (Raum) Ventilation (local) 1.1.2.33 

Lüftungsabschnitt Zone de ventilation 1.1.2.41 

Lüftungsanlage Installation de ventilation 1.1.11.13 

Lüftungseffektivität Efficacité de ventilation 1.1.6.6 

Lüftungskonzept Concept de ventilation 1.1.10.1 

Lüftungsmethode Mode de ventilation 1.1.10.2 

Lüftungswirksamkeit Efficience de la ventilation 1.1.6.7 

Lüftungszone Zone de ventilation 1.1.11.25 

Luftvolumenstrom Débit d’air 1.1.12.6 

Massebezogene Luftfeuchte Humidité spécifique de l’air 1.1.4.6 

Mechanische Lüftung Ventilation mécanique 1.1.10.3 

Mehrzonenanlage Installation multizone 1.1.11.28 

Mischkammer (eines Luftbehandlungsgeräts) Section de mélange (d'un caisson de traitement 

d'air) 

1.1.12.37 

Mittelungspegel (A-bewerteter) Niveau moyen (avec pondération fréquentielle A) 1.1.7.5 

Mittlere Raumlufttemperatur Température moyenne de l'air intérieur 1.1.4.4 

Mittlere Strahlungstemperatur eines Raumes Température radiante moyenne d’un local 1.1.4.9 

Molekularfilter Filtre moléculaire 1.1.12.43 

Nassraum Local exposé à l’eau 1.1.2.17 

Natürliche Kühlung (natural cooling) Refroidissement naturel (natural cooling) 1.1.11.6 

Natürliche Lüftung Aération naturelle 1.1.10.4 

Nebenraum Local secondaire 1.1.2.16 

Nettogeschossfläche Surface nette de plancher 1.1.2.25 

Nicht aktiv konditionierter Raum Local sans conditionnement actif 1.1.2.8 

Normallüftungsbetrieb Régime normal de ventilation 1.1.13.7 

Notheizung Chauffage de secours 1.1.12.19 

Nutzer Utilisateur 1.1.1.5 

Nutzungsbedingung Conditions d’utilisation 1.1.2.13 

Nutzungsvereinbarung Convention d’utilisation 1.1.1.7 

Nutzungszeit Temps d’utilisation 1.1.2.14 

Oberflächentemperaturfaktor Facteur de température superficielle 1.1.2.4 

Passive Kühlung Refroidissement passif 1.1.11.4 

Pegelkorrekturen für Geräusche gebäude-

technischer Anlagen und fester Einrichtungen 

Corrections de niveau relative au bruit des équipe-

ments techniques et installations fixes du bâtiment  

1.1.7.10 

Pflichtenheft Cahier des charges 1.1.1.9 
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Pissoir Pissoir 1.1.2.21 

Planer Planificateur 1.1.1.3 

Projektierungswert für Geräusche gebäude-

technischer Anlagen und fester Einrichtungen 

Valeur de projet du bruit des équipements 

techniques et installations fixes du bâtiment 

1.1.7.8 

Projektierungszuschlag Supplément de projet 1.1.7.9 

Prozessanlagen Installations de process 1.1.5.5 

Prozessbedingter Aussenluft-Volumenstrom Débit d’air neuf de process 1.1.12.10 

Prozesslufttechnische Anlage (PLT-Anlage) Installation de conditionnement de l’air de 

processus 

1.1.11.12 

Querlüftung Ventilation croisée 1.1.10.7 

Raum mit Personenbelegung (Aufenthaltsraum) Local occupé  1.1.2.15 

Raumhöhe Hauteur du local 1.1.2.26 

Raumkategorie (Raumnutzung) Local type 1.1.2.12 

Raumkonditionierungsanlage Installation de conditionnement de locaux 1.1.11.2 

Raumluftabhängige Feuerstätte Chauffage à combustion dépendant de l’air 

ambiant 

1.1.12.54 

Raumluftfeuchte Humidité de l’air intérieur 1.1.4.8 

Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) Installation de conditionnement de l’air intérieur 1.1.11.11 

Raumlufttemperatur Température de l’air intérieur 1.1.4.3 

Raumluftunabhängige Feuerstätte Chauffage à combustion indépendant de l’air 

ambiant 

1.1.12.53 

Raumtemperatur (vereinfachte operative 

Temperatur) 

Température intérieure (température opérative 

simplifiée) 

1.1.4.11 

Raumtiefe Profondeur du local 1.1.2.27 

Raumvolumen Volume intérieur 1.1.2.28 

Regelung Régulation 1.1.13.14 

Relative Luftfeuchte Humidité relative de l’air 1.1.4.5 

Schachtlüftung Ventilation par tirage 1.1.10.6 

Schadstoff Polluant 1.1.6.1 

Schadstoffemissionsrate Taux d’émission de polluants 1.1.6.2 

Schadstoffkonzentration Concentration de polluants 1.1.6.3 

Schwebstofffilter Filtre à particules en suspension 1.1.12.42 

Spezifische Ventilatorleistung Puissance spécifique du ventilateur 1.1.12.16 

Steuerung Commande 1.1.13.13 

Steuerung nach Präsenz Commande selon présence 1.1.13.15 

Stosslüftung Aération sporadique 1.1.13.10 

Taupunkttemperatur Température du point de rosée 1.1.3.5 

Teillast Charge partielle 1.1.13.3 

Temperatur-Änderungsgrad Indice de récupération de chaleur de la ventilation  1.1.12.25 

Temperatureffektivität Efficience thermique 1.1.6.9 

Temperaturverhältnis Rapport de température 1.1.12.30 

Thermische Gebäudehülle Enveloppe thermique du bâtiment 1.1.2.6 

Thermische Leistung Puissance thermique 1.1.8.1 

Thermische Zone Zone thermique 1.1.11.26 

Thermischer Leistungsbedarf (für Heizen und 

Kühlen) 

Puissance thermique requise (pour le chauffage et 

le refroidissement) 

1.1.8.2 

Toilettenraum (WC) Toilettes (WC) 1.1.2.20 

Trockentemperatur Température sèche 1.1.3.4 

Turbulenzgrad Intensité de turbulence 1.1.4.13 

Überström-Luftdurchlass Bouche d’air transféré 1.1.12.48 
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Unbeheizter Raum Local non chauffé 1.1.2.10 

Unidirektionale Lüftungsanlage Installation de ventilation unidirectionnelle 1.1.11.15 

Unternehmer Entrepreneur 1.1.1.4 

Variabel-Volumenstrom-Anlage Installation à débit variable 1.1.13.17 

Ventilator Ventilateur 1.1.12.5 

Vereisungsschutz Protection contre le givrage 1.1.12.33 

Versorgungsbereich (der RLT-Anlagen) Zone d’alimentation (des installations de 

conditionnement de l’air intérieur) 

1.1.11.24 

Versorgungsbereich (Gebäude) Zone d’alimentation (bâtiment) 1.1.2.39 

Volllast Pleine charge 1.1.13.2 

Volumenbezogene Luftfeuchte Humidité volumique de l’air 1.1.4.7 

Vorausgesagter Prozentsatz der thermischen 

Akzeptanz 

Pourcentage probable d'acceptation thermique 1.1.4.20 

Wärmedämmwert der Bekleidung Résistance thermique de l’habillement 1.1.4.16 

Wärmeleistung der Wärmerückgewinnung Puissance thermique de la récupération de 

chaleur 

1.1.12.27 

Wärmerückgewinnung Récupération de chaleur 1.1.9.9 

Wärmerückgewinnungsabschnitt Section de récupération de chaleur 1.1.12.23 

Wärmerückgewinnungskomponente 

(Wärmerückgewinner) 

Composant de récupération de chaleur 

(récupérateur de chaleur) 

1.1.12.24 

Wärmeübertrager Échangeur de chaleur  1.1.12.20 

Zentrale (mechanische) Lüftung Ventilation (mécanique) centralisée 1.1.11.29 

Zugluftrisiko Risque de courant d’air 1.1.4.14 

Zuluftanlage Installation d’air fourni 1.1.11.17 

Zuluft-Durchlass Bouche d’air fourni  1.1.12.47 

Zusatzheizung Chauffage électrique supplémentaire 1.1.12.18 
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Genehmigung und Gültigkeit 

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 382/1 am dd. mmmm 20yy genehmigt. 

Sie ist gültig ab 1. mmmm 20yy. 

Sie ersetzt die Norm SIA 382/1 Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen, Ausgabe 2014. 
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